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Kenntnisstand von Unternehmen und Beschäftigten 
auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in KMU 
 
Kurzreferat 
 
Ziel des Projektes „Untersuchung zum Kenntnisstand von Unternehmen und Be-
schäftigten auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in KMU“ war es, 
sowohl den Kenntnisstand als auch Wege der Wissensaneignung von Geschäftsfüh-
rer/innen und Beschäftigten auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
in Klein- und Kleinstunternehmen zu analysieren und bedarfsgerechte Konzepte ab-
zuleiten. 
 
Im Projekt wurde eine repräsentative Telefonbefragung von Geschäftsführer/innen 
durchgeführt (N=1.000; Stichprobenziehung auf Basis der Betriebsstättenstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit) sowie eine repräsentative Telefonbefragung von Beschäf-
tigten (N=2.000;  Stichprobenziehung auf Grundlage des ADM Mastersamples).  
 
Sicherheit und Gesundheit spielen aus Sicht der Geschäftsführer/innen und der Be-
schäftigten in ihren Unternehmen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geht es den meis-
ten Unternehmen nach wie vor vornehmlich darum, nicht gegen Gesetze im Arbeits-
schutz zu verstoßen. Das Wissen um gesetzliche Regelungen ist auf beiden Seiten 
eher gering. Allerdings: Auch ohne umfangreiche Kenntnisse des Arbeitsschutzre-
gelwerks werden die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen unter die Lupe ge-
nommen und Verbesserungen unter Beteiligung der Beschäftigten auf den Weg ge-
bracht. Viele Geschäftsführer/innen und Beschäftigte hätten gerne mehr Informatio-
nen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Erster Ansprechpartner bei der 
Suche sind für die Geschäftsführungen die Berufsgenossenschaften. Sie sind in den 
Betrieben präsent. Genutzt werden auf Leitungsebene insbesondere Broschüren, 
Checklisten und Internetangebote. In Bezug auf die Nützlichkeit der Angebote erhal-
ten jedoch jene die besten Noten, bei denen Betriebe von Betrieben lernen können. 
Ansätze zur Wissensvermittlung sind insbesondere dann erfolgversprechend, wenn 
sie möglichst praxisnah angelegt sind. Trumpf ist: „Aus der Praxis für die Praxis.“  
 
Im Hinblick auf das Wissen um gesetzliche Regelungen sowie die betrieblichen Akti-
vitäten im Arbeits- und Gesundheitsschutz konnten auf Seiten der Geschäftsfüh-
rer/innen fünf Typen gebildet werden: die Profis, die Problemfälle, die Unentschlos-
senen, die Unbeholfenen sowie die Macher. 
 
 
Schlagwörter: 
 
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Befragung, statistische Analyse, Klein- und 
Kleinstunternehmen, betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitgeber, Beschäftigte, 
sicherheitstechnische Betreuung, arbeitsmedizinische Betreuung 
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State of knowledge of entrepreneurs in the area of 
occupational safety and health in small and medium-
sized enterprises (SME) 

 
Abstract 
 
The aim of the project “Investigation of the state of knowledge of entrepreneurs and 
employees in the area of occupational safety and health in small and medium-sized 
enterprises”  was to analyze the state of knowledge as well as the methods of acquir-
ing knowledge used by managers and employees in the area of occupational health 
and safety in small and micro enterprises and to derive need-based concepts. 
 
The project consisted of a representative telephone survey of managers in compa-
nies with up to 49 employees (N=1,000; random sample conducted on the basis of 
the business establishment statistics of the German Federal Employment Agency) 
and a representative telephone survey of employees (N=2,000; random sample on 
the basis of the ADM master sample).  
 
Managers and employees alike believe that safety and health play an important role 
in their companies. But the main focus in most companies continues to be not to vio-
late any occupational health and safety regulations. Both managers and employees 
tend to possess minimal knowledge about the legal regulations in occupational health 
and safety. However, even without extensive knowledge of the rules of occupational 
health and safety, the working conditions are being scrutinized and measures are 
being derived.  
 
A large number of managers and employees would very much like to have more in-
formation on health and safety in the workplace. The professional associations are 
the first point of contact for managers in search of information and advice. They are 
present in these companies. Brochures, checklists and Internet offerings are the 
main items used at the management level. With respect to the usefulness of the ser-
vices for an individual practice, the services where companies can learn from other 
companies get the highest marks.  
 
With respect to knowledge of legal regulations and company activities in the area of 
occupational health and safety, five types of managers were set up: the profession-
als, the problem cases, the waverers, the unskilful ones and the doers.  
 
 
Key words: 
occupational safety, occupational health, survey, statistical analysis, small and micro 
enterprises, company health promotion, employers, employees, safety-related sup-
port, occupational health support 
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1 Einleitung 
 
Rund 98% der aktiven Unternehmen in Deutschland sind Klein- und Kleinstbetriebe 
mit weniger als 50 Beschäftigten. In ihnen sind rund 40% der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten tätig. Klein- und Kleinstbetriebe sind in Deutschland also 
durchaus eine relevante Größe. 
 
In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen und Berichten aus der Praxis wird 
betont, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz in Klein- und Kleinstunternehmen 
eine besondere Herausforderung darstellt. Die einen verweisen – im Vergleich zu 
Großunternehmen – auf die begrenzten personellen Ressourcen im Hinblick auf den 
Aufbau und die Pflege einer Arbeitsschutzorganisation. Die anderen weisen auf das 
ausgeprägte Handlungswissen in Klein- und Kleinstunternehmen und die daraus re-
sultierenden bedarfsgerechten Lösungen jenseits des formalen Regelungsrahmens 
hin. Insgesamt wird festgestellt, dass das Wissen um gesetzliche Regelungen und 
Handlungsanforderungen in Klein- und Kleinstunternehmen zu gering ist. 
 
Hier setzt das von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Auftrag 
gegebene Projekt „Untersuchung zum Kenntnisstand von Unternehmen und Be-
schäftigten auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in KMU“ (F 1913) 
an. Ziel des Projektes ist es, den Kenntnisstand sowie die Wege der Wissensaneig-
nung von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten auf dem Gebiet des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes vor dem Hintergrund der Arbeitsschutzpraxis in Klein- und 
Kleinstunternehmen zu analysieren. Darauf aufbauend sollen Ansatzpunkte für Mo-
delle und bedarfsgerechte Konzepte der Kompetenzerweiterung und der -vertiefung 
abgeleitet werden. 
 
Das Projekt realisierten die Soziale Innovation GmbH und die Unique GmbH (Bieter-
gemeinschaft). 
 
Im Rahmen des Projekts wurden durchgeführt: 
 eine repräsentative Befragung von Inhaber/innen/Geschäftsführer/innen in Unter-

nehmen mit bis zu 49 Beschäftigten, 
 eine repräsentative Befragung von Beschäftigten in Unternehmen mit bis zu 49 

Beschäftigten, 
 vier Fallstudien in Unternehmen bis 49 Beschäftigten unterschiedlicher Branchen. 
Die Ergebnisse der beiden quantitativen Befragungen sind im vorliegenden For-
schungsbericht dokumentiert. Die Ergebnisse der Fallstudien sind interpretativ in die 
Ergebnisbewertung eingeflossen, von einer Darstellung der Ergebnisse wurde abge-
sehen, da die Interviewpartner/innen in den Fallstudienbetrieben einer Veröffentli-
chung nicht zugestimmt haben. Die Erhebungen geben einen interessanten Einblick 
in den Arbeits- und Gesundheitsschutzalltag in Klein- und Kleinstbetrieben und ver-
weisen auf die hohe Bedeutung praxisorientierter Lernformen.  
 
Im vorliegenden Endbericht haben wir die Ergebnisse unserer Arbeit zusammenge-
fasst. In Teil A sind die Ergebnisse der Literaturstudie sowie einer Sekundäranalyse 
zusammengefasst. Es folgen die Ergebnisse der repräsentativen Telefonbefragung 
der Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstunternehmen (Teil B) und die der Be-
schäftigtenbefragung (Teil C). Beide Befragungen werden in Teil D vergleichend ana-
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lysiert. Auf Basis der quantitativen empirischen Ergebnisse werden in Teil E Empfeh-
lungen für Ansätze und Konzepte zur Erweiterung und Vertiefung der Kompetenzen 
von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten abgeleitet. Mit einem Ausblick schließt 
der Bericht ab.  
Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse einen Beitrag zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in Klein- und Kleinstunternehmen leisten. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei allen, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben, ganz herzlich 
bedanken. 
 
Dr. Cordula Sczesny, Sophie Keindorf (Soziale Innovation GmbH) 
Dr. Gerda Jasper (Unique GmbH) 
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2 Ziele des Projektes 
 
Ziel des Projekts ist es, empirisch basierte Empfehlungen für ggf. neue Konzepte und 
Modelle zur Wissens- und Kompetenzerweiterung der Akteur/innen in Kleinst- und 
Kleinunternehmen, d. h. Geschäftsführer/innen und Beschäftigte zu entwickeln. 
 
Damit knüpft das Vorhaben an eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten an, in denen 
auf ihren – im Vergleich zu Großbetrieben – geringen Wissenstand in Sachen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz hingewiesen wird. Die zentrale Frage, die es hier zu 
beantworten gilt, lautet: Wie können ihre vorhandenen Kompetenzen erweitert und 
vertieft werden? 
 
Dazu soll ein vertiefender, analytischen Blick in Klein- und Kleinstbetriebe geworfen 
werden, um Erkenntnisse über  
 
 die Informiertheit/das Wissen über arbeitsschutzrelevante gesetzliche Vorgaben 

und Handlungsnotwendigkeiten, 
 das tatsächliche Handeln im Arbeitsalltag in Bezug auf den betrieblichen Arbeits- 

und Gesundheitsschutz sowie  
 die Wege der Aneignung von Arbeitsschutzwissen bzw. die genutzten Bera-

tungsangebote rund um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz 
von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten in Klein- und Kleinstbetrieben in 
Deutschland zu gewinnen.  
 
Die empirischen Arbeiten sollen auf zwei repräsentativen Befragungen – einer Befra-
gung von Geschäftsführer/innen und einer Befragung von Beschäftigten in Klein- und 
Kleinstunternehmen – und einem Vergleich der Befragungsergebnisse basieren. 



14 

3 Ergebnisse der Literatur-, Dokumenten- und 
Sekundäranalyse  

 
3.1 Literaturrecherche 
Dr. Gerda Jasper, Sonja Kiesbauer 
 
Grundlage der quantitativen und qualitativen Untersuchungen im Projekt ist eine sys-
tematische Literaturauswertung zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
Klein- und Kleinstunternehmen. Ziel ist, den Forschungsstand zu Informationsange-
boten, -nachfrage, -nutzung und Umsetzung in Klein- und Kleinstbetrieben auf Seiten 
der Unternehmer und der Beschäftigten zu erhellen und zu dokumentieren. Zu dieser 
Recherche gehört auch, die akteurszentrierten Aktivitäten in einschlägigen Projekten  
zu erfassen und zu analysieren. 
Eine Sekundäranalyse referiert Ergebnisse aus einer Erwerbstätigenanalyse des 
Bundesinstitutes für Berufsforschung sowie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, aber auch des IAB-Betriebspanels bezüglich ihrer Befunde zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in kleinen Unternehmen.  
Aus diesen Recherchen und Analysen werden Schlussfolgerungen für das For-
schungsvorhaben gezogen und Forschungshypothesen  entwickelt. 
 
3.1.1 Ergebnisse der Literaturrecherche 
 
3.1.1.1 Dokumentation der Ergebnisse  
 
Die wichtigsten Aussagen zum Kenntnisstand sowie zum Wissenserwerb und zur 
Wissensnutzung bezüglich Arbeits- und Gesundheitsschutz in kleinen und mittleren 
Unternehmen aus Forschungsarbeiten und Studien wurden für die inhaltliche Analy-
se schriftlich erfasst und danach ausgewertet. Das geschah im letzten Quartal des 
Jahres 2008. Die Ergebnisse der Analyse  werden in diesem Kapitel im Überblick 
und systematisiert nach Ansätzen dargestellt. 
Vorhabensrelevante Projekte, die allerdings in der Regel noch nicht beendet waren, 
wurden in die Analyse einbezogen. Endgültige Erkenntnisse aus diesen Projekten 
lagen zum Zeitpunkt kaum vor. Nichtsdestoweniger zeigen die Gestaltungsansätze  – 
vor allem der BMBF-Projekte zum präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
einschlägiger INQA-Projekte – die Relevanz der Analysekriterien.  
 
3.1.1.2 Kenntnisstand in KMU zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz 
 
Bei der folgenden Darstellung von Forschungsergebnissen zum Kenntnisstand in 
KMU über betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz wird zwischen der Perspek-
tive betrieblicher und überbetrieblicher Akteur/innen unterschieden, da davon auszu-
gehen ist, dass der jeweilige Blickwinkel Einfluss auf die Situations- bzw. Problembe-
schreibung hat.  
Einschätzungen zum Kenntnisstand betrieblicher Akteur/innen in KMU zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz (AGS) finden sich in der Regel in Status-quo-Erhebungen 
zum AGS oder zur betrieblichen Gesundheitsförderung. In den analysierten Arbeiten 
wird v.a. die Sicht der überbetrieblichen Akteur/innen gespiegelt.  
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Grundtenor: Geringer Kenntnisstand zum AGS 
Expertinnen und Experten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften un-
terstreichen, dass Kenntnisstand und Nachfrage zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung (BGF) in den letzten Jahren leicht zugenommen haben (Gröben/Freigang-Bauer 
2007).  Zugleich wird darauf verwiesen, dass angesichts der Untersuchungsergeb-
nisse von einem hohen oder auch nur ausreichenden Niveau auf dem Gebiet des 
Arbeits- und  Gesundheitsschutzes (AGS) und des BGF keine Rede sein kann. Das 
lege die Schlussfolgerung nahe, dass in KMU der Erhalt von Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit der Mitarbeiter/innen nicht als Aufgabe des Unternehmens betrachtet wird 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007).  
Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Studien, die darauf verweisen, dass gerade 
in KMU dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz häufig ein geringer Stellenwert ein-
geräumt wird (Heeg/Sperga 2003). Zugleich wird betont (z. B. Georg 2004), dass es 
nicht einfach Geringschätzung des AGS oder BGF an sich sei, der vor allem Kleinun-
ternehmen an mehr und besserem Arbeitsschutz hindere, sondern die Vielzahl wich-
tiger und teilweise miteinander konfligierender Interessen und Ziele. 
Eine weitere Ursache für das geringe Interesse am AGS sei der fehlende Überblick 
über Institutionen und Möglichkeiten, die nötigen Kenntnisse zu gewinnen. Hieraus 
erkläre sich wiederum der erhebliche Informations- und Beratungsbedarf zu betriebli-
cher Gesundheitsförderung, auf den ebenfalls in verschiedenen Studien hingewiesen 
wird (Hübner/Gröben 2007).  
Auch infolge des sehr geringen zeitlichen Aufwands, den Unternehmer in Sicherheit 
und Gesundheitsschutz investieren (eine Mehrheit gab auf Nachfragen weniger als 5 
Stunden pro Jahr für Arbeitsschutzmaßnahmen an), ist der beobachtete Kenntnis-
stand zum AGS gering (Heeg/Sperga 2003). Ausgehend von einer Sichtweise, die 
das Thema AGS häufig noch immer auf den Teilbereich der reinen Unfallverhütung 
reduziert, bleiben beispielsweise Büroarbeitsplätze unter dem Gesichtspunkt des 
AGS weitgehend unbeachtet (Heeg/Sperga 2003; Heeg et al. 2004).  
Das fehlende Problembewusstsein rühre auch daher, dass die persönliche Befind-
lichkeit trotz mangelndem AGS nicht unmittelbar beeinträchtigt sei. Das Fokussieren 
auf die Beseitigung akuter Mängel (Fromm/Pröll 2000) lasse die Gesundheitsförde-
rung im Betrieb schnell zu einem nur sporadisch und unsystematisch bearbeiteten 
Thema „verkümmern“. Präventives Handeln bleibe somit die Ausnahme, üblich seien 
eher anlassbezogene Maßnahmen. Aber selbst bezogen auf diesen Teilbereich wur-
de festgestellt, dass auch Maßnahmen zur Unfallverhütung innerhalb von KMU we-
niger bekannt sind als in Großunternehmen. 
 
Mangelnde Kenntnisse zu gesetzlichem Rahmen bzw. gesetzlichen Normen 
Die häufig bei KMU festzustellende Nichtbeachtung gesetzlicher Vorgaben resultiert 
nach Ansicht externer Expert/innen in der Mehrzahl der Fälle keineswegs aus der 
Absicht, auf diese Weise Zeit oder Geld zu sparen, sondern im Allgemeinen aus ei-
nem schlichten Mangel an Kenntnissen (Gröben/Freigang-Bauer 2007). Über das 
Arbeitsschutzgesetz hinaus (Heeg et al. 2004) seien auch die vielfältigen weiteren 
gesetzlichen Regeln wenig bekannt. Sie würden als „Verpflichtungsdschungel“ (Ritter 
et al. 2000) wahrgenommen.  
Eine sowohl unter externen Fachleuten von Berufsgenossenschaften, staatlichen 
Arbeitsschutzeinrichtungen und Gewerkschaften als auch unter betrieblichen Exper-
ten durchgeführte Befragung verweist v.a. auf die Schwierigkeit des Zugangs zu ein-
schlägigen Informationen bzw. Quellen des Wissenserwerbs. Sie kommt zu dem Er-
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gebnis, dass es selbst für Arbeitsschutzexpert/innen ein Problem ist, arbeitsschutzre-
levante branchen- bzw. fachbezogene Normen überhaupt aufzufinden (vgl. auch 
KAN 2000).  
Aber selbst wenn die Regelungen bekannt sind, bezeichnen Führungskräfte und Mit-
arbeiter/innen diese als schwer verständlich (Heeg/Sperga 2003). Das wiederum be-
einträchtige das nähere Beschäftigen mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
seinen Handlungserfordernissen. 
 
Mängel in der Wahrnehmung von Gefahren und Risiken  
Vor allem in der Auswertung einer DEKRA-Befragung (DEKRA 2007) wird beklagt,  
dass viele Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen die tatsächlichen Gefahren in 
ihrem Betrieb häufig für geringer erachten, als sie tatsächlich sind. Das wird um so 
mehr bedauert, als ein Vorteil der KMU gegenüber den Großbetrieben darin bestehe, 
dass die Mitarbeiter/innen oft unkomplizierter in die Umsetzung der AGS-Politik ein-
gebunden werden könnten (DEKRA 2007, 16ff).  
Zudem führe die Mischung aus Desinteresse und subjektiven Fehleinschätzungen 
zum AGS dazu, dass selbst die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung 
in weniger als der Hälfte der KMU nicht realisiert und dokumentiert werde (Heeg et 
al. 2004). Es mangele auch an nötigen Informationen als wesentlicher Grundlage für 
die Ableitung zielgerichteter, spezifischer und auf die betriebliche Praxis abgestimm-
ter Arbeitsschutzmaßnahmen. Die Angaben darüber, wie hoch der Anteil der Unter-
nehmen ist, die eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durchführen, schwanken 
jedoch stark. Der verbreiteten These, bundesweit würde lediglich ein Drittel der Ar-
beitgeber/innen den gesetzlichen Pflichten zur Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung nachkommen, steht eine Untersuchung von über 1.400 Kleinstbetrieben in 
Berlin-Brandenburg aus den Jahren 2006-2007 gegenüber, die diesbezüglich eine 
Quote von ca. 50 % konstatiert (Grüneberg 2007). Eine andere Untersuchung (Be-
triebsrätebefragung; Ahlers/Bussig 2004) ergab für den Zeitraum von 1995 bis 2003, 
dass von den befragten KMU mit bis zu 50 Beschäftigten nur ca. 30 % eine Gefähr-
dungsbeurteilung realisiert haben; von den Betrieben mit 50 Mitarbeiter/innen und 
mehr waren es über 50 %. Allerdings führten nur 16 % aller befragten Unternehmen 
die vorgeschriebene umfassende Beurteilung von physischen und psychischen Ge-
fährdungen durch (Ahlers/Bussig 2004).  
 
Wenig Kenntnisse zur ökonomischen Relevanz des AGS 
Um das Anreizsystem für intensiveres Arbeitsschutzhandeln zu optimieren, beziehen 
sich Krüger et al. auf eine Befragung von 52 Unternehmen, die u. a. den Stellenwert 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unter den betrieblichen Zielen analysiert 
(Krüger et al. 2000). Die Antworten der Befragten ergeben folgendes Bild1: Ca. 90 % 
der Unternehmer/innen bezeichnen den AGS als Unternehmensziel und 94 % mei-
nen, seine wirtschaftliche Bedeutung zu kennen. Als konkrete Vorteile geben die Be-
fragten die motivierende Wirkung sowie die Einsparungen aufgrund reduzierter Fehl-
zeiten an. Aber in mehr als der Hälfte dieser Unternehmen fand gar keine detaillierte 
Erfassung der ökonomischen Auswirkungen des AGS (z. B. über Kostenarten) statt.  
Die DEKRA-Untersuchung gelangt zu dem Schluss, dass in KMU die wirtschaftlichen 
Schäden unterschätzt werden, die sich beispielsweise aus der Arbeitsunfähigkeit von 
Mitarbeiter/innen durch unzureichenden Arbeits- und Gesundheitsschutz ergeben. 

                                            
1 Unter den 52 Unternehmen befinden sich 14 KMU, die nicht gesondert ausgewertet wurden. 



 17

Die Frage, wie risikobehaftet Unternehmenstätigkeit sei, beantworteten z. B. 46 % 
der Befragten mit „keine Risiken/ weiss nicht“ (DEKRA 2007).  
 
3.1.1.3 Wege des Wissenserwerbs 
 
Im Folgenden wird der Wissenserwerb zum Arbeits- und Gesundheitsschutz von 
KMU sowohl aus der Perspektive betrieblicher Akteur/innen als auch aus der Per-
spektive externer Akteur/innen untersucht. Folgende Teilaspekte werden beleuchtet: 
Anlässe, sich dieser Thematik zuzuwenden; die zur Verfügung stehenden Bera-
tungsangebote; die fördernden und hemmenden Faktoren des betrieblichen Ge-
sundheitsschutzes sowie der Veränderungsbedarf. Diese Anlässe werden nachfol-
gend näher beleuchtet. 
 
Anlässe für KMU zum Wissenserwerb 
Anstöße von außen: Aus der Sicht überbetrieblicher Akteur/innen ist meist ein An-
stoß von außen notwendig, damit sich KMU mit dem Arbeitsschutz befassen (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007; Hübner/Gröben 2007). Solche Anlässe sind beispielswei-
se:  
 Forderungen von Institutionen oder Auftraggebern nach Zertifizierungen,  
 Nachfragen besorgter Eltern von Auszubildenden sowie  
 Auflagen im Arbeitsschutz.  
KMU fragen nur äußerst selten eigenständig nach Informationen (Gröben/Freigang-
Bauer 2007; Hübner/Gröben 2007), wobei sich in den letzten Jahren der Informati-
onsstand geringfügig verbessert hat und die Nachfragen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz leicht zunahmen (Gröben/Freigang-Bauer 2007).  
Betriebsinterne Anlässe: Wissen wird aus der Perspektive betrieblicher Akteur/innen 
dann erworben, wenn akuter Wissensbedarf besteht. Viele innerbetriebliche Ak-
teur/innen suchen erst dann aktiv nach Informationen, wenn im Unternehmen Prob-
leme auftreten bzw. Mängel zu beheben sind (Heeg et al. 2004; Ritter et al. 2000; 
Fromm/Pröll 2000; Braun et al. 1999). Initiator/innen für aktiven Wissenserwerb – 
und damit intern Anlass gebend – sind die Unternehmer/innen selbst (Ritter et al. 
2000). Allerdings wenden sich nur wenige Unternehmer/innen oder AGS-
Verantwortliche aus eigenem Antrieb Beratung suchend „nach außen“, z. B. an die 
Berufsgenossenschaften (Fromm/Pröll 2000) (vgl. Abschnitt 1.1.3.3). 
Betriebliche Akteur/innen fragen selten von sich aus nach Informationen von außen. 
Ist dies der Fall, informieren sich KMU überwiegend bei den zuständigen Berufsge-
nossenschaften und Kammern. Bei Gesundheitsthemen sind vor allem die Kranken-
kassen Ansprechpartner (Ahlers/Bussig 2004). Die Nutzung externer Akteur/innen 
als Wissensquelle sinkt mit der Betriebsgröße (Ahlers/Bussig 2004). Immer wieder 
wird unterstrichen: KMU bedürfen der Beratung über die Wissensquellen (Braun et 
al. 1999; Barth/Hamacher 2001). Die geringe Inanspruchnahme von Beratungen und 
die geringe Akzeptanz externer Sicherheitsfachkräfte als Wissensträger lassen je-
doch darauf schließen, dass die innerbetrieblichen Akteur/innen die Wirksamkeit des 
Wissenserwerbs über externe Quellen als gering einschätzen (Heeg et al. 2004).  
Das korreliert mit der Sicht der externen Akteur/innen. Sie führen aus, dass Betriebe 
oft erst in Problemsituationen aktiv werden (Gröben/Freigang-Bauer 2007; Hüb-
ner/Gröben 2007). Präventives Handeln sei kaum vorzufinden, es dominiere anlass-
bezogenes Handeln. Auslöser seien Unfälle sowie Gesundheitsprobleme von Be-
schäftigten. Erst dann, wenn die Probleme ein bestimmtes Ausmaß annähmen – 
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z. B. wenn die Personalkosten durch einen hohen Krankenstand steigen – würden 
sie nicht mehr hingenommen, sondern bearbeitet. 
 
Engagement von Schlüsselpersonen: Externe Akteur/innen konstatieren, dass neben 
den äußeren Anlässen und dem anlassbezogenen Handeln das Vorhandensein von 
„Schlüsselpersonen“ den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz fördert. Ins-
besondere Vorarbeiter/innen, Meister/innen oder Betriebsinhaber/innen seien geeig-
net, sich für dieses Thema in ihrem Unternehmen zu engagieren (Gröben/Freigang-
Bauer 2007). Offensichtlich plädieren externe Akteur/innen damit auch in Klein- und 
Kleinstunternehmen (KKU) für das Benennen einer/eines Hauptverantwortlichen für 
Arbeitsschutz oder Gesundheitsförderung, die/der die Rolle eines „Kümmerers“ hat 
und bei der/dem die Fäden gewissermaßen zusammen laufen. 
 
Beratungsangebote für KMU und deren Marketing 
Im Bereich des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind verschiedene 
überbetriebliche Akteur/innen tätig, die unterschiedliche Schwerpunkte in der Bera-
tung und Betreuung setzen2.  
Krankenkassen bieten Programme und Instrumente, die für den Bedarf von KMU 
entwickelt wurden. Dazu zählen: Arbeitsunfähigkeitsanalyse/Gesundheitsberichte, 
Arbeitsplatzanalyse sowie Mitarbeiter/innenbefragungen. Hinzu kommen Maßnah-
men zur Verhaltensprävention (Rückenschule; gesunde Ernährung; Stressbewälti-
gung; Bewegung und Sport; Raucher/innenentwöhnung).  
Staatliche Ämter für Arbeits- und Gesundheitsschutz nehmen neben der „Über-
wachung“ auch eine Beratungsfunktion wahr. In einigen Ämtern existieren spezielle 
Ansprechstellen für KMU.  
Berufsgenossenschaften erfüllen einen Überwachungs- und einen Beratungsauf-
trag. Sie führen Schwerpunktaktionen zu Themen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes durch, vergeben ein Gütesiegel zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
veranstalten einschlägige Seminare und Schulungen.  
Gewerkschaften sind in erster Linie Ansprechpartner für Betriebsräte und Beschäf-
tigte. Sie bieten neben Beratung auch Seminare und Schulungen an.  
Berufsorganisationen decken Teilbereiche des betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes ab, z. B. die Gefährdungsbeurteilung. Zudem führen sie Aktionen zu 
Themen wie Stressbewältigung oder Gesundheitsförderung für Auszubildende durch.  
 
In Lehrgängen, z. B. für Existenzgründer/innen, werden ebenfalls einschlägige The-
men behandelt. 
Die genannten externen Akteur/innen verbreiten ihr Beratungsangebot an KMU auf 
drei verschiedenen Wegen (Gröben/Freigang-Bauer 2007):  

 über unterschiedliche Medien, insbesondere Internet sowie (Mitglieder-) Zeit-
schriften, Prospekte und Broschüren, 

 durch direkte Ansprache per E-Mail bzw. Anschreiben oder durch den Außen-
dienst sowie 

 bei Veranstaltungen wie Seminaren/Schulungen und Messen. 
Im Vergleich zu anderen Institutionen betreiben die Krankenkassen die Werbung für 
ihre Angebote aktiv und nutzen eine breite Palette von Informationskanälen (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007).  

                                            
2 Vgl. für die folgenden Angaben Gröben/Freigang-Bauer 2007. 
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Persönliche Gespräche bei Begehungen, Revisionen, Versammlungen sowie ein-
schlägigen Veranstaltungen gelten als effektivster Weg, um Arbeitsschutz in Unter-
nehmen hineinzutragen (Gröben/Freigang-Bauer 2007). Allerdings liegen externen 
Akteur/innen keine systematisch erhobenen Daten darüber vor, welche Beratungs-
angebote mit welchen Medien erfolgreich kommuniziert werden und wer die wichtigs-
ten Ansprechpartner/innen auf betrieblicher Ebene sind (ebd., 71).  
 
Fördernde und hemmende Faktoren des Wissenserwerbs zum AGS  
Die ausgewertete Literatur enthält keine Aussagen betrieblicher Akteur/innen selbst 
zu jenen Faktoren, die den Wissenserwerb fördern oder hemmen. Jedoch gibt es 
quantitative und qualitative Untersuchungen zu präventiven Arbeitsschutzstrukturen 
in KMU, aus deren Ergebnissen auf den Kenntnisstand auf betriebliche Ebene ge-
schlossen wird.3 
Eine qualitative Untersuchung seitens überbetrieblicher Akteur/innen verweist auf 
„große Defizite“ in der einschlägigen Fach-, Methoden- und Sozial-Kompetenz in 
KMU (Barth et al. 2001) wie: 
 Das Arbeitsschutzverständnis sei stark durch Unfallverhütung geprägt. Arbeits-

schutz und Gesundheit würden als zwei verschiedene Dinge betrachtet bzw. fast 
als Gegensätze gesehen und Belastungsfaktoren nicht mit Gesundheitsschutz in 
Verbindung gebracht. 

 Ursachen für Unfälle, Erkrankungen, Beschwerden oder Gesundheitsrisiken wür-
den personalisiert und nicht im Zusammenspiel organisationaler und individueller 
Faktoren verortet. Folglich würden nur korrektive Maßnahmen eingeleitet, die sich 
auf Symptombekämpfung konzentrieren (z. B. persönlicher Gehörschutz). 

 Gefährdungen würden nicht in der Planungsphase ermittelt und ihnen folglich 
nicht präventiv entgegengewirkt. 

 Das Wissen um Methoden und präventive Handlungsweisen (z. B. für wirksamen 
Lärmschutz und ergonomische Gestaltung, zur Beurteilung von Risiken und Ge-
fährdungen, zur Materialflussgestaltung etc.) seien nicht ausreichend. 

Diese mangelnde AGS-Kompetenz in KMU führen überbetriebliche Akteur/innen auf 
hemmende Faktoren im betrieblichen Wissenserwerb zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zurück. Als entscheidende Hürde für betrieblichen Wissenserwerb und 
Wissensnutzung wird die ungenügende innerbetriebliche Kommunikation genannt 
(Barth/Hamacher 2001). Auch wenn hier keine Aussage speziell zu Kleinunterneh-
men zu finden ist, ist doch zu vermuten, dass die genannten Hemmnisse nicht nur für 
die untersuchten mittelständischen Unternehmen gelten.  
Ein großes Hindernis auf dem Weg zu einschlägigem Wissen sei für betriebliche Ak-
teur/innen zudem der „Verpflichtungsdschungel“, mit dem sie konfrontiert seien (Rit-
ter et al. 2000). Vor allem die AGS-Verantwortlichen in Kleinbetrieben verlören da-
durch den Überblick über die für sie relevanten Rechtsvorschriften (DEKRA 2007). 
Darüber hinaus seien die Rechtsvorschriften nicht selten schwer verständlich oder 
unverständlich. Die Fachsprache des Arbeitsschutzes erschwere die Rezeption von 
Normen und Vorschriften offensichtlich erheblich (Fromm/Pröll 2000). Folglich beste-
he eine strukturelle Inkompatibilität zwischen dem pragmatischen Arbeitsschutzhan-

                                            
3 So beziehen sich Heeg et al. (2004) auf eine Befragung von 103 Sicherheitsfachleuten (Unterneh-

men mit bis zu 50 Beschäftigten) und führen an, dass nur in 29 dieser Unternehmen eine Gefähr-
dungsbeurteilung und in 69 Unternehmen arbeitsschutzbezogene Betriebsanweisungen vorlagen: 
„Das heißt, in weniger als der Hälfte der Betriebe haben die Arbeitnehmer Kenntnis von der Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung bzw. nahezu zwei Drittel haben Kenntnis von arbeitsschutz-
bezogenen Betriebsanweisungen.“ (Heeg et al., 28 ff) 
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deln in KMU und den Formalia des Arbeitsschutzes (Fromm/Pröll 2000). Ohne spe-
zielle Aufbereitung für KMU seien deshalb die Informationsangebote wenig hilfreich 
(Barth/Hamacher 2001). Darüber hinaus würden kompetente Ansprechpartner/innen 
in der Region oder in der Branche vermisst.  
Als wichtigste förderliche Faktoren auf betrieblicher Ebene gelten aus der Perspekti-
ve der externen Akteur/innen Promotor/innen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
– z. B. Betriebsräte und Unternehmensinhaber/innen – sowie die im Vergleich mit 
größeren Unternehmen überschaubare Organisationsstruktur. Der wichtigste förder-
liche Faktor aus der Perspektive externer Akteur/innen wird in der Zielgruppenorien-
tierung der Beratungsangebote gesehen, die z. B. gewährleistet wird, indem an be-
trieblichen Gegebenheiten angesetzt wird. 
Die wichtigsten betrieblichen Hindernisse sind aus der Sicht der externen Ak-
teur/innen mangelnde finanzielle und zeitliche Ressourcen (Gröben/Freigang-Bauer 
2007). Hinzu kommen mangelnde Informationen sowie mangelnde Betreuung (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007). Gesetzliche Regelungen würden nicht vorrangig aus der 
Absicht umgangen, Zeit und/oder Geld zu sparen, sondern aus Informationsmangel 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007). Zudem habe der Wegfall der Meisterpflicht in einigen 
Branchen negative Effekte auf den Kenntnisstand (Hübner/Gröben 2007). 
Als zentrales Hindernis auf überbetrieblicher Ebene werden erhebliche Defizite in der 
Betreuung von KMU eingeordnet (Bertelsmann/Hans-Böckler-Stiftung 2004). Das 
wird damit begründet, dass die Beratungskonzepte bislang weitgehend auf den Er-
fahrungen mit Großunternehmen basieren und nicht von den Erfordernissen der 
KMU ausgehen (Gröben/Freigang-Bauer 2007). Hinzu kämen Akzeptanzprobleme 
seitens der Unternehmen gegenüber arbeitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Dienstleistern (Kentner 2001).  
Matschke (2001) schlussfolgert in diesem Kontext, dass das Arbeitsschutzkonzept 
der außerbetrieblichen Akteur/innen offenbar deutlich von dem in KMU vorherr-
schenden Arbeitsschutzverständnis abweicht.  
In der folgenden Tabelle sind die förderlichen und hinderlichen Faktoren aus der 
Sicht der externen Akteur/innen noch einmal knapp aufgeführt. Zugleich werden wei-
tere förderliche Aspekte für betrieblichen Arbeitsschutz und die entsprechenden 
Quellen wiedergegeben. 



 21

Tab. 3.1 Förderliche und hemmende Faktoren auf betrieblicher und überbetrieb-
licher Ebene aus Sicht externer Akteur/innen 

  
 Förderliche Faktoren Hemmende Faktoren 
Betriebliche  
Ebene 
 

 Existenz von Schlüsselpersonen in 
KMU, die der Thematik gegenüber 
aufgeschlossen sind, z. B. Betriebsräte 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007) 

 Einstellung, Engagement und Bil-
dungsstand des Unternehmers (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007) 

 einfache, überschaubare Organisati-
onsstruktur von KMU (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007) 

 Mangel an zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen (Gröben/Freigang-Bauer 
2007)  

 mangelnde innerbetriebliche Kommu-
nikation (Barth/Hamacher 2001) 

 Mangelnde Information  und mangeln-
de Betreuung für KMU (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007) 

 „Dschungel an Rechtsvorschriften“ 
(Ritter et al. 2000) und schwer ver-
ständliche Fachsprache des Arbeits-
schutzes (Barth/Hamacher 2001) 

 Inkompatibilität zwischen pragmati-
schem AS-Handeln in KMU und den 
Formalia des AS (Fromm/Pröll 2000) 

 
 
Überbetriebliche 
Ebene/ 
Überbetriebliche 
Beratung 
 

 
 Persönliche Gespräche bei Begehun-

gen, Revisionen, Versammlungen so-
wie einschlägigen Veranstaltungen 
werden für effektivsten Weg gehalten, 
um Arbeitsschutz in Unternehmen hi-
neinzutragen (Gröben/Freigang-Bauer 
2007) 

 Orientierung an betrieblichen Gege-
benheiten (Gröben/Freigang-Bauer 
2007) 

 Verdeutlichung des ökonomischen und 
gesundheitlichen Nutzens für Unter-
nehmen (Gröben/Freigang-Bauer 
2007) 

 Erzeugung von Synergieeffekten, z. B. 
in Netzwerken und Pools (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007) 

 Arbeitsschutz vermittelt über andere 
Themen, z. B. Hygiene und Lohn-
buchhaltung, in Unternehmen tragen 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007; Hüb-
ner/Gröben 2007) 

 
 Fehlende Aufbereitung der Informatio-

nen entsprechend dem Bedarf von 
KMU (Barth/Hamacher 2001) und zu
wenig Orientierung auf betriebliche 
Zielgruppen  

 erhebliche Defizite in der Betreuung 
von KMU, da zu sehr an Großbetrie-
ben orientiert (Bertelsmann/Hans-
Böckler-Stiftung 2004) 

 Akzeptanzprobleme sowie „angestau-
tes Protestpotenzial“ gegenüber ar-
beitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Dienstleistungserbringern 
(Kentner 2001) 

 

 
Veränderungsbedarfe  
Die auf qualitativem Wege (Betriebsfallstudien) analysierten Sichten betrieblicher 
Akteur/innen signalisieren Veränderungsbedarfe. Viele Unternehmer/innen wün-
schen sich mehr Unterstützung durch die Berufsgenossenschaften (Heeg et al. 2004; 
Heeg/Sperga 2003). Es besteht Bedarf an kompakten betrieblichen Informations- 
und Dokumentationshilfen mit Orientierung an den Alltagsabläufen im Kleinbetrieb 
(Fromm/Pröll 2000). 
Veränderungsbedarfe werden aus der Perspektive der externen Akteur/innen in drei 
Richtungen gesehen: Beheben der Defizite in der Betreuung von KMU, Verbesse-
rung der Zielgruppenorientierung der Beratungsangebote sowie Verbesserung der 
Rahmenbedingungen der Betreuung.  
Im Folgenden findet sich zu jedem dieser Aspekte eine Auflistung verschiedener An-
satzpunkte. Sie stimmen im Wesentlichen mit der Sicht der betrieblichen Ak-
teur/innen überein. 
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Beheben der erheblichen Defizite in der Betreuung von KMU (Bertels-
mann/Hans-Böckler-Stiftung 2004) durch: 
 problemorientiertes Vorgehen, Ansetzen an innerbetrieblichem Know-how (Grö-

ben/Freigang-Bauer 2007), 
 Weiterentwicklung der Beratungskonzepte, die bislang weitgehend auf Erfahrun-

gen in Großunternehmen basieren (Gröben/Freigang-Bauer 2007), 
 Kooperation und Vernetzung verschiedener Institutionen, die bisher nur in Aus-

nahmefällen existieren, sind zu verstärken (Gröben/Freigang-Bauer 2007), 
 Verbesserung des wegen Überwachungsaufgaben negativen Images der staatli-

chen Ämter für Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Berufsgenossenschaften 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007; Kentner 2001), 

 Akzeptanz und praktische Umsetzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
durch das Betreuungsmodell (BGV 2) sind zu befördern (Kentner 2001, 18), 

 Verbesserung des Bekanntheitsgrades und der Zuordenbarkeit der jeweils zu-
ständigen staatlichen Ämter für Arbeits- und Gesundheitsschutz (Grö-
ben/Freigang-Bauer 2007), 

 Poolbetreuung: einheitliche Betreuung bereits vernetzter Einheiten zur Ausnut-
zung organisatorischer und informeller Strukturen wie in einem Großbetrieb 
(Kentner 2001). 

Verbesserung der Zielgruppenorientierung der Beratungsangebote durch: 
 konkrete Anlässe schaffen, um über Arbeitsschutz zu sprechen (Grö-

ben/Freigang-Bauer 2007), 
 persönliche Gespräche auf Fachmessen, bei Begehungen, Revisionen, Innungs-

versammlungen sowie einschlägigen Veranstaltungen führen, um Arbeitsschutz 
in Unternehmen hineinzutragen (Gröben/Freigang-Bauer 2007), 

 dahin gehen, wo Unternehmer/innen präsent sind, insbesondere Fachmessen 
(Gröben/Freigang-Bauer 2007), 

 Unternehmer AGS-Projekte selbst vorstellen lassen und nicht durch eine überbe-
triebliche Institution (Gröben/Freigang-Bauer 2007). 

Verbesserung der Rahmenbedingungen: Empfehlenswert erscheint die Etablie-
rung eines Anreiz- und Unterstützungssystems, z. B. über die Sozialversicherungs-
träger (Gröben/Freigang-Bauer 2007; Krüger et al. 2000).  
Mit der Einführung BGV A2 werden offensichtlich nicht wenige dieser Anregungen 
aufgegriffen. Inwieweit dies erfolgreich ist, wird bisher in ersten Evaluationen geprüft.  
 
3.1.2 Systematisierung der Ergebnisse der Literaturrecherche nach Ansätzen 
 
Beim Systematisieren und Auswerten einschlägiger Arbeiten wurden die grundsätzli-
chen Charakteristika des Betrachtens des AGS analysiert und Analysekriterien erar-
beitet. Selbstverständlich werden dabei Kriterien separiert, die in der Realität auch 
miteinander verknüpft sind oder verknüpft sein können. Dennoch hat die Unterschei-
dung den Vorteil, dass der gleiche Untersuchungsgegenstand aus verschiedener 
Perspektive betrachtet werden kann. 
Die daraus erwachsenden „Maßstäbe“ bzw. Kriterien für einen zukunftsorientierten 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und ein dementsprechendes Erwerben und Nutzen  
von Handlungswissen sind nachfolgend genannt:  
 Potenzial- statt Defizitorientierung, 
 Integratives Herangehen statt Separierung von AGS durch 
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 Einheit von Personal- und Organisationsentwicklung (individueller und organisati-
onaler Kompetenz), 

 Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention (bezogen auf Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz), 

 Partizipation statt „Allein“-Verantwortung der Unternehmensleitung, 
 Beratung als Dienstleistung statt Beratung als „Fürsorge“, 
 Verbundorientierung statt „Alleinstellung“ von Unternehmen bzgl. Arbeits- und 

Gesundheitsschutz; Lernen in wechselnden Zusammenhängen: Einzeln, in Grup-
pen, im überbetrieblichen Netzwerk sowie 

 breite Nutzensorientierung statt enger ökonomischer Orientierung. 
Diese Aspekte haben wir sowohl als Kriterien für die Analyse als auch für die Syste-
matisierung der recherchierten Studien und Projekte verwandt (vgl. auch Abschnitt 
2.4). 
Die erarbeiteten Analysekriterien eignen sich u. E., um die mit ihrer Hilfe analysierten 
Forschungsarbeiten, Studien, Projektergebnisse etc. zu systematisieren. Ein ausge-
prägt systemisches bzw. integratives Herangehen werten wir als integrativen Ansatz 
das Fokussieren auf die Einbeziehung der Mitarbeiter/innen als partizipativen, die 
Orientierung auf Potenziale statt auf Defizite im AGS als potenzialorientierten Ansatz 
und die Vernetzung betrieblicher und überbetrieblicher Akteur/innen als Verbundan-
satz Selbstverständlich verzahnen sich in mehreren Arbeiten einige  dieser Ansätze 
miteinander. Nachfolgend charakterisieren wir diese Ansätze im Überblick.  
 
3.1.2.1 Defizitorientierter Ansatz 
 
Obwohl sich seit fast einem Jahrzehnt ein allmählicher Wandel in der wissenschaftli-
chen Reflexion und der praktischen Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes vollzieht, existiert die Defizithypothese in der Einschätzung zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz (AGS) in Kleinunternehmen fort.  
Defizite im Umsetzen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Kleinbetrieben kons-
tatieren vor allem überbetriebliche Akteur/innen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
der Großunternehmen wird als Maßstab genommen, um dann vor allem folgende 
einschlägigen Defizite und Unterausstattungen in den Kleinbetrieben auszumachen:  
Kleinbetriebe verfügen nur über beschränkte finanzielle Ressourcen, folglich sind 
Anlagen häufig veraltet; moderne technische Voraussetzungen zur Kontrolle und 
Überwachung von Arbeitsschutz und Sicherheit existieren eher selten. Die geringen 
finanziellen Ressourcen beschränken auch die Möglichkeiten der Beratung. 
1. Kleinbetriebe haben geringe strukturelle Voraussetzungen für AGS. Es gibt kaum 

spezielle fachkundige Verantwortliche für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
z. B. Fachleute für Arbeitsschutz und auch kaum spezielle Arbeitsschutzausrüs-
tungen. 

2. Die Umsetzungsdefizite werden nicht nur mit den mangelnden zeitlichen und fi-
nanziellen Ressourcen, sondern auch mit den mangelnden Kenntnissen zum 
AGS sowohl bei den Unternehmer/innen als auch bei den Beschäftigten erklärt. 
Letzteres wurzele nicht selten in einer Unterschätzung der Rolle des AGS und in 
einer Unterschätzung von Gefahren und Risiken. Aber auch das Wegfallen der 
Meisterpflicht in einigen Branchen/Gewerken habe dieses Manko verstärkt. 

3. Das Kenntnisdefizit mündet in dieser Betrachtungslogik in einen Mangel an Sys-
tematik: Das Arbeitsschutzhandeln der Kleinbetriebe ist anlassbezogen und we-
nig kontinuierlich und systematisch. 
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4. Das Arbeitsschutzhandeln ist in Kleinbetrieben zu stark fokussiert; dessen Reali-
sierung hängt alleine von der/dem Unternehmer/in ab. 

Problematisch an der „Defizitsicht“ ist, dass die eigentliche Expertise in Sachen AGS 
noch stark überbetrieblichen Akteur/innen zugewiesen wird.  
 
3.1.2.2 Potenzialorientierter Ansatz 
 
In den letzten Jahren vertiefen sich zwei wichtige Erkenntnisse zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, die für unsere geplante Untersuchung von ausschlaggebender Be-
deutung sind.  
Erstens wird betont, dass es den Kleinbetrieb nicht gibt: Die Kleinbetriebslandschaft 
ist ausgesprochen heterogen, sie umfasst das kleine innovative, wissensintensive 
Multimedia-Dienstleistungsunternehmen ebenso wie den Dachdeckermeister mit 
zwei Gesellen. Anforderungen, Gefährdungen und Belastungen differieren ebenso 
wie das notwendige Wissen und Handeln zum AGS. 
Zweitens rücken die Spezifika und die Potenziale von Kleinbetrieben ins Zentrum 
und widerlegen  die Defizithypothese. Stellvertretend für diese Sicht ist hier Georg 
(2004) zu nennen. Dessen differenzierte Sicht auf die Typik und die Potenziale von 
Kleinbetrieben – ausgehend von Betriebsfallstudien – sind nachfolgend dargestellt: 
 Kleinbetriebe sind häufig Familienbetriebe. Privates und Dienstliches vermischt 

sich. Die Umgangsformen sind i.d.R. familiär. 
 Kleinbetriebe sind überschaubar bezüglich Auftragslage, wirtschaftlicher Situation 

sowie Stärken und Schwächen der einzelnen Mitarbeiter/innen. Die Folge sind 
sowohl soziale Kontrolle als auch gute „Erkennbarkeit“ und „Erreichbarkeit“ von 
Wissen und Können.  

 In Kleinbetrieben überwiegt eher kurzfristiges Planen und Handeln bezüglich der 
Entwicklung von Personal und Organisation. Personal- und Kapitaldecke sind 
knapp. Unternehmer/in und  Beschäftigte akzeptieren die damit verbundene Un-
sicherheit  und betrachten sie als Herausforderung. Die Kehrseite ist, dass sich 
damit auch ein Bild der Unplanbarkeit der betrieblichen Entwicklung verfestigt. 
Zudem bringt mobiles Arbeiten mit sich, dass die Verantwortung für gesundheits-
gerechtes und sicheres Arbeiten delegiert werden muss. 

 Der betriebsinterne Umgang ist kollegial, Probleme werden meist auf die ‚kurze 
Hand’ gelöst. Arbeits- und Leistungsnormen werden eher informell konstituiert 
bzw. ausgehandelt. Gegenseitige Unterstützung ist eher die Norm als die Aus-
nahme. Auch bei Konflikten und in kritischen Situationen wird das Machbare ge-
sucht. 

 Das Thema AGS betrachten viele Betriebsinhaber/innen tatsächlich als „unkri-
tisch“. Auf Grund eines hohen persönlichen Leistungsethos werden gesundheitli-
che Gefährdungen – in Grenzen – als tolerabel betrachtet. 

Diese Übersicht verdeutlicht, wie jeder Vorzug der Kleinbetriebe auch eine Kehrseite 
hat bzw. haben kann; jede Stärke kann zu einer Schwäche werden.  
 
3.1.2.3 Integrativer Ansatz 
 
Ein wirksamer Arbeitsschutz gilt als Indikator einer motivierenden Unternehmenskul-
tur und als Handlungsfeld, das mit der Organisationsentwicklung verknüpft ist. Aus 
der Perspektive dieses Ansatzes werden  bestehende Probleme des AGS in KMU 
auf folgende Ursachen zurückgeführt: 
 Dominanz des sicherheitstechnischen Ansatzes, 
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 fehlende oder mangelnde Verknüpfung des AGS mit Arbeitsorganisation und Ar-
beitsgestaltung,  

 Vernachlässigung des Grundsatzes ‚Verhältnis- vor Verhaltensprävention’, 
 Vernachlässigung der Eigenlogik der Unternehmen bzw. Spezifik der Unterneh-

menskultur,  
 Fokussierung von Gefährdungen und Risiken, 
 pathogenetischer statt salutognetischer Ansatz. 
 
Die genannten Probleme sind nach Meinung der Vertreter/innen des integrativen An-
satzes eng mit dem defizitorientierten Blick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in  KMU verknüpft und zeitigen die nachstehenden Folgen: 
 keine Verankerung des AGS im betrieblichen System bzw. betrieblichen Alltags-

handeln, 
 anlassbezogene Realisierung des AGS, 
 keine Nachhaltigkeit des AGS, 
 starke Veranlassung und Steuerung des AGS von außen, 
 mangelhafte Erschließung betrieblicher Ressourcen und Potenziale, 
 Defizite in der Kooperation zwischen betrieblichen und überbetrieblichen Ak-

teur/innen. 
Geschlussfolgert wird, dass die Integration der Maßnahmen des AGS in die betriebli-
chen Abläufe und Prozesse notwendig ist. Überbetriebliche Akteur/innen sollen ein 
anderes Rollenverständnis entwickeln: von/m fürsorglicher/n Kontrolleur/in zur/m Be-
rater/in, die/der Hilfe zur Selbstorganisation gibt. Nicht zuletzt sollen Informationen 
passgerecht, anschaulich und verständlich angeboten werden. 
 
3.1.2.4 Arbeitsschutz und demografischer Wandel 
 
Die Gestaltung des demografischen Wandels auf betrieblicher Ebene ist nicht von 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung zu trennen – auch nicht in Kleinbetrieben. 
Demografieadäquates Handeln ist in die betriebliche Sozial- und Gesundheitspolitik 
gewissermaßen einzuschreiben und gehört somit zum integrativen Ansatz. Deshalb 
bildet aus unserer Sicht der demografische Wandel zwar eine spezielle Perspektive 
des Arbeitsschutzhandelns und der Gesundheitsförderung; ist aber kein „eigenstän-
diges“ Handlungsfeld.  
 
3.1.2.5 Partizipativer Ansatz  
 
Beim partizipativen Ansatz liegt der Fokus auf der Beteiligung der Mitarbeiter/innen 
am Arbeits- und Gesundheitsschutz. Arbeitsschutz wird dann als besonders erfolg-
reich betrachtet – auch und gerade in kleinen und mittleren Unternehmen – wenn die 
Beschäftigten in seine Gestaltung einbezogen sind. Studien, die diesem Ansatz zu-
zurechnen sind, stehen insbesondere im Forschungskontext einer Diskussion um 
Entgrenzung und Subjektivierung von Arbeit.  
Aus der Perspektive dieses Ansatzes werden die bestehenden Probleme im AGS 
von KMU auf folgende Ursachen zurückgeführt: 
 starke Fokussierung der Zuständigkeit für den AGS auf die/den Betriebsinha-

ber/in, 
 zu wenig Partizipation der Beschäftigten, 
 Vernachlässigung der Einheit von Verhältnis- und Verhaltensprävention sowie 
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 Vernachlässigung des salutogenetischen Ansatzes. 
Aus der Sicht des partizipativen Ansatzes ist es notwendig, Handlungsspielräume für 
Arbeitsgestaltung und Selbstorganisation zu gewähren, den AGS in das betriebliche 
Vorschlagswesen zu integrieren und das Selbstverständnis überbetrieblicher Ak-
teur/innen dahingehend zu verändern, dass sie diesen Prozess unterstützen und 
Handlungskompetenz vermitteln. 
 
3.1.2.6 Ökonomischer Ansatz 
 
Im ökonomischen Ansatz gelten die Arbeitskräfte als Human Resources, deren 
übermäßiger Verschleiß unproduktiv und folglich irrational ist. Zentrales Anliegen ist, 
die Verbesserung der Produktivität durch Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 
messbar zu machen und auf diese Weise den betriebswirtschaftlichen Vorteil von 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung wissenschaftlich nachzuweisen. 
Dieser Ansatz von der Prämisse aus, dass betrieblicher Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Klein- und Kleinstunternehmen dann verfolgt wird, wenn er nachweisbaren 
ökonomischen Nutzen bringt. Das „Vorrechnen“ des betriebswirtschaftlichen Nutzens 
soll motivierend wirken. 
 
3.1.2.7 Verbundansatz 
 
Die entsprechenden Studien basieren oft auf der Evaluation von Forschungsprojek-
ten. In der Regel werden Bestandsaufnahmen zu Strategien und deren Wirksamkeit 
mit dem Ziel vorgenommen, den Stellenwert verschiedener außerbetrieblicher Institu-
tionen für den Wissenstransfer über Arbeitsschutz in KMU zu erhöhen. Häufig ist 
dies mit der Erprobung von Kooperationsmodellen und Netzwerken in der Praxis 
verbunden bzw. mit dem Dokumentieren von best practice in Unternehmen und/oder 
außerbetrieblichen Institutionen. Im Fokus stehen zugleich außerbetriebliche Institu-
tionen des Arbeitsschutzes bzw. der Gesundheitsförderung wie: Berufsgenossen-
schaften, Krankenkassen/Sozialversicherungsträger, Kammern, betriebsärztliche 
Betreuung sowie Fachkräfte für Arbeitsschutz.  
 
3.1.3 Fazit der Literaturrecherche 
 
Die Literaturrecherche führt zu folgenden zentralen Ergebnissen: 
 Der Kenntnisstand betrieblicher Akteur/innen wird überwiegend aus der Perspek-

tive überbetrieblicher Akteur/innen eingeschätzt. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Kenntnisstand der Unternehmer/innen  bzw. der Sicherheitsfachleute und nicht 
der Beschäftigten in Klein- und Kleinstunternehmen (KKU). 

 Aus der Sicht überbetrieblicher Akteur/innen handeln KKU oft erst bei akutem An-
lass oder brauchen den Anstoß von außen durch externe Beratung. Zudem be-
steht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass der Kenntnisstand zum AGS 
in KKU gering ist. Als Ursachen werden begrenzte zeitliche und finanzielle Res-
sourcen, die größere Wichtigkeit/Dringlichkeit anderer Ziele, fehlende betriebliche 
Promotor/innen für AGS und BGF („Schlüsselpersonen“) sowie mangelnde 
Wahrnehmung von Gefährdungen und Risiken für Gesundheit und Sicherheit ge-
nannt. 
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 Ergänzend konstatieren überbetriebliche Akteur/innen zu geringe fachliche, me-
thodische und soziale Kompetenzen (Handlungswissen und -fähigkeiten) betrieb-
licher Akteur/innen, um betriebliche Prozesse aus der Perspektive von Arbeits- 
und Gesundheitsschutz betrachten und gestalten zu können. Problematisiert wird 
zudem, dass die Ursachen für Unfälle, Gefährdungen und Risiken personalisiert 
werden und das Zusammenspiel von Arbeitsorganisation und individuellem Ver-
halten, von Verhaltens- und Verhältnisprävention zu wenig im Blick ist.  

 Nach Auffassung von Forscher/innen haben betriebliche und überbetriebliche 
Akteur/innen ein unterschiedliches Arbeitsschutzverständnis. Das präge auch ihr 
jeweiliges Rollenverständnis und habe zur Folge, dass betriebliche und überbe-
triebliche Handlungsmuster noch zu wenig ineinander greifen. Die strukturelle In-
kompatibilität zwischen dem pragmatischen Arbeitsschutzhandeln in KKU und 
den Formalia des Arbeitsschutzes sei immer noch groß. 

 Forscher/innen lenken zudem den Blick darauf, dass der Wissenserwerb zum 
AGS auf der betrieblichen Ebene erheblich durch die Art des Informationsangebo-
tes externer Akteur/innen erschwert ist. Das Angebot sei zu komplex, zu wenig 
anschaulich und zu wenig auf KKU-Gegebenheiten zugeschnitten.  

 Der Paradigmenwechsel im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist zwar in vollem 
Gange, aber die herausgearbeiteten Ansätze für einen erfolgreichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in KKU spiegeln sich in einschlägigen Untersuchungen bis 
dato eher selten. Der Kenntnisstand betrieblicher Akteur/innen wird vorrangig aus 
der Perspektive überbetrieblicher Akteur/innen eingeschätzt und überwiegend – 
wie beschrieben – defizitär beurteilt.  

 Um dem Paradigmenwechsel im Arbeits- und Gesundheitsschutz in KKU zum 
Durchbruch zu verhelfen, braucht es ...  

- Potenzial- statt Defizitorientierung, 
- partizipatives Herangehen durch Einbeziehung der Mitarbeiter/innen, 
- integrative Vorgehensweise (Einheit von Personal- und Organisations-

entwicklung, von Verhaltens- und Verhältnisprävention), 
- Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe statt überwachender Fürsorge, 
- Verbundorientierung und Netzwerkbildung besonders für die einschlä-

gige Kompetenzentwicklung sowie 
- breite Nutzensorientierung statt enger ökonomischer Orientierung. 

 



 28

3.2 Ergebnisse der Sekundäranalysen 
Dr. Cordula Sczesny, Sophie Keindorf (geb. Schmidt) 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Sekundäranalysen der BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 sowie des IAB-Betriebspanels 2004 zu betrieb-
lichen Maßnahmen der Gesundheitsförderung zusammenfassend dargestellt. Mit der 
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung liegen Daten eine repräsentative Stichprobe 
der Erwerbsbevölkerung Deutschlands vor (Sicht der Beschäftigten), während mit 
den Daten des IAB-Betriebspanels eine repräsentative Stichprobe der Betriebsbefra-
gung von Betriebs-, Geschäftsleitungen sowie Personalverantwortlichen (Sicht der 
Betriebe) ausgewertet werden konnten. 
 
3.2.1 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
 
Die Ergebnisse der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung geben Aufschluss über 
den Verbreitungsgrad betrieblicher Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Danach 
gibt gut ein Drittel der Erwerbstätigen an, dass in ihrem Betrieb in den letzten 2 Jah-
ren Maßnahmen zur Gesundheitsförderung durchgeführt wurden. Knapp 60 % ver-
neinen die Frage und etwas über 5 % wissen die Frage nicht zu beantworten, d. h. 
sind nicht darüber informiert, ob und ggf. was in ihrem Betrieb auf dem Gebiet der 
Gesundheitsförderung geschieht. Oder anders herum: 95 % sind informiert, was wohl 
als hoher Informationsgrad angesehen werden kann.4  
Eine nach Betriebsgrößenklassen differenziertere Betrachtung zeigt: Je größer die 
Betriebe sind, in denen die Befragten arbeiten, desto häufiger geben die Beschäftig-
ten an, dass in den letzten 2 Jahren gesundheitsförderliche Maßnahmen durchge-
führt wurden. Dieser Zusammenhang ist hoch signifikant5. Während einer von zehn 
Beschäftigten, die in Kleinstbetrieben arbeiten (1-4 Beschäftigte) von gesundheits-
förderlichen Maßnahmen im Betrieb berichtet, ist es jeder Vierte, der in Kleinbetrie-
ben arbeitet (20–49 Beschäftigte) und jeder Zweite, der in einem Betrieb mit 100 und 
mehr Beschäftigten arbeitet. Anders ausgedrückt: Rund drei Viertel der Erwerbstäti-
gen, die in Betrieben unter 20 Beschäftigten arbeiten, müssen auf betriebliche Ange-
bote der Gesundheitsförderung verzichten. In Betrieben mit ≥100 Beschäftigten gilt 
dies nur für 43 % der Beschäftigten. Betriebliche Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung sind damit eher ein Großbetriebsphänomen. 

                                            
4  Um welche Maßnahmen es sich im Einzelnen handelt, wurde im Rahmen der Befragung nicht er-

hoben, so dass an dieser Stelle keine weiteren Analysen möglich sind. 
5  Chi-Quadrat-Test (χ2(10, N = 18249) = 1930,83, p < .00) 
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Abb. 3.1 Gesundheitsförderliche Maßnahmen in den letzten 2 Jahren nach Be-

triebsgröße in % 
 
Wie hoch ist der Anteil der Beschäftigten, die an gesundheitsförderlichen Maßnah-
men teilnehmen? Insgesamt geben knapp zwei Drittel der Erwerbstätigen an, an den 
gesundheitsförderlichen Maßnahmen in ihrem Betrieb teilgenommen zu haben. Die-
ser hohe Prozentsatz ist bemerkenswert, denn er deckt sich nicht mit uns bekannten 
Erfahrungsberichten aus der betrieblichen Praxis.  
In allen Betriebsgrößenklassen liegt die Teilnahmequote über 60 %, wobei sie bei 
Befragten, die in Kleinstunternehmen (1-4 MA) sowie bei denjenigen, die in Kleinbe-
trieben (10-19 MA) beschäftigt sind, mit 78,2 % bzw. 77,2 % besonders hoch ausfällt. 
Von den Erwerbstätigen, die in Betrieben mit 100 und mehr Beschäftigten sind, tra-
gen sich 60 % in die Teilnehmerliste ein. D. h. je kleiner der Betrieb, desto höher ist 
der Anteil der Beschäftigten, die an gesundheitsförderlichen Maßnahmen teilneh-
men. Der Zusammenhang ist hoch signifikant.6  
So werden in Klein- und Kleinstbetrieben zwar seltener als in Großbetrieben Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt, gleichzeitig ist die Teilnahmequote in 
Klein- und Kleinstbetrieben signifikant höher. Hier können sicherlich die Nähe und die 
Überschaubarkeit der Belegschaft als ein organisatorisches Plus angenommen wer-
den. 
 
3.2.2 Gefährdungsanalyse 
 
Insgesamt geben rund 28 % der Befragten der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
an, dass an ihrem Arbeitsplatz eine Gefährdungsanalyse durchgeführt wurde. 57 % 
der Befragten geben an, dass an ihrem Arbeitsplatz die vorgeschriebene Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen nicht vorgenommen wurde. Rund 14 % wissen nicht, ob eine 
entsprechende Überprüfung stattgefunden hat und rund 1 % gibt an, eine Gefähr-
dungsanalyse nicht zu kennen. Auf dieser Basis können rund 15 % der Erwerbstäti-

                                            
6 Chi-Quadrat-Test (χ2(5, N = 6364) = 120,35, p < .00) 
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gen im Hinblick auf eine Gefährdungsanalyse als nicht informiert angesehen wer-
den.7 
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Abb. 3.2 Durchführung einer Gefährdungsanalyse nach Betriebsgröße in % 
 
Ein Blick auf die Erwerbstätigen in den verschiedenen Betriebsgrößenklassen zeigt: 
Je kleiner die Betriebe sind, in denen die Mitarbeiter/innen arbeiten, desto häufiger 
wurde keine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Auch hier ist der Zusammenhang 
hoch signifikant8. Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen in der im Arbeitsschutzge-
setz formalisierten Form, greift also eher bei den Erwerbstätigen, die in größeren Be-
trieben beschäftigt sind. Gleichwohl sind auch dort Umsetzungslücken nicht zu über-
sehen. 
 
3.2.3 Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz/Förderung der Gesundheit 
 
Im Rahmen der IAB-Betriebsbefragung wurde untersucht, welche zusätzlichen Maß-
nahmen – neben den gesetzlich vorgeschriebenen – durchgeführt oder finanziell un-
terstützt werden, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten/zu fördern. Die 
Frage richtet sich also nicht auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sondern 
auf ein darauf aufbauendes Plus an Maßnahmen. 
Vier Fünftel aller Betriebe führen keine Maßnahmen zum Gesundheitsschutz bzw. 
zur Gesundheitsförderung durch, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen 
(Item „davon nichts“). Krankenstandsanalysen führen 8,5 % der Betriebe durch. 
8,0 % geben an, eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz auf den Weg gebracht zu haben und 6,0 % bieten Kurse zum gesund-
heitsgerechten Verhalten an bzw. leisten finanzielle Unterstützung. Auf Gesundheits-
zirkel setzen 3,8 % der Betriebe. Damit sieht das Gros der Betriebe von einer Investi-
tion in gesundheitsförderliche Maßnahmen ab, die über die gesetzlichen Mindestan-
forderungen hinausgehen. 

                                            
7  Zu prüfen wäre, ob es möglicherweise zu einer positiven Verzerrung kommt, indem Erwerbstätige 

die Durchführung einer Gefährdungsanalyse verneinen, diese gleichwohl aber auch nicht ken-
nen.Aufgrund der Variablenkonstruktion kann dies anhand der vorliegenden Daten leider nicht ge-
testet werden. 

8  Chi-Quadrat-Test (χ2(15, N = 19042) = 1478,86, p < .00) 
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Tab. 3.2 Maßnahmen zum Schutz/ zur Förderung der Gesundheit nach Be-

triebsgröße in % 
 

1-5 MA 6-9 MA 10-19 MA 20-49 MA 50-99 MA ≥100 MA Gesamt

Krankenstandsanalysen 2,0 6,9 12,6 26,4 37,2 54,8 8,5

Mitarbeiterbefragung 3,9 9,5 10,6 16,9 20,2 31,0 8,0

Gesundheitszirkel 1,6 5,5 4,8 6,8 10,4 17,6 3,8

Kurse ges.gerechtes Verhalten 2,8 5,5 9,4 11,9 19,9 30,1 6,0

Sonstiges 3,0 4,5 6,1 9,2 11,1 15,3 4,7

Nichts davon 90,2 78,6 71,4 56,7 43,1 26,8 80,0  
 
Wie sieht dies in Betrieben unterschiedlicher Größenklassen aus? Eine eindeutige 
Tendenz ist ablesbar: Je größer die Betriebe sind, desto höher wird der Anteil an zu-
sätzlichen gesundheitsfördernden Maßnahmen. Bei den Kleinstbetrieben ist der An-
teil der derjenigen, die nicht über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen (Item: 
Nichts davon) besonders hoch (1-5 MA: 90,2 %, 6-9 MA: 78,6 %), bei den Betrieben 
mit 20-49 MA ist er bereits auf 56,7 % gesunken. Ab der Betriebsgrößenklasse 50-99 
MA liegt der Anteil der über dem Soll aktiven Betriebe über der 50%-Marke (50-99 
MA: 56,9%; ≥100 MA: 73,2%).  
 
Über Ursachen und mögliche Erklärungsmuster für die geringeren Aktivitäten in den 
Klein- und Kleinstbetrieben geben die Daten des IAB-Betriebspanels keine Auskunft. 
Sicherlich kann es an fehlenden personellen und/oder finanziellen Ressourcen lie-
gen. Zu prüfen ist jedoch auch, ob auf Klein- und Kleinstbetriebe die formalisierten 
Instrumente – sowohl in der Durchführung als auch im Sprachgebrauch – überhaupt 
zutreffen. Möglicherweise werden Maßnahmen entwickelt und Angebote unterbreitet, 
die mit anderen – eher kleinbetrieblichen „Begrifflichkeiten“ belegt sind. 
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3.3 Schlussfolgerungen aus der Literaturrecherche:  
Notwendiges Wissen zum AGS in KKU 

Dr. Gerda Jasper 
 
Die Literaturrecherche und ihre Ergebnisse verdeutlichen zweierlei: Zum einen wi-
derspiegelt sie Einschätzungen zu ... 
 den Entwicklungen im Arbeitsschutzverständnis betrieblicher und überbetriebli-

cher Akteur/innen und diesbezüglich (noch) vorhandener Diskrepanzen; 
 den Entwicklungen im Rollenverständnis der Akteur/innen und deren Wirkungen; 
 dem Wandel im Arbeitsschutzhandeln (verstärkt potenzialorientiert, integrativ, 

partizipativ, nutzens- und verbundorientiert) betrieblicher Akteur/innen und vor al-
lem der externen Betreuer/innen und Berater/innen; 

 dem Niveau fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen zum AGS und 
diesbezüglicher Defizite v.a. in KKU und teilweise auch zur unterschiedlichen 
Wirkung von Betreuungsmodellen. 

Zum anderen lassen sich aus dieser Recherche Schlüsse zu den Dimensionen not-
wendigen Wissens zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung ziehen.  
Diese Dimensionen notwendigen Wissens sehen wir in Folgendem: 
 Wissen um gesetzliche Normen und Vorschriften und Wege des effizienten Zu-

gangs zu selbigen:  
Dabei geht es um das notwendige handlungsleitende  Normwissen im betriebli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutz und hier vor allem um Wissen, wie die Re-
levanz von Normen erkannt (Wissensauswahl) und wie es effizient zugänglich 
gemacht wird (samt der Aktualisierung).  

 Wissen um Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit externen Partner/innen und 
über Betreuungsmodelle:  
Das meint Kenntnisse der Unternehmer/innen und Beschäftigten zur überbetrieb-
lichen  Unterstützung und Betreuung zum AGS sowie zu den unterschiedlichen 
Betreuungsmodellen und ihrer Eignung für das Unternehmen. 

 (Handlungs-)Wissen zur Einschätzung von physischen und psychischen Gefähr-
dungen:  
Dieses Wissen ist notwendig, um räumliche, technische, schadstoffliche u.ä. Ge-
fährdungen im Unternehmen zu erkennen. Zunehmend gilt es jedoch auch die 
psychischen Gefährdungen zu analysieren. Denn die verstärkt wissensintensive 
Arbeit verlangt auch psychischen Belastungen entgegenzuwirken. 

 Wissen zum Umgang mit Unfällen, Schädigungen etc.:  
Das umfasst Handlungswissen zum schnellen und schadensmindernden Verhal-
ten bei akuten Anlässen sowie zu deren Auswertung durch Lernen aus Fehlern.  

 Wissen um Möglichkeiten und Wege der Einbeziehung von Mitarbeiter/innen:  
Das meint sowohl die Klarheit darüber, dass die/der Unternehmer/in bzw. Inha-
ber/in die Hauptverantwortung für das Arbeitsschutzgeschehen trägt als auch die 
Einsicht, dass dies umso leichter ist, je stärker alle Mitarbeiter/innen eigenverant-
wortlich im Sinne sicheren und gesunden Arbeitens agieren und auf welchen We-
gen dies zu erreichen ist. 



 33

 Wissen um förderliche organisationale Rahmenbedingungen für AGS (sichere 
und gesunde Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation):  
Arbeitsschutzwissen und -handeln beginnt bei der Planung von Arbeitsprozessen, 
Materialflüssen, technologischen Abläufen etc. Je mehr Verhaltens- und Verhält-
nisprävention ins Blickfeld rückt, umso wichtiger ist dieser Teil des Arbeitsschutz-
wissens.  

 Wissen um lernförderliche Bedingungen zum AGS:  
Das umfasst insbesondere das Wissen darüber, dass eine lernförderliche  Ar-
beitsumgebung die Basis ist für... 
- Lernen-Wollen (Motivation), 
- Lernen-Können (Fähigkeit), 
- Lernen-Dürfen (Möglichkeit), 
- Lernen-Sollen (Auftrag, Aufforderung). 

 Wissen zu Nutzen und Sinn von AGS/BGF:  
Je klarer Unternehmer/innen und Beschäftigten ist, dass dieser Nutzen und Sinn 
viele Aspekte hat (wie Arbeitszufriedenheit, Bindung von Mitarbeiter/innen, öko-
nomische Vorteile), umso stärker ist auch der Anreiz für gezieltes Arbeitsschutz-
handeln.  

 Wissen zur Messung/Dokumentation der Erfolge von AGS: Das wiederum ist die 
Voraussetzung, um den Nutzen für das Unternehmen sichtbar zu machen und 
dadurch auch die Motivation für gesundes und sicheres Arbeiten zu erhöhen.   
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3.4 Fortschreibung der Forschungsthesen 
Dr. Gerda Jasper 
 
3.4.1 Zum Ziel der Untersuchung 
 
Von den Ergebnissen der Literaturrecherche ausgehend soll unsere Befragung nicht 
nur den Kenntnisstand zum AGS in KKU, die Wege bzw. Methoden des Wissenser-
werbs und die Nutzbarkeit von Informationen liefern. Sie soll auch Aufschluss geben 
über ... 
 den Stand der Realisierung eines partizipativen, integrativen, potenzialorientier-

ten, nutzens- und verbundorientierten Arbeitsschutzhandelns und -lernens im be-
trieblichen Alltag von KKU,  

 fördernde Bedingungen des Erwerbs und der Nutzung von Handlungswissen zum 
AGS in KKU, insbesondere Stellenwert und Erfolg überbetrieblicher Beratung 
nach Betreuungsmodellen.  

 
3.4.2 Forschungshypothesen 
 
3.4.2.1 Hypothese 1: Zum Wissensstand bezüglich AGS in KKU  
 
Der Wissensstand in KKU zum AGS ist differenziert. Er wird u. E. einerseits von der 
Branche und ihren Ansprüchen an den AGS geprägt, denn je größer die Herausfor-
derung, umso größer ist auch das einschlägige (Handlungs-)Wissen (z. B. im Bau). 
Ist dieser Anspruch (vordergründig betrachtet) geringer, so ist auch der Kenntnis-
stand geringer.  
Andererseits beeinflusst der Wissenstand zum AGS, ob und wie auf betrieblicher 
Ebene eine potenzialorientierte Strategie realisiert wird, die den nachfolgend genann-
ten Komponenten gerecht wird. 
 Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist integraler Bestandteil anderer betriebli-

cher Ziele und deren Verfolgung. Das heißt, er wird z. B. verknüpft mit Qualitäts-
management (nach ISO 9001:2000; EFQM) und/oder der alternsgerechten Ar-
beitsgestaltung und Arbeitsorganisation und/oder der Bindung und Gewinnung 
von Fachkräften. Das Arbeitsschutzwissen und -handeln ist kein separiertes be-
triebliches Handlungsfeld, sondern z. B. Voraussetzung und Ergebnis einer al-
ternsgerechten Personal- und Organisationsentwicklung oder einer hohen Pro-
zess- und Produktqualität und –sicherheit. Je mehr die Erreichung betrieblicher 
Teilzeile einander bedingt, umso größer sind Chance und Motivation für einen in-
tegrativen  Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

 Das Arbeitsschutzhandeln wird nicht nur bei AS-Experten/innen angesiedelt, son-
dern von der Geschäftsführung angestoßen und in das betriebliche Alltagshan-
deln der Mitarbeiter/innen eingebunden. Ein solch komplexes – und zugleich zur 
Spezifik von KKU passendes Vorgehen – setzt einen kooperativen und beteili-
gungsorientierten Führungsstil voraus. Gerade in KKU bestehen dafür gute Vor-
aussetzungen. 
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3.4.2.2 Hypothese 2: Wissensnutzung Arbeitsschutzwissen 
 
Die Nutzung von handlungsorientiertem Arbeitsschutzwissen wird erheblich durch 
Qualität und Zuschnitt der Informations- und Beratungsangebote überbetrieblicher 
Akteur/innen  beeinflusst. Je mehr diese Angebote nicht nur den speziellen  Anforde-
rungen der Branche, sondern zugleich der Spezifik von KKU und deren Vielfalt ge-
recht werden, umso eher werden auch Informations- und Betreuungsangebote ange-
nommen. Förderlich wirkt aus dieser Perspektive, wenn überbetriebliche Ak-
teur/innen ... 
 einen Paradigmenwechsel in ihrem Beratungsverständnis vollziehen: Das Wissen 

der betrieblichen Akteur/innen um Normen und Vorschriften sowie deren Hand-
lungskompetenz ist auch abhängig vom Rollenverständnis überbetrieblicher Ak-
teur/innen. Die bereits eingeleitete Veränderung des Rollenverständnisses von 
Beratungseinrichtungen vom fürsorglichen Kontrolleur zum Berater, der verstärkt 
Information und Unterstützung für „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt, ist ein förderlicher 
Faktor von AGS in KKU. Überbetriebliche und betriebliche Akteur/innen sollten 
„auf Augenhöhe“ kooperativ zusammenwirken und nicht erstere als Expert/innen 
und Letztere als bedürftig bzw. defizitär betrachtet werden. 

 eine zielgruppenspezifische Beratung anbieten: Informationswege und -
materialien sind auf die Spezifik in Kleinunternehmen zuzuschneiden, d.h., auf 
das Wesentliche zu fokussieren sowie anschaulich und kompakt zu gestalten. 
Zudem muss die Einsicht wachsen, dass viele parallele und „überkomplexe“ Leit-
fäden für die/den Praktiker/in zu unhandlich und wenig unterstützend sind. Die 
Betreuungsmodelle der überbetrieblichen Akteur/innen sind mit dem Ziel zu modi-
fizieren, stärker auf die Verfasstheit und Kultur von Kleinunternehmen einzuge-
hen. Keines der Modelle sollte übergestülpt, sondern den betrieblichen Bedin-
gungen angepasst werden.  

 die Handlungskompetenz von Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen stärken 
und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, ohne dabei vorrangig an Defiziten anzu-
knüpfen. Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen sind in der Überzeugung zu 
stärken, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz auch in KKU machbar ist. 

 
3.4.2.3 Hypothese 3: Zur Wissensaneignung  

 
Eine gelingende Kompetenzentwicklung für individuellen und betrieblichen Arbeits-
schutz erschöpft sich nicht nur im Erwerb von Wissen zu Normen sowie Gefährdun-
gen und auch nicht in der Kenntnisnahme von Betriebsanweisungen. Eine gelingen-
de Kompetenzentwicklung zum AGS ist u.E. in die Entwicklung fachlicher, sozialer 
und methodischer Qualifikationen insgesamt eingebettet. Das ist umso wichtiger und 
sinnvoller, als sich gerade in KKU Arbeitsaufgaben, -anforderungen und -
organisation rasch wandeln. (Das schließt natürlich ein und nicht aus, dass das Wis-
sen um spezielle Arbeit- und Gesundheitsschutznormen und deren Umsetzung auch 
in speziellen Schulungen erworben wird). 
Werden Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Arbeitsorganisation/-gestaltung als 
Einheit betrachtet und organisationale Störgrößen systematisch analysiert, so er-
wächst daraus ein analytisches Handlungswissen für gezielten präventiven Arbeits-
schutz und ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld. Gefährdungsbeurteilungen 
beziehen sich dann nicht nur auf Gefahren durch Lärm, Hitze, Schadstoffe, nicht si-
chere Materialflüsse, Fehlhaltungen etc. Sie umfassen auch alle jene Störungen, die 
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in einer bestimmten Intensität und Häufung zu physischen und psychischen Störun-
gen oder Erkrankungen führen. 
Zu vermuten ist allerdings, dass die Lernförderlichkeit der Arbeitsumgebungen für 
handlungsorientiertes Arbeitsschutzwissen in sehr unterschiedlicher Ausprägung ge-
geben ist. Zum einen wird der Wissenserwerb als (lästige) Pflichtübung und/oder 
Aufgabe Einzelner betrachtet. Zum anderen jedoch können der demografische Wan-
del und eine aufgeklärte Personalpolitik dazu beitragen, dass eine Lernkultur gepflegt 
wird, die das Lernen von Jung und Alt auch zum Thema Gesundheit und Sicherheit 
befördert. Die Wissensaneignung hängt somit stark von der Arbeitsschutzstrategie 
des Unternehmens ab.  
Zu den Arbeitsschutzstrategien in KKU: 
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz folgt in KKU einer variantenreicheren Hand-
lungsbreite als in Großbetrieben. Die erste Annahme ist, dass die Typik betrieblichen 
Arbeitsschutzhandelns in KKU davon abhängt, ob und wie Betriebe extern betreut 
werden. Die zweite Annahme zur Typenbildung ist, dass der Stellenwert des AGS 
sowie Aktivitätsniveau und -richtung der KKU bestimmend sind. Derzeit vermuten wir 
drei Handlungsstrategien von Unternehmen: 
1. Stillhaltestrategie: Da die Maschen des Betreuungsnetzes überbetrieblicher Ak-

teur/innen recht groß sein können, ist es möglich, dass KKU, die nicht auf sich 
aufmerksam machen, keiner arbeitsschutztechnischen Überprüfung unterzogen 
werden, was für mittlere und große Unternehmen kaum denkbar ist. 

2. Vermeidungsstrategie: KKU versuchen, den gesetzlichen Normen zu entsprechen 
bzw. nicht mit ihnen zu kollidieren.  

3. Potenzialorientierte Strategie: KKU nutzen den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
um Mitarbeiter/innenpotenziale zu erhalten, zu stärken und gehen dabei über das 
gesetzlich Vorgeschriebene z.T. deutlich hinaus.  

Es wird zu prüfen sein, welchen Einfluss die Faktoren – die externe Betreuung oder 
betriebliche Faktoren – haben: Sind es Betreuungsmodelle, die sich positiv auf die 
Realisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in KKU auswirken oder sind es 
Unternehmenskultur/Führungsstil sowie Arbeitsumfeld/-organisation? 
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4 Ergebnisse einer repräsentativen Befragung 
von Inhaber/innen / Geschäftsführer/innen in 
Klein- und Kleinstunternehmen zum Kenntnis-
stand auf dem Gebiet des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes 

Dr. Cordula Sczesny, Sophie Keindorf, Patrick J. Droß 
 
 
4.1 Ziele der Befragung von Inhaber/innen /  

Geschäftsführer/innen  
 
Ziel der durchgeführten standardisierten Befragung ist es, Erkenntnisse über  
 die Informiertheit/das Basiswissen über arbeitsschutzrelevante gesetzliche Vor-

gaben und Handlungsnotwendigkeiten, 
 das tatsächliche Handeln im Arbeitsalltag in Bezug auf den betrieblichen Arbeits- 

und Gesundheitsschutz sowie  
 die Wege der Aneignung von Arbeitsschutzwissen bzw. die genutzten Be-

ratungsangebote rund um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz 
von Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben in Deutschland zu gewin-
nen.  
Ziel ist, repräsentative Ergebnisse zu erhalten, wobei sich die Repräsentativität auf 
betriebliche und nicht persönliche Strukturmerkmale der befragten Geschäftsfüh-
rer/innen bezieht. 
Die Ergebnisse dieser Befragung sollen den Ergebnissen der ebenfalls im Projekt 
durchgeführten Beschäftigtenbefragung gegenüber gestellt werden. Auf diese Weise 
soll ein umfänglicher analytischer Blick auf das arbeitsschutzrelevante Basiswissen 
und Handeln der betrieblichen Akteure in Klein- und Kleinstunternehmen geworfen 
werden.  
Die Ergebnisse der Befragung sollen dazu beitragen, empirisch basierte Empfehlun-
gen für ggf. neue Konzepte und Modelle zur Wissens- und Kompetenzerweiterung 
der Akteur/innen in Kleinst- und Kleinunternehmen zu entwickeln. 
 
 
4.2 Methodisches Vorgehen  
 
4.2.1 Entwicklung des standardisierten Fragebogens 
 
Auf der Grundlage einer umfangreichen Literaturrecherche sowie leitfadengestützter 
Interviews mit betrieblichen und überbetrieblichen Expert/innen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes in kleinen und mittelständischen Betrieben wurde ein standardi-
sierter Bogen zur Befragung von Geschäftsführer/innen9 entwickelt. Die Interviews 

                                            
9  Befragt wurde entweder die/der Geschäftsführer/in oder die/der Inhaber/in der Betriebe. In Unter-

nehmen, in denen es beides gibt, ging nur die Antwort der Person ein, die im Rahmen der Telefon-
befragung erreichbar war. Damit kann es bezüglich der Wahrnehmung der Leitungsaufgabe vor Ort 
zu Ungenauigkeiten kommen, die wir aber als vernachlässigbar ansehen, da wir davon ausgehen, 
dass in Klein- und Kleinstunternehmen Inhaber/in und Geschäftsführer/in häufig ein und dieselbe 



 

 

38

wurden im Februar und März 2009 geführt. Sie wurden protokolliert und für die Fra-
gebogenerstellung ausgewertet.  
Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte in enger Abstimmung mit dem Auftragge-
ber, der die Schwerpunktsetzungen definierte. Die letztendliche Version des Frage-
bogens enthält Fragen zu folgenden Themen: 
 allgemeine Einstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
 gesetzliche Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 betriebliche Situation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - Kenntnisstand in 

Verbindung mit einer Umsetzung, 
 betriebliche Lern- und Beteiligungsformen, 
 Nutzung externer Beratungsangebote sowie 
 soziodemografische Merkmale der Befragten sowie Strukturmerkmale der 

Unternehmen, die sie leiten. 
Zum Umfang der Befragung: Der Befragungsumfang wurde auf Wunsch des Auf-
traggebers erweitert. Dies hatte zur Folge, dass für die Beantwortung der Fragen 
nicht wie ursprünglich geplant 15, sondern durchschnittlich 30 Minuten benötigt wur-
den.  
Der Fragebogen wurde dem Marktforschungsinstitut IWD market research übermit-
telt. Vom IWD wurde ein Pretest durchgeführt, um den Fragebogen auf grundsätzli-
che Verständlichkeit, sinnvolle Gliederung und eindeutige Intervieweranweisungen 
sowie Antwortvorgaben zu überprüfen. Hierzu wurde der Fragebogen mit mehreren 
Geschäftsführer/innen von Klein- und Kleinstbetrieben am Telefon durchgearbeitet. 
Die Inhaber/innen repräsentieren unterschiedliche Branchen und Regionen. Den In-
terviews wurde hierbei, wie auch im Rahmen der endgültigen Erhebung ein Scree-
ning vorgeschaltet, um sicherzustellen, dass es sich bei der befragten Person um 
die/den Geschäftsführer/in bzw. die/den Inhaber/in des jeweiligen Betriebs handelt. 
Anhand der Pretestergebnisse wurde der Fragebogen überarbeitet.  
Darüber hinaus lieferte der Pretest ergänzende Informationen über die Ausschöp-
fungsquote, um Rückschlüsse auf die Anzahl der benötigten Telefonkontakte bzw. 
Adressen ziehen zu können. 
 
4.2.2 Grundgesamtheit und Stichprobe 
 
Die Stichprobenziehung erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf Grundlage 
der Betriebsstättenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Hierzu wurde beim 
Datenzentrum der Bundesagentur für Arbeit ein Antrag auf Übermittlung der Adress-
liste einer repräsentativen Stichprobe aus allen Betriebsstätten von Klein- und Klein-
stunternehmen (bis 49 MA) in Deutschland gestellt. Die Betriebsstättendatei der 
Bundesagentur für Arbeit enthält als Teil der amtlichen Statistik die aktuellsten und 
vollständigsten Angaben über die bundesdeutsche Gesamtverteilung und bildet so-
mit eine sehr gute Grundlage für die Ziehung eines Betriebssamples. Die Grundge-
samtheit besteht demnach aus allen Betrieben mit maximal 49 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Deutschland.  
Zu beachten ist hierbei, dass es sich bei den einzelnen Untersuchungseinheiten stets 
um Betriebe im Sinne von Betriebsstätten und nicht um Unternehmen handelt. In der 
folgenden Tabelle ist die Verteilung der Betriebe in der Grundgesamtheit für Ge-
samtdeutschland entsprechend der Statistik der Bundesagentur für Arbeit dargestellt. 

                                                                                                                                        
Person sind. Zur sprachlichen Vereinfachung sprechen wir im Folgenden oftmals nur von Inha-
ber/innen oder Geschäftsführer/innen und meinen damit auch die/den jeweils andere/n. 
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Tab. 4.1  Betriebe nach Größenklassen und Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008 

Zusammenfassung nach BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung 
2005/06); (Prozentwerte auf Gesamt) 

 
 Gesamtdeutschland 

 1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in %  abs. 

Gesamtdeutschland 1.657.938 84,0% 191.629 9,7% 125.320 6,3% 1.974.887 

Land- und Forstwirtschaft; 
Fischerei und Fischzucht 

46.544 2,4% 2.659 0,1% 1.550 0,1% 50.753 

Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden; Verarbei-
tendes Gewerbe 

127.325 6,4% 27.397 1,4% 22.548 1,1% 177.270 

Energie- und Wasserversorgung 8.003 0,4% 2.068 0,1% 1.909 0,1% 11.980 

Baugewerbe 180.577 9,1% 22.988 1,2% 10.574 0,5% 214.139 

Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Gastgewerbe 

471.392 23,9% 52.748 2,7% 31.392 1,6% 555.532 

Verkehr und Lagerei; Informati-
on und Kommunikation 

103.885 5,3% 16.907 0,9% 12.117 0,6% 132.909 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

48.498 2,5% 3.600 0,2% 2.662 0,1% 54.760 

Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, Erbringung von freibe-
ruflichen, wiss. und techn. DL 

284.715 14,4% 25.939 1,3% 16.299 0,8% 326.953 

Öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung, Sozialversicherung, 
Exterritoriale Organisationen 
und Körperschaften 

15.319 0,8% 4.341 0,2% 5.765 0,3% 25.425 

Erziehung und Unterricht; Ge-
sundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung; Erbringung sonstiger DL; 
Private Haushalte mit Hausper-
sonal… 

371.680 18,8% 32.982 1,7% 20.504 1,0% 425.166 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30. Juni 2008. 
 
Die Gruppierung der Betriebsgröße für Klein- und Kleinstunternehmen folgt der EU-
Typologie. Die Zusammenfassung der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 
2008) erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Anlehnung an die BIBB/BAuA 
Erwerbstätigenbefragung 2005/2006. 
Auf Grundlage eigener Erfahrungen sowie der Erfahrungen anderer wissenschaftli-
cher Einrichtungen handelt es sich bei Klein- und Kleinstunternehmen um eine für 
empirische Befragungen äußerst schwierig zu erreichende Zielgruppe. Vor diesem 
Hintergrund musste bei dem angestrebten Umfang der Nettostichprobe von 1000 zu 
befragenden Geschäftsführer/innen eine entsprechend große Bruttostichprobe ange-
setzt werden. Der durchgeführte Pretest lieferte Rücklaufquoten zwischen 10 % (1. 
Pretest) bzw. 15 % (2. Pretest). In Abstimmung mit dem Marktforschungsinstitut IWD 
wurde von einer mindestens fünfzehnfachen Überzeichnung bei der Bruttostichprobe 
ausgegangen. Um also die angestrebte Repräsentativität nach Betriebsgröße, Bran-
che und Region definitiv zu gewährleisten, wurden in einem ersten Schritt 15.000 
Kontakte als Bruttostichprobe festgelegt.  
Aus der Betriebsstättendatei kann die Bundesagentur Betriebsadressen, aber keine 
Telefonnummern zur Verfügung stellen. Diese mussten in einem gesonderten Ar-
beitsschritt recherchiert werden.  
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Um sicher zu gehen, dass trotz möglicher Ausfälle bei der Recherche (Betrieb exis-
tiert nicht mehr, Telefonnummer kann nicht gefunden werden) letztlich die festgesetz-
te Zahl der Bruttostichprobe an Telefonnummern ermittelt werden kann, wurden beim 
Datenzentrum der Bundesagentur 17.000 Adressen beantragt.  
Die Recherche der entsprechenden Telefonnummern erfolgte im Zeitraum von Janu-
ar bis März 2010 durch den Auftragnehmer. Es konnten dem Marktforschungsinstitut 
IWD 15.242 Telefonnummern von Klein- und Kleinstunternehmen zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Sind Ergebnisse, wie in dem vorliegenden Untersuchungsfall zudem auch für spe-
zielle kleinere Teilgesamtheiten von Interesse, ist zu beachten, dass eine einfache 
Zufallsstichprobe bzw. eine proportional geschichtete Stichprobe häufig nicht ge-
währleisten kann, dass eine ausreichende Zahl an Mitgliedern der Teilgesamtheiten 
in die Stichprobe gelangt. Daher wurde für die vorliegende empirische Untersuchung 
eine disproportionale Schichtung nach Betriebsgröße, Branche und Region vorge-
nommen. D.h. das kleinere Branchen, Betriebsgrößengruppen bzw. Regionen zah-
lenmäßig gezielt überrepräsentiert waren. 
Auf diese Weise wurde frühzeitig dafür Sorge getragen, dass eine ausreichende An-
zahl von Betrieben mit bestimmten Merkmalen in der Stichprobe vertreten sind, um 
weitergehende statistische Auswertungen durchführen zu können. In der ungewichte-
ten Verteilung der letztlich realisierten Nettostichprobe sind kleinere Teilstichproben 
dementsprechend überrepräsentiert. 
 
4.2.3 Durchführung der Befragung  
 
Unter Verwendung der bereitgestellten Telefonnummern führte das IWD die telefoni-
sche Befragung (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) im Zeitraum Ap-
ril/Mai 2010 durch.  
Der Fragebogen wurde hierfür vom IWD programmiert. Alle eingesetzten Intervie-
wer/innen wurden vorab geschult und in den Fragebogen eingewiesen.  
Die Unternehmen wurden angerufen und um eine Teilnahme an der Befragung gebe-
ten. Neben einleitenden Erklärungen zum Ziel der Befragung und zum Auftraggeber 
wurde auch der Hinweis auf die Freiwilligkeit und Anonymität der Befragung gege-
ben. Als Zielperson wurde mittels Screening der/die Geschäftsführer/in identifiziert. 
War eine Zielperson zum gegebenen Zeitpunkt nicht erreichbar oder zeitlich nicht 
verfügbar, wurde ein Termin für einen erneuten Kontakt vereinbart. Die Daten wur-
den während der Befragung durch die einzelnen Interviewer/innen in das CATI-
System eingespeist und abgespeichert. 
Letztendlich musste das IWD 12.307 Kontaktversuche durchführen, um die Netto-
stichprobe in Höhe von 1000 Interviews zu erzielen. Bei 36,0 % der Anrufe konnte 
kein Kontakt hergestellt werden. Entweder war die Zielperson nicht erreichbar, der 
Anschluss war nicht vergeben oder wurde mittels Anrufbeantworter beantwortet. In 
41,8 % konnte zwar ein Kontakt hergestellt werden, es kam jedoch nicht zu einem 
gültigen Interview, zumeist aufgrund einer Verweigerung durch die Zielperson. Zu-
sätzlich wurde in 14,1 % der Versuche mit der Zielperson ein Termin vereinbart, der 
jedoch in der Folge nicht zu einem gültigen Interview führte (vor allem aufgrund des-
sen, dass die Zielperson beim Nachfassen erneut nicht erreichbar war). Im Ergebnis 
konnte eine Ausschöpfungsquote von 8,1 % erzielt werden.  
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Tab. 4.2  Ausschöpfungsquote 
 
 abs. in % 

Kontaktversuche gesamt 12.307 100,0% 
Kein Kontakt 4.433 36,0% 
Kontakt ohne Interview 5.143 41,8% 
Termin ohne Interview 1.731 14,1% 
Gültige Interviews 1.000 8,1% 
   

Nicht kontaktiert 2.935  
Adressen Gesamt 15.242  

Quelle: IWD. 
 
Im Anschluss an die Erhebungsphase wurden die Daten von IWD einem Daten-
Cleaning unterzogen. Dabei wurden die Daten auf logische Konsistenz überprüft und 
offensichtlich falsche oder widersprüchliche Angaben aus dem Datensatz gelöscht. 
Der Datensatz wurde anschließend an den Auftragnehmer übermittelt. 
 
4.2.4 Gewichtung und Auswertung der Daten 
 
Die Auswertung und Analyse des Datensatzes wurde mit dem Programm „Statistical 
Package for the Social Science“ (SPSS) durchgeführt. Nach einer nochmaligen eige-
nen Prüfung auf Konsistenz, insbesondere der Filterführung sowie auf korrekte Co-
dierung, wurden die Daten zunächst gewichtet. Diese Gewichtung ist aufgrund der 
disproportionalen Stichprobenziehung notwendig, um unter- bzw. überrepräsentierte 
Teilstichproben wieder an die bekannte Verteilung der Grundgesamtheit anzupas-
sen. Die finale gewichtete Verteilung der Stichprobe ist in Tabelle 4.3 dargestellt. 
 
Durch die Verwendung von Gewichtungsfaktoren verändern sich die absoluten Häu-
figkeiten der Variablen geringfügig. Dies hat zur Folge, dass die Summe der absolu-
ten Häufigkeiten der Merkmalsausprägungen nicht ganz genau mit der Gesamtzahl 
der erfassten Fälle übereinstimmt. Da SPSS im Falle von gewichteten Auswertungen 
immer ganzzahlige Häufigkeiten ausgibt, ist dieser Effekt aus Rundungsgründen un-
vermeidlich. 
Ferner wurde der ursprüngliche Datensatz aufbereitet, indem diverse Variablen 
durch Recodierung zusammengefasst bzw. neue Variablen generiert wurden. Die 
gesamte Programmierung in SPSS erfolgte über die Verwendung der programmei-
genen Syntax und ist in entsprechenden Syntaxdateien dokumentiert. Somit wird die 
Reproduzierbarkeit der Auswertungsschritte sowie der Ergebnisse gewährleistet und 
kann auch von Dritten nachvollzogen werden. 
 
Alle erhobenen Daten wurden sowohl als univariate Häufigkeitsverteilung als auch 
als bivariate Kreuztabellierung nach Branche, Betriebsgröße und Region ausgewer-
tet und dargestellt. Darüber hinaus wurde eine thesengeleitete Überprüfung weiterer 
Zusammenhänge auch zwischen anderen Merkmalen durch weitere Kreuztabellie-
rungen durchgeführt. 
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Tab. 4.3 Realisierte Nettostichprobe (gewichtet) 
 

 Gesamtdeutschland 
 1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in %  abs. 

Gesamtdeutschland 839 84,8% 89 9,0% 61 6,2% 989 
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 
und Fischzucht 

24 2,4% 1 ,1% 1 ,1% 26 

Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 

64 6,5% 14 1,4% 11 1,1% 89 

Energie- und Wasserversorgung 4 ,4% 1 ,1% 1 ,1% 6 
Baugewerbe 91 9,2% 3 ,3% 4 ,4% 98 
Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 

238 24,1% 27 2,7% 16 1,6% 281 

Verkehr und Lagerei; Information und 
Kommunikation 

53 5,4% 9 ,9% 6 ,6% 68 

Erbringung von Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen 

25 2,5% 2 ,2% 1 ,1% 28 

Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Erbringung von freib-, wiss. techn. DL 

144 14,6% 13 1,3% 8 ,8% 165 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, 
Sozialversicherung, Exterritoriale Or-
ganisationen und Körperschaften 

8 ,8% 2 ,2% 3 ,3% 13 

Erziehung und Unterricht; Gesund-
heits- und Sozialwesen, Kunst, Unter-
haltung und Erholung; Erbringung 
sonstiger DL; Private Haushalte mit 
Hauspersonal… 

188 19,0% 17 1,7% 10 1,0% 215 

Quelle: eigene Berechnungen. 
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4.3 Die befragten Betriebe und ihre Inhaber/innen bzw.  
Geschäftsführer/innen 

 
Zentrale Aussagen: 

 An der Befragung sind Betriebe aus allen Wirtschaftszweigen beteiligt.  
 Beteiligt sind Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten, 84,9 % haben 1 - 9 Beschäftig-

te. 
 58,5 % der befragten Betriebe wurden in den letzten 20 Jahren gegründet; 2,2 % 

sind Neugründungen. 
 In 7,5 % der befragten Betriebe gibt es eine betriebliche Interessenvertretung. 

2,5 % haben eine Schwerbehindertenvertretung. 
 In jedem vierten Klein- und Kleinstbetrieb gibt es keine/n Mitarbeiter/in, die das 

45. Lebensjahr vollendet hat. 
 Rund zwei Drittel der befragten Betriebe haben einen männlichen Inha-

ber/Geschäftsführer, davon hat jede/r Zweite bereits das 50. Lebensjahr vollen-
det. 

 Die weiblichen Inhaber/Geschäftsführer (36,0 %) sind jünger als ihre männlichen 
Kollegen. Die männlichen Befragten haben tendenziell höhere berufliche Ab-
schlüsse. 

 
Im Folgenden werden Strukturmerkmale der Betriebe beschrieben, die über die In-
haber/innen/Geschäftsführer/innen befragt wurden. Darüber hinaus werden die Ge-
schäftsführer/innen/Inhaber/innen selbst anhand von soziodemografischen Merkma-
len charakterisiert.  
 
4.3.1 Zu den befragten Betrieben 
 
4.3.1.1 Wirtschaftszweig10 
 
Die Betriebe wurden repräsentativ nach den gebildeten Wirtschaftszweigen befragt. 
Den größten Anteil an allen Kleinst- und Kleinunternehmen stellen Betriebe aus den 
Bereichen Handel, Instandhaltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen (Kfz), Gastgewer-
be (28,4 %) sowie Erziehung und Unterricht (21,8 %). Weitere 16,7 % sind dem Be-
reich Grundstücks- und Wohnungswesen zuzuordnen. Alle anderen Wirtschaftsbe-
reiche haben einen Anteil unterhalb der 10 %-Marke. Damit wurden Unternehmen 
und die Sichtweise ihrer Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen aus allen Wirt-
schaftszweigen in die Befragung einbezogen.  
 

                                            
10  Die Klassifikation der Wirtschaftszweige erfolgte nach den WZ 2008 des Statistischen Bundesam-

tes. Die nach dieser Systematik vorhandenen 21 Wirtschaftsabschnitte wurden in 10 Gruppen – in 
Absprache mit dem Auftraggeber - zusammengefasst und entsprechen damit der Systematik der 
BiBB/BAuA Beschäftigtenerhebung. Im Folgenden werden die Begriffe Wirtschaftszweig, -bereich 
und Branche synonym verwendet. (Siehe auch Methodenkapitel).  



 

 

44

Tab. 4.4  Betriebe nach Wirtschaftsbereich, n=988 
 

Wirtschaftsbereich 
Anteil  
in % 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 28,4% 
Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; 
Erbringung sonstiger Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal 

21,8% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. Dienstleis-
tungen 

16,7% 

Baugewerbe 9,9% 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 9,1% 
Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 6,8% 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,8% 
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 2,6% 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen und Kör-
perschaften 

1,2% 

Energie- und Wasserversorgung 0,6% 

Gesamt 100,0% 

 
4.3.1.2 Betriebsgröße 
 
Die Befragung ist ebenfalls repräsentativ bezüglich der Größe der Betriebe. Vier von 
fünf der befragten Betriebe haben 1 - 9 Mitarbeiter/innen (84,9 %). Knapp jeder zehn-
te Betrieb hat 10 - 19 Beschäftigte (8,9 %). 6,3 % haben zwischen 20 und 49 Mitar-
beiter/innen. Damit wurden repräsentativ Klein-  und Kleinstbetriebe sowie die Sicht-
weisen ihrer Geschäftsführer/innen erfasst. 
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Abb. 4.1 Betriebe nach Größe 
 
4.3.1.3 Kombination Wirtschaftszweig und Betriebsgröße 
 
Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg haben die Kleinstbetriebe (1 bis 9 Beschäftigte) 
den größten Anteil. In den folgenden Bereichen sind jeweils neun von zehn Unter-
nehmen Kleinstbetriebe (1 bis 9 Beschäftigte): Baugewerbe (92,9 %), Land- und 
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Forstwirtschaft/Fischerei und Fischzucht (92,3 %), Erbringung von Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen (89,3 %), Erziehung und Unterricht (87,4 %) sowie das 
Grundstücks- und Wohnungswesen (87,3 %). Diese Wirtschaftszweige sind damit in 
besonders hohem Maße kleinstbetrieblich strukturiert. 
 
Tab. 4.5 Betriebe nach Wirtschaftsbereich und Größe, n=988 
 

Größe 
Wirtschaftsbereich 

1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA 
Gesamt 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 92,3% 3,8% 3,8% 100,0% 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verar-
beitendes Gewerbe 

71,9% 15,7% 12,4% 100,0% 

Energie- und Wasserversorgung 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
Baugewerbe 92,9% 3,1% 4,1% 100,0% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen; Gastgewerbe 

84,7% 9,6% 5,7% 100,0% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 77,9% 13,2% 8,8% 100,0% 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen 

89,3% 7,1% 3,6% 100,0% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von 
freiberuflichen, wiss. und techn. DL 

87,3% 7,9% 4,8% 100,0% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung sonstiger 
DL; Private Haushalte mit Hauspersonal 

87,4% 7,9% 4,7% 100,0% 

 
Überdurchschnittlich viele Betriebe mit 10 bis 19 Mitarbeiter/innen gibt es in den Be-
reichen Energie- und Wasserversorgung (16,7 %), Verarbeitendes Gewerbe/Bergbau 
(15,7 %), Öffentliche Verwaltung (15,4 %), Verkehr und Lagerei (13,2 %) sowie mit 
einigem Abstand im Bereich Handel, Instandhaltung u. Reparatur von Kfz, Gastge-
werbe (9,6 %). 
In den Bereichen Öffentliche Verwaltung (23,1 %), Energie- und Wasserversorgung 
(16,7 %), Verarbeitendes Gewerbe/Bergbau (12,4 %) sowie Verkehr und Lagerei 
(8,8 %) sind darüber hinaus die größeren Unternehmen (20 - 49 MA) vertreten. In 
allen anderen Wirtschaftsbereichen liegt ihr Anteil bei 5 % und weniger. 
 
4.3.1.4 Region 
 
Bezüglich des Merkmals Region wurden die Betriebe ebenfalls repräsentativ befragt. 
79,2 % der Klein- und Kleinstbetriebe sind in den alten Bundesländern angesiedelt; 
20,8 % in den neuen Bundesländern. In die Befragung fließen somit Sichtweisen von 
Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinunternehmen des gesamten Bundesgebiets 
ein. 
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Abb. 4.2 Betriebe nach Region 
 
4.3.1.5 Gründungsjahr 
 
Über die Hälfte der befragten Kleinst- und Kleinunternehmen (58,5 %) wurde in den 
letzten 20 Jahren gegründet; gut jedes Vierte in den letzten zehn Jahren. Bei 0,7 % 
der Betriebe handelt es sich um Neugründungen in 2010.11 
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Abb. 4.3 Betriebe nach Gründungsjahr 
 
Fasst man die Betriebe zusammen, die 2009 und in den ersten vier Monaten 2010 
gegründet wurden, dann sind insgesamt 2,2 % der befragten Betriebe Neugründun-
gen. Diese Betriebe müssen sich gleichzeitig am Markt positionieren und innerbe-

                                            
11  Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die Erhebung im April 2010 stattfand, die neugegründeten 

Betriebe in 2010 umfassen daher max. den Zeitraum Januar bis April 2010. 
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triebliche Strukturen aufbauen. Dazu gehört auch der Aufbau des betrieblichen Ar-
beitsschutzes.   
Die Neugründungen befinden sich mehrheitlich in dem Wirtschaftsbereich Handel, 
Instandhaltung u. Reparatur von Kfz, Gastgewerbe (71,4 %), wobei insbesondere für 
das Gastgewerbe die hohe Fluktuation kennzeichnend ist.12 Alle Neugründungen 
hatten zum Befragungszeitpunkt nicht mehr als 9 Beschäftigte und verteilen sich zu 
fast gleichen Teilen auf die alten und neuen Bundesländer. 
 
4.3.1.6 Betriebsrat 
 
7,5 % der Geschäftsführer/innen bzw. Inhaber/innen in den befragten Betrieben ga-
ben an, dass es in ihrem Unternehmen eine betriebliche Interessensvertretung gibt.  
Je größer das Unternehmen ist, desto eher gibt es einen Betriebs-/ Personalrat. In 
5,7 % der befragten Kleinstbetriebe gibt es einen Betriebs-/Personalrat. Bei den Be-
trieben mit 10 bis 19 Beschäftigten sind es 14,6 % und in jedem fünften befragten 
Betrieb mit 20 und mehr Beschäftigten vertritt die Interessen der Beschäftigten ein 
Betriebs-/Personalrat.  
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Abb. 4.4 Betriebe mit Betriebs-/Personalrat 
 
Die Gründung eines Betriebs-/Personalrates ist abhängig von der Branche, in der der 
Betrieb angesiedelt ist: In fast drei von fünf befragten Betrieben der Öffentlichen 
Verwaltung werden Beschäftigte durch einen Betriebs-/Personalrat vertreten 
(57,4 %). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistung sind es immerhin noch 
drei von zehn (29,5 %). In allen anderen Wirtschaftsbereichen gibt es in weniger als 
einem Fünftel der befragten Betriebe eine betriebliche Interessenvertretung.  

                                            
12  Kirchner, C. / Hollich, H. (2009): Folienpräsentation: BGV A2 Branchenmodell der BGN 
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4.3.1.7 Schwerbehindertenvertretung 
 
In 2,5 % der befragten Klein- und Kleinstbetrieben gibt es eine Schwerbehinderten-
vertretung. Diese geht immer einher mit dem Vorhandensein eines Betriebs- oder 
Personalrates.  
 
4.3.1.8 Anteil älterer Mitarbeiter/innen 
 
In 72,5 % der befragten Betriebe geben Geschäftsführer/innen an, aktuell Mitarbei-
ter/innen zu beschäftigen, die 45 Jahre und älter sind. Oder anders herum: In mehr 
als jedem vierten Klein- und Kleinstbetrieb werden keine Mitarbeiter/innen beschäf-
tigt, die bereits das 45. Lebensjahr vollendet haben.  
Ob und in welchem Umfang ein Betrieb Ältere beschäftigt, hängt offenbar stark vom 
Wirtschaftsbereich ab: In der Energie- und Wasserversorgung sowie der Öffentlichen 
Verwaltung beträgt der durchschnittliche Anteil älterer Beschäftigter 52,7 % bzw. 
50,2 %.  
 
Tab. 4.6 Anteil älterer Mitarbeiter/innen an allen Beschäftigten im Betrieb nach 

Wirtschaftsbereich, n=988 (Durchschnittlicher prozentualer Anteil über 
alle Betriebe)  

 

Wirtschaftsbereich 
Anteil  
in % 

Energie- und Wasserversorgung 52,7% 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen und Kör-
perschaften 

50,2% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 45,1% 
Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 42,3% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 41,0% 
Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; 
Erbringung sonstiger DL; Private Haushalte mit Hauspersonal 

39,3% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 38,4% 
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 35,4% 
Baugewerbe 34,5% 
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 28,5% 

 
In allen anderen Wirtschaftsbereichen liegt der durchschnittliche Anteil älterer Be-
schäftigter unter der 50 %-Marke. Die Schlusslichter in der Rangreihe bilden das 
Baugewerbe (34,5 %) sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung 
von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (28,5 %). 
Während letzterem Bereich eher das Image einer „jungen Branche“ zugeschrieben 
wird, kann der geringe Anteil älterer Beschäftigter in der Bauwirtschaft wohl eher auf 
ein früheres Ausscheiden aufgrund arbeitsbedingter Belastungen/Erkrankungen zu-
rückgeführt werden.  
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4.3.2 Zu den befragten Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen 
 
4.3.2.1 Geschlecht  
 
64,0 % der befragten Betriebe haben einen männlichen Inhaber bzw. Geschäftsfüh-
rer; 36,0 % eine Frau an der Spitze. 
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Abb. 4.5 Die befragten Geschäftsführer/innen nach Geschlecht  
 
In nahezu allen Wirtschaftsbereichen dominieren die männergeführten Betriebe. An 
der Spitze stehen die Wirtschaftszweige Erbringung von Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen sowie Energie- und Wasserversorgung mit 85,7 % bzw. 83,3 % 
männergeführten Betriebe.  
Eine Ausnahme ist der Bereich Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozial-
wesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung sonstiger Dienstleistungen, 
Private Haushalte mit Hauspersonal, in dem 54,0 % der Betriebe eine Inhabe-
rin/Geschäftsführerin haben.  
 



 

 

50

Tab. 4.7 Befragte Geschäftsführer/innen nach Geschlecht und Wirtschaftsbe-
reich, n=987 

 
Geschlecht 

Wirtschaftsbereich 
Männer Frauen 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 56,0% 44,0% 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 78,7% 21,3% 
Energie- und Wasserversorgung 83,3% 16,7% 
Baugewerbe 71,4% 28,6% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 63,7% 36,3% 
Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 64,2% 35,8% 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 85,7% 14,3% 
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. 
DL 

71,7% 28,3% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisatio-
nen und Körperschaften 

75,0% 25,0% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und 
Erholung; Erbringung sonstiger DL; Private Haushalte mit Hauspersonal 

46,0% 54,0% 
 

 
4.3.2.2 Alter der befragten Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen 
 
Zwei von fünf der befragten Betriebe werden von Geschäftsführer/innen geführt, die 
bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben; vier von fünf sind 40 Jahre und älter.  
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Abb. 4.6  Die befragten Geschäftsführer/innen nach Alter  
 
Die Geschäftsführerinnen sind im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen jünger. 
27,4 % der Frauen und nur 17,9 % der Männer haben das 40. Lebensjahr noch nicht 
vollendet. Bei den männlichen Geschäftsführern ist fast jeder Zweite 50 Jahre und 
älter, bei den Frauen ist es nicht einmal jede Dritte. In den Klein- und Kleinstbetrie-
ben ist der unternehmerische Nachwuchs somit eher weiblich. 
 



 

 

51

n=974

5,1%

14,7%

22,3%

34,3%

41,7%

47,8%

30,9%

3,2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Männer Frauen

18 bis 29 J. 30 bis 39 J. 40 bis 49 J. 50+ J.

 
 
Abb. 4.7 Die befragten Geschäftsführer/innen nach Geschlecht und Alter  
 
4.3.2.3 Qualifikation der befragten Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen 
 
Zwei von fünf der befragten Betriebe werden von Frauen und Männern geführt, die 
eine Fach-/Hochschulausbildung absolviert haben (41,3 %). Gut ein Viertel haben 
eine Berufsausbildung (26,9 %) und weitere 30,4 % darauf aufbauend einen Fort- 
bzw. Weiterbildungsabschluss.  
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Abb. 4.8 Die befragten Geschäftsführer/innen nach Qualifikation  
 
Differenziert nach Geschlecht fällt auf, das fast jeder zweite befragte männliche Ge-
schäftsführer über einen Fach-/Hochschulabschluss verfügt; knapp ein Viertel hat 
einen Berufsabschluss und 30,7 % haben darüber hinaus eine Fort- und Weiterbil-
dung erfolgreich absolviert.  
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Abb. 4.9 Die befragten Geschäftsführer/innen nach Geschlecht und Qualifikation 
 
Die weiblichen Inhaberinnen verteilen sich eher gleichmäßig auf die berufsbildenden 
Abschlüsse. Bemerkenswert ist, dass immerhin 3,7 % der Geschäftsführerinnen kei-
nen Berufsabschluss haben, bei den Männern sind es 0,3 %. In den befragten Un-
ternehmen verfügen somit die männlichen Führungskräfte tendenziell über einen hö-
heren berufsbildenden Abschluss als ihre weiblichen Kolleginnen. 
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4.4 Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung 
 
Zentrale Aussagen: 

 In drei von fünf der befragten Betriebe ist für die Inhaber/innen bzw. Geschäfts-
führer/innen die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung unklar 
bzw. nicht geklärt. Gut ein Viertel der Geschäftsführer/innen haben sich für eine 
bedarfsorientierte Betreuung entschieden, 8,5 % für die Regelbetreuung mit fes-
ten Betreuungszeiten. 

 Die unklare Betreuungssituation auf Seiten der Inhaber/innen zieht sich mehrheit-
lich durch alle Wirtschaftszweige. Eine Ausnahme bilden nur die Bereiche Ener-
gie- und Wasserversorgung sowie Öffentliche Verwaltung und Sozialversiche-
rung. 

 Mit steigender Betriebsgröße steigt der Anteil der Geschäftsführer/innen, die sich 
für die bedarfsorientierte bzw. Regelbetreuung entschieden haben. 13 

 In den befragten Unternehmen, die von Männern geführt werden, wurde häufiger 
ein Betreuungsmodell gewählt als in den von Frauen geführten Pendants. 

 Je älter die Unternehmer/innen sind, desto häufiger entscheiden sie sich für die 
bedarfsorientierte Betreuung und gegen die Regelbetreuung. Gleichwohl domi-
niert in allen Altersklassen eine unklare Betreuungssituation. 

 
Im folgenden Kapitel wird die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreu-
ungssituation aus Sicht der Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen dargestellt. 
Grundlage der Anforderung nach sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer 
Betreuung der Betriebe ist das „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASIG)". Zur Umsetzung haben die Be-
rufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften erlassen, mit denen sie den be-
sonderen Rahmenbedingungen in Klein- und Kleinstunternehmen Rechnung tragen 
möchten. Damit wird neben der bisherigen Regelbetreuung eine bedarfsabhängige 
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung möglich (das sog. Unter-
nehmermodell), wobei die genaue Ausgestaltung der Regelungen von Berufsgenos-
senschaft zu Berufsgenossenschaft durchaus unterschiedlich ist. 
 
4.4.1 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung 
 
Welche Betreuungsform haben die befragten Inhaber/innen bzw. Geschäftsfüh-
rer/innen für ihre Unternehmen gewählt? 
In 27,4 % der befragten Betriebe haben sich die Inhaber/innen bzw. Geschäftsfüh-
rer/innen für eine bedarfsorientierte Betreuung entschieden. 18,5 % haben bereits 
die entsprechende Qualifizierung für den Arbeitgeber absolviert. Bei 8,9 % steht die 
Qualifizierung noch aus. Für eine Betreuung mit festen Einsatzzeiten haben sich 
8,5 % und damit deutlich weniger Befragte entschieden (vgl. Abb. 4.10).  
In 43,0 % der befragten Betriebe geben die Inhaber/innen bzw. Geschäftsfüh-
rer/innen an, dass sie bisher keine Betreuungsform gewählt haben. Dabei handelt es 
sich nicht ausschließlich um Betriebsneugründungen, die naturgemäß noch eine 
Betreuungsform wählen müssen. Auch bei Betrieben, die bereits mehr als zehn und 

                                            
13  Im Folgenden werden die Begriffe Regelbetreuung und Feste Betreuung durch BA / FASI synonym 

verwendet. 
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sogar mehr als 50 Jahre am Markt sind, erklären die heutigen Chef/innen, dass sie 
noch keine Betreuungsform gewählt haben. 
16,9 % kennen die unterschiedlichen Betreuungsformen nicht bzw. wissen nicht, 
welche Betreuungsform in ihrem Betrieb greift. Damit scheint aus der Sicht von drei 
von fünf befragten Inhaber/innen die Betreuungssituation im eigenen Unternehmen 
unklar bzw. das notwendige Wissen über die Wahlmöglichkeit einer Betreuungsform 
nicht vorhanden zu sein. 
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Abb. 4.10 Gewählte betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuungsform 
 
Insgesamt entscheiden sich somit in den befragten Klein- und Kleinstbetrieben mehr 
Inhaber/innen bewusst für die bedarfsorientierte Betreuung als für die Regelbetreu-
ung. Es bleibt jedoch das Gros der Geschäftsführer/innen, für die, die sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Betreuung im eigenen Betrieb unklar ist.  
 
4.4.1.1 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach  

Region 
 
Inhaber/innen in den neuen Bundesländern geben häufiger als ihre Kollege/innen in 
den alten Bundesländern an, dass sie sich für ein Betreuungsmodell entschieden 
haben: 29,8 % der Geschäftsführer/innen in den neuen Bundesländern haben die 
bedarfsorientierte Betreuung gewählt (alte Bundesländer: 26,6 %); bei der Regel-
betreuung sind es 11,2 % (alte Bundesländer: 7,8 %). Das etwas „bessere“ Ab-
schneiden der Chef/innen in Ostdeutschland kann möglicherweise als positives Er-
gebnis des Erlernens und Umstellens auf ein neues Arbeitsschutzsystem nach der 
Wende interpretiert werden. Gleichwohl gibt es in Ost- wie in Westdeutschland einen 
mehr als großen Sockel von Geschäftsführer/innen, die sich in einer für sie selbst 
unklaren Betreuungssituation befinden (Ost: 58,0 %; West: 60,7 %).  
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Abb. 4.11 Gewählte Betreuungsform nach Region 
 
4.4.1.2 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach Wirt-

schaftsbereich 
 
Betrachtet man die Antworten der Geschäftsführer/innen in den einzelnen Wirt-
schaftszweigen, so zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild:  
Zunächst ist festzustellen, dass in keinem Wirtschaftsbereich die befragten Inha-
ber/innen ein Bild einer (nahezu) flächendeckenden transparenten Betreuungsstruk-
tur zeichnen (vgl. Abb. 4.12). Welche Wirtschaftsbereiche fallen besonders – positiv 
wie negativ – auf? 
Es fällt der Wirtschaftsbereich Energie- und Wasserversorgung auf. Hier haben sich 
über die Hälfte für eine bedarfsorientierte Betreuung entschieden (57,2 %); davon 
haben die meisten die Arbeitgeberschulung absolviert (42,9 %). In keinem anderen 
Wirtschaftsbereich haben sich mehr Befragte für diese Betreuungsform entschieden. 
Bei 14,3 % fiel die Wahl auf die Regelbetreuung. So verbleiben „nur“ 28,6 %, die 
noch in der unklaren „Wahlphase“ sind. In diesem Wirtschaftsbereich gibt kein/e Ge-
schäftsführer/in an, dass die unterschiedlichen Betreuungsmodelle nicht bekannt 
sind. Das notwendige Wissen scheint also durchaus vorhanden zu sein.  
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Abb. 4.12 Gewählte Betreuungsform nach Wirtschaftsbereich 
 
Auch im Wirtschaftsbereich Bergbau/Gewinnung von Steinen und Er-
den/Verarbeitendes Gewerbe findet die bedarfsorientierte Betreuung relativ hohen 
Zuspruch: 30,8 % der dortigen Geschäftsführer/innen haben diese Form gewählt und 
die Qualifizierung absolviert; bei weiteren 8,8 % steht die Weiterbildung noch aus. 
Zieht man die 14,3 % hinzu, die sich für feste Betreuungszeiten entschieden haben, 
so zeichnet in diesem Wirtschaftsbereich immerhin die Mehrheit der Inhaber/innen 
ein klares Bild von der eigenen Betreuungssituation im Betrieb (53,9 %). 
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Im Wirtschaftsbereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ex-
territoriale Organisationen steht mit 50,0 % der Befragten die Regelbetreuung oben 
an. Ein Drittel hat sich für die bedarfsorientierte Betreuung entschieden. Und so ver-
bleiben in diesem Wirtschaftsbereich „nur“ 16,6 % mit unklarer Betreuung.  
Zu den Wirtschaftsbereichen, in denen die Geschäftsführer/innen mehrheitlich ange-
ben, noch keine Entscheidung für eine Betreuungsform getroffen zu haben, zählen: 
die Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (57,1 %), Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht (56,0 %) sowie das Grundstücks- und 
Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen (55,4 %). Stellt man in Rechnung, dass es sich auch hier 
nicht immer um Neugründungen handelt und zieht man die Antworten „Kenne die 
unterschiedlichen Betreuungsmodelle nicht“ sowie „Weiß nicht“ hinzu, so ist zu ver-
muten, dass neben fehlendem Wissen um die Betreuungsregelungen, Wahlent-
scheidungen nicht getroffen bzw. herausgezögert werden. Gründe können mögli-
cherweise in der Einschätzung – im Vergleich zu anderen Branchen – fehlender Ge-
sundheitsrisiken gesehen werden. 
 
4.4.1.3 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach Be-

triebsgröße 
 
Je größer der befragte Betrieb ist, desto häufiger geben die Chef/innen an, sich für 
eine Betreuungsform entschieden zu haben. Während 25,6 % der Befragten in Be-
trieben mit 1 bis 9 Beschäftigten sich für die bedarfsorientierte Betreuung entschie-
den haben (16,8 % mit bereits abgeschlossener Qualifizierung, 8,8 % mit noch offe-
ner Qualifizierung), sind es in Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten 39,7 % (28,6 % 
bereits mit, 11,1 % noch ohne Arbeitgeberqualifizierung). Und auch bei der Entschei-
dung für die Regelbetreuung steigt der Anteil von 6,2 % bei Betrieben der Größen-
klasse 1 bis 9 Beschäftigte, auf 22,2 % bei Betrieben der Klasse 20 bis 49 Beschäf-
tigte.  
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Abb. 4.13 Gewählte Betreuungsform nach Betriebsgröße 
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Gleichzeitig sinkt mit steigender Betriebsgröße der Anteil der Geschäftsführer/innen, 
die sich noch nicht für eine Betreuungsform entschieden haben: In den Kleinstbetrie-
ben ist es nahezu jede/r Zweite, in den Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten jede/r 
Vierte (46,3 % bzw. 25,4 %). Ebenso sinkt der Anteil derjenigen, die die verschiede-
nen Betreuungsformen nicht kennen bzw. nicht wissen, welche Betreuungsform sie 
gewählt haben. Nachholbedarf hinsichtlich einer Schärfung des Bewusstseins für 
eine Betreuungsform und der damit verbundenen Handlungsnotwendigkeiten auf 
Seiten der verantwortlichen Geschäftsführer/innen gibt es somit nach wie vor insbe-
sondere in Kleinstbetrieben.  
 
4.4.1.4 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach Ge-

schlecht des/der Geschäftsführer/in 
 
Der Anteil der männlichen Unternehmer, die sich für ein Betreuungsmodell entschie-
den haben, ist deutlich höher als der ihrer weiblichen Kollegen (39,5 % bzw. 29,3 %).  
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Abb. 4.14  Gewählte Betreuungsform nach Geschlecht 
 
Jede zweite Geschäftsführerin hat noch kein Betreuungsmodell gewählt; 17,5 % sind 
über die verschiedenen Betreuungsmodelle nicht informiert. Bei den männlichen Un-
ternehmensleitungen liegen die entsprechenden Anteile bei 39,6 % bzw. 16,6 %. 
Diese Tendenz spiegelt sich in nahezu allen Wirtschaftsbereichen wider. Die Über-
nahme von Leitungsaufgaben von Frauen in Branchen mit vermeintlich geringeren 
Arbeitsbelastungen kann somit als Erklärung nicht herangezogen werden. Zu vermu-
ten ist, dass die häufiger fehlende Entscheidung von Frauen eher auf eine Zurückhal-
tung gegenüber dem klassischen technisch orientierten Arbeitsschutz zurückzufüh-
ren ist. 
 
 



 

 

59

4.4.1.5 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nach Alter 
des/der Geschäftsführer/in 

 
Betrachtet man die gewählte Betreuungsform in Abhängigkeit vom Alter der 
Chef/innen, so fällt folgendes auf: Je älter die Geschäftsführer/innen sind, desto hö-
her ist der Anteil derjenigen, die sich für die bedarfsorientierte Betreuung entschie-
den haben. Bei den 18 – 29jährigen liegt der Anteil bei 15,4 % und steigt bei den 
50+jährigen auf 29,3 % an.  
Gleichzeitig sinkt tendenziell der Anteil der Regelbetreuung (50+jährige: 6,9 %,  
18 - 29jährige: 17,9 %), ohne dass sich der Gesamtanteil der Inhaber/innen, die sich 
für eine Betreuungsform entschieden haben, wesentlich verändert. 
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Abb. 4.15 Gewählte Betreuungsform nach Alter 
 
Ein weiterer Unterschied fällt zwischen den jüngeren (bis 29 Jahre) und älteren Ge-
schäftsführer/innen auf. Fast zwei Drittel der Jüngeren geben an, (noch) kein Betreu-
ungsmodell gewählt zu haben (61,5 %). Ihnen scheint es also nicht an Wissen über 
die Betreuungsmöglichkeiten zu mangeln, denn nur 5,1 % geben an, die verschiede-
nen Betreuungsformen nicht zu kennen. Bei den Älteren sinkt der Anteil auf rund 
zwei Fünftel in den jeweiligen Altersklassen und gleichzeitig steigt der Anteil derjeni-
gen, denen entsprechende Kenntnisse fehlen.  
Mit steigendem Alter und damit i. d. R. wohl auch steigender Leitungserfahrungen 
scheinen die Geschäftsführer/innen häufiger die bedarfsorientierte Betreuung als die 
praktikablere Betreuungsform anzusehen. Die nicht unerheblichen Wissenslücken 
auf Seiten der Inhaber/innen ab dem 30. Lebensjahr deuten darauf hin, dass Be-
triebsleitungen, auch wenn sie schon länger in der Position sind, offenbar über Jahre 
mit der Frage der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung nicht in 
Berührung gekommen sind. 
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4.5 Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Zentrale Aussagen: 

 Die Mehrheit der Befragten weist dem Arbeits- und Gesundheitsschutz im eige-
nen Betrieb eine hohe Bedeutung zu. 

 Fast durchgängig wird ein guter Arbeits- und Gesundheitsschutz als Beitrag für 
den Unternehmenserfolg angesehen. 

 Gleichzeitig ist eine starke Fokussierung auf das Vermeiden von gesetzlichen 
Regelverstößen feststellbar. 

 
Welche Einstellungen zu bzw. Sichtweisen auf das Thema betrieblicher Arbeits- und 
Gesundheitsschutz haben Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben? 
In neun von zehn Betrieben geben die befragten Geschäftsführer/innen an, dass Si-
cherheit und Gesundheit in ihrem Betrieb eine wichtige Rolle spielen (89,9 %). Gut 
acht von zehn sind der Meinung, dass ein guter Arbeits- und Gesundheitsschutz zum 
Erfolg ihres Betriebes beiträgt (84,2 %). Damit weist das Gros der Befragten dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im eigenen Betrieb eine hohe Bedeutung zu. Fast 
durchgängig wird er als Beitrag zum Unternehmenserfolg angesehen (vgl. Abb. 
4.16). 
 

n=988

16,4%

64,1%

84,2%

89,9%

14,6%

12,3%

7,9%

32,9%

2,2%

21,3%

3,5%

50,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Arbeit- und Gesundheitsschutz kostet
viel Zeit und Geld, diesen Aufwand 

können wir uns kaum leisten

Hauptsache wir verstoßen nicht
gegen Gesetze im Arbeitsschutz

Ein guter Arbeits- und Gesundheits-
schutz trägt zum Erfolg unseres

Unternehmens bei

Sicherheit und Gesundheit spielen
bei uns im Unternehmen eine 

wichtige Rolle

stimme ich zu stimme ich teils/teils zu stimme ich nicht zu

 
 
Abb. 4.16 Einstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (in Prozent),  

Mehrfachnennungen möglich 
 
Gleichzeitig stimmen 16,4 % der Inhaber/innen der Aussage zu „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz kostet viel Zeit und Geld, diesen Aufwand können wir uns kaum leis-
ten“, weitere 32,9 % stimmen zumindest teilweise zu.  
Weiterhin geben knapp zwei Drittel der Befragten an, dass es für sie hauptsächlich 
darum geht, nicht gegen Gesetze im Arbeitsschutz zu verstoßen (64,1 %). Das gilt 
immerhin für 64,3 % der Befragten, die gleichzeitig Sicherheit und Gesundheit eine 
wichtige Rolle in ihrem Betrieb bescheinigen und 63,9 %, die dem Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz positiven Einfluss auf den Betriebserfolg zuschreiben. In den befrag-



 

 

61

ten Klein- und Kleinstbetrieben besteht auf Seiten der Geschäftsleitung offenbar kein 
Widerspruch zwischen einem positiven, weiteren Verständnis von Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz und gleichzeitig enger Fokussierung auf die Vermeidung von Regel-
verstößen. Fast scheint es, als wenn die Arbeitsschutzgesetze als eigenständiger, 
vom betrieblichen Geschehen losgelöster Part wahrgenommen werden, der losgelöst 
von der inneren Überzeugung der Geschäftsführer/innen steht, dass Sicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter/innen ein hohes Gut für den Betrieb sind. 
 
4.5.1 Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Betreuungs-

form 
 
Unabhängig von der Wahl einer sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Be-
treuung gibt jeweils eine deutliche Mehrheit der befragten Geschäftsführer/innen an, 
dass Sicherheit und Gesundheit in ihrem Betrieb eine wichtige Rolle spielen. Bei den 
Befragten, die sich für eine bedarfsorientierte Betreuung entschieden haben, liegt der 
Anteil bei 95,1 % bei bereits absolvierter Qualifizierung bzw. bei 97,7 % bei noch 
ausstehender Qualifizierung. 97,6 % sind es bei den Betrieben mit Regelbetreuung. 
Die Anteile liegen rund 10 % höher als bei den Geschäftsführer/innen, die noch 
nichts in Richtung Betreuungsmodell (87,3 %) gemacht haben bzw. die Wahlmög-
lichkeiten gar nicht kennen (86,8 %). 
Diese Unterschiede lassen sich bezüglich der Aussage des Arbeitsschutzbeitrags 
zum Unternehmenserfolg nicht feststellen. Von dem positiven Einfluss sind jeweils 
mehr als vier von fünf Geschäftsführer/innen überzeugt. Für diese hohe Wertzu-
schreibung bedarf es auf Seiten der Inhaber/innen in Klein- und Kleinstbetrieben of-
fenbar nicht unbedingt des Anstoßes oder der Unterstützung durch externe sicher-
heitstechnische oder arbeitsmedizinische Expert/innen. Das Bewusstsein für die 
Wichtigkeit gesunder Arbeitsbedingungen, in denen die Geschäftsleitungen nicht sel-
ten selber mitarbeiten, ist vorhanden. 
Gleichwohl bleibt der distanzierte Blick auf den Umgang mit den gesetzlichen Vorga-
ben im Arbeitsschutz. In 63,5 % der Betriebe mit Regelbetreuung sowie 60,1 % bzw. 
54,5 % mit bedarfsorientierter Betreuung verfolgen die Chef/innen den Grundsatz 
„Hauptsache wir verstoßen nicht gegen Gesetze im Arbeitsschutz“. Dort, wo noch 
keine Betreuungsform gewählt wurde und wo die Betreuungsmodelle nicht bekannt 
sind, sind es 66,3 % bzw. 65,3 %. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass z. B. im Zuge der arbeitgeberseitigen Schulung im Bedarfsmo-
dell ein neuer Blick auf die Arbeitsschutzgesetze gelingt.  
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4.6 Basiswissen über gesetzliche Regelungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 

 
Zentrale Aussagen: 

 In über der Hälfte der befragten Betriebe können die Geschäftsführer/innen kein 
Gesetz nennen, das ihnen aus der betrieblichen Praxis bekannt ist.  

 Drei Viertel der Inhaber/innen wissen, dass sie die gesetzliche Verantwortung für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrem Betrieb tragen. Ein Viertel weiß das 
nicht. 

 Die gesetzlich geregelte sicherheitstechnische und betriebsärztliche Unterstüt-
zung ist auf Seiten der Geschäftsführungen nahezu unbekannt. 7,9 % der Befrag-
ten wissen, dass Sicherheitsfachkräfte, 3,4 %, dass Betriebsärzte sie beim Ar-
beitsschutz unterstützen sollen.   

 In drei von fünf der befragten Betriebe weiß die befragte Leitung nicht, dass in 
Betrieben ab einem Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
werden muss.  

 83,2 % der Geschäftsführer/innen wissen, dass sie auf jeden Fall eine Unterwei-
sungspflicht haben.  

 Zusammengefasst verfügen 23,6 % der Befragten über kein bzw. nur ein niedri-
ges Basiswissen um zentrale Inhalte gesetzlicher Regelungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, 41,5 % über ein mittleres und 34,9 % über ein höheres Ba-
siswissen. 

 Geschäftsführer/innen in den befragten Betrieben in Ostdeutschland verfügen 
tendenziell über ein höheres Basiswissen über gesetzliche Regelungen im Ar-
beitsschutz als ihr Kolleg/innen in Betrieben Westdeutschlands.  

 In allen Wirtschaftsbereichen gibt es in mindestens einem Fünftel der Betriebe 
Inhaber/innen, die über kein bzw. ein nur geringes Regelwissen im Arbeitsschutz 
verfügen. 

 Das Wissen um gesetzliche Arbeitsschutzregelungen ist unabhängig von der je-
weiligen Betriebsgröße. 

 Bei den Geschäftsführerinnen, die die bedarfsorientierte sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung gewählt und die Qualifizierung bereits absol-
viert haben, ist der Anteil derjenigen, die ein höheres Basiswissen über das Ar-
beitsschutzregelwerk haben, im Vergleich zur Regelbetreuung bzw. (noch) unkla-
rer Betreuungssituation am höchsten.   

 Mit steigendem Alter der Geschäftsführer/innen steigt auch das Regelwissen im 
Arbeitsschutz. Erhebliche Wissenslücken verbleiben jedoch in jeder Altersgruppe.  

 
Zahlreiche Gesetze und -verordnungen markieren den Rahmen für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der betrieblichen Praxis. Im folgenden Kapitel werden die Er-
gebnisse zum Kenntnisstand der Unternehmer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben 
von gesetzlichen Regelungen und -verordnungen dargestellt. Dabei haben wir im 
ersten Schritt gefragt, welche Gesetze und Verordnungen sie aus der betrieblichen 
Praxis kennen. Im zweiten Schritt wurden Inhalte konkreter Regelungen abgefragt. 
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4.6.1 Kenntnis von Arbeitsschutzgesetzen 
 
In über der Hälfte der befragten Betriebe können die Geschäftsführer/innen kein Ge-
setz nennen, das ihnen aus der betrieblichen Praxis bekannt ist. Darin kann eine Dis-
tanz zu dem Regelwerk vermutet werden, dessen praktische Relevanz für das be-
triebliche Handeln nicht selbstverständlich ist.  
Knapp ein Fünftel der Befragten kann kein Arbeitsschutzgesetz nennen. Das Ar-
beitssicherheitsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz, das 
Arbeitszeitgesetz fällt nicht einmal jeder/jedem zehnten Geschäftsführer/in ein. In die 
Kategorie „Sonstige“ fallen Nennungen wie z. B. die Brandschutzvorschriften und die 
unterschiedlichen Gesundheitsschutzgesetze der Länder.  
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Abb. 4.17 Kenntnis von Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen  

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
Durch das sehr häufige Nicht-Nennen-Können von Arbeitsschutzgesetzen und  
-verordnungen aus ihrer betrieblichen Praxis zeichnen die befragten Unterneh-
mer/innen ein verbreitetes Bild des Nicht-Kennens. Nicht einmal jede/r Dritte 
(29,8 %) kann ein Gesetz/eine Verordnung, 11,5 % können zumindest zwei und nur 
5,9 % können drei und mehr Gesetze nennen. 
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4.6.2 Verantwortung für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz  
 
Über die Frage der Bekanntheit von Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen hin-
aus, haben wir das Wissen über zentrale Gesetzesinhalte abgefragt. Von besonderer 
Bedeutung ist, ob Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen wissen, dass sie laut 
Gesetz für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig sind. Wie 
vielen ist die Verantwortung bekannt?  
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Abb. 4.18 Wer ist per Gesetz für den betrieblichen Arbeitsschutz verantwortlich 

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
In drei Viertel der befragten Betriebe wissen die Geschäftsführer/innen, dass der Ge-
setzgeber ihnen als Chef/in die Verantwortung für den betrieblichen Arbeitsschutz 
übertragen hat. Oder anders herum: Ein Viertel der Geschäftsführer/innen kennen 
ihre gesetzlich verankerte Verantwortung für den betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz nicht. Sie sind der Meinung, dass der Gesetzgeber diese Verantwortung 
z. B. Mitarbeiter/innen (8,0 %), Führungskräften (7,9 %), der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit (7,3 %) oder anderen Personen übertragen hat. Die eigene Verantwortung 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb gehört somit nicht zum selbstver-
ständlichen Basiswissen von Inhaber/innen in Klein- und Kleinstbetrieben.14 

                                            
14  60,7% der Befragten gaben auf diese Frage die absolut korrekte Antwort, d. h. sie nannten nur sich 

selbst. 
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4.6.3 Wissen über die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Unterstüt-

zung des Arbeitgebers  
 
Der Kern des Arbeitssicherheitsgesetzes, nämlich die Unterstützung des Arbeitge-
bers bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, ist der obersten Leitung in Klein- und 
Kleinstbetrieben nahezu unbekannt.  
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Abb. 4.19  Wer soll nach dem Arbeitssicherheitsgesetz den Arbeitgeber beim Ar-

beitsschutz und der Unfallverhütung unterstützen? (Mehrfachnennun-
gen möglich) 

 
Nicht einmal jede/r zehnte Befragte weiß um die gesetzlich geregelte Unterstützung 
durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit; nur 3,4 % wissen um die vorgesehene Un-
terstützung durch eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt. Jede/r zehnte Befragte hat 
zumindest eine der beiden Personen/Funktionen genannt, die sie bei der Umsetzung 
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützen sollen. Die absolut 
korrekte Antwort, also die ausschließlichen Nennung von Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und Betriebsärztin/ -arzt konnten nur insgesamt drei Befragte geben.  
Zwei Fünftel der Befragten nennen über die in der Abbildung genannten noch weitere 
Personen/Institutionen, von denen sie eine im Arbeitssicherheitsgesetz formulierte 
Unterstützung annehmen. Dazu gehören insbesondere die Berufsgenossenschaften 
bzw. die dort angesiedelten Aufsichtspersonen. 
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4.6.4 Wissen über die Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
 
In knapp drei von fünf der befragten Betriebe können die Geschäftsführer/innen auf 
die Frage, ab welcher Betriebsgröße die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
notwendig ist, keine richtige Antwort geben. 29,5 % sind der Meinung, dass eine Be-
urteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahren erst ab ei-
ner Betriebsgröße von elf und mehr Beschäftigten notwendig ist. Immerhin erfolgt 
keine Durchführungszuschreibung allein auf – aus Sicht der Leitungen in Klein- und 
Kleinstbetrieben – größere Betriebe (≥ 50 Beschäftigte). 20,2 % der Befragten geben 
an, dass sie nicht wissen, ab welcher Betriebsgröße eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen ist. Und weitere 6,7 % sagen, dass sie nicht wissen, was eine Gefähr-
dungsbeurteilung ist. Damit geben nur zwei von fünf Befragten die richtige Antwort, 
nämlich dass eine Gefährdungsbeurteilung bereits ab einer/einem Mitarbeiter/in ge-
setzlich vorgeschrieben ist.  
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Abb. 4.20 Betriebsgröße, ab der eine Gefährdungsbeurteilung notwendig ist 
 
4.6.5 Wissen über die Unterweisungspflicht von Beschäftigten 
 
Eine Unterweisungspflicht, die unabhängig von Größe und Gefährdungspotenzial für 
alle Betriebe gilt, ist den Geschäftsführer/innen in vier von fünf der befragten Betriebe 
bekannt. 13,0 % der Befragten sehen die Pflicht, Beschäftigte über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu unterweisen, nur in Betrieben mit hohen Gefährdungen. 3,7 % 
geben an, nicht zu wissen, welche Betriebe ihre Beschäftigten unterweisen müssen. 
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Abb. 4.21 Betriebe mit Unterweisungspflicht in Sachen Sicherheit und Gesundheit 
 
4.6.6 Zusammenfassung des Basiswissens über gesetzliche Regelungen im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Betrachtet man die Ergebnisse der fünf Fragen, die zum Wissen über gesetzliche 
Regelungen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gestellt wurden, 
dann ergibt sich folgendes Gesamtbild: 
 
Tab. 4.8 Gesamtschau des Basiswissens um gesetzliche Regelungen 
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Bei allen Fragen gibt es einen erheblichen Anteil von Befragten, denen das notwen-
dige Wissen über gesetzliche Vorgaben fehlt. Dies ist besonders ausgeprägt bei der 
Unterstützung des Arbeitgebers durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und eine/n 
Betriebsärztin/Betriebsarzt, die nicht gekannt wird (89,6 %) sowie bei der nicht ge-
kannten Betriebsgröße, ab der eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden 
muss (56,5 %). Geringer aber gleichwohl erheblich ist der Anteil von Geschäftsfüh-
rer/innen, die ihre Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz (25,5 %) 
bzw. die Unterweisungspflicht aller Betriebe (16,8 %) nicht kennen.  
Dieses Ergebnis kann folgendermaßen zusammengefasst werden:  
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 In 23,6 % der befragten Klein- und Kleinstbetriebe verfügt die oberste Leitung 
über kein bzw. nur ein niedriges Basiswissen über zentrale Inhalte gesetzlicher 
Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz (0 bis 1 richtige Antwort).  

 41,5 % wissen auf zwei, und damit auf die Hälfte der gestellten Fragen die richtige 
Antwort (mittleres Basiswissen).  

 34,9 % wissen auf mindestens drei von vier Fragen zu Gesetzesinhalten die 
richtige Antwort (höheres Basiswissen). 
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Abb. 4.22 Basiswissen um gesetzliche Regelungsinhalte – gruppiert 
 
Das gesamte Bild wird umrahmt von dem Ergebnis, dass 52,7 % der Geschäftsfüh-
rer/innen kein Arbeitsschutzgesetz nennen können, das sie aus ihrer betrieblichen 
Praxis kennen. Gemessen am aktuellen Wissensstand besteht ein hoher Hand-
lungsbedarf, den Unternehmer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben zentrale Inhalte 
wichtiger Gesetze im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu vermitteln.  
Wie lässt sich dieser Handlungsbedarf zielgruppenorientiert näher beschreiben? 
 
4.6.6.1 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Regionen 
 
In jedem vierten Klein- und Kleinstbetrieb in Westdeutschland verfügt die Geschäfts-
führung über kein bzw. nur ein niedriges Basiswissen um gesetzliche Arbeitsschutz-
regelungen. Zum Vergleich: Bei ihren Kolleg/innen in Ostdeutschland liegt der Anteil 
mit 17,5 % deutlich niedriger. Hier verfügen rund zwei Fünftel über ein höheres Re-
gelungsbasiswissen; in Westdeutschland ist es nur ein Drittel. Handlungsbedarf zur 
Wissensvermittlung ist somit bundesweit gegeben. In den alten Bundesländern zei-
gen sich jedoch vermehrt Wissenslücken und somit ein besonderer Handlungsbe-
darf. 
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Abb. 4.23 Basiswissen um gesetzliche Regelungsinhalte – gruppiert – nach  

Region 
 
4.6.6.2 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Wirtschaftsbereichen 
 
Welche Wissensunterschiede gibt es in Abhängigkeit von den Wirtschaftsbereichen, 
denen die Betriebe zugeordnet werden können?  
Insgesamt fällt auf, dass in keinem Wirtschaftsbereich eine deutliche Mehrheit der 
Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben ein höheres Regelungsbasis-
wissen vorzuweisen hat (vgl. Abb. 4.24). In der Energie- und Wasserversorgung sind 
es genau 50 %. Insofern besteht ein branchenübergreifender Bedarf, die Wissenslü-
cken bei den gesetzlichen Regelungsinhalten zu schließen.  
In den Wirtschaftsbereichen Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Verar-
beitendes Gewerbe (13,3 %), Energie- und Wasserversorgung (16,7 %) sowie Bau-
gewerbe (19,4 %) ist der jeweilige Anteil von Inhaber/innen mit keinem/niedrigem 
Basiswissen um gesetzliche Arbeitsschutzvorgaben am geringsten. Der im Umkehr-
schluss höhere Anteil von Unternehmer/innen, die zumindest über ein mittleres Ni-
veau an Basiswissen verfügen, kann sicherlich als Reaktion auf ein branchenspezi-
fisch höheres Unfallrisiko im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen angesehen 
werden. 
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Abb. 4.24 Basiswissen um gesetzliche Regelungsinhalte – gruppiert – nach  

Wirtschaftsbereich 
 
Ein besonders hoher Anteil von Geschäftsführer/innen mit keinem/niedrigem Basis-
wissen hinsichtlich der gesetzlichen Arbeitsschutzvorgaben ist in den Bereichen Ver-
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kehr und Lagerei, Information und Kommunikation (35,8 %), Erbringung von Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen (35,7 %) sowie etwas abgestuft im Bereich Öf-
fentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen 
(33,3 %) festzustellen. Mehrheitlich sind dies sicherlich Bereiche, in denen im Ver-
gleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ein geringeres Unfallrisiko herrscht. Dies gilt 
sicherlich nicht für neue Gefährdungspotenziale, wie z. B. psychische Belastungen, 
für deren präventives Erkennen das Wissen um Verantwortlichkeiten und gesetzlich 
verankerte Unterstützungsmaßnahmen hilfreich sein kann.  
 
4.6.6.3 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Betriebsgröße 
 
Der Anteil der Geschäftsführer/innen mit höherem Basiswissen über gesetzliche 
Vorgaben zeigt zwischen den Betriebsgrößenklassen nahezu keinen Unterschied. Er 
liegt bei jeweils rund einem Drittel der Befragten. Auffällig ist der im Vergleich zu den 
anderen Betriebsgrößenklassen hohe Anteil von Geschäftsführer/innen in Betrieben 
mit 20 bis 49 Mitarbeiter/innen: 29,0 % der Unternehmer/innen haben dort kein bzw. 
nur ein geringes Basiswissen über zentrale Inhalte der einschlägigen Arbeitsschutz-
gesetze. Die mit zunehmender Größe geforderte betriebsförmige Organisation eines 
Betriebes schlägt sich offenbar nicht in einem Mehr an Wissen über gesetzlich ver-
ankerte arbeitsschutzrelevante Zuständigkeiten und Handlungsvorgaben nieder. 
 

n= 988

24,0%

17,0%

29,0%

41,1%

48,9%

37,1%

35,0%

34,1%

33,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 - 9 MA

10 - 19 MA

20 - 49 MA

niedrig (0-1 richtige Antwort) mittel (2 richtige Antworten) höher (3-4 richtige Antworten)

 
 
Abb. 4.25 Basiswissen um gesetzliche Regelungsinhalte – gruppiert – nach  

Betriebsgröße 
 
4.6.6.4 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Art der sicherheitstech-

nischen und betriebsärztlichen Betreuung 
 
Jede/r zweite Geschäftsführer/in in Klein- und Kleinstbetrieben, die/der sich für eine 
bedarfsorientierte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung ent-
schieden und bereits das entsprechende Seminar absolviert hat, verfügt über ein 
höheres Basiswissen bezüglich der zentralen Inhalte wichtiger Arbeitsschutzgesetze. 
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Der Anteil ist nahezu identisch mit dem Pendant auf Seiten der Geschäftsfüh-
rer/innen mit Regelbetreuung. Bei ersteren liegt mit 44,5 % auch der Anteil derjeni-
gen relativ hoch, die über ein mittleres Niveau an Basiswissen verfügen (bei Regel-
betreuung: 38,1 %). Ein niedriges Basiswissen haben nur 6,6 % der Inhaber/innen 
(bei Regelbetreuung: 13,15). Damit haben die Geschäftsführer/innen, die den Schritt 
in eine bedarfsorientierte Betreuung gemacht haben, im Vergleich zur Regelbetreu-
ung das höchste Basiswissen gemessen an der Anzahl der bekannten Inhalte zent-
raler Arbeitsschutzgesetze. Die durchlaufende Qualifizierung scheint bezogen auf die 
Wissensvermittlung ausgewählter Gesetzesinhalte im Arbeitsschutz Spuren zu hin-
terlassen.  
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Abb. 4.26 Basiswissen um gesetzliche Regelungsinhalte – gruppiert – nach ge-

wählter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Betreuungs-
form 

 
Geschäftsführer/innen, die die unterschiedlichen Betreuungsformen nicht kennen 
bzw. die Frage nach der gewählten Betreuungsform mit „weiß nicht“ beantworten, 
zeigen die größten Wissenslücken: 32,3 % können keine bzw. nur eine der vier ge-
stellten Fragen zu gesetzlichen Vorgaben im Arbeitsschutz richtig beantworten 
(kein/niedriges Basiswissen). 
Bemerkenswert ist auch, dass Inhaber/innen, die sich für die bedarfsorientierte Be-
treuung entschieden, aber noch nicht an der entsprechenden Qualifizierung teilge-
nommen haben, teilweise über zentrale gesetzlichen Vorgaben informiert zu sein 
scheinen. Zu vermuten ist, dass dieses Wissen mit dazu führt, sich mit der Wahl ei-
ner Betreuungsform auseinanderzusetzen. 
 
4.6.6.5 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Geschlecht der Ge-

schäftsführer/innen 
 
Jeweils knapp über ein Drittel der Befragten männlichen und weiblichen Geschäfts-
führer/innen verfügen über ein höheres Basiswissen bezüglich der gesetzlichen Re-



 

 

73

gelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Männer haben – im Vergleich zu den 
befragten Frauen – etwas häufiger ein mittleres Basiswissen, dementsprechend ver-
fügen weibliche Geschäftsführer etwas häufiger über ein niedrigeres Basiswissen. 
Insgesamt haben die männlichen Leitungskräfte damit ein jedoch nur geringförmig 
höheres Basiswissen über gesetzliche Regelungen im Arbeitsschutz. 
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Abb. 4.27 Basiswissen um gesetzliche Regelungen – gruppiert – nach Geschlecht 
 
4.6.6.6 Basiswissen um gesetzliche Regelungen nach Alter der Geschäftsfüh-

rer/innen 
 
Je älter die Geschäftsführer/innen sind, desto höher ist tendenziell ihr Wissen über 
gesetzliche Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. 34,0 % der 50+jährigen 
und 38,0 % der 40 bis 49jährigen verfügen über ein höheres Basiswissen. Das trifft 
auf nur 26,3 % der jüngeren (bis 29 Jahre) und 31,0 % der 30 bis 39jährigen Unter-
nehmer/innen zu. Umgekehrt sinkt der Anteil von Geschäftsführer/innen mit kei-
nem/niedrigem Basisregelungswissen von 34,2 % bei den Unter-30-Jährigen auf 
21,9 % bei denen, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben. Mit steigendem 
Alter und damit i. d. R. steigender Leitungserfahrung erhöht sich auch das Basisrege-
lungswissen, ohne dass jedoch Wissenslücken in der Fläche geschlossen werden 
können.   
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Abb. 4.28 Basiswissen um gesetzliche Regelungen – gruppiert – nach Alter 
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4.7 Beurteilung der Arbeitsbedingungen und damit verbundener 
Gefährdungen 

 
Zentrale Aussagen: 

 In 38,0 % der befragten Klein- und Kleinstbetriebe wurden Gefährdungsbeurtei-
lungen durchgeführt.  

 In Kleinstbetrieben werden weniger Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt als in 
Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten.  

 Am häufigsten werden Gefährdungsbeurteilungen in Betrieben durchgeführt, de-
ren Geschäftsführungen sich für eine bedarfsorientierte sicherheitstechnische und 
betriebsärztliche Betreuung entschieden und die Qualifizierung bereits absolviert 
haben. 

 In vier von fünf Betrieben wird die Gefährdungsbeurteilung mit externer Unterstüt-
zung durchgeführt. 

 Auf Basis der Ergebnisse einer Gefährdungsbeurteilung haben 75,0 % der Betrie-
be bereits Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt; weitere 10,0 % befinden sich in 
der Umsetzungsplanung. 

 In neun von zehn Betrieben, in denen keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
wurde, verschaffen sich die obersten Führungskräfte auf andere Weise – z. B. 
durch Gespräche mit den Beschäftigten – einen Überblick über die Gefährdungen 
bei der Arbeit.  

 In Betrieben, in denen alternative Analyseformen zum Einsatz kommen, werden 
ebenfalls Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt (50,0 %), allerdings weniger als 
in Betrieben mit einer Gefährdungsbeurteilung.  

 In jedem zweiten befragten Betrieb mit zehn und mehr Beschäftigten wurde eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt; in den Kleinstbetrieben setzen die Inha-
ber/innen mehrheitlich auf weniger formelle Formen der Gefährdungsbeurteilung. 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, wie sich Geschäftsführer/innen ei-
nen Überblick über Gefahren bei der Arbeit in ihren Betrieben verschaffen und in-
wieweit eine Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen erfolgt.  
 
4.7.1 Gefährdungsbeurteilung 
 
4.7.1.1 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
 
Zur Ermittlung und Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefahren sind Unternehmer/innen laut Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen. Wie viele Geschäftsführer/innen in den befragten 
Klein- und Kleinstbetrieben kommen dieser Verpflichtung nach? 
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Abb. 4.29 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
 
In knapp zwei Fünftel der befragten Betriebe geben die Geschäftsleitungen an, dass 
sie eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt haben (38,0 %). Bei einem Drittel ist 
es eine Gefährdungsbeurteilung ohne eine Erfassung und Beurteilung der psychi-
schen Belastungen, bei 6,3 % sind diese enthalten. Damit hat sich bisher nur eine 
Minderheit unter dem Fachbegriff „Gefährdungsanalyse“ mit den aus den Arbeitsbe-
dingungen resultierenden Gefährdungen in ihrem Betrieb beschäftigt. Der geringe 
Anteil von „Weiß-Nicht-Antworten“ lässt darauf schließen, dass generelle Unkenntnis 
nicht der Grund für die bisher fehlende Umsetzung ist.  
Bemerkenswert ist dabei, dass nicht nur die Geschäftsführer/innen eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen, die wissen, dass sie dazu gesetzlich verpflichtet sind, 
sondern auch diejenigen, die dies nicht wissen (vgl. Abb. 4.30). Jede/r zweite Ge-
schäftsführer/in in den befragten Klein- und Kleinstbetrieben, die um die gesetzliche 
Anforderung der Gefährdungsbeurteilung weiß, setzt diese um. Bei denjenigen, die 
die Frage, ab welcher Betriebsgröße eine Gefährdungsbeurteilung notwendig ist, 
falsch beantwortet haben, ist es immerhin ein gutes Viertel (28,5 %). Wer die gesetz-
liche Anforderung kennt, setzt sie somit häufiger aber gleichwohl nicht immer um. 
Und wer sie nicht kennt, ist gleichwohl nicht inaktiv. 
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Abb. 4.30 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung in Abhängigkeit vom Wis-
sen über die gesetzliche Vorgabe 

 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Region 
Die Chef/innen der befragten Klein- und Kleinstbetrieben in den neuen Bundeslän-
dern berichten deutlich häufiger von der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
als ihre Kolleg/innen in den alten Bundesländern (44,1 % zu 36,4 %). In beiden Re-
gionen dominiert jedoch die Nicht-Umsetzung. 
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Abb. 4.31 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Region 
 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Wirtschaftsbereich 
In nur zwei Wirtschaftsbereichen, und zwar im Bereich Öffentliche Verwaltung, Ver-
teidigung, Sozialversicherung und Exterritoriale Organisationen sowie Energie- und 
Wasserversorgung berichten die Befragten der Klein- und Kleinstbetriebe mehrheit-
lich, dass Gefährdungsbeurteilungen in ihrem Hause durchgeführt wurden (58,3 % 
bzw. 57,2 %).  
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Abb. 4.32 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Wirtschaftsbereich 
 
In allen anderen Wirtschaftsbereichen kann nur eine Minderheit der Befragten von 
der Umsetzung einer Gefährdungsbeurteilung berichten. Schlusslichter sind die Be-



 

 

79

triebsinhaber/innen in den Wirtschaftsbereichen Baugewerbe (33,4 %), Verkehr und 
Lagerei/Information und Kommunikation (29,9 %) sowie Grundstücks- und Woh-
nungswesen/Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen (27,2 %). Hier geben die Geschäftsführer/innen mit einer deutlichen 
Mehrheit an, dass sie noch keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt haben. In 
dem geringeren Aktivitätsniveau spiegeln sich somit nicht in jedem Fall geringere 
Unfallrisiken und Belastungsverhältnisse wider.  
Der durchweg geringe Anteil an Weiß-nicht-Antworten lässt darauf schließen, dass 
es wohl nicht am Wissen fehlt, was eine Gefährdungsbeurteilung ist. 
 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Betriebsgröße 
Während in gut einem Drittel der befragten Kleinstbetriebe die oberste Leitung an-
gibt, dass bereits eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, liegt dieser An-
teil bei ihren Kolleg/innen in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeiter/innen deutlich 
höher (10 bis 19 MA: 52,9 %; 20 bis 49 MA: 51,6 %). Mit steigender Betriebsgröße 
steigt also der Anteil der Geschäftsführer/innen, die angeben, eine Gefährdungsbeur-
teilung auf den Weg gebracht zu haben. Die Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung inklusive der Erfassung psychischer Belastungen ist – wenn überhaupt – so-
mit eher in den größeren Kleinbetrieben vorzufinden. 
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Abb. 4.33 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Betriebsgröße 
 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Betreuungsform 
In sieben von zehn Betrieben, in denen sich die Geschäftsleitung für die bedarfsori-
entierte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung entschieden hat 
und die entsprechende Qualifizierung bereits absolviert wurde, wurde auch eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt (69,0 %). Selbst bei denjenigen, die sich für diese 
Betreuungsform entschieden, jedoch noch nicht an der Qualifizierung teilgenommen 
haben, sind es 54,0 %. Offenbar resultiert aus der Beschäftigung mit der Betreuungs-
form bereits eine gewisse Sensibilität zur notwendigen Gefahrenerkennung, die sich 
auch im entsprechenden Handeln niederschlägt. In der Qualifizierung wird dies (er-
neut) gestärkt. 
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Abb. 4.34 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Betreuungsform 
 
Auch Geschäftsführer/innen mit gewählten festen Betreuungszeiten geben mehrheit-
lich an, eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt zu haben (56,5 %). Aus der be-
wussten Auseinandersetzung mit bzw. der Wahl einer Betreuungsform scheinen je-
weils bei einer Mehrheit der Inhaber/innen entsprechende Handlungsanstöße zu re-
sultieren. Gleichwohl gibt es auch bei den Geschäftsleitungen einen nicht unerhebli-
chen Anteil, der bisher auf den Schritt zur Umsetzung einer Gefährdungsbeurteilung 
verzichtet hat.  
 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Alter der Geschäftsfüh-
rer/innen 
Betrachtet man das Alter der Geschäftsführungen, die eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt haben, fallen besonders die ganz jungen Leitungskräfte auf (18 – 29 
Jahre): Rund ein Drittel hat eine Gefährdungsbeurteilung ohne und weitere 10,5 % 
eine Beurteilung einschließlich der Erfassung psychischer Belastungen durchgeführt. 
Möglicherweise wächst hier eine jüngere Generation von Leitungskräften heran, die 
den vom Gesetzgeber übertragenen Auftrag zur Durchführung einer Gefährdungs-
beurteilung auch häufiger wahrnimmt. Die Altersgruppe zeigt sich im Vergleich zu 
den anderen Altersklassen am aktivsten, insbesondere auch im Hinblick auf die not-
wendige Sensibilität in Richtung psychischer Belastungen. Gleichwohl führt auch in 
dieser wie in den anderen Altersklassen nicht einmal jede/r zweite Geschäftsführer/in 
eine Gefährdungsanalyse durch.  
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Abb. 4.35 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach Alter 
 
4.7.1.2 Inanspruchnahme einer externen Unterstützung bei der Durchführung 

einer Gefährdungsbeurteilung  
 
Von den 38,0 % der Unternehmer/innen, die in ihren Klein- und Kleinstbetrieben eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt haben, haben wiederum vier von fünf dies mit 
fachkundiger Unterstützung getan (78,0 %). 18,5 % haben die Unterstützung einer 
Betriebsärztin/eines Betriebsarztes in Anspruch genommen; 59,5 % die einer ande-
ren Fachkraft. Hier werden insbesondere Vertreter/innen der Berufsgenossenschaf-
ten genannt. 
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Abb. 4.36 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung mit Beratung 
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Geschäftsführer/innen mit einer bedarfsorientierten Betreuung (absolvierte Qualifizie-
rung) sowie mit einer Regelbetreuung nehmen am häufigsten eine externe Unterstüt-
zung in Anspruch (85,0 % bzw. 81,3 %). Aber auch diejenigen, die noch keine Be-
treuungsform gewählt haben, ziehen mehrheitlich zur Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung externe Fachkompetenz hinzu (68,0 %). Viele Geschäftsführer/in, 
die sich dafür entschieden haben, sehen offenbar auch die Nützlichkeit einer exter-
nen Beratung. 
Dieses Bewusstsein ist in Betrieben aller hier untersuchten Betriebsgrößenklassen in 
breitem Umfang vorhanden. So lassen sich 75,9 % der Kleinstbetriebe beraten; bei 
den Betrieben mit 10 bis 19 Beschäftigten sind es sogar 89,1 % und bei denen mit 20 
bis 49 Beschäftigten 81,8 %. 
 
4.7.1.3 Maßnahmen auf Basis einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung  
 
Aus der Gefährdungsanalyse sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten in den Betrieben resultieren. Das ist in der Mehr-
zahl auch der Fall: In 75,0 % der befragten Betriebe, in denen eine entsprechende 
Analyse durchgeführt wurde, wurden bereits Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt, 
weitere 10,0 % befinden sich in der Umsetzung bzw. bereiten diese gerade vor.15 
Damit liegt die Umsetzungsquote von Maßnahmen auf Basis einer Gefährdungsbeur-
teilung bei 85,0 %. 
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Abb. 4.37 Umsetzung von Maßnahmen auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung 
 
Betrachtet man zudem die Umsetzung der Maßnahmen in Abhängigkeit von der In-
anspruchnahme einer externen Beratung, kann folgendes festgestellt werden: Wird 
eine Betriebsärztin/ein Betriebsarzt oder ein/e andere/r Expert/in beratend zur Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung hinzugezogen, dann sind Maßnahmen häufi-
ger bereits umgesetzt (82,9 % mit BA bzw. 76,3 % mit anderem Experten) als wenn 
dies ohne externe Unterstützung geschieht (62,5 %). Die externe Beratung unter-
stützt offenbar nicht nur bei der Analyse, sondern hat auch positive Wirkung auf die 
tatsächliche Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen.  

                                            
15  Um welche Maßnahmen es sich dabei handelt, wird in Kapitel 7.3 dargestellt. 
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Somit werden bisher in einer Minderheit der befragten Klein- und Kleinstbetriebe Ge-
fährdungsanalysen durchgeführt. Wenn, dann geschieht dies meist mit externer, 
fachkundiger Unterstützung und dann werden i. d. R. auch Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen umgesetzt.  
 
4.7.2 Andere Wege und Vorgehensweisen zur Beurteilung von Gesundheitsge-

fahren bei der Arbeit (Alternative Überblicksformen) 
 
Gibt es in kleinbetrieblichen Strukturen Verfahrensweisen, wie Chef/innen ein prü-
fendes Auge auf die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter/innen werfen, ohne dass 
sie möglicherweise den Fachbegriff „Gefährdungsbeurteilung“ verwenden?  
Das haben wir alle Geschäftsführer/innen gefragt, die angaben, keine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt zu haben, immerhin 62,0 % aller befragten Inhaber/innen. 
89,0 % der Geschäftsleitungen, in deren Betriebe keine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt wurde, verschaffen sich anderweitig einen Überblick; nur 11,0 % tun 
dies nicht.  
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Abb. 4.38 Alternative Überblicksformen 
 
Wie gehen die Unternehmer/innen vor, um sich einen Überblick zu verschaffen?  
Obenan stehen Gespräche mit Mitarbeiter/innen (87,4 %). Neun von zehn Unter-
nehmer/innen versuchen also im direkten Face-to-Face-Kontakt mit den Betroffenen, 
mögliche Gefährdungen bei der Arbeit offen zu legen. Einen ähnlichen Ansatz verfol-
gen 26,3 % der Befragten, die Mitarbeiterbefragungen durchführen. Rund ein Viertel 
versucht über Gespräche mit Führungskräften, die Arbeitsbedingungen zu analysie-
ren. Der geringe Anteil kann möglicherweise damit zusammenhängen, dass es in 
den Klein- und Kleinstbetrieben neben der/dem Inhaber/in keine weiteren Führungs-
kräfte gibt.  
Krankenrückkehrgespräche sind ebenfalls für ein gutes Fünftel der Befragten eine 
Quelle zur Analyse der Arbeitsbedingungen (22,4 %). 
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Folgen aus den Analysen auch Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit 
und Gesundheit für die Beschäftigten? 
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Abb. 4.39 Umsetzung von Maßnahmen auf Basis anderer Überblicksformen 
 
47,9 % der Befragten geben an, dass sie bereits Maßnahmen umgesetzt haben, wei-
tere 2,1 % befinden sich aktuell in der Planung bzw. Umsetzung. Somit werden in 
jedem zweiten Betrieb auf der Basis von Analysen jenseits der so benannten Ge-
fährdungsbeurteilung Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes umgesetzt.16 In Klein- und Kleinstbetrieben gibt es offenbar in einer Vielzahl 
der Fälle Routinen, die auch jenseits der formalen Anforderung zur Gefährdungsbe-
urteilung zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen.  
 
4.7.3 Einsatz von Gefährdungsbeurteilungen und anderen Vorgehensweisen 

zur Erkennung von Risiken bei der Arbeit im Vergleich 
 
Im Folgenden wird vergleichend beschrieben, in welchen Betrieben, die Geschäfts-
führer/innen eher eine Gefährdungsbeurteilung durchführen oder auf andere Wege 
der Risikoermittlung zurückgreifen. 17 
 
4.7.3.1 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen nach Wirtschaftsbereich 
 
In allen Wirtschaftsbereichen versuchen die Geschäftsführer/innen in den befragten 
Klein- und Kleinstbetrieben auch jenseits einer Gefährdungsanalyse Kenntnisse über 
die aktuelle Situation in Sachen Sicherheit und Gesundheit in ihrem Betrieb zu erlan-
gen. Jeweils drei von fünf Leitungskräften in den Wirtschaftsbereichen Grundstücks- 
und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und tech-

                                            
16  Um welche Maßnahmen es sich dabei handelt, wird in Kapitel 7.4 dargestellt. 
17  In diesem Kapitel werden die Angaben in einer Argumentationskette dargestellt. Basis sind alle 

Befragten. Es wurde geschaut, ob diese eine Gefährdungsbeurteilung, Sonstige Überblicksformen 
oder gar keine Wege zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen gehen. Damit können die Zahlen 
leicht von Kapitel 7.1 und 7.2 abweichen, in denen die Formen zunächst einzeln und unabhängig 
voneinander betrachtet wurden. 
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nischen Dienstleistungen (62,4 %), Baugewerbe (60,6 %) sowie Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei und Fischzucht (60,0 %) verschaffen sich anderweitig einen Über-
blick über die Arbeitsbedingungen im Betrieb.  
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Abb. 4.40 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen nach Wirtschaftsbereich 
 
Aber auch in den befragten Klein- und Kleinstbetrieben anderer Wirtschaftsbereiche 
scheint diese Form der Gefahrensuche einen etablierten Platz einzunehmen.  
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In Wirtschaftsbereichen, wie der Öffentlichen Verwaltung sowie der Energie- und 
Wasserversorgung ist ihr Anteil zugunsten der Durchführung von Gefährdungsanaly-
sen geringer.  
Größere „weiße Flecken“ sind in den Wirtschaftsbereichen Erbringung von Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen, Verkehr und Lagerei/Information und Kommuni-
kation sowie im Bereich Grundstücks- und Wohnungswirtschaft/Erbringung von frei-
beruflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen zu finden. In die-
sen Bereichen sind zwischen 14,9 % und 10,3 % der Betriebe, in denen nichts getan 
wird, um ggf. vorhandene arbeitsbedingte Gefährdungen festzustellen. 
 
4.7.3.2 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen nach Region  
 
Geschäftsführungen in Klein- und Kleinstbetrieben verschaffen sich nahezu flächen-
deckend, sowohl in den neuen als auch in den alten Bundesländern einen Überblick 
über die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit in ihrem Betrieb. Inhaber/innen aus 
Betrieben in Ostdeutschland nutzen dafür etwas häufiger die Gefährdungsanalyse 
als ihre Kolleg/innen in Betrieben Westdeutschlands (44,2 % bzw. 36,4 %). Dafür 
greifen letztere häufiger auf alternative Überblicksformen zurück (56,4 % bzw. 
51,0 %). 
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Abb. 4.41 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen nach Region 
 
4.7.3.3 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen nach Betriebsgröße 
 
Zur Beurteilung der Risiken bei der Arbeit zeigen Geschäftsführer/innen von Kleinst-
betrieben ein anderes Handlungsprofil als Geschäftsführer/innen bzw. Inhaber/innen 
von Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten. In nur 35,6 % der Kleinstbetriebe 
wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Die Mehrzahl setzt hier auf alternati-
ve Analyseformen (57,3 %). In den größeren Kleinbetrieben zeigt sich fast ein umge-
kehrtes Bild. Hier hat eine knappe Mehrheit eine Gefährdungsbeurteilung durchge-
führt. Gut vier Fünftel setzen alternative Formen ein. In der Form der Begutachtung 
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von arbeitsbedingten Gefährdungen setzen die Leitungen von Kleinstbetrieben also 
noch vielmehr auf weniger formelle Handlungsformen. Die gesetzlich verankerte 
Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung findet den Einstieg, wenn ü-
berhaupt, dann eher in und über die etwas größeren Kleinbetriebe. 
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Abb. 4.42 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen nach Betriebsgröße 
 
4.7.3.4 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen nach Betreuungsmodell 
 
Gibt es Unterschiede, wie sich Geschäftsführer/innen einen Überblick über die ar-
beitsbedingten Gefahren in ihren Betrieben verschaffen, und zwar in Abhängigkeit 
davon, ob und wenn ja, welches Modell sie zur sicherheitstechnischen und arbeits-
medizinischen Betreuung gewählt haben? 
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Abb. 4.43 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen nach Betreuungsmodell 
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Es gibt deutliche Unterschiede: In sieben von zehn Betrieben, in denen sich die Ge-
schäftsleitung für die bedarfsorientierte Betreuung entschieden und die Qualifizierung 
bereits absolviert hat, wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Von den 
Betrieben, bei denen die Qualifizierung der Geschäftsleitung noch aussteht, sind es 
54,0 % und bei denen, die sich für eine Regelbetreuung entschieden haben, sind es 
56,0 %. In Betrieben, in denen noch keine Entscheidung für ein Betreuungsmodell 
gefallen ist, sinkt der Anteil auf 22,8 %. In Betrieben, deren Leitungen die Modelle 
nicht kennen, liegt er bei 26,9 %.  
Damit haben Geschäftsführer/innen, die sich bewusst für ein Betreuungsmodell ent-
schieden haben, egal ob es sich um die bedarfsorientierte Betreuung oder die Re-
gelbetreuung handelt, rund zwei- bis dreimal so häufig eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt wie ihre Kolleg/innen, die bisher kein Betreuungsmodell gewählt haben 
bzw. die unterschiedlichen Betreuungsformen nicht kennen.   
Der hohe Anteil von Gefährdungsbeurteilungen auf Seiten der Betriebe in der alter-
nativen Betreuung spricht dafür, dass insbesondere in den Qualifizierungen für die 
Arbeitgeberseite eine Sensibilisierung für das notwendige systematische Erkennen 
und Bearbeiten von arbeitsbedingten Gefährdungen gelingt und dies auch in der 
Praxis umgesetzt wird. 
 
4.7.4 Vergleich der abgeleiteten Maßnahmen 
 
Wie sieht nun umsetzungsorientiert ein Vergleich der Aktivitäten auf Basis einer Ge-
fährdungsbeurteilung auf der einen Seite und der Nutzung anderer Methoden zur 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite aus? 
Von allen befragten Geschäftsführer/innen haben 38,0 % eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt. 55,2 % geben an, sich in anderer Weise einen Überblick über Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verschaffen. In nur 6,8 % der Betriebe gibt 
es demnach keinerlei Aktivitäten in Richtung einer Beurteilung von Gefährdungen bei 
der Arbeit.  
 

n=988
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55,2%

38,0%
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Abb. 4.44 Vergleich der unterschiedlichen Formen zur Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen 
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Wie sieht es im Vergleich mit der Umsetzung der Maßnahmen aus?  
Die Umsetzungsquote von Maßnahmen auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung liegt 
mit 85,0 % deutlich höher als die bei den eingesetzten „alternativen“ Betrachtungs-
weisen (50,0 %). Möglicherweise kann dies auf ein systematischeres Vorgehen und 
die Unterstützung bzw. treibende Kraft der i. d. R. in Anspruch genommenen exter-
nen Expert/innen zurückgeführt werden. 
Und auch bei den abgeleiteten Maßnahmen gibt es Unterschiede: In Folge einer Ge-
fährdungsbeurteilung werden vor allem Maßnahmen umgesetzt, die eine Verbesse-
rung der Arbeitsstätte zum Ziel haben (54,1 %). Beispiele hierfür sind bauliche Ver-
änderungen, die Optimierung der Fluchtwege oder auch die allgemeine Verbesse-
rung der Sicherheitsvorkehrungen. Zudem sind im Vergleich zu den Maßnahmen in 
Betrieben ohne Gefährdungsbeurteilung häufiger Informationen bzw. Unterweisun-
gen zu den Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes die Folge. 
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Abb. 4.45 Vergleich der Maßnahmen in Folge einer Gefährdungsbeurteilung so-

wie Alternativer Überblickformen 
 
Kommt es in den Betrieben, die andere Formen nutzen, um sich einen Überblick zu 
verschaffen, zu Maßnahmen, so handelt es sich etwas häufiger um die konkrete Ge-
staltung der Arbeitsplätze (36,0 %). Häufig wurde hier z. B. die Anschaffung ergono-
mischer Sitzgelegenheiten genannt. Die direkte Kommunikation befördert offenbar 
die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus konkreten Anlässen/Beschwerden der 
Beschäftigten ableiten lassen. Maßnahmen, die die Arbeitsstätte betreffen (34,4 %) 
und solche zur Unterweisung bzw. Information der Mitarbeiter/innen (12,5 %) werden 
hier deutlich seltener genannt. 
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4.8 Lern- und Beteiligungsformen 
 
Zentrale Aussagen: 

 In drei von fünf befragten Klein- und Kleinstbetrieben werden Gesundheits- und 
Unfallgefahren regelmäßig bearbeitet. 

 In vier von fünf Betrieben werden die Vorschläge von Mitarbeiter/innen zur Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit berücksichtigt.  

 Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz finden anlassbezogen in 55,3 % 
und regelmäßig in 48,5 % der Betriebe statt. Schulungen der Beschäftigten in Sa-
chen Arbeitsschutz sind somit keine Selbstverständlichkeit in Klein- und Kleinst-
betrieben. 

 Mit der Betriebsgröße steigt i. d. R. der Anteil der Betriebe, die betriebliche Lern- 
und Beteiligungsformen nutzen. 

 In Betrieben mit Regel- oder bedarfsorientierter sicherheitstechnischer und ar-
beitsmedizinischer Betreuung werden häufiger die Mitarbeiter/innen in die Ver-
besserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einbezogen als in Betrieben, 
deren Geschäftsführung noch kein Betreuungsmodell gewählt hat bzw. die Model-
le gar nicht kennt. Ebenso werden häufiger externe Expert/innen zur Umsetzung 
der Maßnahmen hinzugezogen. 

 In männergeführten Betrieben werden häufiger Lern- und Beteiligungsformen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz eingesetzt als in frauengeführten Betrieben. 
Frauen führen in Sachen Arbeitsschutz somit nicht beteiligungsorientierter als ihre 
männlichen Kollegen. 

 
Neben der gesetzlichen Verantwortung der Geschäftsführung für sichere und ge-
sundheitsgerechte Arbeitsbedingungen sind die Beschäftigten dafür verantwortlich, 
bei der Arbeit für ihre Sicherheit und Gesundheit zu sorgen. Der Beteiligung der Mit-
arbeiter/innen im Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. der Schaffung von betriebli-
chen Rahmenbedingungen, die Lern- und Beteiligungsmöglichkeiten ermöglichen, 
kommt so eine zentrale Rolle zu.  
 
4.8.1 Lern- und Beteiligungsformen im Überblick 
 
Inwieweit werden Lern- und Beteiligungsformen in Klein- und Kleinstbetrieben im 
Rahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes genutzt? 
In vier von fünf befragten Betrieben werden bei der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb gute, d. h. praktikable Vor-
schläge der Beschäftigten berücksichtigt (82,4 %). Gleichzeitig stimmt aber nur jede/r 
zweite Geschäftsführer/in eindeutig der Aussage zu, dass die Beschäftigten selb-
ständig Verbesserungsvorschläge machen. Weitere 27,7 % stimmen dem nur teil-
weise zu. Offenbar werden die Vorschläge der Mitarbeiter/innen gewürdigt, im be-
trieblichen Arbeitsalltag herrscht gleichwohl nicht in gleichem Maße ein Klima, das 
dazu führt, auf Seiten der Beschäftigten selbständig Vorschläge zu entwickeln und 
einzubringen. 
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Abb. 4.46 Lern- und Beteiligungsformen 
 
In zwei Drittel der Klein- und Kleinstbetriebe werden im Betrieb auftretende Gesund-
heits- und Unfallgefahren regelmäßig besprochen, bewertet und ggf. behoben. Diese 
Aktivitäten werden zum Teil durch einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeits-
sicherheit begleitet (33,1 %). Nur in seltenen Fällen werden die Maßnahmen durch 
eine Arbeitsgruppe gesteuert und begleitet (10,8 %). In der Bearbeitung von Ge-
sundheits- und Unfallgefahren wird also häufiger auf betriebliche Expert/innen – z. B. 
die Mitarbeiter/innen – in eher informellen oder flüchtigen Strukturen jenseits formel-
ler Arbeitsgruppen zurückgegriffen.  
In gut jedem zweiten Betrieb werden, wenn nötig, anlassbezogene betriebliche Schu-
lungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz durchgeführt (55,3 %). Umgekehrt heißt 
das, dass in gut einem Drittel der Betriebe keine anlassbezogenen Schulungen statt-
finden, obwohl dazu die Notwendigkeit besteht. Und auch regelmäßige Unterweisun-
gen zu Sicherheit und Gesundheit gibt es ohne Einschränkungen nur in jedem zwei-
ten befragten Klein- und Kleinstbetrieb. Unterweisungen und Schulungen in Sachen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sind also weitaus nicht in jedem Klein- und Kleinst-
betrieb eine Selbstverständlichkeit.  
 
4.8.2 Lern- und Beteiligungsformen nach Wirtschaftszweig 
 
Betrachtet man die Lern- und Beteiligungsformen, die in den jeweiligen Wirtschafts-
zweigen vermehrt auftreten, d. h. jeweils über der 50 %-Marke, dann fallen an erster 
Stelle die Energie- und Wasserwirtschaft sowie die Öffentliche Verwaltung auf. Ne-
ben einem hohen Anteil von Betrieben, die eine regelmäßige Ursachenanalyse bei 
Gesundheits- und Unfallgefahren inklusive Ableitung von Maßnahmen sowie regel-
mäßige und anlassbezogene Schulungen betreiben, beziehen die Betriebe dieser 
Wirtschaftszweige rund doppelt so häufig wie Betriebe anderer Wirtschaftsbereiche 
Betriebsärzt/innen und Sicherheitsfachkräfte in die Maßnahmenentwicklung ein.  
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In der zweiten Reihe stehen die Wirtschaftsbereiche Handel, Instandhaltung und Re-
paratur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe sowie der Bereich Erziehung und Unter-
richt, Gesundheits- und Sozialwesen. Auch dort setzen die Betriebe mehrheitlich die 
verschiedenen Lern- und Beteiligungsformen ein – im Unterschied zu den oben ge-
nannten Wirtschaftszweigen allerdings mit einer deutlich geringeren Einbeziehung 
externer Expert/innen.  
 
Tab. 4.9 Wirtschaftszweig und genutzte Lern- und Beteiligungsformen, n=986-

990 (Angaben von „trifft zu“ in Prozent, Mehrfachnennung möglich) 
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Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und 
Fischzucht 

72,0 61,5 46,2 55,6 61,5 42,3 15,4 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden; Verarbeitendes Gewerbe 

87,6 72,2 50,0 50,6 52,2 41,1 6,7 

Energie- und Wasserversorgung 66,7 100,0 50,0 83,3 66,7 66,7 16,7 
Baugewerbe 83,7 68,0 43,9 49,5 44,9 31,6 7,1 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 

85,1 72,2 56,1 60,1 55,2 35,6 14,2 

Verkehr und Lagerei; Information und Kom-
munikation 

69,1 49,3 44,8 40,3 44,1 26,9 4,4 

Erbringung von Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen 

67,9 51,9 42,9 53,6 39,3 28,6 7,1 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbrin-
gung von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 

77,0 48,2 50,3 47,6 29,1 21,2 4,8 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozial-
versicherung, Exterritoriale Organisationen 
und Körperschaften 

83,3 66,7 50,0 75,0 58,3 66,7 16,7 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und 
Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung; Erbringung sonstiger DL; Private Haus-
halte mit Personal 

88,4 66,5 56,7 62,8 54,9 34,9 15,8 

 
Schlusslichter bei den eingesetzten Lern- und Beteiligungsformen sind das Bauge-
werbe, der Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen, freiberufliche wissenschaftli-
che und technische Dienstleistungen sowie der Bereich Verkehr und Lagerei, Infor-
mation und Kommunikation. Das sind gleichzeitig die Wirtschaftszweige, die auch bei 
der Durchführung einer Gefährdungsanalyse das Schlusslicht bilden. 
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4.8.3 Lern- und Beteiligungsformen nach Betriebsgröße 
 
Die Berücksichtigung von guten, praktikablen Vorschlägen zur Verbesserung von 
Sicherheit und Gesundheit ist eine über alle Betriebsgrößenklassen hinweg etablierte 
Form der Mitarbeiterbeteiligung in Klein- und Kleinstbetrieben. In mehr als jeweils 
vier von fünf Betrieben werden die Mitarbeitervorschläge aufgenommen.  
 
Tab. 4.10 Betriebsgröße und genutzte Lern- und Beteiligungsformen, n=987-988 

(Angaben von „trifft zu“ in Prozent, Mehrfachnennung möglich) 
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1 bis 9 Mitarbeiter/innen 82,1 62,6 52,5 52,3 47,0 29,7 11,3 

10 bis 19 Mitarbeiter/innen 86,2 69,0 49,4 72,4 57,5 45,5 6,9 

20 bis 49 Mitarbeiter/innen 82,3 80,3 46,8 72,6 59,7 61,3 8,1 

 
Betrachtet man die anderen Lern- und Beteiligungsformen, so fällt auf, dass mit stei-
gender Betriebsgröße auch der Anteil der Betriebe steigt, die diese einsetzen/nutzen. 
Während in 62,6 % der Kleinstbetriebe Gesundheits- und Unfallgefahren regelmäßig 
bearbeitet werden, sind es in den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten bereits 
80,3 %. Anlassbezogene sowie regelmäßige Schulungen führen 52,3 % bzw. 47,0 % 
der ganz kleinen Betriebe und 72,6 % sowie 59,7 % der Betriebe mit 20 - 49 Be-
schäftigten durch. Und die Einbeziehung externer sicherheitstechnischer und ar-
beitsmedizinischer Unterstützung steigt von 29,7 % auf 61,3 % und verdoppelt sich 
somit in den etwas größeren Betrieben. 
Interessanterweise kehrt sich bei einer Beteiligungsform der Zusammenhang um: 
Das selbständige Unterbreiten von Vorschlägen ist in Kleinstbetrieben deutlich häufi-
ger vertreten als in den größeren Betrieben (20 - 49 Mitarbeiter/innen: 46,8 %, 1 - 9 
Mitarbeiter/innen 52,5 %). Während also die Motivation der Beschäftigten zur Mitges-
taltung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Kleinstunternehmen wohl 
am breitesten gestreut ist, sind Maßnahmen, die einen mehr oder minder organisato-
rischen Vorlauf benötigen, weniger verbreitet. Die stärkere Nutzung der anderen 
Lern- und Beteiligungsformen in den größeren Betrieben geht einher mit ihrem Ver-
halten bei der Wahl einer Betreuungsform und der Durchführung einer Gefährdungs-
beurteilung. Auch dort sind sie in der Breite aktiver als die Kolleg/innen in den ganz 
kleinen Betrieben.  
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4.8.4 Lern- und Beteiligungsformen nach Betreuungsform 
 
Inwieweit betriebliche Lern- und Beteiligungsformen im Rahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes genutzt werden, hängt entscheidend davon ab, ob in den Be-
trieben eine klare Entscheidung hinsichtlich der Wahl der sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Betreuung gefällt wurde. Betriebe mit Regelbetreuung sowie 
mit einer bedarfsorientierten Betreuung (inklusive abgeschlossener Qualifizierung) 
nutzen deutlich häufiger Formen der Mitarbeiterbeteiligung und des kontinuierlichen 
Lernens als Betriebe, in denen die Geschäftsführungen noch keine Betreuungsform 
gewählt haben bzw. die unterschiedlichen Modelle gar nicht kennen. Während in 
82,4 % der Betriebe mit Regelbetreuung und 78,6 % mit bedarfsorientierter Betreu-
ung (inklusive Schulung) Gesundheits- und Unfallgefahren regelmäßig auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden, tun dies nur 60,9 % der Betriebe, die sich noch nicht für 
eine Betreuungsform entschieden haben, und 52,7 %, die die Betreuungsformen 
nicht kennen. Bei den Schulungen sind die Unterschiede noch deutlicher: Während 
76,2 % der Betriebe mit Regelbetreuung und 72,7 % mit bedarfsorientierter Betreu-
ung anlassbezogene Schulungen durchführen, sinkt der Anteil bei den Betrieben mit 
noch ausstehender Wahl eines Betreuungsmodells auf 46,6 %. Bei den Betrieben, 
die die Modelle nicht kennen, sinkt der Anteil auf 44,6 %. Und bei der regelmäßigen 
Schulung sind es jeweils rund 70 % der Betriebe in Regel-/bedarfsorientierter Be-
treuung, aber nur knapp 40 % der Betriebe ohne Entscheidung für bzw. Kenntnisse 
über die Betreuungsmodelle.  
 
Tab. 4.11 Betreuungsform und genutzte Lern- und Beteiligungsformen, n=987-

990 (Angaben von „trifft zu“ in Prozent, Mehrfachnennung möglich) 
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Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung) 80,2 78,6 54,4 72,7 68,9 59,0 17,6 
Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung 
steht aus) 

90,9 60,2 60,9 68,2 59,8 55,7 14,9 

Feste Betreuung BA 84,5 82,4 42,9 76,2 70,6 56,5 15,3 
keine gewählt 80,2 60,9 50,4 46,6 38,5 18,4 7,1 
kenne nicht/weiß nicht 85,1 52,7 54,8 44,6 37,5 21,0 9,0 
Sonstige 80,0 52,5 45,2 41,5 39,0 22,0 7,1 

 
Mit der Entscheidung für ein Betreuungsmodell und der damit wohl einhergehenden 
Beschäftigung mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz steigen offenbar auch die 
Sensibilität und die positive Einschätzung zur aktiven Einbeziehung der Beschäftig-
ten. Und es steigt der Anteil der Betriebe, die sich bei der Planung und Umsetzung 
von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen für die Einbeziehung externer be-
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triebsärztlicher und sicherheitstechnischer Unterstützung entscheiden. Dies sind im-
merhin rund drei von fünf Betrieben mit Regel- bzw. bedarfsorientierter Betreuung, 
aber nur einer von fünf Betrieben mit noch ungeklärter Betreuungsform. 
 
4.8.5 Lern- und Beteiligungsformen nach Geschlecht der Geschäftsführung 
 
Gibt es Unterschiede hinsichtlich der betrieblichen Lern- und Beteiligungsformen in 
Abhängigkeit davon, ob der Betrieb von einer Frau oder einem Mann geführt wird? 
 
Tab. 4.12 Genutzte Lern- und Beteiligungsformen nach Geschlecht, n=987-989 

(Angaben von „trifft zu“ in Prozent, Mehrfachnennung möglich) 
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Männer 81,2 64,9 53,9 55,7 51,0 35,7 11,8 

Frauen 84,6 62,8 48,2 54,6 44,1 28,5 9,0 

 
Die aufgeführten Lern- und Beteiligungsformen werden in mehr männergeführten 
Betrieben eingesetzt als in frauengeführten Betrieben. So werden in 64,9 % der Be-
triebe mit männlicher Geschäftsleitung regelmäßig Gesundheits- und Unfallgefahren 
bearbeitet, bei den Betrieben mit weiblicher Geschäftsleitung sind es 62,8 %. Bei der 
regelmäßigen Unterweisung ist der Unterschied noch deutlicher: Hier sind es 51,0 % 
der männergeführten und 44,1 % der frauengeführten Betriebe. Und noch eins fällt 
auf: Männer ziehen häufiger als Frauen externe Unterstützung zur Umsetzung von 
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hinzu (35,7 % zu 28,5 %).  
Eine Ausnahme gibt es: Bei der Berücksichtigung praktikabler Vorschläge liegen die 
Betriebe vorne, die von einer Frau geführt werden (84,6 % zu 81,2 %).  
Das vielfach angemerkte „andere“ Führungsverhalten von Frauen lässt sich im Hin-
blick auf eine breitere Beteiligungsorientierung bezogen auf den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz hier nicht feststellen. Möglicherweise schwingt auf Seiten der Frau-
en auch hier eine eher zurückhaltende Position gegenüber dem eher technisch do-
minierten Arbeitsschutz mit hinein.  
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4.9 Anlässe und Einbindung externer Expert/innen im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 

 
Zentrale Aussagen: 

 In über zwei Drittel der befragten Klein- und Kleinstbetriebe können sich die Ge-
schäftsführer/innen keine Situation im Arbeits- und Gesundheitsschutz vorstellen, 
in der eine Unterstützung durch eine/n externe/n Expert/in erforderlich ist.  

 In Betrieben, in denen die Entscheidung für eine sicherheitstechnische und ar-
beitsmedizinische Betreuung gefallen ist, können sich die Geschäftsführer/innen 
häufiger Anlässe vorstellen, bei denen externe Unterstützung angezeigt ist als ih-
re Kolleg/innen in betrieblich ungeklärter Betreuungssituation. Gleichwohl wird der 
Grundgedanke der bedarfsorientierten Betreuung in Frage gestellt, wenn über die 
Hälfte der Geschäftsführer/innen, die sich für die alternative Betreuung entschie-
den haben, sich keine Auslöser für eben diese bedarfsorientierte Betreuung vor-
stellen können. 

 Zwei Drittel der befragten Klein- und Kleinstbetriebe haben bisher noch keine ex-
terne Unterstützung durch Betriebsärzt/innen und Sicherheitsfachkräfte in An-
spruch genommen. Je größer der Betrieb ist, desto eher wird auf externe Unter-
stützung zurückgegriffen. 

 In Betrieben, in denen die Entscheidung für ein Betreuungsmodell gefallen ist 
(Regel- oder bedarfsorientierte Betreuung), wird häufiger externes Expertenwis-
sen im Arbeits- und Gesundheitsschutz in Anspruch genommen als in Betrieben 
mit unklarer Betreuungssituation. Drei von fünf Geschäftsführer/innen, die die ge-
setzliche Regelung zur Bestellung von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Ar-
beitssicherheit kennen, haben das Expertenwissen bereits anlassbezogen ge-
nutzt. 

 Die Anlässe, die zur Inanspruchnahme von externen Expert/innen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz führen, bestehen eher als Regelaufgaben. Gestaltungsorien-
tierte Anlässe treten eher in den Hintergrund.  

 
Betriebsärzt/innen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sollen die/den Arbeitgeber/in 
beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Dazu müssen sie zum 
einen von Arbeitgeberseite bestellt werden. Zum anderen werden ihre tatsächlichen 
Handlungsmöglichkeiten auch davon abhängen, inwiefern die/der Arbeitgeber/in 
weiß und erkennt, wann die Hinzuziehung der Expert/innen sinnvoll und notwendig 
ist. 
 
4.9.1 Wissen über Anlässe zur Hinzuziehung externer Expert/innen im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz 
 
In knapp einem Drittel der befragten Klein- und Kleinstbetriebe gibt es aus Sicht der 
Geschäftsführer/innen Anlässe, die die Unterstützung durch eine/n externe/n Ex-
pert/in erforderlich machen (31,9 %). Bei umgekehrter Lesart heißt das: Über zwei 
Drittel der Inhaber/innen können sich keine Situation im Betrieb vorstellen, in der die 
Unterstützung durch eine/n externe/n Arbeits- und Gesundheitsschutzexperte/in not-
wendig und hilfreich sein kann. 
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Abb. 4.47 Wissen um Anlässe, bei denen das Hinzuziehen externer  

Expert/innen hilfreich sein kann 
 
Gleichzeitig fällt auf, dass Unternehmer/innen, die Anlässe für externe Unterstützung 
sehen, über ein höheres Basiswissen um gesetzliche Regelungen verfügen (vgl. Ka-
pitel 6). 35,6 % derjenigen, die sich Anlässe für die Beratung externer Expert/innen 
vorstellen können, haben ein höheres Basiswissen, während das auf nur 24,2 % der-
jenigen zutrifft, die keine Anlässe in ihrem Betrieb sehen. Umgekehrt lässt sich das 
allerdings nicht feststellen. D. h.: Nur weil ein höheres Basiswissen um gesetzliche 
Regelungen besteht, wird nicht automatisch eine externe Beratung bei bestimmten 
Anlässen als hilfreich angesehen. 
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Abb. 4.48 Wissen um Anlässe, bei denen das Hinzuziehen externer  

Expert/innen hilfreich sein kann (Ja/Nein) und Wissen um gesetzliche 
Regelungen 
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4.9.1.1 Wissen über Anlässe zur Hinzuziehung externer Expert/innen im  
Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Wirtschaftszweig 

 
Gibt es Unterschiede zwischen den Betrieben unterschiedlicher Wirtschaftszweige? 
Zunächst ist festzustellen, dass in keinem Wirtschaftsbereich in mehr als 50 % der 
Betriebe das Bewusstsein dafür besteht, zu bestimmten Anlässen im Arbeitsschutz 
auf externe Hilfe zurückzugreifen, wie nachstehende Abbildung zeigt. 
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Abb. 4.49 Wissen um Anlässe, bei denen das Hinzuziehen externer Expert/innen 

hilfreich sein kann nach Wirtschaftszweig (Dargestellt ist Zustimmung) 
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In allen Wirtschaftsbereichen dominiert somit eher Unkenntnis in Bezug auf mögliche 
Auslöser für eine anlassbezogene Betreuung. Eine „halbe“ Ausnahme gibt es: Im 
Wirtschaftsbereich Energie- und Wasserversorgung kann sich immerhin jede/r zweite 
Geschäftsführer/in entsprechende Anlässe vorstellen (50,0 %). Mit großem Abstand 
folgen dann die Wirtschaftsbereiche Erziehung, Gesundheit, Erbringung sonstiger 
Dienstleistungen (39,1 %), Öffentliche Verwaltung (33,3 %) sowie Handel, Instand-
haltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe (32,7 %). In allen anderen 
Wirtschaftsbereichen liegt der entsprechende Anteil (deutlich) unter der 30 %-Marke. 
 
4.9.1.2 Wissen über Anlässe zur Hinzuziehung externer Expert/innen im  

Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Betriebsgröße 
 
In keiner Betriebsgrößenklasse liegt der Anteil von Geschäftsführer/innen, die Anläs-
se zur Einbeziehung externer Unterstützung kennen, über 50 %. Am verbreitetsten 
scheint das Wissen auf Seiten der Geschäftsführungen in Betrieben mit 10 bis 19 
Beschäftigten zu sein. Der zuvor mit wachsender Betriebsgröße beobachtete stei-
gende Anteil von Geschäftsführer/innen mit höherem Basiswissen über gesetzliche 
Regelungen gilt somit in der Frage der anlassbezogenen Einholung einer Experten-
meinung nicht.  
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Abb. 4.50 Wissen um Anlässe, bei denen das Hinzuziehen externer Expert/innen 

hilfreich sein kann nach Betriebsgröße (Dargestellt ist Zustimmung) 
 
4.9.1.3 Wissen über Anlässe zur Hinzuziehung externer Expert/innen im  

Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Betreuungsform 
 
45,9 % der befragten Geschäftsführer/innen, deren Betriebe in einer sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen Regelbetreuung sind, können sich Anlässe für ei-
ne externe Unterstützung vorstellen. In Betrieben mit bedarfsorientierter Betreuung 
sind es 42,1 %, wenn auf Arbeitgeberseite bereits die Schulung absolviert wurde, 
und 37,9 %, wenn diese noch aussteht. Damit liegen die Anteile (deutlich) über de-
nen von Geschäftsführer/innen, die noch kein Betreuungsmodell gewählt haben 
(22,6 %) bzw. diese gar nicht kennen (31,5 %). Gleichwohl ist festzustellen, dass 
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auch bei geklärter Betreuungsstruktur und insbesondere bei der bedarfsorientierten 
Betreuung, bei der ja ganz zentral auf die anlassbezogene Einbeziehung von exter-
nen Fachexpert/innen gesetzt wird, die Mehrzahl der Geschäftsführer/innen offenbar 
nicht über das Wissen um Anlässe verfügt, bei denen es einer externen Unterstüt-
zung bedarf. Damit wird ein zentraler Kern der alternativen Betreuung in Frage ge-
stellt.  
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Abb. 4.51 Wissen um Anlässe, bei denen das Hinzuziehen externer Expert/innen 

hilfreich sein kann nach Betreuungsmodell (Dargestellt ist Zustimmung) 
 
Um welche konkreten Anlässe handelt es sich, bei denen sich die befragten Unter-
nehmer/innen externe Unterstützung vorstellen können?  
 
Tab. 4.13 Anlässe, bei denen externe Unterstützung erforderlich ist; n=240  

(Mehrfachnennungen möglich) 
 

Anlässe In % 

Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen AGS 17,9% 
Gestaltung der Arbeitsplätze 16,2% 
Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Beurteilungen, Beratungen, Maßnahmen 15,2% 
Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen 14,3% 
Beratung/Qualifizierung der Beschäftigten zu Unfall- u. Gesundheitsgefahren bei der Arbeit 13,9% 
Konkrete Unfälle, Berufskrankheiten, Beschwerden 13,6% 
Einführung neuer Arbeitsmittel 13,3% 
Verwendung von Arbeits- bzw. Gefahrstoffen 11,7% 
Erstellung von Notfall- und Alarmplänen 3,8% 
(neue) Gesetze/Verordnungen umsetzen 2,8% 
Einführung/Änderung Arbeitsverfahren, -abläufe 1,7% 
Routine (Untersuchung, Kontrolle) 1,2% 
Sonstige 11,9% 
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An erster Stelle werden Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen zum Ar-
beitsschutz und zur Unfallverhütung im Unternehmen genannt (17,9 %), dicht gefolgt 
von der gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen (16,2 %) sowie ar-
beitsmedizinischen Untersuchungen (15,2 %). An vierter und fünfter Stelle sehen die 
Unternehmer/innen Anlässe für externe Unterstützung bei der Planung, Einrichtung 
oder Änderung von Betriebsanlagen (14,3 %) sowie bei der Beratung und Qualifizie-
rung von Beschäftigten zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz (13,9 %).  
Auffällig ist zunächst die eher technische Orientierung der genannten Anlässe. An-
lässe mit eher arbeitsphysiologischen und arbeitspsychologischen Hintergründen, die 
z. B. bei der Gestaltung der Arbeitszeit eine Rolle spielen, werden überhaupt nicht 
genannt. Darüber hinaus fällt auf, dass selbst die Wenigen, die das Einholen exter-
nen Expertenwissens für sinnvoll erachten, bei der Nennung konkreter Anlässe auch 
eher zurückhaltend sind. Selbst wenn also generell Anlässe für externe Unterstüt-
zungsleistungen sinnvoll erscheinen, muss die Sensibilität bzw. das Wissen um kon-
krete Anlässe für eben diese Unterstützung keineswegs vorhanden sein. 
 
4.9.2 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit 
 
Nun zur konkreten Umsetzung: Wie viele Klein- und Kleinstbetriebe haben schon 
einmal eine sicherheitstechnische oder arbeitsmedizinische Fachkraft in Anspruch 
genommen? Und zu welchen Anlässen ist dies geschehen?  
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Abb. 4.52 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit 
 
Nur rund ein Drittel der befragten Geschäftsführer/innen hat überhaupt schon einmal 
eine/n Betriebsärzt/in bzw. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit beratend hinzugezo-
gen (32,1 %). Mit anderen Worten: Zwei Drittel der befragten Betriebe haben noch 
nie – zumindest nicht so lange, wie sich die/der befragte Geschäftsführer/in erinnern 
kann – externe Expert/innen in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz beratend 
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hinzugezogen. Anlässe, die es sicherlich in den meisten Betrieben gegeben haben 
dürfte, wurden somit – wenn überhaupt – ohne den fachlichen Rat Dritter bearbeitet. 
 
4.9.2.1 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit nach Wirtschaftszweig 
 
Die Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Sicherheitsfachkräften erfolgt je 
nach Wirtschaftsbereich in recht unterschiedlichem Ausmaß. Mit Abstand am häu-
figsten wurden die Arbeitsschutzexpert/innen in der öffentlichen Verwaltung beratend 
hinzugezogen (75,0 %). Im Bereich Energie- und Wasserversorgung hat bereits jeder 
zweite Betrieb die Beratung in Anspruch genommen (50,0 %). Im Verarbeitenden 
Gewerbe sind es immerhin noch 42,7 % und im Bereich Erziehung/Unterricht 42,8 %. 
Wirtschaftszweige wie die Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen, die in Sachen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz insgesamt ein eher geringes Aktivitätsniveau aufweisen, zeigen sich 
auch bei der Inanspruchnahme von sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen 
Beratungsleistungen eher zurückhaltend (21,4 % bzw. 19,9 %). 
 
4.9.2.2 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit nach Betriebsgröße 
 
Je größer der Betrieb ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Betriebsärzt/innen und  
Fachkräfte für Arbeitssicherheit bereits beratend tätig wurden. Während in drei von 
fünf Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten die Arbeitsschutzexpert/innen bereits 
Hilfestellung geleistet haben, ist dies nur bei gut einem Viertel der Kleinstbetriebe der 
Fall (27,6 %). Nach wie vor kann also in Kleinstbetrieben der Zugang von Arbeitss-
chutzexpert/innen – auch in einer beratenden Funktion – als schwierig bezeichnet 
werden. 
 

n=988

59,7%

27,6%

55,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA
 

 
Abb. 4.53 Anteil der Betriebe, die Betriebsärzt/in bzw. Fachkraft für Arbeitssicher-

heit beratend hinzugezogen haben nach Betriebsgröße 
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4.9.2.3 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit nach Betreuungsform 

 
In zwei Drittel der Betriebe, in denen die arbeitsmedizinische und die sicherheits-
technische Betreuung mit festen Zeiten geregelt sind, waren die Arbeitsschutzex-
pert/innen schon einmal beratend tätig (66,7 %). Bei Betrieben mit bedarfsorientierter 
Betreuung trifft dies auf mehr als die Hälfte zu.  
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Abb. 4.54 Anteil der Unternehmen, die Betriebsärzt/innen bzw. Fachkraft für Ar-

beitssicherheit beratend hinzugezogen haben nach Betreuungsmodell 
 
Ist die betriebliche Betreuungssituation unklar, waren auch Betriebsärzt/innen und 
Sicherheitsfachkräfte bisher deutlich seltener vor Ort (bisher keine Betreuungsform 
gewählt: 15,1 %; Betreuungsformen unbekannt: 18,6 %). Mit einer klaren Betreu-
ungsstruktur steigt also auch die Inanspruchnahme von externem Expertenwissen in 
Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz.  
Förderlich für die Inanspruchnahme zeigt sich auch das Wissen um die gesetzliche 
Regelung der arbeitsmedizinischen und betriebsärztlichen Betreuungsregelungen: 
Wissen Geschäftsführer/innen um die gesetzliche Bestellungspflicht von Betrieb-
särzt/innen und Fachkräften für Arbeitssicherheit, so greifen sie auch häufiger auf 
ihre Unterstützung zurück. Während sieben von zehn Geschäftsführer/innen, die ü-
ber das entsprechende Wissen verfügen, die externe Beratungsleistung auch tat-
sächlich schon einmal in Anspruch genommen haben (69,9 %), ist es gerade einmal 
jede/r Vierte von denen, die über das Wissen nicht verfügt (24,4 %).18  
 

                                            
18  An dieser Stelle muss beachtet werden, dass nur sehr wenige der Befragten (10,4%) überhaupt 

um die gesetzlichen Regelungen wissen (vgl. Kapitel 6.3), die Fallzahl bei dieser Auswertung ist 
dementsprechend klein (n=647). 
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Abb. 4.55 Inanspruchnahme von Betriebsärzt/in bzw. Fachkraft für Arbeitssicher-

heit in Abhängigkeit vom Wissen um die Bestellungspflicht 
 
Die Auseinandersetzung mit und die Wahl einer Betreuungsform sowie die ggf. damit 
verbundenen gesetzlichen Regelungskenntnisse tragen offenbar dazu bei, auf Seiten 
der Betriebsführung die Sensibilität für die Notwendigkeit der Inanspruchnahme ex-
ternen Expertenwissens zu schaffen. Gleichwohl bleibt der Handlungsbedarf hoch, 
denn diese Auseinandersetzung fehlt auf der einen Seite nach wie vor in einem 
Großteil der befragten Betriebe und hat auf der anderen Seite auch durchaus nicht 
immer zu der gewünschten Sensibilität geführt. 
 
4.9.3 Anlässe für die konkrete Inanspruchnahme von Betriebsärzt/innen und 

Fachkräften für Arbeitssicherheit 
 
Welche Anlässe haben dazu geführt, dass die befragten Geschäftsführer/innen 
schon einmal eine/n Betriebsärzt/in bzw. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bera-
tend hinzugezogen haben? 
Am häufigsten haben die befragten Inhaber/innen Betriebsärzt/innen und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit für Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen zum Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Anspruch genommen (22,6 %). Auf Platz zwei 
stehen arbeitsmedizinische Untersuchungen (19,9 %) und auf dem dritten Platz ran-
gieren Beratungsleistungen für so genannte Routineeinsätze (Untersuchungen, Kon-
trollen). 19 

                                            
19  Die Abfrage zu dieser Frage erfolgte offen, die Unternehmer/innen bestimmten damit die Antwort-

kategorien selbst. Ob es sich bei denen von ihnen beschriebenen Routineeinsätzen tatsächlich um 
Routine handelt, kann daher nicht eingeschätzt werden. 
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Tab. 4.14 Anlässe für erfolgte Unterstützung durch Betriebsärzt/innen bzw. Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, n=286 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
Anlässe Unterstützung durch 

BA/FASI genutzt, in % 
Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen AGS 22,6% 
Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Beurteilungen, Beratungen, Maßnah-
men 

19,9% 

Routine (Untersuchung, Kontrolle) 18,4% 
Gestaltung der Arbeitsplätze 10,6% 
Beratung/Qualifizierung der Beschäftigten zu Unfall- u. Gesundheitsgefahren bei 
der Arbeit 

8,4% 

Konkrete Unfälle, Berufskrankheiten, Beschwerden 8,2% 
Einführung neuer Arbeitsmittel 5,1% 
Verwendung von Arbeits- bzw. Gefahrstoffen 4,1% 
Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen 4,0% 
(neue) Gesetze/Verordnungen umsetzen 2,1% 
Erstellung von Notfall- und Alarmplänen 1,9% 
Einführung/Änderung Arbeitsverfahren, -abläufe 0,9% 
Sonstige 9,8% 

 
Die Gestaltung von Arbeitsplätzen war für jede/n zehnte/n Geschäftsführer/in ein An-
lass, externes Fachwissen ins Haus zu holen (10,6 %). Alle anderen Anlässe – allen 
voran die Beratung und Qualifizierung der Beschäftigten zu Unfall- und Gesundheits-
gefahren (8,4 %) sowie Unfälle, Berufskrankheiten und Beschwerden (8,2 %) – lie-
gen unter der 10 %-Marke. Damit stehen – wenn überhaupt – regelhafte Aufgaben-
einsätze oben an. Gleichzeitig treten gestalterische Aufgaben als Beratungsanlässe 
eher in den Hintergrund. Stellt man insgesamt in Rechnung, dass sich die Nennun-
gen nur auf rund ein Drittel der Betriebe beziehen, die bereits auf die Fachexpertise 
von Betriebsärzt/innen und Sicherheitsfachkräften zurückgegriffen haben, so zeigen 
die Geschäftsführer/innen in den befragten Klein- und Kleinstbetrieben eher wenig 
Sensibilität, Anlässe im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu (er)kennen und Ent-
scheidungsfreude, die Unterstützung durch externes Fachwissen in Anspruch zu 
nehmen. 
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4.10 Externe Beratungsstellen – Inanspruchnahme und Bewertung 
 
Zentrale Aussagen: 

 Rund zwei Drittel der befragten Geschäftsführer/innen kontaktieren externe Bera-
tungsstellen, wenn sie mit wichtigen Arbeits- und Gesundheitsschutzaufgaben 
nicht alleine klar kommen. 

 Die Berufsgenossenschaften sind die mit Abstand am häufigsten kontaktierten 
Beratungsstellen von Geschäftsleitungen in Klein- und Kleinstunternehmen 
(63,3 %). Das trifft für alle Wirtschaftszweige und alle Betriebsgrößen (<50 Be-
schäftigte) zu. 

 Mehrheitlich erhalten die Angebote aller Beratungsstellen eine positive Beurtei-
lung (Ausnahme: Angebote der Industrie- und Handelskammer sowie der Ge-
werkschaften). 

 Beratungsstellen, die von Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstunternehmen 
am häufigsten angesprochen werden, schneiden bei der Bewertung ihrer Produk-
te nicht am besten ab.  

 Die beste Bewertung erhalten die Produkte der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin: 82,4 % Note 1 und 2. Sie werden jedoch nur von 3,2 % der 
Befragten genutzt. 

 
Beim Arbeits- und Gesundheitsschutz auf dem Laufenden zu sein, stellt für jede/n 
Betriebspraktiker/in eine große Herausforderung dar, erst recht in Klein- und Kleinst-
betrieben, in denen auf die eine Person der Inhaberin/des Inhabers ein ganzes Bün-
del von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zukommt. So sagen dann auch rund zwei 
Drittel der Geschäftsführer/innen in den befragten Betrieben, dass sie externe Bera-
tungsstellen kontaktieren, wenn sie mit wichtigen Arbeits- und Gesundheitsschutz-
aufgaben nicht klar kommen (63,6 %). 
Bei welchen Beratungsstellen/Institutionen informieren sie sich? 
 
4.10.1 Inanspruchnahme externer Beratungsstellen 
 
Oben an steht die Berufsgenossenschaft. Für mehr als drei von fünf der befragten 
Geschäftsführer/innen, die sich bei externen Beratungsstellen informieren, ist der 
Unfallversicherungsträger der Ansprechpartner in Sachen Sicherheit und Gesundheit 
(63,6 %).  
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Tab. 4.15 Genutzte externe Beratungsstellen, n=704  

(Mehrfachnennungen möglich) 
 

Beratungsstellen Anteil in % 
Berufsgenossenschaft 63,6% 
Arbeitsmedizinischer Dienst 18,1% 
Sicherheitstechnischer Dienst 14,9% 
Krankenkasse 9,5% 
Industrie- und Handelskammer 7,5% 
Handwerkskammer 6,6% 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 3,2% 
Arbeitgeberverbände 1,7% 
Gewerkschaften 0,6% 
Sonstige 20,3% 

 
Mit deutlichem Abstand folgen – auf den Plätzen zwei und drei – der Arbeitsmedizini-
sche (18,1 %) und Sicherheitstechnische Dienst (14,9 %). Bedenkt man, dass beide 
in vielen Fällen zum Dienstleistungsangebot der Berufsgenossenschaften gehören, 
gewinnen die Berufsgenossenschaften noch einmal an Bedeutung. Alle weiteren Be-
ratungsstellen werden von weniger als 10 % der befragten Geschäftsführer/innen 
genutzt. Dazu gehören die Krankenkassen (9,5 %), die Industrie- und Handelskam-
mern (7,5 %) und die Handwerkskammern (6,6 %). 3,2 % der befragten Klein- und 
Kleinstbetriebe informieren sich bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz- und Ar-
beitsmedizin. Insgesamt kontaktieren die befragten Geschäftsführer/innen somit – 
auf niedrigem Niveau – eher breit gefächerte Beratungsstellen. In der herausgeho-
benen Position der Berufsgenossenschaften spiegelt sich möglicherweise eine posi-
tive Resonanz der Betriebe auf den gewünschten Rollenwechsel von der reinen Auf-
sichtsbehörde zur gestalterisch beratenden Institution.  
Arbeitgeberverbände werden nur von 1,7 % der Befragten genutzt und Angebote der 
Gewerkschaften lediglich von 0,6 %. Hinter dem hohen Anteil an „Sonstigen Stellen“ 
sind v. a. Ämter und Behörden der einzelnen Bundesländer, Angebote von 
TÜV/DEKRA sowie Angebote von Wohlfahrtsverbänden subsumiert.  
 
4.10.1.1 Inanspruchnahme externer Beratungsstellen nach Wirtschaftszweig 
 
Differenziert nach Wirtschaftsbereichen belegen die Berufsgenossenschaften eben-
falls überall Platz 1 der genutzten externen Beratungsstellen. Vor allem für Unter-
nehmer/innen aus dem Baugewerbe, der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Ver-
arbeitenden Gewerbe sind sie der zentrale Anlaufpunkt, um sich über das Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu informieren und Beratung einzuholen. 



 

 

108

 
Tab. 4.16 Top 4 der genutzten externen Beratungsstellen nach Wirtschafts-

bereich, n=704 (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Wirtschaftsbereich BG1 AsD2 StD3 KK4 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 81,1% 3,5% 1,5% 3,1% 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeiten-
des Gewerbe 

72,9% 19,9% 13,6% 12,4% 

Energie- und Wasserversorgung 54,8% 34,6% 47,3% 1,8% 
Baugewerbe 86,1% 2,9% 5,1% ,5% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Gastgewerbe 

64,6% 14,2% 13,7% 7,5% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 59,7% 12,9% 29,9% 3,5% 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 58,6% 26,5% 15,2% 22,9% 
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberufli-
chen, wiss. und techn. DL 

61,4% 20,5% 11,3% 14,4% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exter-
ritoriale Organisationen und Körperschaften 

53,1% 31,4% 27,7% 13,7% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, 
Unterhaltung und Erholung; Erbringung sonstiger DL; Privat-
haushalte mit Personal 

48,5% 29,7% 20,2% 13,2% 

1 Berufsgenossenschaft, 2 Arbeitsmedizinischer Dienst, 3 Sicherheitstechnischer Dienst, 4 Krankenkassen 

 
Der Arbeitsmedizinische Dienst wird überdurchschnittlich von Geschäftsführer/innen 
aus den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Öffentliche Verwaltung, Erzie-
hung und Unterricht sowie Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen kontaktiert. Der Sicherheitstechnische Dienst wird überdurchschnittlich häufig 
von Betrieben aus den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Verkehr/Lagerei, 
Information und Kommunikation sowie der Öffentlichen Verwaltung angesprochen. 
Und die Krankenkassen sind Ansprechpartner – wenn auch nicht in vorderster Posi-
tion, so doch in nennenswertem Umfang – für die Bereiche Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Öffentliche Verwaltung, 
Erziehung und Unterricht sowie für das Verarbeitende Gewerbe.  
So lassen sich tendenziell unterschiedliche Strategien zur Informationsgewinnung 
auf Seiten der Betriebe erkennen: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Betriebe 
des Verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes sowie die Bereiche Handel, In-
standhaltung, Reparatur sowie das Gastgewerbe sind relativ eindimensional auf ihre 
Berufsgenossenschaften als Informationsquelle orientiert. Dagegen tendieren Betrie-
be der Energie- und Wasserversorgung, der Erbringung von Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen, der Öffentlichen Verwaltung sowie aus dem Bereich Erzie-
hung und Unterricht eher dazu, sich breiter aufzustellen und mehrere Beratungsstel-
len zu kontaktieren. 
 
4.10.1.2 Inanspruchnahme externer Beratungsstellen nach Betriebsgröße 
 
Unterschieden nach Betriebsgröße verbleiben die Berufsgenossenschaften, der Ar-
beitsmedizinische und der Sicherheitstechnische Dienstes sowie die Krankenkassen 
auf den Plätzen eins bis vier der meist angesprochenen Beratungsstellen. 
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Tab. 4.17 Top 4 der genutzten externen Beratungsstellen nach Betriebsgröße,  

n=704 (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Betriebsgröße BG1 AsD2 StD3 KK4 

1-9 Mitarbeiter/innen 66,8% 16,8% 12,5% 9,8% 
10-19 Mitarbeiter/innen 48,8% 26,3% 24,0% 8,4% 
20-49 Mitarbeiter/innen 47,7% 21,8% 30,6% 7,9% 

1 Berufsgenossenschaft, 2 Arbeitsmedizinischer Dienst, 3 Sicherheitstechnischer Dienst, 4 Krankenkassen 

 
66,8 % der befragten Inhaber/innen von Kleinstbetrieben informieren sich in Sachen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei den Berufsgenossenschaften. In der nächst hö-
heren Betriebsgrößenklasse (10 - 19 MA) sind es 48,8 % der Betriebe und in der 
Größenklasse 20 - 49 Mitarbeiter/innen 47,7 % der Betriebe. Je kleiner der Betrieb 
also ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die jeweilige Berufsgenossenschaft als 
Beratungsstelle angesprochen wird.  
Ein gleichgerichteter Zusammenhang ergibt sich bei den Krankenkassen als An-
sprechpartner für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb (Betriebe 1 - 9 MA. 9,8 %; 20 
- 49 MA: 7,9 %). 
Beim Sicherheitstechnischen Dienst und – eingeschränkt – beim Arbeitsmedizini-
schen Dienst ergibt sich ein umgekehrtes Bild. Während 12,5 % der Kleinstbetriebe 
bei Fragen im Arbeitsschutz den Sicherheitstechnischen Dienst ansprechen, steigt 
der Anteil bei den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten auf 30,6 %. Beim Ar-
beitsmedizinischen Dienst sind es 16,8 % der Kleinstbetriebe und 21,8 % der Klein-
betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten.  
Insgesamt deuten die Zahlen darauf hin, dass es den Berufsgenossenschaften of-
fenbar vielfach gelungen ist, einen Zugang zu den Kleinstbetrieben zu entwickeln 
bzw. die vorhandenen Zugänge so zu nutzen, dass sie insbesondere von den Klein-
stunternehmen als Beratungsstellen angesehen werden, die helfen können, wenn 
Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht allein zu klären sind. 
 
4.10.1.3 Inanspruchnahme externer Beratungsstellen nach Betreuungsmodell 
 
Unabhängig davon, ob sich die befragten Geschäftsführer/innen für ein Betreuungs-
modell entschieden haben oder nicht, ist die jeweilige Berufsgenossenschaft die am 
häufigsten genannte Informationsquelle. Eine geklärte Betreuungsstruktur trägt auch 
dazu bei, dass neben der Berufsgenossenschaft auch andere Institutionen häufiger 
kontaktiert werden. Möglicherweise führt eine höhere Sensibilität in Sachen Arbeit 
und Gesundheit auch zu einer breiteren Kenntnis/Ansprache von Beratungsstellen. 
Außerdem fällt der überdurchschnittlich hohe Anteil von Betrieben mit bedarfsorien-
tierter Betreuung (inklusive abgeschlossener Qualifizierung) auf, der die Berufsge-
nossenschaft kontaktiert (70,3 %). Wahrscheinlich gelingt es, während der Arbeitge-
berqualifizierung einen guten Kontakt zur Berufsgenossenschaft aufzubauen, der 
darüber hinaus bestehen bleibt, so dass sich diese Geschäftsführer/innen auch in 
der Folge wieder mit Fragen an die Berufsgenossenschaft wenden.  
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Tab. 4.18 Top 4 der genutzten externen Beratungsstellen nach Betreuungsmo-

dell, n=704 (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Betreuungsmodell BG1 AsD2 StD3 KK4 

Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung) 70,3% 19,3% 14,8% 3,9% 
Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung steht aus) 55,8% 41,4% 31,0% 7,2% 
Feste Betreuung BA 59,7% 22,5% 25,4% 11,4% 
keine gewählt 67,1% 10,2% 7,0% 12,2% 
kenne nicht/ weiß nicht 54,8% 14,9% 14,9% 12,9% 
Sonstige 50,2% 32,5% 29,6% 2,0% 

1 Berufsgenossenschaft, 2 Arbeitsmedizinischer Dienst, 3 Sicherheitstechnischer Dienst, 4 Krankenkassen 

 
4.10.2 Bewertung externer Beratungsstellen 
 
Wie zufrieden sind die befragten Geschäftsführer/innen mit den Informations- und 
Beratungsangeboten der einzelnen Beratungsstellen? Im Vordergrund steht eine 
Gesamtbewertung und nicht die Bewertung eines einzelnen Produkts.  
Die Angebote der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bekommen die 
beste Gesamtnote. Vier von fünf der Befragten bewerten die Produkte mit sehr gut 
bzw. gut (82,4 %). Keine andere Institution erhält für ihre Angebote eine vergleichba-
re gute Bewertung. Damit stellt sich die Frage, warum trotzdem nur 3,2 % der befrag-
ten Geschäftsführer/innen auf die Angebote der Bundesanstalt zurückgreifen. 
Auf Platz zwei stehen die Sicherheitstechnischen Dienste mit ihren Angeboten. Drei 
Viertel der Befragten vergeben hier die Note eins bzw. zwei. Mit 71,7 % (sehr 
gut/gut) stehen die Angebote der Arbeitgeberverbände auf Platz drei. Und auf Platz 
vier landen die Produkte der Berufsgenossenschaften. Zwei Drittel der Geschäftsfüh-
rer/innen vergeben die Note eins oder zwei für die Produkte der Institution, die mit 
Abstand von den meisten Geschäftsleitungen der Klein- und Kleinstbetriebe in Sa-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutz kontaktiert wird.  
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Abb. 4.56 Bewertung der externen Beratungsstellen nach Schulnoten,  

Angaben in Prozent, n=3-384 (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Alle anderen Beratungsstellen erhalten für ihre Angebote ebenfalls überwiegend gute 
Noten. Lediglich bei den Angeboten der Industrie- und Handelskammer sowie der 
Gewerkschaften kann sich jeweils keine Mehrheit der Befragten zu einem gut oder 
sehr gut entscheiden (48,8 % bzw. 28,0 %).  
Vor dem Hintergrund der insgesamt positiven Bewertung ist festzustellen, dass die 
Produkte von den Institutionen, die am meisten angesprochen werden, nicht zwangs-
läufig auch die beste Bewertung erhalten. Oder umgekehrt: Institutionen erhalten für 
ihr Angebot eine (sehr) gute Bewertung, gleichwohl werden die Institutionen bzw. 
deren Produkte deutlich weniger nachgefragt. Daraus leitet sich natürlich die Frage 
nach dem Zugang der Institutionen zu der Zielgruppe der Geschäftsführer/innen in 
Klein- und Kleinstunternehmen ab. Ganz offenbar gelingt dies den Institutionen mit 
ihren jeweiligen Ansprachekonzepten unterschiedlich gut. 
 
4.10.2.1 Bewertung externer Beratungsstellen nach Wirtschaftszweig 
 
Wie fällt die Bewertung externer Beratungsstellen in Abhängigkeit vom Wirtschafts-
zweig aus? 
Die Angebote der Berufsgenossenschaften werden von allen befragten Geschäfts-
führer/innen aus dem Bereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversiche-
rung, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften als sehr gut bzw. gut bewer-
tet. Überdurchschnittlich positiv fällt ebenfalls das Votum der Befragten aus den fol-
genden Bereichen Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau (71,2 %) und Land- und 
Forstwirtschaft (70,6 %) aus. Eher negativ fällt die Bewertung der Geschäftsfüh-
rer/innen aus dem Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen aus: Mit nur 44,4 % bewerten die wenigsten Befragten die Angebote der Berufs-
genossenschaften positiv. 
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Tab. 4.19 Bewertung externer Beratungsstellen nach Wirtschaftsbereich,  

Bewertung durch Schulnoten (dargestellt ist 1 und 2),  
Angaben in Prozent, n=3-380 (Mehrfachnennungen möglich) 
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Land- und Forstwirtschaft; Fi-
scherei und Fischzucht 

- 70,6 - - 100,0 100,0 100,0 - - 

Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden; Verarbeiten-
des Gewerbe 

50,0 71,1 42,9 66,7 28,6 - - 50,0 100,0 

Energie- und Wasserversorgung - 66,7 - 100,0 - - - - -
Baugewerbe - 66,1 100,0 100,0 50,0 42,9 -  100,0 
Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Gastgewerbe 

60,0 67,3 66,7 85,7 62,5 83,3 - 69,2 66,7 

Verkehr und Lagerei; Information 
und Kommunikation 

- 65,2 100,0 50,0 33,3 - - - 100,0 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

- 44,4 50,0 100,0 - - - 66,7 60,0 

Grundstücks- und Wohnungswe-
sen, Erbringung von freiberufli-
chen, wiss. und techn. DL 

100,0 66,7 71,4 100,0 63,6 66,7 - 60,0 - 

Öffentliche Verwaltung, Verteidi-
gung, Sozialversicherung, Exter-
ritoriale Organisationen und 
Körperschaften 

- 100,0 100,0 66,7 - 77,8 - - 100,0 

Erziehung und Unterricht; Ge-
sundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung; Erbringung sonstiger DL; 
Privathaushalte mit Personal 

100,0 61,8 64,7  100,0 100,0 - 57,1 - 

* niedrige Fallzahl 

 
Besonders positiv werden die Angebote des Sicherheitstechnischen Dienstes durch 
die Befragten aus den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Baugewerbe, Er-
bringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie dem Grundstücks- 
und Wohnungswesen bewertet. Alle befragten Geschäftsführer/innen vergeben für 
diese externe Beratungsstelle die Schulnote eins oder zwei. 
Angebote des Arbeitsmedizinischen Dienstes werden besonders positiv von den be-
fragten Geschäftsführer/innen aus den Bereichen Baugewerbe, Verkehr und Lagerei, 
Information und Kommunikation sowie Öffentliche Verwaltung gesehen. Auffällig ist 
hier, dass die befragten Geschäftsführer/innen aus dem Wirtschaftszweig Verarbei-
tendes Gewerbe/Bergbau, die diese externe Beratungsstelle überdurchschnittlich 
stark nutzen, die Angebote weniger gut bewerten. Nur 42,9 % vergeben die Schulno-
te eins oder zwei.  
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Für die Bewertung der Angebote der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin ist festzustellen, dass zwar nur wenige der Befragten diese nutzen; wenn sie 
dies denn tun, werden die Angebote sehr positiv bewertet. Das spiegelt sich auch in 
der Differenzierung nach Wirtschaftsbereichen wieder.  
 
4.10.2.2 Bewertung externer Beratungsstellen nach Betriebsgröße 
 
Insbesondere die Geschäftsführer/innen aus mittleren Betrieben (10 -1 9 MA) bewer-
ten die Angebote der Berufsgenossenschaften als (sehr) gut (74,2 %). Das Votum 
der Befragten aus den anderen beiden Größenklassen fällt etwas verhaltener aus: 
Zwei Drittel der Kleinstbetriebsinhaber/innen bewertet die Angebote der Berufsge-
nossenschaften als (sehr) gut, bei den Inhaber/innen der größeren Betriebe sind es 
etwas mehr als die Hälfte (56,5 %). 
 
Tab. 4.20 Bewertung externer Beratungsstellen nach Betriebsgröße,  

Bewertung durch Schulnoten (dargestellt ist 1 und 2),  
Angaben in Prozent, n=3-383 (Mehrfachnennungen möglich) 
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1-9 Mitarbeiter/innen 75,0 66,6 58,3 76,2 45,0 57,1 33,3 63,4 77,8 
10-19 Mitarbeiter/innen - 74,2 80,0 80,0 100,0 100,0 - 33,3 100,0 
20-49 Mitarbeiter/innen 50,0 56,5 75,0 75,0 - - - - 85,7 

* niedrige Fallzahl 

 
Die Angebote der Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienste werden 
v. a. von den Geschäftsführer/innen mittlerer Betriebe überdurchschnittlich gut be-
wertet (je 80 % vergeben die Schulnote eins oder zwei). Etwas weniger positiv be-
werten die Geschäftsführer/innen aus den Kleinstbetrieben die Angebote des Ar-
beitsmedizinischen Dienstes, gleichwohl vergeben auch hier 58,3 % die Noten sehr 
gut bis gut. 
Angebote der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden von allen 
Befragten der Betriebsgrößenklasse 10 - 19 Mitarbeiter/innen als (sehr) gut bewertet, 
gefolgt von den Geschäftsführer/innen der größeren Betriebe (85,7 %) und der 
Kleinstbetriebe (77,8 %). 
 
4.10.2.3 Bewertung externer Beratungsstellen nach Betreuungsmodell 
 
Berufsgenossenschaftliche Angebote werden v. a. von jenen Befragten als (sehr) gut 
bewertet, die sich für eine bedarfsorientierte Betreuung entschieden und die Qualifi-
zierung bereits absolviert haben (72,9 %). Damit unterscheiden sie sich deutlich von 
jenen Befragten, die ebenfalls die bedarfsorientierte Betreuung gewählt, aber noch 
keine Qualifizierung absolviert haben. Hier werten nur 60,0 % die Angebote als 
(sehr) gut. Damit fällt ihr Votum im Vergleich zu den anderen Befragtengruppen für 
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die Berufsgenossenschaften am verhaltensten aus, wenngleich auf relativ hohem 
Niveau. 
Die Angebote des Arbeitsmedizinischen Dienstes bewerten ebenfalls jene am posi-
tivsten, die sich für eine bedarfsorientierte Betreuung entschieden und die notwendi-
ge Qualifizierung bereits absolviert haben (83,3 % vergeben die Schulnoten eins bis 
zwei). Auch hier wird eine Abstufung zu den Befragten in den anderen Betreuungs-
modellen deutlich. Von den Geschäftsführer/innen, die sich (bisher) noch nicht für ein 
Betreuungsmodell entschieden haben, geben die wenigsten ein positives Votum zu 
den Angeboten des Arbeitsmedizinischen Dienstes ab: Nur 44,4 % vergeben ein 
sehr gut/gut. 
 
Tab. 4.21 Bewertung externer Beratungsstellen nach Betreuungsmodell,  

Bewertung durch Schulnoten (dargestellt ist 1 und 2),  
Angaben in Prozent, n=3-383 (Mehrfachnennungen möglich) 
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Bedarfsorientierte Betreuung 
(Qualifizierung) 

- 72,9 83,3 88,9 62,5 33,3 - 66,7 75,0 

Bedarfsorientierte Betreuung 
(Qualifizierung steht aus) 

- 60,0 62,5 100,0 25,0 25,0 - 33,3 100,0 

Feste Betreuung BA - 64,1 63,6 50,0 25,0 25,0 - 33,3 100,0 
keine gewählt 87,5 64,2 44,4 71,4 59,1 76,9 50,0 70,0 85,7 
kenne nicht/weiß nicht - 64,6 60,0 - 37,5 80,0 - 40,0 50,0 
Sonstige - 83,3 33,3 100,0 - - - - - 

* niedrige Fallzahl 

 
Für die Bewertung der Angebote des Sicherheitstechnischen Dienstes lässt sich 
wiederum ein anderes Bild zeichnen. Diese werden insbesondere von den Befragten 
als (sehr) gut bewertet, die in der bedarfsorientierten Betreuung zu finden sind. So-
gar alle Befragten der bedarfsorientierten Betreuung, die bisher noch nicht die Quali-
fizierung für Arbeitgeber absolviert haben, vergeben hier die Schulnoten eins bis 
zwei. Diesem Urteil schließt sich nur die Hälfte der Geschäftsführer/innen in der Re-
gelbetreuung an. 
Die Angebote der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden von 
allen Befragten der Regelbetreuung sowie der bedarfsorientierten Betreuung (ohne 
Qualifizierung) als (sehr) gut eingestuft, gefolgt von jenen, die bisher noch kein Be-
treuungsmodell gewählt haben, und den Geschäftsführer/innen mit bedarfsorientier-
ter Betreuung und bereits absolvierter Qualifizierung. 



 

 

115

4.11 Zusätzlicher Informationsbedarf 
 
Zentrale Aussagen: 

 Drei von fünf Geschäftsführer/innen von Klein- und Kleinstbetrieben benötigen 
weitere Informationen rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zwei von 
fünf haben keinen zusätzlichen Informationsbedarf. 

 Weitere Informationen werden zu den Themen Gesundheitsförderung, Unfallver-
hütung, Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsstress gewünscht. Dabei zeichnet sich 
kein Thema als Schwerpunktthema (mehr als 50 % der Befragten) ab.  

 In den Kleinstbetrieben (< 9 Beschäftigte) formulieren die Geschäftsführer/innen 
themenspezifisch am häufigsten weiteren Informationsbedarf. 

 Geschäftsführer/innen, die sich für feste arbeitsmedizinische und sicherheitstech-
nische Betreuungszeiten entschieden haben, formulieren am seltensten einen 
weiteren Bedarf an Informationen in Sachen Sicherheit und Gesundheit im Be-
trieb. 

 
Nun wechseln wir auf die inhaltliche Ebene: Zu welchen Themen benötigen die be-
fragten Geschäftsführer/innen mehr Informationen? Die Antworten geben einen Hin-
weis darauf, welche Themen sie bereits im Fokus haben und mit welchen Anfragen 
externe Beratungsstellen ggf. zukünftig rechnen dürfen. 
 

n=988
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,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
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Gesundheitsmanagement

Umgang mit langzeiterkrankten 
Mitarbeiter-/innen

Arbeitsschutzorganisation im
Betrieb

Heben / Tragen von Lasten

Gefährdungsbeurteilung

Gefahrstoffe

Arbeitsstress

Gestaltung von Arbeitsplätzen

Unfallverhütung im Betrieb

Gesundheitsförderung

zu keinem Thema

 
 
Abb. 4.57 Themen mit zusätzlichem Informationsbedarf, n=988  

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
Zunächst ist festzustellen: Zwei von fünf der befragten Geschäftsführer/innen haben 
keinen weiteren Informationsbedarf (41,1 %). 58,9 % benötigen weitere Informatio-
nen.  
Zu beachten ist, dass ein anteilig höherer Informationsbedarf bei Geschäftsfüh-
rer/innen festzustellen ist, die (bisher) nicht auf Beratungsleistungen von Betrieb-
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särzt/innen und Fachkräften für Arbeitssicherheit zurückgegriffen haben. 65,8 % der 
Unternehmer/innen, die weitere Informationen wünschen, haben bisher noch keine 
entsprechende Unterstützung in Anspruch genommen. Ganz offenbar gibt es hier 
eine Informationslücke, die - zumindest teilweise - durch die Inanspruchnahme der 
gesetzlich geregelten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung 
gefüllt werden könnte. Wendet man das ganze positiv, so ist festzustellen, dass die 
Unternehmer/innen diese Lücke erkennen und entsprechenden Informationsbedarf 
formulieren. Nun bedarf es der richtigen Ansprache. 
Zu welchen Themen werden weitere Informationen gewünscht? 
Auf den Plätzen eins bis vier stehen die Gesundheitsförderung (27,2 %), die Unfall-
verhütung im Betrieb (25,8 %), die Gestaltung von Arbeitsplätzen (24,3 %) sowie der 
Arbeitsstress (20,5 %). Vorsichtig formuliert ist offensichtlich in gut jedem vierten 
Klein- und Kleinstbetrieb die Gesundheitsförderung für die Geschäftsleitung ein 
Thema. Bezieht man die Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie den Arbeitsstress mit 
ein, so sind dies sicherlich Themen, deren positive Ausgestaltung auch für Klein- und 
Kleinstunternehmen zur Bewältigung der betrieblichen Folgen des demografischen 
Wandels von zentraler Bedeutung sind. Insofern wäre sicherlich ein noch breiter for-
mulierter Informationsbedarf wünschenswert. 
 
4.11.1 Informationsbedarf nach Wirtschaftszweig 
 
Der höchste Informationsbedarf besteht in der Land- und Forstwirtschaft sowie in 
dem Bereich Verkehr/Lagerei, Information und Kommunikation. 28,8 % bzw. 30,0 % 
der befragten Geschäftsführer/innen aus diesen Wirtschaftszweigen geben an, keine 
zusätzlichen Informationen zu benötigen. Aber auch gut drei von fünf Geschäftsfüh-
rer/innen in der Öffentlichen Verwaltung/Sozialversicherung (35,6 %) sowie Erzie-
hung und Unterricht (36,6 %) benötigen keine weiteren Informationen. Der fehlende 
Informationsbedarf darf nicht mit einem Desinteresse am Arbeits- und Gesundheits-
schutz gleichgesetzt werden. Gerade in den beiden zuletzt genannten Wirtschafts-
zweigen gibt es einen nicht unerheblichen Anteil von Betrieben, in denen bereits eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und daraus abgeleitete Maßnahmen umge-
setzt wurden.  
Je nach Wirtschaftszweig differieren die Themen, zu denen weiterer Informationsbe-
darf besteht. An dieser Stelle wird ein Blick auf die fünf Themen geworfen, zu denen 
die befragten Geschäftsführer/innen am häufigsten einen zusätzlichen Informations-
bedarf formuliert haben (jeweils mindestens ein Fünftel der Befragten). Die Gesund-
heitsförderung ist in Betrieben aller Wirtschaftszweige mittlerweile ein Thema, allen 
voran in Betrieben des Bereichs Verkehr/Lagerei (37,4 %) sowie Land- und Forst-
wirtschaft (34,2 %). Mit der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen (31,8 %) und Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (31,2 %) folgen zwei Wirt-
schaftszweige, deren Betriebe bisher im Arbeitsschutz eher weniger Aktivitäten ge-
zeigt haben. Möglicherweise ändert sich dies mit der offensichtlichen Relevanz ande-
rer Themen, d. h. nicht klassischer Themen im Arbeitsschutz.  
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Tab. 4.22 Informationsbedarf nach Wirtschaftszweig, n=988  
(Top 5 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich) 
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Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fisch-
zucht 

15,3% 22,7% 33,9% 17,5% 34,2% 28,8% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; 
Verarbeitendes Gewerbe 

12,1% 22,4% 26,2% 17,6% 19,4% 42,7% 

Energie- und Wasserversorgung 12,9% 32,9% 30,4% 41,3% 29,2% 40,2% 
Baugewerbe 9,4% 12,0% 26,7% 18,6% 21,6% 44,5% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraft-
fahrzeugen; Gastgewerbe 

20,2% 18,2% 27,6% 22,1% 23,6% 48,0% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommuni-
kation 

26,7% 26,8% 34,1% 8,3% 37,4% 30,0% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen 

23,1% 19,1% 12,9% 2,4% 31,8% 55,9% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung 
von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 

24,8% 34,5% 17,1% 10,9% 31,2% 36,9% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialver-
sicherung, Exterritoriale Organisationen und 
Körperschaften 

23,2% 32,2% 22,5% 13,6% 30,1% 35,6% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und 
Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; 
Erbringung sonstiger DL; Privathaushalte mit 
Personal 

24,7% 30,3% 27,7% 20,2% 29,6% 36,6% 

 
Das Thema Gefahrstoffe beschäftigt insbesondere Betriebe im Bereich Energie- und 
Wasserversorgung (41,3 %). Mehr zum Thema Unfallverhütung im Betrieb würden 
gerne Geschäftsführer/innen aus dem Bereich Verkehr/Lagerei (34,1 %) sowie Land- 
und Forstwirtschaft (33,9 %) erfahren. Die Gestaltung von Arbeitsplätzen ist in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (34,5 %), in der Energie- und Wasserversor-
gung (32,9 %) sowie in der Öffentlichen Verwaltung (32,2 %) ein Thema mit höherem 
Informationsbedarf.  
 
4.11.2 Informationsbedarf nach Betriebsgröße 
 
Bei den fünf am häufigsten genannten Themen, zu denen die Geschäftsführer/innen 
mehr Informationen wünschen, gibt es Differenzierungen nach Betriebsgröße. Bei 
allen Themen liegt der Anteil der Geschäftsführer/innen von Kleinstbetrieben, die 
mehr Informationen wünschen, deutlich höher als bei ihren Kolleg/innen mit Betrie-
ben von 20 und mehr Beschäftigten. Mit Ausnahme der Themen Gesundheitsförde-
rung und Arbeitsstress gilt dies auch im Vergleich zu ihren Kolleg/innen mit 10 - 19 
Beschäftigten. Offensichtlich gibt es einen erkannten Bedarf in Kleinstbetrieben. Nun 
gilt es, diesen anknüpfend an ihre Handlungslogiken zu decken. 
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Tab. 4.23 Informationsbedarf nach Betriebsgröße, n=988 
(Top 5 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich) 
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1-9 Mitarbeiter/innen 20,4% 25,0% 27,0% 18,1% 27,1% 41,5% 
10-19 Mitarbeiter/innen 23,7% 21,4% 21,2% 13,1% 29,4% 38,3% 
20-49 Mitarbeiter/innen 17,2% 19,4% 15,7% 14,8% 25,0% 40,1% 

 
4.11.3 Informationsbedarf nach Betreuungsmodell 
 
Den höchsten Bedarf haben Geschäftsführer/innen mit festen Betreuungszeiten: 
71,0 % geben an, weitere Informationen zu bestimmten Themen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu benötigen.  
Den geringsten Informationsbedarf haben ihre Kolleg/innen, die (bisher) noch kein 
Betreuungsmodell gewählt haben. 44,2 % geben an, keinen zusätzlichen Informati-
onsbedarf zu haben. Ähnlich sieht es bei den Inhaber/innen aus, die die unterschied-
lichen Modelle nicht kennen (41,5 %).  
Und auch bei den Geschäftsführer/innen, die sich für eine bedarfsorientierte Betreu-
ung entschieden haben, erklären rund zwei von fünf, dass sie keine weiteren Infor-
mationen zu Themen des Arbeits-  und Gesundheitsschutzes benötigen. Die Frage 
ist, ob diese Einschätzung im Einzelfall das Resultat einer tatsächlich sehr guten In-
formationsbasis ist oder ob in die Bewertung nicht auch eine fehlende Sensibilität für 
Themen rund um Sicherheit und Gesundheit mit hineinspielen. Gerade diese Sensi-
bilität soll u. a. im Rahmen der Qualifizierung geweckt werden. Bezüglich der ge-
nannten Themen lassen sich darauf keine Rückschlüsse ziehen.  
 
Tab. 4.24 Informationsbedarf nach Betreuungsmodell, n=988  

(Top 5 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich) 
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Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung) 19,6% 21,9% 27,4% 23,2% 29,9% 42,0% 
Bedarfsorientierte Betreuung (Qualifizierung 
steht aus) 

15,6% 23,3% 27,5% 16,0% 32,6% 38,2% 

Feste Betreuung BA 30,6% 25,7% 37,0% 23,4% 28,6% 29,0% 
keine gewählt 19,7% 23,6% 21,9% 13,5% 23,9% 44,2% 
kenne nicht/ weiß nicht 20,1% 25,3% 22,8% 15,7% 28,3% 41,5% 
Sonstige 24,0% 37,9% 43,7% 30,7% 30,0% 35,2% 
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4.11.4 Informationsbedarf nach Geschlecht der Geschäftsleitung 
 
Die befragten männlichen Geschäftsführer haben häufiger keinen zusätzlichen In-
formationsbedarf als ihre weiblichen Kollegen (43,5 % zu 36,9 %). 
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Abb. 4.58 Themen mit zusätzlichem Informationsbedarf nach Geschlecht 

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
Und auch die Themen, zu denen weitere Informationen benötigt werden, unterschei-
den sich: Bei den Frauen stehen die Themen Gesundheitsförderung, Arbeitsstress, 
Umgang mit langzeiterkrankten Mitarbeiter/innen sowie das Gesundheitsmanage-
ment oben an. Bei den Männern sind es die Themen Unfallverhütung im Betrieb, Ge-
staltung von Arbeitsplätzen, Gefährdungsbeurteilung sowie der Umgang mit Gefahr-
stoffen. 
Damit unterscheiden sich die Themen hinsichtlich ihrer Schwerpunkte sehr. Bei 
Frauen sind es eher Themen des (präventiven) Gesundheitsschutzes und der -
förderung, aber auch der psychischen Belastungen, während bei den Männern eher 
die technisch orientierten Themen des Arbeitsschutzes überwiegen.  
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4.12 Nutzung und Bewertung externer Informations- und  
Beratungsangebote 

 
Zentrale Aussagen: 

 Neun von zehn der befragten Geschäftsführungen in Klein- und Kleinstbetrieben 
nutzen externe Informations- und Beratungsangebote. 

 Broschüren, Checklisten der Berufsgenossenschaften und das Internet werden 
von über der Hälfte der Befragten genutzt. 

 Jüngere Geschäftsführer/innen nutzen eher Broschüren und Internetangebote. 
Ältere kombinieren das Broschürenangebot eher mit den Checklisten der Berufs-
genossenschaften. 

 Die Angebote, für die die Befragten den höchsten praktischen Nutzen feststellen, 
entsprechen nicht den Angeboten, die am häufigsten genutzt werden. 

 Die Mehrheit der befragten Geschäftsführer/innen schreibt Praxisbeispielen aus 
anderen Betrieben sowie einem Austausch mit anderen Betrieben einen hohen 
Nutzen zu. Sie sind damit die am besten bewerteten Angebote, nahezu über alle 
Wirtschaftsbereiche und alle Betriebsgrößenklassen hinweg. 

 
Welche externen Informations- und Beratungsangebote nutzen die befragten Ge-
schäftsführer/innen? Und wie bewerten sie den praktischen Nutzen der Angebote für 
ihre betriebliche Arbeit im Arbeits- und Gesundheitsschutz? Diese Fragen stehen im 
Mittelpunkt des folgenden Kapitels.  
 
4.12.1 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote 
 
Zunächst ist generell festzustellen, dass bis auf wenige Ausnahmen, alle Geschäfts-
führer/innen in den befragten Kleinst- und Kleinbetrieben Informations- und Bera-
tungsangebote zur Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unterneh-
men nutzen (93,9 %). 
Welche sind das? Am meisten werden Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme ge-
nutzt (72,4 %), an zweiter Stelle folgen Checklisten der Berufsgenossenschaften 
(56,5 %) und an dritter Stelle Internetseiten und -datenbanken (55,4 %). Die Plätze 
vier und fünf belegen der Austausch mit anderen Unternehmen (44,4 %) und die In-
formation über Praxisbeispiele in anderen Unternehmen (36,6 %). Am seltensten 
nutzen die befragten Unternehmer/innen E-Learning Angebote oder telefonische Be-
ratungsangebote von externen Dienstleistern. 
Damit bedienen sich die Entscheidungsträger in Klein- und Kleinstbetrieben einer 
Mischung aus klassischen Papierprodukten (inklusive Checklisten), Internet und be-
trieblichem Erfahrungsaustausch. 
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Abb. 4.59 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote, n=928 

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
4.12.1.1 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach  

Wirtschaftszweig 
 
Differenziert nach Wirtschaftszweig fällt zunächst auf, dass über alle Bereiche hin-
weg Unternehmer/innen am häufigsten Broschüren, Newsletter, Flyer oder Filme zur 
Informationsgewinnung nutzen. Diese Angebote rangieren – mit prozentualen Abstu-
fungen – in allen Wirtschaftsbereichen auf Platz eins. Dann gibt es jedoch Unter-
schiede: 
Ein vergleichbares Nutzungsverhalten zeigen die Wirtschaftsbereiche Baugewerbe, 
Erziehung und Unterricht, Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie das Grund-
stücks- und Wohnungswesen. Die ersten vier genannten Informationsquellen sind 
identisch, wenn auch mit unterschiedlich starken Nutzungsanteilen. Die Geschäfts-
führer/innen nutzen vornehmlich Broschüren, Internetseiten und -datenbanken, Pra-
xisbeispiele aus anderen Betrieben, Checklisten der BG und den Austausch mit an-
deren Unternehmen, um sich zu informieren. 
Vergleichbares Nutzungsverhalten zeigen auch die Geschäftsleitungen der Bereiche 
Handel, Instandhaltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe und Verarbei-
tendes Gewerbe/Bergbau. Zur Informationsgewinnung nutzen sie an erster Stelle 
Broschüren, gefolgt von Checklisten der Berufsgenossenschaften, Praxisbeispiele 
aus anderen Unternehmen sowie den Austausch mit anderen Unternehmen. 
Für die anderen Wirtschaftsbereiche lassen sich vergleichbare Ähnlichkeiten nicht 
feststellen. Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass neben dem „Sammeln 
von Informationen“ über Broschüren, Internet usw. von den Verantwortlichen in Klein- 
und Kleinstbetrieben in nahezu allen Wirtschaftszweigen stark der Austausch mit an-
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deren Betrieben gesucht wird. Das Lernen von anderen, und vor allen von anderen 
Praktiker/innen hat eine hohe Bedeutung.  
 

n=928
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Abb. 4.60 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach Wirt-

schaftsbereich, (Mehrfachnennungen möglich) 
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4.12.1.2 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach  

Betriebsgröße 
 
Unabhängig von der Betriebsgröße werden Broschüren, Internetangebote und die 
Checklisten der Berufsgenossenschaften am häufigsten genutzt. Die Geschäftsfüh-
rer/innen greifen also auf die gleichen Informationsquellen zu.  
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Abb. 4.61 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach Betriebs-

größe, (Mehrfachnennungen möglich)  
 
Allerdings fällt auf: Das Nutzungsverhalten der Geschäftsführer/innen mit 20 bis 49 
Mitarbeiter/innen unterscheidet sich etwas von dem der Unternehmer/innen der an-
deren beiden Größenklassen. Neben Broschüren nutzen sie an zweiter Stelle Inter-
netseiten, gefolgt von Checklisten der Berufsgenossenschaften, arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechnischen Angeboten vor Ort im Betrieb sowie Seminare und 
Tagungen, um sich zu informieren. Bei keiner anderen Größenklasse ist das Nut-
zungsverhalten der beiden letztgenannten Informationsquellen so hoch. Dies kehrt 
sich bei den E-learning-Angeboten interessanterweise um. Wenn auch auf niedrigem 
Niveau, werden sie von Geschäftsführer/innen in Betrieben bis 9 bzw. bis 19 Mitar-
beiter/innen häufiger genutzt, als in den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten.
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4.12.1.3 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach  

Betreuungsmodell 
 
Unabhängig von dem gewählten Betreuungsmodell werden Broschüren usw. von 
allen befragten Geschäftsführer/innen am häufigsten zur Informationsgewinnung ge-
nutzt. In der Nutzung der weiteren Informationsquellen unterscheiden sich die Füh-
rungskräfte jedoch in Abhängigkeit vom Betreuungsmodell.  
Jeweils zwei Drittel der Geschäftsführer/innen mit bedarfsabhängiger Betreuung und 
bereits absolvierter Qualifizierung informieren sich zusätzlich über Internetseiten und 
-datenbanken und nutzen die Checklisten der Berufsgenossenschaften. 51,1 % ge-
ben des Weiteren an, sich mittels Austausch mit anderen Unternehmen zu informie-
ren. An fünfter Stelle nutzen sie Seminare und Workshops zur Informationsgewin-
nung (42,0 %). 
Im Gegensatz dazu nutzen Unternehmer/innen mit bedarfsabhängiger Betreuung 
(ohne Qualifizierung) sehr viel stärker Checklisten der Berufsgenossenschaften 
(71,5 %) und erst an dritter Stelle Internetseiten und -datenbanken (52,8 %). Praxis-
beispiele aus anderen Betrieben haben bei dieser Unternehmensgruppe einen höhe-
ren Stellenwert als bei ihren Kolleg/innen mit bereits absolvierter Qualifizierung. 
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Abb. 4.62 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach Betreu-

ungsform, (Mehrfachnennungen möglich) 
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Unternehmen, die sich für feste Betreuungszeiten entschieden haben, nutzen neben 
Broschüren an zweiter Stelle Checklisten von Berufsgenossenschaften (69,0 %) und 
nahezu gleichauf an dritter Stelle Internetseiten und -datenbanken (68,8 %). Über die 
Hälfte dieser Unternehmer/innen gibt an, sich durch arbeitsmedizini-
sche/sicherheitstechnische Angebote vor Ort zu informieren (54,0 %). Der Anteil ist 
bei keinem anderen Betreuungsmodell so hoch. Neben der Unterstützung externer 
Fachkräfte, die möglicherweise als Anstoß dienen kann, werden zusätzliche Materia-
lien zur Wissensaneignung genutzt. Dafür spricht, dass 71,0 % der Befragten mit 
Regelbetreuung – und damit mehr als in allen anderen Betreuungsmodellen – zu-
sätzliche Informationen wünschen.  
 
4.12.1.4 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach  

Geschlecht und Alter der Geschäftsleitung 
 
Geschlechtsspezifische Unterschiede der Informationsgewinnung lassen sich kaum 
feststellen. Sowohl Frauen als auch Männer nutzen überwiegend Broschüren, News-
letter und Flyer (74,3 % und 71,4 %). Die anderen Informationswege werden zu fast 
gleichen Anteilen genutzt. 
Über alle Altersgruppen hinweg ist der Anteil derjenigen, die externe Informations- 
und Beratungsangebote einholen, sehr hoch. Allerdings nutzen jüngere Geschäfts-
führer/innen etwas seltener Informationsangebote als die älteren Kolleg/innen: 
86,8 % der 18 bis 29jährigen und 93,6 % derjenigen, die bereits das 50. Lebensjahr 
vollendet haben.  
Die Wege der Informationsgewinnung sind in Abhängigkeit vom Alter der Geschäfts-
führer/innen unterschiedlich. Diese sind besonders zwischen den Jüngeren (bis 39 
Jahre) und den Älteren (ab 40 Jahre) festzustellen. 
 
Tab. 4.25 Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach Alter, 

n=917 (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Informations- und Beratungsangebote 18-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50+ J 

Broschüren, Newsletter, Flyer, Filme 65,3% 73,8% 69,8% 74,6% 

Internetseiten, -portale, -datenbanken 65,5% 65,2% 56,5% 48,8% 

Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 45,6% 44,4% 38,2% 31,1% 

Checklisten der BG etc. 40,1% 52,1% 58,9% 58,2% 

Seminare, Tagungen, Workshops 45,9% 25,1% 27,5% 31,7% 

E-Learning-Angebote 7,5% 4,8% 7,2% 4,9% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 40,3% 18,9% 18,4% 22,2% 

arbeitsmed./sicherheitst. Angebote vor Ort im Betrieb 50,8% 21,1% 21,6% 22,0% 

tel. Angebote z. B. durch externe Dienstleister 23,0% 5,6% 5,3% 4,3% 

Austausch mit anderen Unternehmern 52,2% 50,0% 42,9% 42,7% 

Sonstige Angebote 11,1% 4,3% 5,4% 4,1% 

 
Broschüren usw. werden von fast allen Altersgruppen am häufigsten genutzt, ledig-
lich bei den 18-29jährigen stehen diese nahezu gleichauf mit Internetseiten und -
datenbanken. Auch die Altersgruppe 30 bis 39 Jahre nutzt das Internet deutlich mehr 
als die älteren Inhaber/innen.  
Der Austausch mit anderen Unternehmen sowie die Information über Praxisbeispiele 
sind für die beiden jüngeren Altersgruppen ebenfalls relevanter als für die Älteren. 
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Diese wiederum nutzen sehr viel mehr Checklisten der Berufsgenossenschaften als 
das v. a. bei den ganz jungen Geschäftsführer/innen der Fall ist. Hier spiegelt sich 
wohl die unterschiedliche mediale Sozialisation in den Altersgruppen wider. 
Es kann festgestellt werden, dass eine jüngere Generation von Geschäftsfüh-
rer/innen (bis 29 Jahre) nachwächst, die – wenn sie sich denn informiert – andere 
Wege der Informationsgewinnung geht als ältere Geschäftsführer/innen und auch 
nicht so sehr auf eine Informationsquelle fokussiert ist, sondern verschiedene Ange-
bote miteinander kombiniert. Neben den Internetangeboten nutzen sie arbeitsmedizi-
nische/sicherheitstechnische Angebote vor Ort, sie besuchen mehr Seminare und 
Workshops als ältere Kolleg/innen und bilden sich auch stärker über Weiterbildungen 
im Rahmen des Unternehmermodells fort.  
 
4.12.2 Bewertung externer Informationsangebote 
 
Wie bewerten die Geschäftsführer/innen nun die Angebote, die sie nutzen bzw. ge-
nutzt haben, im Hinblick auf ihre Nützlichkeit für das praktische Arbeitsschutzhandeln 
im Betrieb?  
Auffällig ist, dass nicht automatisch die Angebote, die am meisten genutzt werden, 
auch bei der Bewertung am besten abschneiden.  
So informieren sich nur knapp über ein Drittel der Inhaber/innen über Praxisbeispiele 
aus anderen Betrieben, gleichzeitig wird deren Nutzen am höchsten bewertet 
(55,6 %). Gleiches gilt für den Austausch mit anderen Unternehmen. Dahingegen 
nutzt die Mehrheit aller Inhaber/innen Broschüren, Newsletter und Flyer zur Informa-
tionsgewinnung, ihr Nutzen wird allerdings von nur 21,9 % als hoch eingeschätzt, 
was insgesamt die schlechteste Wertung darstellt.  
 

n= 54-625, Mehrfachnennung möglich
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Abb. 4.63 Bewertung externer Informations- und Beratungsangebote, n=54-625 

(in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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An diesen Beispielen sieht man, dass der größte Nutzen aus Sicht der Geschäftslei-
tungen darin liegt, sich sehr praxisnah und themenbezogen zu informieren und dass 
dafür aus Sicht der Geschäftsführer/innen die beste Quelle andere Betriebe sind. 
Dies spricht dafür, mehr Möglichkeiten zu schaffen, genau diese Form des Wissens-
erwerbs zu fördern. 
Die häufige Nutzung von Broschüren, Internet, Checklisten usw., deren Nutzen von 
einer deutlichen Mehrheit nicht als hoch eingeschätzt wird, kann wohl auf die leichte 
und schnelle Zugänglichkeit zurückgeführt werden. 
 
4.12.2.1 Bewertung externer Informationsangebote nach Wirtschaftszweig 
 
Welche Unterschiede ergeben sich in Abhängigkeit des Wirtschaftszweiges bzw. wie 
schätzen Geschäftsführer/innen aus Betrieben der einzelnen Wirtschaftszweige den 
praktischen Nutzen der Informations- und Beratungsangebote ein? 
In nahezu allen Wirtschaftsbereichen – Ausnahme Land- und Fortwirtschaft und Ver-
arbeitendes Gewerbe – schreibt jeweils die Mehrheit der Geschäftsführer/innen den 
Austausch mit anderen Betrieben bzw. den Praxisbeispielen aus anderen Betrieben 
einen hohen Nutzen zu. Damit erhält der betriebliche Erfahrungsaustausch im Ver-
gleich zu allen anderen Medien die höchste Nutzenzuschreibung.  
Daneben gibt es in den einzelnen Wirtschaftsbereichen Angebote, denen ebenfalls 
von einem hohen Anteil der Befragten ein hoher Nutzen attestiert wird. Seminaren, 
Tagungen und Workshops werden von Geschäftsführer/innen aus den Wirtschafts-
bereichen Land- und Fortwirtschaft (54,5 %), Handel, Reparatur, Gastwirtschaft 
(52,9 %) sowie Erziehung und Unterricht (54,3 %) ein hoher Nutzen zugeschrieben. 
Im letztgenannten Wirtschaftsbereich schreibt auch jede/r zweite Geschäftsführer/in 
den Checklisten der Berufsgenossenschaften einen hohen praktischen Nutzen zu 
(53,5 %). In keinem anderen Wirtschaftszweig werden die Checklisten so positiv be-
wertet. 
Insgesamt kann darüber hinaus festgestellt werden: Über alle Wirtschaftsbereiche 
hinweg weicht das Nutzungsverhalten und die Bewertung des praktischen Nutzens 
voneinander ab. Angebote, die am besten bewertet werden, werden nicht automa-
tisch am meisten genutzt. Dies spricht dafür, nach Wegen zu suchen, wie Angebote 
mit hohem Nutzwert – hier insbesondere die Praxisbeispiele – stärker den Vertre-
ter/innen von Klein- und Kleinstbetrieben zugänglich gemacht werden können. 
 
4.12.2.2 Bewertung externer Informationsangebote nach Betriebsgröße 
 
Über alle Betriebsgrößen hinweg wird der praktische Nutzen von Praxisbeispielen 
am höchsten eingeschätzt. 58,5 % der Kleinstbetriebe, 65,6 % der Betriebe mit 10 - 
19 Beschäftigten und 65,0 % der Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten schätzen 
das so ein. Darüber hinaus erhält der Austausch mit anderen Unternehmen ebenfalls 
eine breite positive Bewertung unter den Geschäftsleitungen der befragten Klein- und 
Kleinstbetriebe.  
Außerdem fällt die positive Bewertung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstech-
nischen Angebote vor Ort in den Kleinstbetrieben auf. Dort bewertet jede zweite Ge-
schäftsleitung diese positiv (50,9 %), in der Betriebsgrößenklasse 20 - 49 Beschäftig-
te sind es nur 34,5 % der Leitungskräfte. Und noch ein Blick auf die Angebote, die 
am häufigsten nachgefragt werden: Die Broschüren. Sie erhalten nur von einem 
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Fünftel der Geschäftsleitungen in der jeweiligen Betriebsgrößenklasse eine positive 
Bewertung.  
Insgesamt wird deutlich, dass das Gros der Geschäftsführer/innen in Klein- und 
Kleinstbetrieben auf externe Informations- und Beratungsangebote zugreift. Am häu-
figsten wird auf Angebote wie Broschüren und Internet zurückgegriffen, die leicht und 
schnell zugänglich sind. In Hinblick auf den praktischen Nutzen stehen jedoch Pra-
xisbeispiele und der betriebliche Erfahrungsaustausch ganz oben an.  
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4.13 Arbeitsschutztypen 
 
Anhand der Untersuchungsdimensionen „Basiswissen um gesetzliche Regelungen 
im Arbeitsschutz“ sowie „betriebliche Aktivitäten im Arbeitsschutz“ werden im Fol-
genden die Geschäftsführer/innen bzw. Inhaber/innen der befragten Klein- und 
Kleinstbetriebe typisiert und beschrieben. Die Typisierung soll dabei helfen, die Ziel-
gruppe der Betriebsleitungen differenzierter dazustellen, um die Entwicklung ggf. 
neuer Konzepte und Modelle zur Wissens- und Kompetenzerweiterung praxisgerecht 
anlegen zu können.  
 
4.13.1 Zur Typenbildung 
 
Zur Typenbildung wurden in einem ersten Schritt die Untersuchungsdimensionen 
„Wissen um gesetzliche Regelungen im Arbeitsschutz“ sowie „betriebliche Aktivitäten 
im Arbeitsschutz“ jeweils zu Indizes zusammengefasst. Dazu wurden Variablen iden-
tifiziert, die als Indikatoren für ein „höheres“ oder „niedrigeres“ Basiswissen um die 
gesetzlichen Regelungen bzw. eine Klassifizierung der Arbeitsschutzaktivitäten ver-
wendet werden können.  
Für die Bildung des Index zum Basiswissen um die gesetzlichen Regelungen wurden 
folgende Fragen ausgewählt: 
 Frage 9 Wer ist per Gesetz für den betrieblichen Arbeitsschutz 

verantwortlich? 
 Frage 10 Wer soll nach dem Arbeitssicherheitsgesetz den Arbeitgeber beim 

Arbeitsschutz und der Unfallverhütung unterstützen? 
 Frage 11 Ab welcher Betriebsgröße ist die Gefährdungsbeurteilung 

erforderlich? 
 Frage 12 Welche Betriebe müssen ihre Beschäftigten zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit unterweisen? 
Die Ausprägungen der Fragen wurden zu den beiden Antwortkategorien „richtig“ und 
„falsch“ zusammengefasst. Für jede richtige Beantwortung einer der Wissensfragen 
wurde auf dem gebildeten Index jeweils ein Punkt vergeben. Die Indexvariable kann 
somit Werte zwischen null Punkten (Minimum: keine der Fragen richtig beantwortet) 
und vier Punkten (Maximum: alle vier Fragen richtig beantwortet) annehmen. In ei-
nem weiteren Schritt wurde diese Punkteskala zu den drei Ausprägungen „niedriges“ 
(null bis eins Punkte), „mittleres“ (zwei Punkte) und „höheres“ (drei bis vier Punkte) 
Basiswissen um gesetzliche Regelungen zusammengefasst. 
Für die Bildung des Index zu den Aktivitäten auf dem Gebiet des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz wurden folgende Fragen verwendet: 
 Frage 14 Haben Sie in Ihrem Unternehmen schon einmal eine 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? 
 Frage 16 Haben Sie auf dieser Grundlage schon Maßnahmen zur 

Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit umgesetzt? 
 Frage 17 Wie verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitssicherheit 

und Gesundheit ihrer Mitarbeiter? 
 Frage 18 Haben Sie auf dieser Grundlage schon einmal Maßnahmen zur 

Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit umgesetzt? 
Die Antwortkategorien dieser Fragen wurden zusammengefasst zu den Ausprägun-
gen: Gefährdungsbeurteilung – ja/nein, Sonstige Wege/Vorgehensweisen zur Beur-
teilung von Gesundheitsgefahren (alternativer Überblick) – ja/nein und Maßnahmen 
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durchgeführt – ja/nein. Im nächsten Schritt wurden die verschiedenen Kombinati-
onsmöglichkeiten der zusammengefassten Variablen nach inhaltlichen Überlegungen 
gruppiert. Wie bereits für das Wissen um gesetzliche Regelungen wurde so auch für 
die Dimension der Aktivitäten auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
ein Index mit drei Ausprägungen generiert. 
„Aktiv“ sind die Geschäftsführer/innen, wenn sie sich sowohl einen Überblick (durch 
Gefährdungsbeurteilung oder auf sonstige Art und Weise) verschaffen als auch 
Maßnahmen daraus ableiten. In die Kategorie „teils/teils“ fallen sie, wenn sie sich 
zwar einen Überblick über Gefährdungen am Arbeitsplatz verschaffen, dann aber 
keine konkreten Maßnahmen daraus folgen ließen. „Nicht aktiv“ sind die Geschäfts-
führer/innen, die sich keinen Überblick über Gefährdungen bei der Arbeit verschaffen 
und entsprechend auch keine Maßnahmen daraus ableiten.  
Daraus ergeben sich folgende sechs Typen von Geschäftsleitungen in Klein- und 
Kleinstunternehmen bezüglich ihres Wissens und Agierens im betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz: 
 
Tab. 4.26 Übersicht Typengenerierung 
 
Wissen Aktivität Zuordnung: absolut in %

höher aktiv Typ 1 „Die Profis“ 202 20,4%
niedrig bis mittel Nicht aktiv Typ 2 „Die Problemfälle“ 56 5,7%
höher Teils/teils Typ 3 „Die Unentschlossenen“ 63 6,4%
niedrig bis mittel Teils/teils Typ 4 „Die Unbeholfenen“ 266 27,0%
niedrig bis mittel aktiv Typ 5 „Die Macher“ 391 39,5%
höher Nicht aktiv Typ 6 „Die Verweigerer“ 10 1,0%
   988 100,0%

 
Zwei Fünftel der befragten Geschäftsführer/innen können dem Typ „Die Macher“ zu-
gerechnet werden. Sie stellen damit gleichzeitig die größte Gruppe. Ihnen folgen – 
quantitativ gesehen – „Die Unbeholfenen“ mit 27,0 %. Ein Fünftel der Befragten kön-
nen als „Die Profis“ bezeichnet werden (20,4 %). Alle anderen Typen sind in deutlich 
geringerem Umfang vertreten. 
Im Folgenden werden die Typen beschrieben. 
 
4.13.2 Typenbeschreibung 
 
4.13.2.1 Typ 1 – Die Profis:  
 
Die Profis zeichnen sich durch ein höheres Basiswissen über gesetzlichen Regelun-
gen aus. Sie sind aktiv im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.  
Die Profis sind häufiger in den Betrieben mit 10 - 19 Beschäftigten und 20 - 49 Be-
schäftigten anzutreffen. Die Wirtschaftszweige Energie- und Wasserversorgung, 
Verarbeitendes Gewerbe/Bergbau, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und So-
zialwesen sowie Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen werden 
durch diesen Typ deutlich geprägt. In den von ihnen geführten Betrieben sind Inte-
ressenvertretungen anzutreffen. 
Sie sind überwiegend männlich, verfügen über ein Fach- bzw. Hochschulstudium 
bzw. über eine Berufsbildung mit Fort-/Weiterbildung (z. B. Meister). Die Geschäfts-
führer/innen haben sich häufiger für das bedarfsorientierte Betreuungsmodell ent-
schieden; die Qualifizierung wurde bereits durchlaufen.  
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Sie kennen Anlässe, zu denen sie eine externe Unterstützung benötigen und bezie-
hen Betriebsärzt/innen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit beratend ein. Die Umset-
zung konkreter Maßnahmen wird sehr oft von einem/r Betriebsärzt/in oder einer 
Fachkraft für Arbeitssicherheit begleitet. 
Wenn sich die Geschäftsführer/innen an externe Beratungsstellen wenden, dann vor 
allem an die Berufsgenossenschaft sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Sie 
formulieren häufig einen Informationsbedarf, der sich schwerpunktmäßig auf die 
Themen Unfallverhütung, Gesundheitsförderung und Gefährdungsbeurteilung be-
zieht.  
Werden konkrete Info- bzw. Beratungsangebote genutzt, so handelt es sich vor allem 
um Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme, die Checklisten der Berufsgenossen-
schaft sowie Internetportale oder -datenbanken. Zudem werden von den Profis Se-
minare, Tagungen und Workshops zum Arbeits- und Gesundheitsschutz besucht. 
 
4.13.2.2 Typ 2 – Die Problemfälle:  
 
Die Problemfälle haben ein niedriges/mittleres Basiswissen über gesetzliche Rege-
lungen im Arbeitsschutz und sind im Betrieb auf diesem Gebiet nicht aktiv.  
Die Problemfälle sind stark in den Kleinstunternehmen (<10 MA) vertreten. Einen 
Betriebsrat gibt es i. d. R. nicht. Sie sind anteilig in fast allen Wirtschaftszweigen ver-
treten, ohne dass eine Konzentration deutlich wird. Lediglich in den Bereichen Ener-
gie- und Wasserversorgung sowie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversi-
cherung, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften findet sich dieser Typ 
überhaupt nicht. 
Im Arbeits- und Gesundheitsschutz sehen die Problemfälle eher einen Zeit- und Kos-
tenfaktor; die Aussage „Hauptsache wir verstoßen nicht gegen Gesetze“ findet eine 
hohe Zustimmung. 
Die Geschäftsführer/innen haben sehr häufig noch kein Modell für die sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Betreuung gewählt. Der Anteil derjenigen, die 
sich Anlässe für die Unterstützung durch Expert/innen vorstellen können, ist gering. 
Entsprechend selten wird ein/e Betriebsärzt/in oder eine Fachkraft für Arbeitssicher-
heit beratend hinzugezogen.  
Wenden sich die Problemfälle an externe Beratungsstellen, so überwiegend an die 
zuständige Berufsgenossenschaft und den arbeitsmedizinischen Dienst. Sie nutzen i. 
d. R. keine Informations- und Beratungsangebote zur Umsetzung des betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie haben keinen weiteren Informationsbedarf. 
 
4.13.2.3 Typ 3 – Die Unentschlossenen:  
 
Die Unentschlossenen haben ein höheres Basiswissen über gesetzliche Regelungen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz, ihre betrieblichen Aktivitäten bleiben jedoch auf 
halbem Wege stehen.  
Die Unentschlossenen sind überwiegend in Kleinstbetrieben (<10 MA), häufig ohne 
betriebliche Interessenvertretung anzutreffen. Ähnlich wie die Problemfälle verteilen 
sie sich auf nahezu alle Wirtschaftszweige. Im Bereich Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen ist dieser Typ nicht vertreten.  
Die Geschäftsführer/innen sind häufiger Frauen, häufig mit einem Fach- bzw. Hoch-
schulstudium oder einer Berufsausbildung. Gleichzeitig gibt es einen hohen Anteil 
von Geschäftsführer/innen ohne abgeschlossene Ausbildung. Die Aussage „Haupt-
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sache wir verstoßen nicht gegen Gesetze im Arbeits- und Gesundheitsschutz“ findet 
breite Zustimmung.  
Die Unentschlossenen haben entweder noch keine Betreuungsform gewählt oder 
ihnen sind die unterschiedlichen Betreuungsmodelle nicht bekannt.  
Ein/e Betriebsarzt/in bzw. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit wird selten hinzugezo-
gen. Als wichtigste Beratungsstellen werden die Berufsgenossenschaft, der sicher-
heitstechnische Dienst und die Industrie- und Handelskammer genannt. Ein eher 
mittlerer Infobedarf besteht in den Feldern Gestaltung von Arbeitsplätzen, Unfallver-
hütung und Stress. Folgende Beratungsangebote werden genutzt: Broschüren, 
Newsletter, Flyer und Filme, Checklisten der Berufsgenossenschaften sowie Inter-
netportale oder -datenbanken. 
 
4.13.2.4 Typ 4 – Die Unbeholfenen:  
 
Die Unbeholfenen zeichnen sich durch ein niedriges bis mittleres Basiswissen über 
arbeitsschutzrelevante gesetzliche Vorgaben und ein mittleres Aktivitätsniveau aus.  
Sie sind häufiger in Kleinstbetrieben (<10 MA) zu finden. I. d. R. gibt es keinen Be-
triebsrat. Verstärkt sind sie in den Wirtschaftsbereichen Verkehr und Lagerei, Infor-
mation und Kommunikation, in der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen, im Grundstücks- und Wohnungswesen sowie im Baugewerbe anzutref-
fen. 
Die Unbeholfenen verteilen sich zu nahezu gleichen Anteilen auf die Geschlechter 
und verfügen überwiegend über eine abgeschlossene Ausbildung.  
Sie haben überdurchschnittlich häufig noch kein Modell zur sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Betreuung gewählt. Die Planung und Umsetzung konkreter 
Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz wird selten durch eine/n Betriebs-
arzt/in oder einer Fachkraft für Arbeitssicherheit begleitet. 
Wenn sich die Unbeholfenen bei Beratungsstellen oder Institutionen informieren, so 
vornehmlich bei der Berufsgenossenschaft und dem arbeitsmedizinischen Dienst. 
Einen eher mittleren Informationsbedarf haben sie zu den Themen Gesundheitsför-
derung, Unfallverhütung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, aber auch Heben und 
Tragen von Lasten. Als Informationsmaterial nutzen sie Broschüren, Flyer, Filme, 
das Internet sowie die Checklisten der Berufsgenossenschaften. 
 
4.13.2.5 Typ 5 – Die Macher:  
 
Die Macher verfügen über ein niedriges bis mittleres Basiswissen über gesetzliche 
Vorgaben, sind im Betrieb in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz aber aktiv.  
Sie finden sich häufiger unter den männlichen Geschäftsführern und verfügen über 
ein Fach- bzw. Hochschulstudium bzw. über eine Berufsbildung mit Fort-
/Weiterbildung (z. B. Meister). Die Macher finden sich v. a. in größeren Betrieben (20 
- 49 MA). Deutlich geprägt wird die Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialver-
sicherung, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften sowie der Bereich Ener-
gie- und Wasserversorgung durch die Macher. Aber auch in der Land- und Forstwirt-
schaft, dem Verarbeitenden Gewerbe und Bergbau sowie Erziehung und Unterricht, 
Gesundheits- und Sozialwesen finden sich viele „Macher-Betriebe“. In diesen Betrie-
ben gibt es häufiger einen Betriebsrat.  
Bezüglich der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung haben sie 
noch keine Wahl getroffen oder sich für die bedarfsorientierte Betreuung entschieden 
und auch an der Qualifizierung teilgenommen. Sie sehen häufig Anlässe zur Einbe-
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ziehung externer Unterstützung in Fragen des betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes und beziehen diese auch ein.  
Wenden sich die Macher an externe Beratungsstellen, dann an die zuständige Be-
rufsgenossenschaft und an den arbeitsmedizinischen Dienst. Sie sehen einen hohen 
Informationsbedarf v. a. in den Bereichen der Gesundheitsförderung, der Gestaltung 
von Arbeitsplätzen und der Unfallverhütung. Die Gewinnung der benötigten Informa-
tionen erfolgt über Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme, das Internet sowie die 
Checklisten der Berufsgenossenschaften. Zudem wird der Austausch mit anderen 
Unternehmen überdurchschnittlich häufig zur Informationsgewinnung genutzt. 
 
4.13.2.6 Typ 6 – Die Verweigerer:  
 
Die Verweigerer zeichnen sich durch ein hohes Basiswissen über gesetzlichen Re-
gelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz aus, bei der betrieblichen Umsetzung 
sind sie gleichzeitig nicht aktiv. 
Die Verweigerer sind v. a. in Kleinstbetrieben (< 10 MA) anzutreffen und wenn über-
haupt in den Wirtschaftszweigen Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Baugewer-
be. 
Sie sind überwiegend weiblich und verfügen über Fort-/Weiterbildungsabschlüsse 
(z. B. Meister).  
Bezüglich der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung haben die 
Geschäftsführer/innen größtenteils noch keine Wahl getroffen. Sie kennen nur teil-
weise Anlässe, zu denen sie eine externe Unterstützung benötigen und beziehen 
entsprechend kaum Betriebsärzt/innen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit beratend 
ein.  
Wenn sich die Geschäftsführer/innen an externe Beratungsstellen wenden, dann an 
die Berufsgenossenschaft sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Alle Verweigerer 
geben an, keinen zusätzlichen Informationsbedarf zu haben.  
Werden konkrete Info- bzw. Beratungsangebote genutzt, so handelt es sich vor allem 
um Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme, die Checklisten der Berufsgenossen-
schaft, gute Praxisbeispiele sowie Internetportale oder -datenbanken.  
 
4.13.2.7 Zusammenfassung: 
 
Festgestellt werden kann, dass es in der betrieblichen Realität von Klein- und 
Kleinstbetrieben eine Bandbreite unterschiedlicher Wissens- und Handlungskonstel-
lationen auf Seiten der Inhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen gibt.  
Die stärkste Gruppe bilden die Macher in Klein- und Kleinstbetrieben. Sie legen eine 
Sonde auf Risiken bei der Arbeit und sorgen für die Umsetzung von Maßnahmen – 
allein oder mit Unterstützung externer Expert/innen. Und das tun sie ohne nennens-
werte Kenntnis gesetzlicher Grundlagen, die sie dazu verpflichten. Sie handeln eher 
auf der Basis eines intrinsischen Verantwortungsbewusstseins.  
Ob ein höheres/breiteres Basiswissen rund um gesetzliche Vorgaben dazu beitragen 
kann, die vorhandenen Aktivitäten auf noch breitere Füße zu stellen und/oder für 
qualitative Verbesserungen zu sorgen, sollte in einem nächsten Untersuchungsschritt 
geprüft werden.  
Eine weitere, quantitativ relevante Gruppe sind die Unbeholfenen. Ihr Wissen um 
gesetzliche Vorgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eher gering und ihre 
betrieblichen Arbeitsschutzaktivitäten zeugen eher von einer gewissen Unbeholfen-
heit. Ihnen fehlen die Umsetzungskompetenzen der Macher. Aber gerade dieser 



 

 

134

Vergleich und ein Blick auf die Unentschlossenen mit ihrem hohen Basiswissen um 
gesetzliche Regelungen zeigen auch, dass das Wissen um gesetzliche Vorgaben 
nicht zwangsläufig der entscheidende Hebel sein muss, um in Sachen Sicherheit und 
Gesundheit in Klein- und Kleinstbetrieben etwas zu bewirken.  
Bei den Profis stellt sich die Frage nach einer Erweiterung des Basiswissens um ge-
setzliche Vorgaben bzw. eine Erweiterung der Handlungskompetenz für die betriebli-
che Umsetzung zunächst nicht. Sie kennen die zentralen gesetzlichen Vorgaben und 
sorgen mit entsprechenden Maßnahmen für sicheres Arbeiten im Betrieb. Hier stellt 
sich die weitergehende Frage, ob und wenn ja, welche qualitativen Ergebnisunter-
schiede es in den Betrieben der Profis und der Macher im Hinblick auf den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz gibt.  
Es verbleiben die Problemfälle, eine (glücklicherweise) kleine Gruppe von Geschäfts-
führer/innen, denen sowohl das Basiswissen um gesetzliche Vorgaben als auch die 
Handlungskompetenzen für betriebliche Umsetzungsstrategien fehlen, sowie die 
Verweigerer, die ihr Wissen über eigene Verantwortlichkeiten nicht in entsprechen-
des Handeln im Betrieb münden lassen. Bei ihnen scheint es eher um eine Sensibili-
sierung und eine Stärkung von Handlungskompetenzen für das praktische Tun zu 
gehen. Ob die Sensibilisierung über die Vermittlung gesetzlicher Vorschriften erfol-
gen sollte, erscheint eher zweifelhaft. 
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4.14 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Befragung noch einmal kurz zu-
sammengefasst: 
Im Rahmen einer Telefonbefragung wurden die Geschäftsführer/innen bzw. Inha-
ber/innen von Klein- und Kleinstbetrieben repräsentativ nach Wirtschaftszweig, Be-
triebsgröße und Region befragt. Ziel war es, Erkenntnisse über ihre Informiertheit 
bzw. ihr Wissen über gesetzliche Regelung im Arbeits- und Gesundheitsschutz, ihr 
tatsächliches betriebliches Arbeitsschutzhandeln sowie ihre Wege der Wissensan-
eignung in Sachen Sicherheit und Gesundheit zu gewinnen.  
Gut ein Viertel der befragten Geschäftsführer/innen hat sich für eine bedarfsorientier-
te  betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung entschieden, 8,5 % für die 
Regelbetreuung mit festen Betreuungszeiten. In drei von fünf Fällen ist jedoch die 
Betreuung unklar bzw. nicht geklärt.  
Die Mehrheit der Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben weist dem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz im eigenen Betrieb eine hohe Bedeutung zu. Er wird 
als Beitrag für den Unternehmenserfolg angesehen. Gleichzeitig ist eine starke Fo-
kussierung auf das Vermeiden von gesetzlichen Regelverstößen feststellbar. 
Fast ein Viertel der befragten Inhaber/innen verfügt über kein bzw. nur ein niedriges 
Basiswissen um zentrale Inhalte gesetzlicher Regelungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, 41,5 % verfügen über ein mittleres und 34,9 % über ein höheres Basis-
wissen. 
In über der Hälfte der befragten Betriebe können die Geschäftsführer/innen kein Ge-
setz nennen, das ihnen aus der betrieblichen Praxis bekannt ist. Drei Viertel wissen, 
dass sie die gesetzliche Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
ihrem Betrieb tragen. Die gesetzlich geregelte sicherheitstechnische und betriebs-
ärztliche Unterstützung ist auf Seiten der Geschäftsführungen nahezu unbekannt. In 
drei von fünf der befragten Betriebe weiß die Leitung nicht, dass ab einer/einem Mit-
arbeiter/in eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden muss. 83,2 % der Ge-
schäftsführer/innen wissen, dass sie auf jeden Fall eine Unterweisungspflicht haben.  
In 38,0 % der befragten Klein- und Kleinstbetriebe wurden Gefährdungsbeurteilun-
gen durchgeführt. Am häufigsten finden diese in Betrieben statt, deren Geschäftsfüh-
rungen sich für eine bedarfsorientierte sicherheitstechnische und betriebsärztliche 
Betreuung entschieden, und die die Qualifizierung bereits absolviert haben. 
Auf Basis der Ergebnisse einer Gefährdungsbeurteilung haben 75,0 % der Betriebe 
bereits Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt; weitere 10,0 % befinden sich in der 
Umsetzungsplanung. 
In neun von zehn Betrieben, in denen keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
wurde, verschaffen sich die obersten Führungskräfte auf andere Weise – z. B. durch 
Gespräche mit den Beschäftigten – einen Überblick über die Gefährdungen bei der 
Arbeit. Davon hat jeder zweite Betrieb Verbesserungsmaßnahme auf den Weg ge-
bracht.  
In drei von fünf befragten Klein- und Kleinstbetrieben werden Gesundheits- und Un-
fallgefahren regelmäßig bearbeitet, und in vier von fünf Betrieben werden die Vor-
schläge von Mitarbeiter/innen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit berücksichtigt. Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz finden 
anlassbezogen in 55,3 % und regelmäßig in 48,5 % der Betriebe statt. In Betrieben 
mit Regel- oder bedarfsorientierter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer 
Betreuung werden häufiger die Mitarbeiter/innen in die Verbesserung des Arbeits- 
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und Gesundheitsschutzes einbezogen als in Betrieben, deren Geschäftsführung 
noch kein Betreuungsmodell gewählt hat bzw. er/sie die Modelle gar nicht kennt.  
In über zwei Drittel der befragten Klein- und Kleinstbetriebe können sich die Ge-
schäftsführer/innen keine Situation im Arbeits- und Gesundheitsschutz vorstellen, in 
der eine Unterstützung durch eine/n externe/n Expert/in erforderlich ist. Dies trifft 
auch für 42,1 % der Betriebe zu, in denen eine bedarfsorientierte Betreuung (inkl. 
Qualifizierung) gewählt wurde.  
Zwei Drittel der befragten Klein- und Kleinstbetriebe haben bisher noch keine externe 
Unterstützung durch Betriebsärzt/innen und Sicherheitsfachkräfte in Anspruch ge-
nommen. In Betrieben, in denen die Entscheidung für ein Betreuungsmodell gefallen 
ist (Regel- oder bedarfsorientierte Betreuung) wird häufiger externes Expertenwissen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz in Anspruch genommen als in Betrieben mit un-
klarer Betreuungssituation.  
Rund zwei Drittel der befragten Geschäftsführer/innen kontaktieren externe Bera-
tungsstellen, wenn sie mit wichtigen Arbeits- und Gesundheitsschutzaufgaben nicht 
alleine klar kommen. Obenan stehen mit deutlichem Abstand die Berufsgenossen-
schaften.  
Mehrheitlich erhalten die Angebote nahezu aller Beratungsstellen eine positive Beur-
teilung. Aber: Die Produkte von Beratungsstellen, die von Geschäftsführer/innen in 
Klein- und Kleinstunternehmen am häufigsten angesprochen werden, schneiden in 
der Produktbewertung schlechter ab als Produkte, die deutlich weniger nachgefragt 
werden. 
Drei von fünf Geschäftsführer/innen von Klein- und Kleinstunternehmen benötigen 
weitere Informationen rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz, und zwar häufi-
ger zu den Themen Gesundheitsförderung, Unfallverhütung, Arbeitsplatzgestaltung 
und Arbeitsstress. In den Kleinstbetrieben (< 9 Beschäftigte) formulieren die Ge-
schäftsführer/innen themenspezifisch am häufigsten weiteren Informationsbedarf.  
Neun von zehn der befragten Geschäftsführungen in Klein- und Kleinstbetrieben nut-
zen externe Informations- und Beratungsangebote, und zwar insbesondere Broschü-
ren, Checklisten der Berufsgenossenschaften und das Internet. Jüngere Geschäfts-
führer/innen nutzen eher Broschüren und Internetangebote. Ältere kombinieren das 
Broschürenangebot eher mit den Checklisten der Berufsgenossenschaften. 
Die am häufigsten genutzten Angebote sind nicht diejenigen, die den höchsten prak-
tischen Nutzen für die Geschäftsführungen zeigen. Die Mehrheit der Geschäftsfüh-
rer/innen schreibt Praxisbeispielen aus anderen Betrieben sowie einem Austausch 
mit anderen Betrieben einen hohen Nutzen zu. Sie sind damit die am besten bewer-
teten Angebote, nahezu über alle Wirtschaftsbereiche und alle Betriebsgrößenklas-
sen hinweg. 
Anhand der Dimensionen „Wissen um gesetzliche Regelungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz“ sowie „betriebliche Aktivitäten in Sachen Arbeit und Gesundheit“ 
lassen sich folgende sechs Typen von Geschäftsführer/innen erkennen:  
Die Profis: Sie kennen sich in den gesetzlichen Regelungen gut aus und setzen 
Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit auf Basis einer Ge-
fährdungsbeurteilung bzw. andere Wege zur Gefahrenermittlung um. 
Die Macher: Sie kennen sich weniger gut als die Profis bei den gesetzlichen Rege-
lungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz aus, sind aber ebenfalls aktiv in der Ge-
fahrenermittlung und darauf aufbauender Verbesserungsmaßnahmen. 
Die Unbeholfenen: Ihr Wissen um zentrale Gesetzesinhalte ist nicht besonders aus-
geprägt, und auch ihre betrieblichen Aktivitäten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
bleiben auf „halber Strecke“ stehen. 
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Die Unentschlossenen: Sie kennen sich besser bei den gesetzlichen Regelungen 
aus als die Unbeholfenen, aber auch ihre betrieblichen Aktivitäten stocken in der 
Umsetzung. 
Die Problemfälle: Sie kennen sich teilweise bei den gesetzlichen Regelungen aus. 
Dieses Wissen mündet jedoch in keiner Weise in betriebliche Aktivitäten zur Ermitt-
lung und zum Abbau von Gefährdungen bei der Arbeit. 
Die Verweigerer: Sie kennen sich noch besser in den gesetzlichen Regelungen aus 
als die Problemfälle, aber auch sie zeigen keine Aktivitäten in Sachen Gefahrener-
kennung und Behebung. 
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5 Ergebnisse der Befragung von Beschäftigten  
in Klein- und Kleinstunternehmen zum  
Kenntnisstand auf dem Gebiet des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes 

Dr. Gerda Jasper, Nico Schneider 
 
5.1 Ziele der Befragung von Beschäftigten 
 
Ziel der durchgeführten standardisierten Befragung ist es, Erkenntnisse über...  
 die Informiertheit zu arbeitsschutzrelevanten gesetzlichen Vorgaben, Verantwort-

lichkeiten und Rechten sowie Handlungsnotwendigkeiten, 
 Sichten auf das betriebliche Arbeitsschutzhandeln sowie auf Belastungen am Ar-

beitsplatz 
 die Wege der Aneignung von Arbeitsschutzwissen bzw. die genutzten Beratungs-

angebote rund um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz von Beschäftigten 
aus Klein- und Kleinstbetrieben in Deutschland zu gewinnen. 

In der Befragung werden sowohl Einschätzungen zum betrieblichen Arbeitsschutz-
denken und -handeln als auch Einschätzungen individuellen Erlebens und Handelns 
in den Unternehmen erfasst, in denen die Beschäftigten arbeiten.  
Die Erhebung ist repräsentativ bezogen auf die Struktur der Befragten nach Be-
triebsgröße, Wirtschaftszweigen und Region. 
Die Ergebnisse dieser Befragung werden in Teil III des zweiten Zwischenberichtes 
verglichen mit den Ergebnissen der Befragung von Inhaber/innen bzw. Geschäftsfüh-
rer/innen von Kleinunternehmen. Auf diese Weise soll ein umfänglicher analytischer 
Blick auf das arbeitsschutzrelevante Wissen und Handeln der betrieblichen Ak-
teur/innen in Klein- und Kleinstunternehmen geworfen werden.  
Basierend auf Ergebnissen der Befragung gilt es, empirisch gestützte Empfehlungen 
für gegebenenfalls. neue Konzepte und Modelle zur Wissens- und Kompetenzerwei-
terung der Akteur/innen in Kleinst- und Kleinunternehmen zu entwickeln. 
 
5.2 Methodisches Vorgehen  
 
5.2.1 Entwicklung des standardisierten Fragebogens 
 
Die Entwicklung eines standardisierten Fragebogens für Arbeitnehmer/innen in klei-
nen und mittelständischen Betriebsstätten erfolgte auf der Grundlage einer umfang-
reichen Literaturrecherche sowie leitfadengestützter Interviews mit betrieblichen und 
überbetrieblichen Expert/innen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.  
Während der Entwicklungsphase wurden die Schwerpunkte sowie auch der Umfang 
der einzelnen Themengebiete in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber heraus-
gearbeitet. Die Endversion des standardisierten Fragebogens enthält Fragenkomple-
xe zu folgenden Themen: 
 Allgemeine Einstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 Gesetzliche Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 Betriebliche Situation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes  
 Betriebliche Lern- und Beteiligungsformen 
 Nutzung externer Beratungsangebote 
 Soziodemografische Merkmale 
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Diese Fragenkomplexe decken sich mit denen des Fragebogens für die Unterneh-
mer/innen. Allerdings wurden sie in beiden Erhebungen (unter Unternehmer/innen 
und Beschäftigten) durch unterschiedliche Fragen untersetzt. Während die Unter-
nehmer/innen direkt zu ihrem Arbeitsschutzwissen und -handeln auf der betrieblichen 
Ebene befragt wurden, geschah dies bei den Beschäftigten auf zwei unterschiedli-
chen Ebenen:  
Zum einen schätzten sie betriebliche Haltungen und Handlungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (Fragenkomplexe 1, 3) sowie betriebliche Lern- und Beteiligungs-
formen (Fragenkomplex 4) ein. Zum anderen wurden Komponenten ihres individuel-
len Kenntnisstandes zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ermittelt (Fragenkomplex 
2) und ihr individuelles Erleben von Belastungen (Fragenkomplex 3) erfragt. 
Es gab also in der Befragung sowohl eine individuelle als auch eine betriebliche 
Ebene, was bei der Auswertung der Ergebnisse und beim Vergleich der Erhebung 
unter den Unternehmer/innen und Beschäftigten zu berücksichtigen ist. 
Mit der Hauptdatenerhebung wurde das Marktforschungsinstitut IWD market re-
search GmbH beauftragt. Ebenso erfolgte durch das IWD eine Plausibilitätsprüfung 
und das Pre-testen des standardisierten Fragebogens. Dabei wurde der Fragebogen 
nochmals auf grundsätzliche Verständlichkeit, sinnvolle Gliederung und logische 
Konsistenz der Frage- und Antwortvorgaben hin überprüft. Weiterhin konnten Er-
kenntnisse  bezüglich der zu erwartenden Ausschöpfungsquote gewonnen werden. 
Die verwendete Endversion des standardisierten Fragebogens ist dem Anhang bei-
gefügt.  
 
5.2.2 Grundgesamtheit der Stichprobe 
 
Die Grundgesamtheit bilden alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Klein- 
und Kleinstunternehmen von 1 bis 49 Mitarbeiter/innen.  
Die Bestimmung der repräsentativen Stichprobe erfolgte in Absprache mit dem Auf-
traggeber auf Grundlage des ADM Mastersamples. Bei diesem Verfahren handelt es 
sich um eine mehrstufige Zufallsstichprobe. Die erste Ziehung entspricht einer geo-
graphischen geklumpten Zufallsstichprobe, bei der die kleinste geografische Einheit 
durch einen Wahlkreis definiert ist. Die Klumpung erfolgt auf Basis der dort ansässi-
gen Unternehmen. Im zweiten Schritt werden neben den im Telefonbuch eingetrage-
nen Festnetznummern zufällige Nummern generiert, um auch nicht eingetragene 
Nummern in der Stichprobe zu berücksichtigen. Als Grundgesamtheit kommen alle 
Telefonnummern des Telefonbuches und eine Liste mit (künstlich generierten) Tele-
fonnummern zum Einsatz. 
Um genauere Aussagen treffen zu können, sollte sowohl eine Gruppierung nach Be-
triebsgröße als auch eine Klassifikation nach Wirtschaftszweigen vorgenommen 
werden. Die Gruppierung nach Betriebsgröße folgt der EU-Typologie. In Abstimmung 
mit dem Auftraggeber wird die Klassifikation der Wirtschaftszweige in Anlehnung an 
die BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 übernommen. In der folgenden 
Tabelle ist die Verteilung der Betriebe in der Grundgesamtheit für die Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend der Statistik der Bundesagentur für Arbeit dargestellt. 
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Tab. 5.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Größenklassen und 
  Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008 Zusammenfassung nach BIBB/BAuA 
  Erwerbstätigenbefragung 2005/2006); (Prozentwerte auf die Grundge-
  samtheit) 
 
 Betriebsgröße 

Wirtschaftsbereich 1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA Gesamt 

 abs. in %  abs. in %  abs. in %  abs. 

Gesamtdeutschland 

davon: 
4.793.181 42,9% 2.570.008 23,9% 3.802.820 34,1% 11.166.009 

Land- und Forstwirtschaft; Fi-
scherei und Fischzucht 

98.678 0,88% 35.568 0,32% 46.156 0,41% 180.402 

Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden; Verarbei-
tendes Gewerbe 

434.098 3,89% 374.220 3,35% 696.017 6,23% 1.504.335 

Energie- und Wasserversorgung 26.911 0,24% 28.432 0,25% 59.353 0,53% 114.696 

Baugewerbe 567.588 5,08% 303.973 2,72% 308.707 2,76% 1.180.268 

Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Gastgewerbe 

1.366.349 12,24% 704.659 6,31% 936.011 8,38% 3.007.019 

Verkehr und Lagerei; Infor-
mation und Kommunikation 

305.044 2,73% 228.983 2,05% 368.079 3,30% 902.066 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

110.239 0,99% 48.277 0,43% 83.431 0,75% 241.947 

Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, Erbringung von freiberuf-
lichen, wiss. und techn. DL 

734.803 6,58% 347.360 3,11% 494.289 4,43% 1.576.452 

Öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung, Sozialversicherung, 
Exterritoriale Organisationen 
und Körperschaften 

51.853 0,46% 60.281 0,54% 181.956 1,63% 294.090 

Erziehung und Unterricht; Ge-
sundheits- und Sozialwesen 

1.094.317 9,80% 437.650 3,92% 628.056 5,62% 2.160.023 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30. Juni 2008 

 
5.2.3 Vorgehen bei der Befragung 
 
Die Untersuchung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfolgte über eine 
Haushaltsbefragung. Das IWD führte hierzu die telefonische Befragung (CATI - 
Computer Assistend Telephone Interview) im Zeitraum November/Dezember 2009 
durch. Das IWD programmierte den Fragebogen. Ebenso übernahm das IWD die 
Schulung und Einweisung der eingesetzten Interviewer/innen. Die Zielpersonen, so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigte, welche im Zuge des ADM-Mastersample in 
die Stichprobe fielen, wurden angerufen und um eine Teilnahme an der Befragung 
gebeten. Nach einer kurzen einleitenden Erklärung zum Ziel der Befragung, den be-
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teiligten Unternehmen sowie dem Auftraggeber wurden die Befragten darauf hinge-
wiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist und die Auswertung der 
Daten anonym erfolgen wird. Die Daten würden weder personenbezogen noch un-
ternehmensbezogen ausgewertet. Weiterhin wurden die Befragten darauf hingewie-
sen, dass jederzeit ein Beenden des Interviews möglich ist, eventuell bereits erhobe-
ne Daten würden dabei unverzüglich gelöscht.  
Insgesamt waren 32.669 Kontaktversuche nötig, um die festgelegte Nettostichprobe 
in Höhe von 2000 Interviews zu erzielen. Bei 47,7 % der Kontaktversuche konnte  
kein Kontakt hergestellt werden. Hauptursächlich hierfür war, dass die Zielperson 
entweder nicht erreichbar war, der Anrufbeantworter antwortete oder der Anschluss 
nicht vergeben war. Bei 41,4 % der Kontaktversuche konnte zwar ein Kontakt herge-
stellt, das Interview jedoch nicht verwendet werden. Gründe waren zumeist man-
gelnde Teilnahmebereitschaft, gefolgt  von der Feststellung, dass der Kontakt nicht 
der Zielgruppe entsprach. Zudem wurde grundsätzlich bei Bedarf mit der Zielperson 
ein Termin zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart. In 4,8 % der Versuche kam es 
jedoch trotz eines Termins nicht zu einem gültigen Interview. Letztlich konnten 2.000 
gültige Interviews erfasst werden. Dies entspricht einer Ausschöpfungsquote von 
6,1 %.  
 
Tab. 5.2 Ausschöpfungsquote 
 
 absolut in Prozent 

Kontaktversuche gesamt 32.669 100,0% 

Kein Kontakt 15.570 47,7% 

Kontakt ohne Interview 13.537 41,4% 

Termin ohne Interview 1.562 4,8% 

Gültige Interviews 2.000 6,1% 

   

Nicht kontaktiert 10.079  

Adressen Gesamt 42.748  

Quelle: IWD market research GmbH Magdeburg 

 
Im Anschluss an die Erhebungsphase bereinigte das IWD den erhobenen Datensatz. 
Dabei wurden die Daten auf ihre logische Konsistenz überprüft sowie offensichtlich 
falsche oder widersprüchliche Angaben aus dem Datensatz gelöscht. Anschließend 
übermittelte das IWD den Datensatz in dieser Form dem Auftragnehmer. 
 
5.2.4 Gewichtung und Auswertung 
 
Die Auswertung und Analyse des Datensatzes fand mit dem Programm SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Science) statt. Nach nochmaliger Prüfung auf Konsis-
tenz, sowie auf die korrekte Kodierung der Daten, erfolgte die Gewichtung. Um ge-
nauere Aussagen über häufiger vorkommende Untersuchungseinheiten treffen zu 
können, wurden die drei Unternehmensgrößenklassen sowie die regionale und bran-
chenspezifische Verteilung während der Erhebung berücksichtigt. 
Die Gewichtung ist notwendig, um die disproportionale Stichprobenziehung sowie die 
unter- bzw. überpräsentieren Untersuchungseinheiten an die Verteilung der bekann-
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ten Grundgesamtheit anzupassen. Die finale, nach Größenklasse, Wirtschaftszweig 
und Region gewichtete Verteilung, ist somit repräsentativ für die Grundgesamtheit 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Klein- und Kleinstunternehmen. 
 

Tab. 5.3 Proportional gewichtete Netto-Stichprobe (n=2000) 

 
 Betriebsgröße 

Wirtschaftsbereich 1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in % abs. 

Gesamtdeutschland 

davon: 
859 43,0% 459 23,0% 682 34,1% 2000 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fisch-
zucht 

18 0,9% 6 0,3% 8 0,4% 32 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; 
Verarbeitendes Gewerbe 

78 3,9% 67 3,35% 125 6,25% 270 

Energie- und Wasserversorgung 4 0,2% 5 0,25% 11 0,55% 20 

Baugewerbe 102 5,1% 54 2,7% 55 2,75% 211 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraft-
fahrzeugen; Gastgewerbe 

245 12,25% 126 6,3% 168 8,4% 539 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunika-
tion 

55 2,75% 41 2,05% 66 3,3% 162 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen 

20 1,0% 9 0,45% 15 0,75% 44 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung 
von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 

132 6,6% 62 3,1% 89 4,45% 283 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversi-
cherung, Exterritoriale Organisationen und Körper-
schaften 

9 0,45% 11 0,55% 32 1,6% 52 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozi-
alwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; Er-
bringung sonstiger DL; Private Haushalte mit 
Hauspersonal… 

196 9,8% 78 3,9% 113 5,65% 387 

Quelle: Datensatz IWD und eigene Berechnungen (Durch die Verwendung von Gewichtungsfaktoren kann sich 
die Summe der prozentual berechneten absoluten Häufigkeiten sowie die absolute Häufigkeit der Stichprobe 
ändern.) 

 
Alle erhobenen Daten wurden sowohl als univariate Häufigkeitsverteilungen wie auch 
als bivariate Kreuztabellierung nach Branche, Betriebsgröße und Region ausgewer-
tet. Darüber hinaus wurde der ursprüngliche Datensatz aufbereitet, indem diverse 
Variablen durch Recodierung zusammengefasst bzw. neue Variablen generiert wur-
den.  
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5.3 Zu den Befragten und „ihren“ Unternehmen 
 
Zentrale Aussagen: 
 Befragt wurden 2000 Beschäftigte aus Klein- und Kleinstunternehmen mit bis zu 

49 Beschäftigten: 42 % arbeiten in Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeiter/innen, 
23 % in solchen mit 10-19 und 34 % in denen, die 20-49 Beschäftigte haben.  

 Die Verteilung der befragten Beschäftigten nach Betriebsgröße und Wirtschafts-
zweig und Region entspricht der Verteilung in der Grundgesamtheit. 

 Zwei Drittel der befragten Beschäftigten sind weiblich, ein Drittel männlich. Frau-
en sind auch in männertypischen Branchen „überrepräsentiert“. Das ist bei der 
Interpretation der Befragungsergebnisse zu berücksichtigen. (In Branchen wie 
dem Baugewerbe antworten die Befragten nicht nur vor dem Hintergrund von 
Bautätigkeiten, sondern auch und nicht selten vor dem von Bürotätigkeiten).  

 Das Gros der Befragten (95 %) verfügt über einen Berufsabschluss. Frauen ha-
ben häufiger einen Facharbeiterabschluss, sind aber auch anteilig etwas häufiger 
als Männer  ohne beruflichen Abschluss. Männer geben öfter einen Fortbil-
dungsabschluss bzw. ein Studium an. 

 Vier Fünftel der Befragten sind in Betrieben ohne Mitarbeitervertretung tätig. Mit 
der Betriebsgrößenklasse steigt der Anteil jener, die angeben, in einem Unter-
nehmen mit Interessenvertretung zu arbeiten. Das entspricht den Gegebenheiten 
in der Grundgesamtheit. 

Im Folgenden werden die befragten Beschäftigten anhand von soziodemografischen 
Merkmalen charakterisiert und die Strukturmerkmale der Betriebe beschrieben, in 
denen sie tätig sind.  
 
 
5.3.1 Zu den befragten Beschäftigten 
 
5.3.1.1 Geschlecht 
 
Das Sample der Befragten ist durch ein Übergewicht an Frauen geprägt: Zwei Drittel 
der Beschäftigten sind weiblich, ein Drittel männlich (vgl. Abb. 5.1). Dieses Verhältnis 
ist in Ost- und Westdeutschland annähernd gleich. Auch bei Berücksichtigung der 
Betriebsgröße bleibt das Verhältnis Männer zu Frauen nahezu gleich, d. h. in allen 
Betriebsgrößen (der Unternehmen in denen die Befragten tätig sind) liegt das Ver-
hältnis bei etwa 1:2.  
Der hohe Anteil weiblicher Befragter erklärt sich möglicherweise daraus, dass die 
Bereitschaft von Frauen, an einer telefonischen (computergestützten) Befragung teil-
zunehmen, größer ist als die von Männern. 
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Abb. 5.1 Die befragten Beschäftigten nach Geschlecht (n=1999) 

 
Etwas anders sieht es hingegen aus, wenn wir die Wirtschaftszweige betrachten, in 
denen die befragten Personen tätig sind (vgl. Tab 5.4). Hier schwanken die Anteile 
der Geschlechter erheblich. In einigen männertypischen Branchen wie Land- und 
Forstwirtschaft sowie Energie- und Wasserversorgung machen Männer 72 bzw. 
55 % der Befragten aus und im Bereich Verkehr und Information/Kommunikation fast 
die Hälfte (46,3 %). Frauen stellen in drei Bereichen (Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, Öffentliche Verwaltung sowie Erziehung und Unterricht) etwa drei Viertel der 
Befragten. Aber auch im Bergbau, Steine/Erden und Verarbeitendem Gewerbe sowie 
im Baugewerbe liegt der Anteil weiblicher Befragter zwischen 62 und 68 %. Das ist 
selbstverständlich bei der Interpretation von Branchendifferenzierungen zu berück-
sichtigen. Denn in den Branchen mit hohem Frauenanteil werden von den Befragten 
bei individuumsbezogenen Fragen nicht vor allem männertypische Tätigkeiten reflek-
tiert, sondern auch Bürotätigkeiten sowie produktionsnahe und Assistenztätigkeiten. 
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Tab. 5.4 Befragte Beschäftigte nach Geschlecht und Wirtschaftsbereich  
  (n=1998) 
 

Geschlecht 

Wirtschaftsbereich Männer Frauen 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 71,9% 28,1% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 31,8% 68,4% 

Energie- und Wasserversorgung 55,0% 45,0% 

Baugewerbe 38,2% 61,8% 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 40,3% 59,7% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 46,3% 53,7% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 30,2% 69,8% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. 
DL 

22,7% 77,3% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen 
und Körperschaften 

26,4% 73,6% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und 
Erholung; Erbringung sonstiger DL; Private Haushalte mit Hauspersonal 

27,4% 72,6% 

 
5.3.1.2 Alter der befragten Beschäftigten 
 
Die befragten Beschäftigten verteilen sich ohne deutliche anteilige Differenzierungen 
über alle Altersgruppen (vgl. Abb. 5.2): 28 % sind 50 Jahre und älter, 56 % 40 Jahre 
und älter, 23 % unter 30 Jahre alt. Interessant ist jedoch, dass unter den Befragten 
deutlich mehr als die Hälfte 40 Jahre und älter sind.  
 

 
 

Abb. 5.2 Die befragten Beschäftigten nach Alter (n=1999) 

 
Die Altersstruktur der befragten Männer unterscheidet sich kaum von der der Frauen. 
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Abb. 5.3 Die befragten Beschäftigten nach Geschlecht und Alter (n=1997) 
 
5.3.1.3 Qualifikation der befragten Beschäftigten 
 
Über einen beruflichen Abschluss verfügt das Gros (95 %) der befragten Beschäftig-
ten. Mehr als die Hälfte (51,5 %) hat eine Berufsausbildung abgeschlossen, 21,6 % 
haben eine zusätzliche Fort- oder Weiterbildung absolviert und 21,7 % verfügen über 
einen akademischen Abschluss (vgl. Abb. 5.4). 
 

 
 
Abb. 5.4 Die befragten Beschäftigten nach Qualifikation (n=1999) 
 
Die befragten Frauen verfügen prozentual etwas häufiger als Männer über keinen 
beruflichen Abschluss (vgl. Abb. 5.5). Zugleich haben die befragten Männer fast 
doppelt so häufig wie Frauen Meister-/Fachwirtqualifikation bzw. ähnliche Abschlüs-
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se (29,6 % zu 17,5 %) und etwas häufiger einen akademischen Abschluss (24,4 % 
zu 20,2 %) (vgl. Abb. 5.5).  
 

 
 
Abb. 5.5 Die befragten Beschäftigten nach Geschlecht u. Qualifikation (n=1995) 
 
5.3.2 Zu den Unternehmen der befragten Beschäftigten  
 
5.3.2.1 Region  
 
Die befragten Beschäftigten waren zu vier Fünfteln in den alten und zu einem Fünftel 
in den neuen Bundesländern tätig. Damit können für ost- und westdeutsche Beschäf-
tigte in Klein- und Kleinstunternehmen im Rahmen der vorliegenden Analyse reprä-
sentative Aussagen getroffen werden.  
 

 
 
Abb. 5.6 Befragte Beschäftigte nach Region (n=1999) 
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5.3.2.2 Betriebsgröße 
 
In Bezug auf die Betriebsgröße der beschäftigenden Unternehmen verteilen sich die 
Befragten wie folgt: 42,9 % waren in Betrieben mit 1 bis 9 Mitarbeiter/innen, 23,0 % 
in Betrieben mit 10 bis 19 Mitarbeiter/innen und 34,1 % in Betrieben mit 20 bis 49 
Mitarbeiter/innen tätig (vgl. Abb. 5.7). Dies entspricht der Verteilung der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten auf Betriebe unterschiedlicher Größenordnung in 
der Grundgesamtheit. 
 

 
 

Abb. 5.7 Unternehmen, in denen die befragten Beschäftigten tätig sind – nach 
Betriebsgröße (n=1999) 

 
5.3.2.3 Wirtschaftszweig 
 
In Tabelle 5.5 ist die Verteilung der befragten Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen 
dargestellt. Den größten Anteil stellt der Bereich Handel, Instandhaltung und Repara-
tur von Kraftfahrzeugen mit mehr als einem Viertel aller Befragten. Aus den Berei-
chen Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung 
und Erholung sowie Erbringung sonstiger Dienstleistungen stammt knapp ein Fünftel 
der Befragten, aus dem Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von 
freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 14,1 %. 
Die anderen Wirtschaftsbereiche sind mit Anteilen von 10 % der Befragten und weni-
ger vertreten. Diese Verteilung entspricht der Verteilung der Betriebe auf die Wirt-
schaftszweige in der Grundgesamtheit.  
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Tab. 5.5 Betriebe der befragten Beschäftigten nach Wirtschaftsbereich (n=2000) 
 
Wirtschaftsbereich Anteil 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 27,0% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbrin-
gung sonstiger Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal 

19,4% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. Dienstleistungen 14,1% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 13,5% 

Baugewerbe 10,6% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 8,1% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen und Körper-
schaften 

2,6% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,2% 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 1,6% 

Energie- und Wasserversorgung 1,0% 

Gesamt 100,0% 

 
5.3.2.4 Kombination Wirtschaftszweig, Betriebsgröße und Region 
 
Betrachtet man die Verteilung nach Betriebsgröße, so ist diese in Ost- und West-
deutschland nahezu identisch. Innerhalb der Wirtschaftszweige ist die Betriebsgrö-
ßenstruktur der Unternehmen, in denen die Befragten tätig sind, nicht einheitlich und 
differiert auch zwischen Ost- und Westdeutschland.  
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Tab. 5.6 Unternehmen der befragten Beschäftigten nach Wirtschaftsbereich, 
Region und Betriebsgröße (Angaben in Prozent des Wirtschaftsberei-
ches; n=2000) 

 
Betriebsgröße 

Wirtschaftsbereich 1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Westdeutschland  43,0 23,1 33,9 100,0% 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen; Gastgewerbe 44,8 23,4 31,7 100,0% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung sonstiger 
Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal 51,3 20,9 27,8 100,0% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verar-
beitendes Gewerbe 29,4 24,8 45,9 100,0% 

Baugewerbe 48,4 26,1 25,5 100,0% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von 
freiberuflichen, wiss. und techn. Dienstleistungen 46,4 22,1 31,5 100,0% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 33,3 24,8 41,9 100,0% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 17,5 20,0 62,5 100,0% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen 43,2 21,6 35,1 100,0% 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 68,4 15,8 15,8 100,0% 

Energie- und Wasserversorgung 26,7 26,7 46,7 100,0% 

Ostdeutschland  42,7 22,8 34,5 100,0% 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen; Gastgewerbe 48,1 23,1 28,8 100,0% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung sonstiger 
Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal 48,1 18,5 33,3 100,0% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verar-
beitendes Gewerbe 27,5 25,5 47,1 100,0% 

Baugewerbe 47,1 25,5 27,5 100,0% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von 
freiberuflichen, wiss. und techn. Dienstleistungen 47,5 21,3 31,3 100,0% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 36,4 27,3 36,4 100,0% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 15,4 23,1 61,5 100,0% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen 57,1 14,3 28,6 100,0% 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 33,3 25,0 41,7 100,0% 

Energie- und Wasserversorgung 0,0 25,0 75,0 100,0% 

 
5.3.2.5 Interessenvertretung in Betrieben der befragten Beschäftigten 
 
Es ist wenig überraschend, dass der Anteil der Befragten, die in einem Kleinunter-
nehmen mit einer Arbeitnehmerinteressenvertretung (Betriebs-/Personalrat und 
Schwerbehindertenvertretung) beschäftigt sind, relativ gering ist. Mehr als drei Viertel 
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der Interviewten waren in Betrieben ohne Mitarbeitervertretung tätig. Dieser Befund 
ist stark abhängig von der Betriebsgrößenklasse.  
Das zeigen auch andere Untersuchungen. Laut einer Befragung zur Mitbestimmung 
im Mittelstand hat weniger als jeder fünfte Betrieb in der Größenklasse 20 bis 50 Be-
schäftigte eine Interessenvertretung. In den Betrieben mit 5 bis 19 Beschäftigten liegt 
der Verbreitungsgrad lediglich bei 5 %.20 Zwar sind die Größenklassen in diesen 
Darstellungen andere als bei unserer Erhebung, dennoch ist das Bild ähnlich; teil-
weise ist der Verbreitungsgrad der Interessenvertretung in unserer Beschäftigtenbe-
fragung sogar etwas höher.  
 
5.3.2.6 Betriebs-/Personalrat 
 
Während 14 % der Beschäftigten in den Kleinstbetrieben (bis 9 Beschäftigte) anga-
ben, dass es in ihrem Unternehmen einen Betriebs-/Personalrat bzw. eine Mitarbei-
tervertretung gibt, traf dies auf ein Fünftel der Befragten in Betrieben mit 10 bis 19 
Mitarbeiter/innen und auf fast ein Drittel der Beschäftigten in Betrieben mit 20 bis 49 
Mitarbeiter/innen zu (vgl. Abb. 5.8). Je größer also der Betrieb ist, desto häufiger wird 
eine Interessenvertretung angezeigt. 
 

 

 

Abb. 5.8 Anteil der befragten Beschäftigten in Betrieben mit Betriebs-
rat/Personalrat nach Betriebsgröße (n=2000) 

 
Die Existenz eines Betriebsrates/Personalrates ist zugleich von der Branche abhän-
gig in der ein Betrieb angesiedelt ist. Fast drei Viertel der Befragten im Bereich Ener-
gie- und Wasserversorgung (73,7 %) werden durch einen Betriebsrat/Personalrat 
vertreten und mehr als zwei Drittel der befragten Beschäftigten in der öffentlichen 
Verwaltung (67,9 %). Von den Beschäftigten im Bereich Erziehung und Unterricht/ 
Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich Finanz- und Versicherungsdienst-
leistung trifft dies immerhin noch auf fast ein Drittel zu (32 %). In allen anderen Wirt-
schaftsbereichen sind es weniger als ein Fünftel der Befragten, die in Betrieben mit 
einer betrieblichen Interessenvertretung arbeiten (vgl. Tab. 5.7).  
 

                                            
20 Vgl. Schlömer et al. 2007.  
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Tab. 5.7 Anteil der befragten Beschäftigten in Betrieben mit Betriebs-
rat/Personalrat nach Wirtschaftsbereichen (n=1998) 

 
Wirtschaftsbereich Anteil 

Energie- und Wasserversorgung 73,7% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen und Körper-
schaften 

67,9% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 32,6% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; Er-
bringung sonstiger DL; Private Haushalte 

32,0% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation 21,6% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 19,0% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 17,0% 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe 14,9% 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 9,4 %  

Baugewerbe 8,0% 

 
5.3.2.7 Schwerbehindertenvertretung 
 
Weniger als ein Zehntel der befragten Beschäftigten (9,0 %) arbeitet in einem Betrieb 
mit Schwerbehindertenvertretung. Befragte in größeren (Klein-)Unternehmen berich-
teten häufiger, dass eine Schwerbehindertenvertretung vorhanden ist. Beschäftigte in 
Betrieben mit 20 bis 49 Mitarbeiter/innen geben mit 13,8 % ca. doppelt so häufig die 
Existenz einer Schwerbehindertenvertretung an wie Beschäftigte in Betrieben mit bis 
zu neun Mitarbeiter/innen (vgl. Abb. 5.9). 
 

 
 
Abb. 5.9 Anteil der Beschäftigten, die in Betrieben mit Schwerbehindertenvertre-
tung arbeiten nach Betriebsgröße (n=1999) 
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5.4 Allgemeine Einschätzungen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz 

 
Zentrale Aussagen: 
 Die allgemeinen Einschätzungen der Befragten zum Arbeitsschutz in ihrem Un-

ternehmen sind ausgeprägt positiv. In fast 9 von 10 Kleinunternehmen in denen 
die Befragten tätig sind, spielt der Arbeitsschutz aus ihrer Perspektive eine wich-
tige Rolle. Die Sichten differieren leicht nach Branche und Betriebsgrößenklasse. 

 Branchenspezifisch fällt auf, dass nach Einschätzung der Befragten gerade in 
der Öffentlichen Verwaltung dem Arbeits- und Gesundheitsschutz weniger Be-
deutung beigemessen wird. 

 Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass zwar 78 % der Befragten die Verantwor-
tung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der obersten Führung sehen, 
aber 85 % zugleich ihre eigene Verantwortung diesbezüglich artikulieren. 

 Allerdings sagen nur drei von vier Beschäftigten,  dass in ihren Unternehmen der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig betrieben wird.  Die große Mehrheit 
der Befragten (86 %) meint, dass es in ihren Unternehmen vor allem darum geht, 
nicht gegen Vorschriften zu verstoßen. Offensichtlich wird die Schadensvermei-
dung nicht als Widerspruch zu den anderen Wertungen verstanden, sondern ge-
wissermaßen als Ergänzung.   

 Befragte aus Betrieben mit 10-19 und 20-49 Beschäftigten bestätigen häufiger, 
dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig betrieben wird als jene aus 
Kleinstunternehmen (1-9 MA). 

 Die Befunde legen den Schluss nahe, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in den etwas größeren Kleinbetrieben (20-49 MA) “systematischer” als in den 
Kleinstunternehmen betrieben wird. In Letzteren ist das Arbeitsschutzhandeln of-
fensichtlich stärker in den betrieblichen Alltag integriert. 

 
5.4.1 Vorbemerkung 
 
In den folgenden Abschnitten des vierten Kapitels, stehen die Einschätzungen der 
befragten Beschäftigten zum betrieblichen Arbeitsgesundheitsschutz im Zentrum. Sie 
werden ergänzt durch Wertungen zur betrieblichen und teilweise auch individuellen 
Situation bezüglich gesunder und sicherer Arbeit.  
 
5.4.2 Sichten der Beschäftigten auf betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz  
 
Den Beschäftigten wurden allgemeine Einschätzungen zum betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz genannt, die sie auf ihre Stimmigkeit prüfen sollten (vgl. Abb. 
5.10). Dabei handelte es sich um Einschätzungen: 
 zur Rolle des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in ihrem Unternehmen, 
 zum Gewicht des Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzes im Denken und Han-

deln ihrer Geschäftsführer/innen bzw. Firmeninhaber/innen sowie 
 zur Verantwortlichkeit bezüglich Gesundheit und Sicherheit im Betrieb.  
Allgemeine Aussagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz konnten mit „stimme ich 
zu“, „stimme ich teils/teils zu“ oder „stimme ich nicht zu“ (bezogen auf ihren Betrieb) 
bewertet werden.  



 

 

154

Die Beschäftigten aus Klein- und Kleinstunternehmen bewerten das betriebliche Ar-
beits- und Gesundheitsschutzhandeln deutlich positiv. Allerdings geschieht dies diffe-
renziert: So geben fast neun von zehn Befragten (87 %) an, dass Sicherheit und Ge-
sundheit in ihren Betrieben eine wichtige Rolle spielen; weitere 11 % stimmen dieser 
Aussage teilweise zu.  
Jedoch bestätigen nur reichlich drei Viertel der Beschäftigten, dass der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in ihren Unternehmen regelmäßig betrieben wird, immerhin 7 % 
verneinen dies.  
Fast neun von zehn Befragten (86 %) sind der Auffassung, dass es ihren Arbeitge-
ber/innen vor allem darum geht, nicht gegen Vorschriften zu verstoßen. Das Vermei-
den von Regelverletzungen steht also aus der Sicht der Befragten nicht im Wider-
spruch zu ihren sonstigen positiven Wertungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in ihrem Unternehmen. 
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Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen. 

Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

einen aktiven Beitrag leisten. 

Bei uns geht es vor allem darum,
nicht gegen Vorschrif ten zu verstoßen. 

Sicherheit und Gesundheit spielen bei
uns im Unternehmen eine w ichtige Rolle. 

stimme ich zu stimme ich teils/teils zu stimme ich nicht zu

 
 

Abb. 5.10 Allgemeine Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(n=1999) 

 
5.4.3 Differenzierung der Sichten zu allgemeinen Einschätzungen zum AGS 

nach Branchen und Betriebsgröße 
 
5.4.3.1 Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen im Unternehmen eine wichtige 

Rolle 
 
Die Einschätzungen zu der Aussage, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz im 
Unternehmen eine wichtige Rolle spielt, unterscheiden sich zwar wenig nach Wirt-
schaftszweigen, dennoch ist das sich ergebende Bild nicht uninteressant: Mit 87 bis 
94 % stimmen dem die Beschäftigten folgender Zweige (aufsteigend) zu: Baugewer-
be; Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe; Ener-
gie- und Wasserversorgung; Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbei-
tendes Gewerbe; Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht. Das heißt, vor 
allem Beschäftigte aus Zweigen, in denen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
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nicht eben gering sind, meinen, deren Schutz spiele in ihrem Unternehmen eine 
wichtige Rolle.  
In der Öffentlichen Verwaltung, Sozialversicherung, Verteidigung, Exterritorialen Or-
ganisationen und Körperschaften waren dies jedoch nur vier von fünf Befragten 
(79 %). 
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Abb. 5.11 Wertungen zu Aussage „Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im 

Unternehmen eine wichtige Rolle“ nach Wirtschaftszweig (n=1986 - 
1999) 

 
Im Vergleich zu den (kleinen) Unterschieden nach Wirtschaftszweigen lässt sich in 
Abhängigkeit von der Betriebsgröße in der zustimmenden (auch teils/teils) Wertung 
so gut wie kein Unterschied feststellen. Lediglich die Ablehnung (“stimme ich nicht 
zu”) wählen mehr Vertreter/innen von Betrieben mit 20-49 Mitarbeiter/innen (3,8 %) 
als solche aus Kleinstunternehmen mit 1-9 Beschäftigten (1,1 %) (vgl. Abb. 5.12). 
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Abb. 5.12 Wertungen zu Aussage „Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im 

Unternehmen eine wichtige Rolle“ nach Betriebsgröße (n=1990) 

 
5.4.3.2 Differenzierung zur Aussage „Bei uns geht es hauptsächlich darum, 

nicht gegen Vorschriften zu verstoßen“ 
 
Die bereits geäußerte Vermutung, dass für die befragten Beschäftigten die Wertung 
“Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt eine wichtige Rolle” kein Gegensatz zu der 
Einschätzung ist, beim Arbeits- und Gesundheitsschutz gehe es in ihrem Unterneh-
men „vor allem darum, nicht gegen Vorschriften zu verstoßen“ wird bei Betrachtung 
der letztgenannten Aussage nach Wirtschaftszweigen und Betriebsgrößen bekräftigt.  
Am stärksten bestätigen die Aussage die Befragten der Zweige Land- und Frostwirt-
schaft, Fischerei und Fischzucht; Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Ver-
arbeitendes Gewerbe sowie Energie- und Wasserversorgung (zu 90-91 %), also Be-
schäftigte aus Zweigen mit einem relativ hohen Gefährdungspotential (vgl. Abb. 
5.13). 
Bezogen auf die Betriebsgrößenklassen gibt es kaum nennenswerte Unterschiede. 
Allerdings zeigt sich auch hier, dass Befragte aus Kleinunternehmen mit 20-49 Be-
schäftigten zwar geringfügig, aber doch etwas seltener als solche aus Kleinstunter-
nehmen (1-9 MA) meinen, in ihren Unternehmen gelte es vor allem, Normverletzun-
gen vorzubeugen (vgl. Abb. 5.14). 
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Abb. 5.13 Wertungen zu Aussage „Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen 
  Vorschriften zu verstoßen“ nach Wirtschaftszweig (n=1987) 
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Abb. 5.14 Wertungen zu Aussage „Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen 
  Vorschriften zu verstoßen“ nach Betriebsgröße (n=1985) 

 
5.4.3.3 Differenzierung in den Sichten zu Verantwortlichkeiten im betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Differenzierte Einsichten liefert die Gegenüberstellung der Antworten mit zwei weite-
ren allgemeinen Einschätzungen zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
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in denen es um die Verantwortlichkeit bezüglich des Erhalts von Gesundheit und Si-
cherheit geht: 
 „Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für Arbeits- und Gesundheitsschutz 

sorgen.“ 
 „Jede/r Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

einen aktiven Beitrag leisten.“ 
Die erste Aussage erhält etwas geringere Zustimmung als die zweite. Fast vier von 
fünf Befragten (78 %) finden, dass in erster Linie der Chef bzw. die Chefin für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen müsse. 85 % der befragten Beschäftigten 
meinen, dass (auch) jede/r Beschäftigte einen aktiven Beitrag leisten muss.  
Diese Antworten deuten auf ein relativ stark ausgeprägtes Gefühl der Mitverantwor-
tung bzgl. des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unter den Beschäftigten hin. 
 
5.4.3.4 Differenzierungen nach Wirtschaftszweigen 
 
Um es vorweg zu nehmen: Jene Zweige, in denen die Befragten dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in ihren Unternehmen am häufigsten eine wichtige Rolle attestie-
ren, sind in der Rangfolge nicht jene, die bezüglich der Aussage „Der Chef/die Chefin 
muss in erster Linie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen“ am stärksten 
Zustimmung äußern. Letzteres meinen am häufigsten Befragte folgender Branchen-
gruppen (vgl. Abb. 5.15):  
 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (88 %); 
 Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation (84 %); 
 Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe (83 %); 
 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe (79 %) 

sowie 
 Baugewerbe (78 %).  
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Abb. 5.15 Wertungen zu Aussage „Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen“ nach Wirtschaftszweig 
(n=1984) 

 
Die Einschätzung “Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes einen aktiven Beitrag leisten” wird zum einen (wie schon erwähnt) 
durchschnittlich häufiger goutiert als die Aussage zur vorrangigen Verantwortlichkeit 
der obersten Führungskraft. Ein Grund für diesen Unterschied kann sein, dass die 
Befragten bei den Mitarbeiter/innen auch die notwendige Expertise (wie Fachwissen 
und Können) sehen, um sicher und unfallfrei zu arbeiten. Indirekt wird u.E. hier die 
Rolle von Handlungswissen betont.  
Wie sehen die diesbezüglichen Unterschiede in den Einschätzungen aus? 
Die Befragten der Branchen Bergbau, Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe; Er-
ziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen; Baugewerbe und Handel, 
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie Gastgewerbe meinen häu-
figer, dass Beschäftigte aktiv zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit beitragen 
müssen als dass sie die Verantwortung hauptsächlich bei der obersten Führungskraft 
sehen.  
Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft sowie der Energie- und Wasserversor-
gung sehen die Verantwortung etwa gleich verteilt.  
“Aus dem Rahmen” fällt die Finanz- und Versicherungsbranche; hier meinen viel we-
niger Befragte, dass Beschäftigte ein aktives Arbeitsschutzhandeln an den Tag legen 
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sollten (18 % weniger; vgl. Abb. 5.16). Sie sehen die Verantwortung im Vergleich zu 
anderen Branchen deutlich bei der höchsten Führungsebene (vgl. Abb. 5.17).  
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Abb. 5.16 Wertungen zu Aussage „Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des 

Arbeits- und Gesundheitsschutz einen aktiven Beitrag leisten“ nach 
Wirtschaftszweig (n=1984) 

 
5.4.3.5 Differenzierung nach Betriebsgröße 
 
Während also branchenabhängig die betrachteten allgemeinen Einschätzungen der 
Befragten zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz variieren, gilt das be-
triebsgrößenbezogen kaum oder nicht. Hier ist lediglich anzumerken, dass Beschäf-
tigte aus Kleinstunternehmen (1-9 MA) etwas häufiger die aktive Rolle jedes Be-
schäftigten für unerlässlich halten. 
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Abb. 5.17 Wertungen zu Aussage „Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen“ nach Betriebsgröße (n=1986) 
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Abb. 5.18 Wertungen zu Aussage „Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des 

Arbeits- und Gesundheitsschutz einen aktiven Beitrag leisten“ nach Be-
triebsgröße (n=1987) 

 
5.4.3.6 Sichtweisen zur Regelmäßigkeit von Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Mit wachsender Betriebsgröße bzw. -klasse schätzen die Befragten anteilig häufiger 
ein, dass die jeweiligen Betriebe den Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig 
betreiben.  
Diese Ergebnisse legen nahe, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den grö-
ßeren Kleinbetrieben (20-49 MA) stärker in für die Beschäftigten erkennbaren, forma-
lisierten Formen durchgesetzt wird (wie z.B. in Form regelmäßiger Unterweisungen), 
während er in kleineren Betrieben (mit 1-9 MA bzw. 10-19 MA) häufiger in die alltäg-
liche Kommunikation bzw. das alltägliche betriebliche Handeln integriert ist (vgl. Abb. 
5.19).  
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Abb. 5.19 Wertung zur Aussage: „Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheits-

schutz regelmäßig betrieben“ nach Betriebsgröße (n=1989) 

 
Die nächste Abbildung zeigt die Unterschiede zwischen den Branchen bzgl. der Aus-
sage “Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird regelmäßig betrieben“. Am häufigs-
ten bejahen diese Aussage Beschäftigte aus den Bereichen:  
 Energie- und Wasserversorgung (89,5 %),  
 Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe (82,5 %) und  
 Handel, Kfz-Instandsetzung, Gastgewerbe (79 %).  
Demgegenüber antworten Beschäftigte aus den Bereichen Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen (53,5 %), Grundstücks- und Wohnungswesen und freiberufli-
che wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (66,7 %), Öffentlicher Verwal-
tung und Sozialversicherungen (67,9 %) seltener positiv auf die Frage nach einem 
regelmäßigen Arbeits-und Gesundheitsschutz (vgl. Abb. 5.20).  
Hier zeigt sich deutlich eine Branchenspezifik: In den Branchen mit höherem Gefähr-
dungspotenzial wird regelmäßiger der Frage nach gesundem und sicherem Arbeiten 
nachgegangen als in den letztgenannten.  
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Abb. 5.20 Wertungen zu Aussage „Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheits-

schutz regelmäßig betrieben“ nach Wirtschaftszweigen (n=1990) 

 
5.4.4 Differenzierungen nach Alter, Geschlecht und Qualifikation 
 
Hinsichtlich des Geschlechtes lassen sich kaum Unterschiede in Bezug auf die all-
gemeinen Einschätzungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ausmachen. Auch 
mit Blick auf die Qualifikation sind die Unterschiede gering. Diese könnten eher aus 
der unterschiedlichen Stellung im Betrieb (zum Chef/zur Chefin) und einer unter-
schiedlichen Branchenzugehörigkeit resultieren als aus der Qualifikation.  
Bezogen auf das Alter sind die Differenzierungen ebenfalls nicht groß, aber anmer-
kenswert. Die Haltung zu der Aussage, “Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen” variiert leicht nach den Altersgruppen. 
Diese Aussage wird am stärksten von den ab 50-Jährigen bejaht (83,3 %). Demge-
genüber verweisen 16-29-Jährige deutlich seltener darauf, dass auch die Beschäftig-
ten einen aktiven Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz leisten müssen (77 % 
Zustimmung gegenüber 87-88 % in den anderen Altersgruppen). Bei den Einschät-
zungen der älteren Befragten spiegelt sich gewiss der Umstand wider, dass ihnen 
der Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit wichtiger ist und sie dementsprechend die betriebli-
che Führung in der Pflicht sehen. Zugleich offenbaren sie ein ausgeprägteres Ver-
antwortungsgefühl, indem sie häufiger als Jüngere meinen, auch Mitarbeiter/innen 
müssen ihren Beitrag leisten. 
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In den Antworten zu dieser Frage gibt es auch unterschiedliche Sichten in Abhängig-
keit von der Qualifikation. Jene Beschäftigten, die ein Studium absolviert haben, und 
vermutlich selbst in Führungspositionen tätig sind, sehen die oberste Führungskraft 
etwas weniger in der Verantwortung als die Befragten anderer Qualifikationsstufen 
(zu 72,9 %). Dafür betonen sie überdurchschnittlich häufig „Jeder im Betrieb muss 
einen aktiven Beitrag zum Erhalt von Sicherheit und Gesundheit leisten”. 
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5.5 Beschäftigte zum Einblick der Führung in die Arbeits-
schutzsituation, zu Arbeitsbelastungen und zur Arbeits-
fähigkeit bis zur Rente 

 
Zentrale Aussagen: 
 Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigen bescheinigt der Führung in „ihren“ Un-

ternehmen, dass sie sich „schon einmal einen Überblick zur Situation im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz“ im Betrieb verschafft hat (mehr als vier Fünftel). Diese 
Einschätzung gilt unabhängig von der Betriebsgrößenklasse. Differenzierungen 
gibt es in Abhängigkeit von der Branche.  

 Die Frage nach der Art und Weise des „Überblick-Gewinnens“ zeigt eine interes-
sante Rangfolge der Wege und Methoden: An erster Stelle stehen kommunikati-
ve Formen (Gespräche mit Beschäftigten nennen 80 %, Befragung von Mitarbei-
ter/inne/n zu Arbeitsbedingungen 56 %, Gespräche mit Führungskräften 56 %). 
Nur ein Drittel der Befragten gibt an, dass Gefährdungsanalysen  in „ihrem Be-
trieb“ zu den Methoden des Überblick-Gewinnens gehören.  

 Aus der Sicht der Beschäftigten wird in größeren Kleinunternehmen (20-49 MA) 
häufiger die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsanalyse angewandt (zu 
39 %) und werden häufiger externe Experten hinzugezogen. Beschäftigte aus 
Kleinstunternehmen verweisen überdurchschnittlich häufig auf „Gespräche mit 
Mitarbeiter/inne/n“. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch in den genannten 
Gesprächen Gefährdungen zur Sprache kommen. 

 Belastungen durch das Arbeitsumfeld erleben 16,7 % der Befragten. Überdurch-
schnittlich oft berichten dies Befragte mit akademischem Abschluss.   

 Belastungen werden etwas häufiger von Männern als von Frauen und öfter von 
Älteren als von Jüngeren genannt. Insgesamt wird deutlich, dass sich zwar Män-
ner mehr belastet fühlen als Frauen, aber die Gründe dafür bei ihnen keine so 
große Schwankungsbreite haben wie bei den Frauen. Bei Frauen sind die 
Schwerpunkte der Belastung klarer erkennbar. 

 Am häufigsten werden psychische Belastungen und Arbeitsstress als belastende 
Faktoren erwähnt. Hier gibt es deutliche Unterschiede in Abhängigkeit von der 
Altersgruppe.  Während z.B. bei den 16-29jährigen und den 30-39jährigen „nur“ 
37 % auf Arbeitsstress und psychische Belastungen verweisen, sind es bei den 
40-49jährigen 58 % jener, die Arbeitsbelastungen angeben, bei den über 
50jährigen sogar 62 %.     

 Beschäftigte aus Kleinbetrieben mit 20-49 Beschäftigen geben überdurchschnitt-
lich häufig Belastungen an, Beschäftigte aus Kleinbetrieben mit 10-19 Mitarbei-
ter/inne/n hingegen unterdurchschnittlich oft. Das Erleben von Belastungen vari-
iert auch in Abhängigkeit von der Branche, in der die Befragten tätig sind. 

 Fast 9 von 10 Befragten glauben, ihre Arbeit bis zur Rente ausüben zu können. 
Von denjenigen, die das nicht für wahrscheinlich halten, nannten 40 % gesund-
heitliche Gründe und 40 % die Schwere und Stärke der Arbeitsbelastungen als 
Grund. 

 
5.5.1 Beschäftigte zum Einblick der Führung in die Arbeitsschutzsituation 
 
In den folgenden Abschnitten werden die Antworten auf die Fragenkomplexe ausge-
wertet, wie die Beschäftigten die Analysepraxis „ihres Chefs/ihrer Chefin“ auf dem 
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Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sehen und wie sie Belastungen am 
Arbeitsplatz und ihre Arbeitsfähigkeit bis zur Rente einschätzen. Das umfasst: 
 Die Analyse des (knappen) subjektiven Blicks auf die Praxen „ihres Chefs/ihrer 

Chefin“, um sich einen Überblick zu Gesundheit und Sicherheit im Betrieb zu ver-
schaffen,  

 die Wirkung des Arbeitsumfeldes auf das Belastungsempfinden der Befragten, 
 ihr Urteil zum „Arbeiten können bis zur Rente“. 
 Die Analyse der Sichten erfolgt an dieser Stelle, da sie zumindest teilweise nach-

folgend mit der Auswertung der Ergebnisse zu anderen Fragenkomplexen  ver-
knüpft wird. 

Zunächst betrachten wir die Einschätzungen der Befragten zu den Formen des Ein-
blickes der betrieblichen Führung in Situationen bezüglich der Sicherheit und der 
Gesundheit. Die entsprechenden Methoden umfassen auch in Klein- und Kleinstun-
ternehmen formalisierte ebenso wie (und eventuell überwiegend) kommunikativ-
informelle. Die Beschäftigten wurden gefragt, ob sie um Situationsanalysen auf dem 
Gebiet von Gesundheit und Sicherheit im Unternehmen wissen und wenn ja, auf 
welche Weise sie erfolgen. Im Konkreten wurde erfasst, ob sich die oberste Füh-
rungskraft (Chef/Chefin) „schon einmal einen Überblick über die Sicherheits- und 
Gesundheitssituation im Betrieb verschafft” habe.  
Zu den Ergebnissen: Mehr als vier Fünftel (82,3 %) der befragten Beschäftigten be-
richten, ihr Chef bzw. ihre Chefin habe sich schon einen solchen Überblick ver-
schafft, jeweils 8 bis 10% verneinen dies bzw. wissen nicht, ob dies bereits geschah 
(vgl. Abb. 5.21). Das trifft auf fast ein Fünftel der befragten Beschäftigten aus Kleinst- 
und Kleinunternehmen zu und deutet durchaus auf Informations- und Handlungsbe-
darf in den Betrieben hin. 
 

 
 
Abb. 5.21 Antworten auf Frage  „Hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin mal einen Überblick 

 über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Betrieb verschafft“ 
(n=1999) 

 
Diese Einschätzung gilt unabhängig von der Betriebsgrößenklasse (vgl. Abb. 5.22). 
Etwa ein Fünftel der Beschäftigten aus Unternehmen aller drei Größenklassen wis-
sen nicht, ob sich die oberste Führungskraft schon einmal im genannten Sinne in 
Kenntnis gesetzt hat oder verneinen es.  
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Abb. 5.22 Antworten auf die Frage „Hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin schon einmal 

einen Überblick über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Be-
trieb verschafft“ nach Betriebsgröße 

 
Unterschiede gibt es in Bezug auf die Wirtschaftszweige (vgl. Abb. 5.23). Am besten 
schneidet der Bereich Energie- und Wasserversorgung ab, wo neun von zehn der 
befragten Beschäftigten bestätigen, dass sich ihr/e Chef/in schon einmal einen Über-
blick über die Sicherheit- und Gesundheitssituation verschafft hat. Demgegenüber 
sagen dies im Bereich Verkehr und Lagerei/Information und Kommunikation nur sie-
ben von zehn Befragten. Der Anteil derjenigen, die die Frage verneinen und davon 
ausgehen, dass es bislang keinen Überblick über die Sicherheits- und Gesundheits-
situation im Betrieb gibt, schwankt zwischen 6,3 % in der Land- und Forstwirt-
schaft/Fischerei und 14,9 % im Bereich Verkehr und Lagerei/Information und Kom-
munikation. Dabei ist zu beachten, dass – abgesehen vom Bereich Energie- und 
Wasserversorgung – ein relevanter Teil der Beschäftigten (bis zu 15 %) diese Frage 
aufgrund mangelnder Kenntnis nicht positiv oder nur negativ beantworten kann.  
Beschäftigte aus Branchen(gruppen) mit nicht geringem Gefährdungspotenzial wie 
Bergbau, Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe und das Baugewerbe verneinen zu 
fast einem Fünftel, dass sich in ihrem Betrieb der Chef oder die Chefin schon einmal 
einen Überblick zur Arbeitsschutzsituation im Betrieb verschafft hat oder können da-
zu keine Aussage machen. 
 



 

 

168

70,2%

76,7%

77,7%

82,0%

82,5%

84,6%

85,2%

86,3%

87,5%

89,5%

14,9%

11,6%

7,8%

9,5%

9,3%

13,5%

8,2%

6,5%

6,3%

10,5%

14,9%

11,6%

14,5%

8,5%

8,2%

1,9%

6,7%

7,2%

6,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Grundstücks- und Wohnungsw esen, Erbringung 
von freiberuflichen w iss. und techn. DL

Baugew erbe

Bergbau und Gew innung von Steinen und Erden; 
Verarbeitendes Gew erbe

Öffentliche Verw altung, Verteidigung, Sozialversicherung,
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen;
Gastgew erbe

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialw esen, 
Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung sonstiger DL …

Land- und Forstw irtschaft; Fischerei und Fischzucht

Energie- und Wasserversorgung

ja nein w eiß nicht

 
 
Abb. 5.23 Wertungen zu „Hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin schon mal einen Überblick 

über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Betrieb verschafft?“ 
nach Wirtschaftszweig (n=1996) 

 
Sofern die Befragten bestätigten, dass der Chef bzw. die Chefin sich bereits einen 
Überblick verschafft hat, wurde gefragt, auf welche Weise dies geschah. Die Antwor-
ten darauf sind in Abbildung 6.4 dargestellt.  
Gespräche mit den Beschäftigten nennen 80 % der Befragten als eine Methode ihres 
Chefs/ihrer Chefin, sich einen Überblick zu verschaffen; sie steht damit an erster 
Stelle. An zweiter Stelle rangieren aus der Perspektive von mehr als der Hälfte der 
Befragten die Mitarbeiterbefragungen. Die dritthäufigste Nennung sind Gespräche 
mit Führungskräften.  
Nur ein Drittel der Befragten verweist hingegen auf realisierte Gefährdungsanalysen. 
Ein weiteres Drittel der Befragten schätzt ein, dass die Arbeitsbedingungen durch 
Expert/innen erfasst und bewertet wurden. Knapp ein Drittel (29 %) gibt an, dass ex-
terne Fachkräfte beteiligt waren.  
Bemerkenswert ist, dass die (gesetzlich vorgeschriebene) Gefährdungsanalyse an-
teilig (33,5 %) fast gleichhäufig wie die Unfallanalyse (31,8 %) genannt wird, lässt 
doch der Anteil der Analysen nach eingetretenem Schaden den Schluss zu, dass 
Gefährdungspotenzial nicht erkannt oder eventuell auch missachtet wird. 
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Abb. 5.24 Antworten auf die Frage „Wie hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin einen Über-

blick über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Betrieb ver-
schafft?“ (Mehrfachnennung möglich; n=1623) 

 
Betrachtet man die Sichten nach Betriebsgrößenklasse so zeigt sich erwartungsge-
mäß, dass von den Befragten aus den größeren Kleinbetrieben (20-49 MA) häufiger 
als von jenen aus kleineren (1-9 MA; 10-19 MA) gängige Methoden der Analyse von 
Gefährdungs- und Belastungssituationen angeführt werden und auf den Einbezug 
externer Expert/innen verwiesen wird. Zugleich dominieren aus dieser Perspektive in 
den Kleinstbetrieben noch stärker als in den Kleinunternehmen (10-19 MA; 20-49 
MA) die Gespräche mit Beschäftigten als eine Quelle, aus der sich der Chef bzw. die 
Chefin einen Überblick über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Unterneh-
men verschafft. 
Die Sichten der Befragten auf das Erfassen der Arbeitsschutzsituation in Kleinstun-
ternehmen mit 1-9 MA lassen sich wie folgt resümieren:  
Seltener als Beschäftigte aus größeren Kleinbetrieben verweisen jene aus Kleinstun-
ternehmen darauf, dass...  
 Beschwerden von Beschäftigten Quelle der Einsicht in Handlungserfordernisse 

bezüglich Gesundheit und Sicherheit im Betrieb sind;  
 Fehlzeitenanalyse und Unfallanalysen genutzt werden (Das kann darin wurzeln, 

dass Unfälle seltener passieren und man über Fehlzeiten ohnehin einen raschen 
Überblick hat.); 

 externe Expert/innen zur Erfassung und Bewertung von Arbeitsbedingungen hin-
zugezogen werden; 

 häufiger die Kommunikation des Unternehmers bzw. der Unternehmerin mit Mit-
arbeiter/inne/n (als in “größeren” Firmen) zum Erkennen von Gefahren etc. ange-
führt wird. 

Die Sichten der Befragten aus größeren Kleinunternehmen (20-49 MA) auf das Er-
fassen der Arbeitsschutzsituation – vor allem im Vergleich zu Kleinstunternehmen – 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Befragten aus diesen Betrieben... 
 meinen deutlich häufiger, dass ihr Chef/ihre Chefin Analysen wie Gefährdungs-

analyse und Unfallanalyse veranlasst, 
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 geben öfter an, dass die Führung Einsicht aus Beschwerden sowie aus Fehlzei-
ten- und Unfallanalysen gewinnt, 

 verweisen anteilig mehr auf Gespräche zum Thema Gesundheit und Sicherheit 
mit dem/der Chef/in und weniger auf Gespräche mit anderen Beschäftigten,  

 berichten am häufigsten darüber, dass externe Experten hinzugezogen werden, 
um die Situation zu analysieren.  

Insgesamt wird deutlich, dass die analytische Praxis der Führung in Klein- und Klein-
stunternehmen stark auf kommunikativen Methoden und damit auch auf Erfahrungs-
wissen basiert. 
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Abb. 5.25 Antworten auf die Frage „Wie hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin einen Über-

blick über die Sicherheits- und Gesundheitssituation im Betrieb ver-
schafft?“ nach Betriebsgröße (Mehrfachnennung möglich; n=1623) 

 
5.5.2 Einschätzungen der Beschäftigten zu Arbeitsbelastungen 
 
Auskunft über den Schutz von Gesundheit und Sicherheit im Betrieb und dessen  
Wirkung – wenn auch nur vermittelt – gibt die Einschätzung von Arbeitsbelastungen. 
So wurden die Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinunternehmen danach gefragt, ob 
sie Belastungen in der Arbeit erleben und wenn ja, welche. 
Die überwiegende Mehrheit (83,3 %) der Befragten gibt an, sich nicht durch be-
stimmte Arbeitsbedingungen und -umstände an ihrem Arbeitsplatz belastet zu fühlen, 
immerhin 16,7 % bejahten dies jedoch. Jene, die sich belastet fühlen, nennen als 
Ursache (Mehrfachnennung war möglich):  
 psychische Belastungen und Arbeitsstress (51 %), gefolgt von  
 belastenden Bedingungen der Arbeitsumgebung (43 %),  
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 körperlicher Schwere der Arbeit (32 %),  
 Arbeitszeiten (27 %) und  
 Belastungen durch Schadstoffe (26 %). 
Demgegenüber sind das soziale Klima im Betrieb und das Verhältnis zur vorgesetz-
ten Person vergleichsweise selten belastende Faktoren. Dennoch bleibt, dass psy-
cho-soziale Belastungen den „vordersten Platz“ unter den belastenden Arbeitsbedin-
gungen einnehmen. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass gewiss für nicht we-
nige die Beeinträchtigung durch das soziale Klima unter „Arbeitsstress“ subsumiert 
werden. 
 

 
 
Abb. 5.26 Arbeitsbedingungen und Umstände, durch die sich Beschäftigte am 

meisten belastet fühlen (Mehrfachnennung möglich; n=333) 

 
Belastungen werden minimal häufiger von Männern als von Frauen und etwas häufi-
ger von Älteren als von Jüngeren angegeben.  
Deutlichere Differenzierungen gibt es zwischen den Antworten der Befragten, wenn 
nach Qualifikation unterschieden wird: Beschäftigte mit akademischem Abschluss 
berichten mit 20,8 % am häufigsten, dass sie sich durch ihre Arbeitsbedingungen 
belastet fühlen, während Beschäftigte ohne Abschluss dies mit 6,8 % sehr selten 
angeben.  
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Abb. 5.27 Fühlen Sie sich durch bestimmte Arbeitsbedingungen und Umstände an 

Ihrem Arbeitsplatz belastet? (n=1999) 

 
5.5.2.1 Belastungserleben nach Geschlecht 
 
Während Frauen häufiger als Männer als Grund des Belastungserlebens psychische 
Belastungen (56,2 % zu 42,5 %), eine belastenden Arbeitsumgebung (45,8 % zu 
39,1 %), körperliche Schwere der Arbeit (34,0 % zu 28,3 %) und Belastungen durch 
das soziale Klima im Betrieb (11.4 % zu 6,9 %) nennen, geben Männer häufiger als 
Frauen Schadstoffe (33,5 % zu 21,6 %), Unfallgefahren (19,3 % zu 11,8 %) und an-
dere Belastungen (13,2 % zu 9,4 %) als Faktoren an. Belastungen, hervorgerufen 
durch die Arbeitszeit und durch die Beziehungen zum/zur Vorgesetzten differieren 
nicht bis kaum nach Geschlecht.  
Daraus folgt zum einen, dass Frauen deutlich häufiger als Männer psychische Belas-
tungen als (einen) Grund für Belastungsempfinden äußern. (Inwieweit hier auch die 
Doppelbelastung durch Erwerbs- und Familienarbeit eine Rolle spielt, kann nicht be-
urteilt werden.) Zum anderen zeigt die Belastung durch Arbeitsumgebung und 
Schwere der Arbeit, dass dies nicht nur für männertypische Tätigkeiten, sondern 
auch und gerade für frauentypische zutrifft. Insgesamt wird deutlich, dass sich zwar 
Männer stärker belastet fühlen als Frauen, aber die Gründe dafür bei ihnen keine so 
große Schwankungsbreite haben wie bei den Frauen.  
 
5.5.2.2 Belastungserleben nach Alter 
 
Mit zunehmendem Alter werden psychische Belastungen häufiger angegeben: Wäh-
rend in den Altersgruppen 16 bis 29 Jahre und 30 bis 39 Jahre jeweils 37 % auf Ar-
beitsstress und psychische Belastungen verweisen, waren es bei den 40 bis 49-
Jährigen 57,5 % und bei den Befragten ab 50 Jahre sogar 61,9 %. Ebenso ist es die 
Gruppe der über 50-Jährigen, die sich durch die Arbeitsumgebung häufiger (53,9 % 
zu durchschnittlich 43,2 %) belastet fühlt. Die körperliche Schwere der Arbeit belastet 
besonders (40,6 % zu durchschnittlich 31,8 %) die 30-39-Jährigen. Andere Belastun-
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gen führt die Gruppe der 40-49-Jährigen überdurchschnittlich (17,6% zu durch-
schnittlich 10,9 %) häufig als belastend an. 
 
5.5.2.3 Belastungserleben nach Qualifikation 
 
Beschäftigte ohne Berufsabschluss nennen überdurchschnittlich häufig Unfallgefah-
ren (27,8 % zu durchschnittlich 14,7 %) und die körperliche Schwere der Arbeit 
(37,5 % zu durchschnittlich 31,8%) als Grund der Belastung. Allgemein kann ein Zu-
sammenhang zwischen der Qualifikation und den eben genannten Belastungen fest-
gestellt werden. Je geringer die Qualifikation der Beschäftigen, desto häufiger wer-
den Unfallgefahren wie auch die körperliche Schwere der Arbeit als Gründe für Be-
lastungen am Arbeitsplatz genannt.  
Akademiker/innen hingegen fühlen sich im Vergleich zu der Gruppe der Beschäfti-
gen, welche über keinen Berufsabschluss verfügt, durch psychische Belastun-
gen/Arbeitsstress (57,0 % zu 27,6 %), die Arbeitsumgebung (54,1 % zu 34,9 %), Ar-
beitszeiten (30,4 % zu 1,3 %) und das soziale Klima im Betrieb (11,9 % zu 0,0 %) 
besonders häufig belastet.  
Beschäftigte, die eine Berufsausbildung vorweisen können und jene, die eine Fort-/ 
Weiterbildung absolviert haben, äußern etwa gleich häufig, dass die Arbeitsumge-
bung (39,4 % zu 39,1 %), die Arbeitszeiten (26,3 % zu 26,7 %) belastend seien oder 
nannten andere Belastungen (12,4 % zu 12 ,6 %). Sie unterscheiden sich jedoch 
bezüglich der Häufigkeit bei Schadstoffe, Staub (30,8 % zu 20,9 %), psychischen 
Belastungen/Arbeitsstress (54,1 % zu 38,3 %) und belastende Beziehungen zum/zur 
Vorgesetzten (2,1 % zu 10,1 %) deutlich (vgl. Tab. 5.8). Insgesamt kann also nicht 
resümiert werden: je weniger qualifiziert, umso belasteter. Im Gegenteil, das Belas-
tungserleben der höher Qualifizierten ist erheblich. Dieser Befund steht durchaus im 
Einklang mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen.21 
 
 

                                            
21 vgl. Newsletter Böckler Impuls Heft 13/2010, S. 4ff. 
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Tab. 5.8 Arbeitsbedingungen und Umstände durch die sich die Beschäftigen an 
Ihrem Arbeitsplatz am meisten belastet fühlen nach soziodemographi-
schen Merkmalen (max. 3) 
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Männlich 39,1% 33,5% 19,3% 28,3% 27,7% 42,5% 6,9% 4,8% 13,2% 

Weiblich 45,8% 21,6% 11,8% 34,0% 26,5% 56,2% 11,4% 4,9% 9,4% 

16 bis 29 Jahre 39,7% 28,8% 17,4% 34,9% 26,3% 37,2% 11,9% 5,6% 9,9% 

30 bis 39 Jahre 38,2% 23,4% 11,1% 40,6% 28,6% 36,5% 8,3% 8,8% 3,9% 

40 bis 49 Jahre 37,4% 29,5% 15,2% 23,6% 30,8% 57,5% 9,9% 1,8% 17,6% 

50  Jahre u. älter 53,9% 23,4% 15,1% 31,7% 22,8% 61,9% 9,2% 4,9% 9,4% 

Keinen Berufsab-
schluss 34,9% 26,5% 27,8% 37,5% 1,3% 27,6% 0,0% 15,7% 0,0% 

Berufsausbildung 39,4% 30,8% 17,1% 34,2% 26,3% 54,1% 10,3% 2,1% 12,4% 

Fort-/ Weiterbil-
dung (z.B. Meis-
ter, Fachwirt) 39,1% 20,9% 13,0% 37,9% 26,7% 38,3% 6,4% 10,1% 12,6% 

Studium 54,1% 22,1% 10,6% 22,1% 30,4% 57,0% 11,9% 4,8% 7,5% 

 
5.5.2.4 Belastungserleben von Beschäftigten nach Betriebsgröße 
 
Unterschiede im Belastungserleben gibt es auch nach Betriebsgröße.  Am wenigsten 
belastend scheinen die Arbeitsbedingungen in Betrieben mit 10 bis 19 Mitarbei-
ter/innen zu sein, hier wird von 13,9 % der in solchen Betrieben Beschäftigten unter-
durchschnittlich häufig von Belastungen berichtet.  
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16,3%

13,9%

19,1%
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ja nein

 
 
Abb. 5.28 „Fühlen Sie sich durch bestimmte Arbeitsbedingungen und Umstände 

an Ihrem Arbeitsplatz belastet?“ Nach Betriebsgröße (n=1998) 

 
5.5.2.5 Belastungsempfinden in Abhängigkeit von der Regelmäßigkeit des  

Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
 
Einen noch deutlicheren Zusammenhang gibt es zwischen dem Belastungsempfin-
den befragter Beschäftigter und einem regelmäßig praktizierten Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Letzterer geht tendenziell mit einem geringeren Erleben von Belas-
tungen einher. Unter jenen, die meinen, der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird 
regelmäßig betrieben, fühlen sich nur 14 % belastet; ist diese Regelmäßigkeit nicht 
gegeben, sagen das doppelt soviel (28 %).  
 

13,8%

24,5%

28,4%

86,1%

75,4%

71,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AGS w ird regelmäßig
betrieben

AGS w ird teils/teils betrieben

AGS w ird nicht regelmäßig
betrieben

fühlen sich belastet fühlen sich nicht belastet

 
 
Abb. 5.29 Wertungen zu „Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) 

regelmäßig betrieben“ nach Belastungsempfinden am Arbeitsplatz 
(n=1989) 

 
5.5.2.6 Differenzierungen zwischen den Branchen 
 
Stark überdurchschnittlich häufig berichten Beschäftigte aus den Bereichen Erzie-
hung und Unterricht/Gesundheits- und Sozialwesen, Öffentliche Verwal-
tung/Sozialversicherung und Energie- und Wasserversorgung über Belastungen am 
Arbeitsplatz. Hier kann nur vermutet werden, dass Stressauslöser wie die „Sand-
wichposition“ zwischen (häufig) öffentlichem Auftraggeber und Kunden bzw. geringer 
eigener Spielraum in der Arbeitsgestaltung Ursachen sind. 
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Der Bereich Bergbau/Verarbeitendes Gewerbe liegt im Durchschnitt, Beschäftigte 
aus allen anderen Wirtschaftszweigen geben unterdurchschnittlich häufig Belastun-
gen an. Erstaunlich selten empfinden Befragte aus den Bereichen Land- und Forst-
wirtschaft/Fischerei sowie Grundstücks- und Wohnungswesen/Erbringung von freibe-
ruflichen Dienstleistungen Belastungen. 
 

 
 
Abb. 5.30 Wertungen zu „Fühlen Sie sich durch bestimmte Arbeitsbedingungen 

und Umstände an Ihrem Arbeitsplatz belastet?“ nach Wirtschaftszweig 
(n=1997) 

 
5.5.3 Einschätzungen zur Arbeitsfähigkeit bis zur Rente 
 
Da individuelle Sichten zur zukünftigen Arbeitsfähigkeit nur indirekt erhoben werden 
können, wurden die Beschäftigten gefragt, ob sie glauben, ihre Arbeit bis zur Rente 
ausüben zu können. Im Fall der Verneinung wurde um die Angabe von Gründen ge-
beten.  
Das Gros der Befragten (87 %) meint, die Arbeit wahrscheinlich bis zur Rente aus-
üben zu können, immerhin 13 % verneinen dies jedoch. Dieser Anteil ist zwar niedri-
ger als beispielsweise in einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung gemeinsam 
mit INIFES, zeigt aber einen ähnlichen Trend. Die HBS-Studie legt dar, dass unter 
Befragten, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, 18 % äußern, nicht bis zum Rentenalter 
auf ihrem Arbeitsplatz bleiben können; unter den mit der Arbeit Unzufriedenen sind 
es 77 %. Allerdings wurden in dieser Untersuchung auch die langfristigen Folgen von 
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Arbeitsbelastungen analysiert und nicht nur das subjektive Blitzlicht zur „Arbeit bis 
zur Rente“ eingefangen.22 D.h., die Ergebnisse sind nur sehr bedingt vergleichbar. 
Nach den Gründen gefragt, warum ein Verbleiben auf dem Arbeitsplatz bis zum Ren-
tenalter nicht wahrscheinlich ist, geben 40 % gesundheitliche Gründe an. Für weitere 
40 % ist die Schwere und Stärke der Arbeitsbelastungen der Grund. Bezogen auf 
alle Befragten sind es jeweils 7 %, die diese Ursachen nennen.  
Die Antworten auf die Frage nach der Arbeitsfähigkeit bis zur Rente differieren kaum 
nach der Betriebsgröße. Geringfügig häufiger verneinen Beschäftigte aus Betrieben 
mit 20-49 Mitarbeiter/innen (im Vergleich zu den kleineren), dass sie voraussichtlich 
nicht bis zum Rentenalter auf dem aktuellen Arbeitsplatz tätig sein können (zu 14 %; 
vgl. Abb. 5.31).  
 

87,7%

87,6%

86,0%

12,3%

12,4%

14,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 - 9 MA

10 - 19 MA

20 - 49 MA

Ja Nein

 
 
Abb. 5.31 Antworten auf Frage: „Meinen Sie, dass Sie Ihre Arbeit bis zur Rente 

ausüben können?“ nach Betriebsgröße (n=1999) 

 
Zwischen den Branchen gibt es dagegen erhebliche Unterschiede. So betonen Be-
fragte aus den Bereichen Öffentliche Verwaltung/Sozialversicherungen (31 %) sowie 
Erziehung und Unterricht/Gesundheits- und Sozialwesen (21 %) sehr viel häufiger 
als Befragte aus anderen Branchen, ihre Arbeit wahrscheinlich nicht bis zur Rente 
ausüben zu können. Etwas über dem Durchschnitt liegt auch der Bereich Handel, 
Instandhaltung sowie Reparatur von Kraftfahrzeugen mit 14,5 %.  
Überraschend ist, dass Beschäftigte aus Bereichen wie Verkehr und Lagerei, Infor-
mation und Kommunikation; Energie- und Wasserversorgung, aber auch aus dem 
Bereich Bergbau, Gewinnung von Steinen/Erden, Verarbeitendes Gewerbe selten 
oder gar nicht  angeben, voraussichtlich nicht bis zur Rente die jetzige Tätigkeit aus-
üben zu können (vgl. Abb. 5.32).  
 

                                            
22 vgl. Newsletter Böckler Impuls Heft 18/2010 
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Ja Nein

 
 
Abb. 5.32 Antworten auf Frage „Meinen Sie, dass Sie Ihre Arbeit bis zur Rente 

ausüben können?“ nach Wirtschaftszweig (n=1997) 

 
Eine Betrachtung nach Geschlecht, Alter und Qualifikation zeigt geringfügige Diffe-
renzierungen. 
Bezogen auf die Altersgruppen, sind es etwas stärker die 30-39-Jährigen, die vo-
raussehen, nicht bis zur Rente an ihrem jetzigen Arbeitsplatz tätig sein zu können; 
bezogen auf die Qualifikation liegen jene mit Fortbildungen oder Fortbildungsberufen 
leicht über dem Durchschnitt (14,8 %).  
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Abb. 5.33 Antworten auf Frage: „Meinen Sie, dass Sie Ihre Arbeit bis zur Rente 

ausüben können?“ nach Geschlecht, Alter und Qualifikation (n=1999) 

 
5.5.3.1 Belastungserleben und Arbeitsfähigkeit bis zur Rente 
 
Beschäftigte, welche sich durch bestimmte Arbeitsbedingungen und -umstände an 
Ihrem Arbeitsplatz belastet fühlen, meinen häufiger, dass Sie ihre Arbeit nicht bis zur 
Rente ausüben können als Beschäftigte, welche sich nicht belastet fühlen. Jene, die 
Belastungen anzeigen, meinen zu 30 %, dass sie ihre Tätigkeit nicht bis zur Rente 
verrichten können, die andere Gruppe nur zu knapp 10 %.  
 

 
 
Abb. 5.34 Arbeit bis zur Rente in Abhängigkeit von Belastung (n=1999) 
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5.5.4 Beschäftigte zur Verfügbarkeit von Sicherheits- und Schutzausrüstun-
gen  

 
Die Betriebe stellen ihren Beschäftigten in der Regel die notwendigen Sicherheits- 
und Schutzausrüstungen zur Verfügung (vgl. Abb. 5.35). Allerdings verneinen dies 
immerhin knapp 6 % der Befragten. Am besten schneiden hier die Kleinstbetriebe ab, 
wo der Anteil derjenigen, die keine notwendigen Sicherheits- und Schutzausrüstun-
gen erhalten, am kleinsten ist. Mit der Betriebsgröße nimmt der Anteil derjenigen ab, 
die mitteilten, dass sie in ihrem Betrieb zwar keine Sicherheits- und Schutzausrüs-
tungen erhalten, solche aber auch nicht erforderlich seien.  
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81,1%
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21,3%

18,0%
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20-49 MA

ja nein nein, da nicht erforderlich

 
 
Abb. 5.35 Verfügbarkeit von Sicherheits- und Schutzausrüstungen nach Betriebs-

größe (n=1985) 

 
Bei der Betrachtung der Wirtschaftszweige zeigt sich, dass in den Bereichen Öffentli-
che Verwaltung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Beschäftigte 
überdurchschnittlich häufig mit „nein“ antworteten (11 %), d. h. Sicherheits- und 
Schutzausrüstungen nicht bereitgestellt werden, obwohl sie erforderlich wären. 
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5.6 Wissen von Gesetzen, Verantwortlichkeit, Rechten und 
Pflichten auf dem Gebiet Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 
Zentrale Aussagen: 
 Das formale Basiswissen der befragten Beschäftigten auf dem Gebiet des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes ist gering. So kann die Mehrheit (61 %) der Be-
schäftigten kein Arbeitsschutzgesetz nennen.  

 Überdurchschnittlich groß ist die Unkenntnis von Gesetzen bei Beschäftigten aus 
Branchen mit nicht geringem Gefährdungspotenzial (wie Baugewerbe), am 
höchsten jedoch bei jenen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. Nach Be-
triebsgrößenklassen variiert die Kenntnis der Interviewten von Gesetzesnormen 
kaum, auch nicht nach Altersgruppen. Sie unterscheidet sich jedoch  nennens-
wert nach Qualifikationsgruppen. Am größten ist die Unkenntnis bei Befragten 
ohne beruflichen Abschluss. 

 Das Wissen der Beschäftigten um die Verantwortlichkeit für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz lt. Gesetz ist ausgeprägter: 75 % der Befragten nennen hier 
richtig den Unternehmer; ein Viertel weiß dies nicht oder gibt eine falsche Ant-
wort. Diesbezügliche Unterschiede sind nach Branchenzugehörigkeit der Befrag-
ten größer als nach der Größe „ihrer“ Unternehmen.  

 Das Wissen um allgemeine Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen zum Er-
halt von Gesundheit und Sicherheit (lt. Gesetz) ist deutlich umfangreicher als die 
Kenntnis von Normen und Verantwortlichkeit für den betrieblichen AGS. Knapp 
jede/r achte bis neunte Befragte konnte Rechte und Pflichten richtig als solche 
einschätzen. 

 Allerdings besteht nicht geringe Unkenntnis über das Recht, bei Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutzbehörden zu 
richten: zwischen 31 und 17 % der Befragten wussten dies nicht oder verneinten 
dieses Recht. 

 Das formale Basiswissen von Beschäftigten in Kleinunternehmen ist eher „laien-
haft“ und nicht expertenorientiert. Zugleich ist dieses Wissen offensichtlich weni-
ger „theoretisch“ als „erfahrungsbasiert“. 

Im folgenden Kapitel  wird das Ergebnis der Erhebung zum Wissen der befragten 
Beschäftigten aus Klein- und Kleinstunternehmen auf dem Gebiet des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes dargestellt. Vier Aspekte werden dabei beleuchtet: Die formale 
Kenntnis von Gesetzen, das Wissen um betriebliche Verantwortlichkeit für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz laut Gesetz sowie die diesbezüglichen Rechte und 
Pflichten von Mitarbeiter/innen.  
 
5.6.1 Kenntnis von Arbeitsschutzgesetzen 
 
Zunächst wurden die Beschäftigten gebeten, Gesetze, die den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz regeln, zu nennen. Dadurch sollte unter anderem auch erfasst werden, 
inwieweit sie in ihrem betrieblichen Alltag bereits mit diesen gesetzlichen Normen 
konfrontiert wurden oder dieselben ihnen nahe gebracht wurden.  
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Abb. 5.36 Kenntnis von Arbeitsschutzgesetzen (Mehrfachnennung möglich; 

n=1999) 

 
Die erhobenen Daten zeigen, dass die Mehrheit der Beschäftigten (60,7 %) kein Ar-
beitsschutzgesetz kennt, knapp 40 % kennen gesetzliche Normen in irgendeiner 
Weise. Jeder siebte Befragte kennt das Arbeitsschutzschutzgesetz, aber nur knapp 
7 % das Arbeitssicherheitsgesetz. Noch weniger Beschäftigte nennen das Mutter-
schutzgesetz (5,6 %) und je 4 % das Arbeitszeit- und Jugendarbeitsschutzgesetz.  
In 18 % der Fälle (Mehrfachnennungen waren möglich) haben die Mitarbeiter/innen 
unter anderem Arbeitsschutz-Handlungen angeführt, welche sich mittelbar aus einem 
Arbeitsschutzgesetz ableiten, diese jedoch nicht einem Gesetz zugeordnet. Zudem 
werden innerhalb dieser Gruppe Gesetze genannt, welche nicht der Kategorie Ar-
beitsschutzgesetze zuzuordnen sind.  
 

 
 
Abb. 5.37 Kenntnis der Beschäftigen von  Arbeitsschutzgesetzen – gruppiert 

(n=1999) 
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Wie sieht die Kenntnis der Beschäftigten von gesetzlichen Normen aus, wenn man 
eine einfache Gruppierung schafft (vgl. Abb. 5.37)? 
 Sechs von zehn Befragten kennen kein Gesetz, 
 mehr als jeder Dritte kennt ein bis zwei Gesetze und 
 nur eine sehr kleine Gruppe nennt drei bis vier Gesetze. 
Das geringe Wissen von Gesetzesnormen signalisiert Handlungsbedarf bezüglich 
einer Kenntniserweiterung auf Seiten der Beschäftigten. Zugleich ist es wohl auch 
ein Indiz dafür, dass auf der Mitarbeiter/innen-Ebene das Handlungswissen bedeut-
samer eingestuft wird als das normative Wissen. 
 
5.6.1.1 Wissen um gesetzliche Regelungen nach Region und Wirtschaftsberei-

chen 
 
Es besteht kein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Kenntnisstandes von Ar-
beitsschutzgesetzen nach Regionen. Das formale Basiswissen bezüglich des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes ist in Ost wie in West wenig ausgeprägt. 
Betrachtet man die Differenzierung nach Wirtschaftszweigen, zeigt sich, dass Befrag-
te der Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gast-
gewerbe; Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen; Energie und 
Wasserversorgung  vergleichsweise über etwas mehr Kenntnis verfügen als die Be-
fragten anderer Branchen (vgl. Abb. 5.38).  
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Abb. 5.38 Kenntnis der Beschäftigen von Arbeitsschutzgesetzen nach Wirt-

schaftsbereich (n=1999) 
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Dagegen ist die Unkenntnis von gesetzlichen Regelungen besonders groß in Bran-
chen, die eher zu jenen gehören, in denen Gefährdungen bezüglich Arbeitssicherheit 
und Gesundheit nicht gering sind – wie Land- und Forstwirtschaft/Fischerei, Bergbau, 
Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe; Verkehr und Lagerei. 
 
5.6.1.2 Wissen um gesetzliche Regelungen nach Betriebsgröße 
 
Es besteht kein wesentlicher Unterschied hinsichtlich des Kenntnisstandes von Ar-
beitsschutzgesetzen in Abhängigkeit von der Betriebsgrößenklasse der Kleinst- und 
Kleinunternehmen. Allerdings zeigt sich, dass Befragte aus Betrieben mit 10-19 Be-
schäftigten anteilig über leicht geringere Gesetzeskenntnis verfügen (vgl. Abb. 5.39).  
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Abb. 5.39 Kenntnis der Beschäftigen zu Arbeitsschutzgesetzen nach Betriebsgrö-

ße (n=1999) 

 
5.6.1.3 Wissen um gesetzliche Regelungen nach Alter, Geschlecht und Qualifi-

kation 
 
Aus der Sicht des Geschlechts ergibt sich kein nennenswerter Unterschied. Anders 
ist es bei der Betrachtung der Altersgruppen. Hier verfügen  Beschäftigte in der Al-
tersgruppe 40 bis 49 Jahre über eine etwas umfangreichere Gesetzeskenntnis. Jün-
gere im Alter von 16 bis 29 Jahre und Ältere ab 50 Jahre haben im Vergleich eine 
leicht geringere Gesetzeskenntnis. Zwischen 57 und 63 % der Befragten aller Alters-
gruppen kennen keine Gesetze des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
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Abb. 5.40 Kenntnis der Beschäftigen zu Arbeitsschutzgesetzen nach Alter 

(n=1995) 
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Dagegen sind die Anteile der befragten Beschäftigten, die über mehr Gesetzes-
kenntnis (drei bis vier Gesetze) verfügen, in allen Altersgruppen nahezu gleich ver-
teilt. Sie belaufen sich jedoch nur auf 3-4 % der Befragten der jeweiligen Altersgrup-
pe.  
Des Weiteren lassen sich leichte Unterschiede bezüglich der Gesetzeskenntnis nach 
der Qualifikation der Befragten ausmachen. Beschäftigte ohne beruflichen Abschluss 
oder mit abgeschlossener Berufsausbildung haben im Vergleich zu Beschäftigten, 
die eine Fort-/Weiterbildung oder ein Studium absolvierten, eine geringere Gesetzes-
kenntnis (vgl. Abb. 5.41). 
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Abb. 5.41 Kenntnis der Beschäftigen zu Arbeitsschutzgesetzen nach Qualifikation 

(n=1996) 

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gesetzeskenntnis auch im Kontext der Funkti-
on bzw. Position der/s Beschäftigen im Betrieb zu sehen ist und diese wiederum mit 
der Qualifikation zusammenhängt. 
So haben auch jene mit abgeschlossenem Studium häufiger etwas mehr (Gesetzes-) 
Wissen (6 % dieser Qualifikationsgruppe gegenüber 2 % in den anderen).  
 
5.6.1.4 Wissen um gesetzliche Regelungen in Abhängigkeit von der Existenz 

einer Interessenvertretung  
 
Eine unserer Hypothesen lautete, dass das formale Wissen der Beschäftigten zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgeprägter ist, wenn es in „ihren“ Betrieben einen 
Betriebs- oder Personalrat gibt. Diese Annahme ging davon aus, dass das Wirken 
einer solchen Interessenvertretung auch Gesundheit und Sicherheit betrifft und Ar-
beitnehmer/innen dadurch stärker mit einschlägigen Informationen (inklusive diesbe-
züglicher Normen und Regelungen) bekannt gemacht werden.  
Bezüglich der Kenntnis von Gesetzen bestätigt sich diese Annahme, aber nicht be-
zogen auf weitere Komponenten des formalen Wissens. Von jenen Beschäftigten, 
die die Existenz eines Betriebs- oder Personalrates anzeigten, konnte mehr als jeder 
zweite mindestens ein Gesetz nennen; von jenen ohne betriebliche Interessenvertre-
tung war es nur gut jeder dritte (vgl. Abb. 5.42). 
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Abb. 5.42 Kenntnis der Beschäftigen zu Arbeitsschutzgesetzen in Abhängigkeit 

von der Existenz eines Betriebs-/Personalrates (n=1999) 

 
5.6.2 Kenntnis der Beschäftigten hinsichtlich Verantwortlichkeiten im betrieb-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Das formale Basiswissen wurde auch bezüglich der Kenntnis gesetzlich geregelter 
Verantwortlichkeit im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz betrachtet. Die 
Befragten konnten aus sieben Antwortmöglichkeiten jene Person/en bzw. Funktions-
träger auswählen, die ihrer Meinung nach per Gesetz für den betrieblichen Arbeits-
schutz verantwortlich ist/sind.   
 
5.6.2.1 Wissen um Verantwortlichkeit per Gesetz  
 
Drei Viertel der Befragten gaben als betrieblichen Verantwortlichen lt. Gesetz den 
Unternehmer/Chef an. Da jedoch auch Mehrfachnennungen möglich waren, wurden 
auch weitere Akteur/innen genannt. Mehr als jeder zehnte Befragte (10,9 %)  wusste 
nicht, wer per Gesetz für den Arbeitsschutz verantwortlich ist. (Selten wurde die Ver-
antwortung dem Betriebsarzt oder einer Fachkraft für Arbeitssicherheit zugeordnet, 
da diese auch selten in Kleinunternehmen zu finden sind.)  
 

 
 
Abb. 5.43 Wissen der Beschäftigen um Verantwortlichkeit per Gesetz (Mehrfach-

nennungen möglich; n=1999) 
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In Abb. 7.9 wurde gruppiert nach:  
 Richtige Antwort: Unternehmer ist verantwortlich 
 Bedingt richtige Antwort: Unternehmer und andere sind verantwortlich 
 Weiß nicht oder falsche Antwort 
Jeder sechste von zehn Befragten sah richtigerweise alleinig den Unternehmer lt. 
Gesetz in der Verantwortung. Aber fast jeder Vierte wusste dies nicht oder gab eine 
falsche Antwort. 
 

 
 
Abb. 5.44 Wissen der Beschäftigen um Verantwortlichkeit per Gesetz – gruppiert 

(n=1999) 

 
5.6.2.2 Differenzierungen nach Betriebsgröße und Wirtschaftszweig 
 
Das Wissen um die Verantwortlichkeit für den betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz  ist bei den Befragten kaum von der Größe der Betriebe abhängig, in de-
nen sie arbeiten. Allerdings ist dieses Wissen bei den Beschäftigten aus den kleins-
ten Betrieben (1-9 MA) noch am ausgeprägtesten (63 % im Vergleich zu 57 bzw. 
59 % der Befragten aus den anderen Größenklassen).  
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Abb. 5.45 Wissen der Beschäftigen um Verantwortlichkeit per Gesetz nach Be-

triebsgröße (n=1999) 
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Betrachtet man die Unterschiede im Wissen der Befragten darüber, wer für Gesund-
heit und Sicherheit lt. Gesetz im Betrieb zuständig ist nach den Branchen, so sind 
diese Unterschiede erkennbar ausgeprägter als nach der Betriebsgröße: 
Zu knapp zwei Dritteln und mehr wissen die Befragten der Wirtschaftszweige Ener-
gie- und Wasserversorgung; Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation 
sowie im Baugewerbe Bescheid. Dennoch lässt sich nicht schlussfolgern: je mehr 
Gefährdung umso mehr Wissen um die Verantwortlichkeit für betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Denn in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; im Bereich 
Bergbau, Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe sowie im Bereich Erziehung, Unter-
richt, Gesundheits- und Sozialwesen wissen die Befragten am wenigsten Bescheid: 
nur zu 54 bis 59 % (vgl. Abb. 5.46).  
 

 
 
Abb. 5.46 Wissen der Beschäftigen um Verantwortlichkeit per Gesetz nach Wirt-

schaftszweig (n=1996) 

 
5.6.2.3 Differenzierungen nach Alter und Qualifikation  
 
Die Differenzierungen nach Alter sind sehr gering. Lediglich Beschäftigte zwischen 
40 und 49 Jahren nannten mit vier Prozentpunkten weniger, unterdurchschnittlich 
häufig (richtig) den/die Unternehmer/in bzw. Chef/in als Verantwortliche/n. Die Be-
trachtung nach Qualifikation zeigt, dass Beschäftige ohne beruflichen Abschluss 
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überdurchschnittlich (37,8 %) häufig den/die Unternehmer/in bzw. Chef/in nicht als 
gesetzlich Verantwortliche/n für den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unterneh-
men wahrnehmen. Gering Qualifizierte wissen also diesbezüglich wenig Bescheid. 
 
5.6.2.4 Differenzierung des Wissens über Verantwortlichkeit in Abhängigkeit 

von der Existenz eines Betriebsrates/Personalrates 
 
Die Annahme, dass Befragte aus Unternehmen mit einem Betriebsrat bzw. Personal-
rat deutlich mehr Kenntnis über gesetzliche  Verantwortlichkeit für Gesundheit und 
Sicherheit im Unternehmen haben als jene aus Betrieben, in den denen es keine sol-
che Vertretung gibt, bestätigt sich nicht.  
Im Gegenteil: Beschäftigte aus Unternehmen mit Betriebs- oder Personalrat geben 
um 12 % weniger die richtige Antwort (Unternehmer/in ist verantwortlich für Sicher-
heit und Gesundheit im Betrieb) als jene aus Betrieben ohne eine solche Mitarbei-
ter/innen-Vertretung. Vermutlich sehen Befragte, sobald sie auf einen Betriebs-
rat/Personalrat in ihrem Unternehmen verweisen können, diesen selbst auch häufi-
ger in der Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb als jene, in deren 
Unternehmen es keine solche Interessensvertretung gibt.  
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Abb. 5.47 Wissen der Beschäftigen um Verantwortlichkeit per Gesetz in Abhän-

gigkeit von der Existenz eines Betriebs-/Personalrates (n=1999) 

 
5.6.3 Wissen der Beschäftigten um Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen 

in Betrieben  
 
Im Folgenden soll betrachtet werden, in wie weit die Befragten im Grundsätzlichen 
wissen, welche Rechte sie als Mitarbeiter/innen (laut Gesetz) auf dem Gebiet des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes haben. Dafür galt es seitens der Befragten jeweils 
drei Arbeitsschutzrechte und drei ihrer Pflichten danach zu beurteilen, ob sie aus ih-
rer individuellen Sicht diese als solche einstufen würden. Die einzuschätzenden 
Rechte lauteten: 
 Vorschläge zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu machen, 
 bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an den Arbeitsgeber 

bzw. die Interessenvertretung richten sowie 
 sich bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit mit Beschwerden an externe 

Arbeitsschutzbehörden zu wenden.  
 Als Aussagen zu Pflichten war zu beurteilen, ob Mitarbeiter/innen... 
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 gemäß der Unterweisung/Weisung des Arbeitgebers für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit sorgen, 

 die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß 
verwenden und  

 Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Schutzvorrichtungen etc. bestimmungs-
gemäß verwenden müssen.  

Auffallend ist, dass Beschäftigte nur hinsichtlich des Rechts, bei Gefahren für Si-
cherheit und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutzbehörde zu richten, 
nicht oder falsch informiert sind, ansonsten jedoch mit jeweils über 97,0 % ihre Rech-
te und Pflichten als Mitarbeiter/innen kennen (vgl. Abb. 5.48). 
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Abb. 5.48 Wissen der Beschäftigen um Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen 

auf dem Gebiet des Arbeit- und Gesundheitsschutz (n=1999) 

 
Das heißt, das Wissen der Mitarbeiter/innen um Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist beinahe „lücken- bzw. fehlerlos“. Nur 5 bis 
8 %  der Befragten zeigten sich falsch oder unzureichend über jene Pflichten infor-
miert, die als solche zu bestätigen oder abzulehnen waren oder mit „weiß nicht“ be-
antwortet werden konnten. Da es sich dabei gewissermaßen um „Grundrechte und -
pflichten“ handelt, wiegen Nichtzustimmung und Nichtwissen jedoch umso schwerer.  
Gruppiert man das Wissen um Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen nach der 
Anzahl richtiger und falscher Nennungen, so ergibt sich folgendes Bild:  
 Gruppe „Kennen 6 Rechte und Pflichten“: Maximal sechs richtige Nennungen für 

das richtige Qualifizieren von drei Rechten und  drei Pflichten  
 Gruppe „Kennen  5 Rechte und Pflichten“  
 Gruppe „Kennen 4 und weniger Rechte und Pflichten“ 
Aus Abbildung 5.49 ist ersichtlich, dass fast zwei Drittel der Befragten alle einzu-
schätzenden Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen in Unternehmen richtig als 
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solche erkannten; mehr als ein Viertel mindestens fünf und knapp 8 % nur vier oder 
noch weniger Rechte und Pflichten richtig benannten. Da es sich jedoch auch hier 
um einfaches formales Wissen handelt, sind Nichtwissen und Fehler, die bei mehr 
als einem Drittel der Beschäftigten zu Tage traten, um so ernster zu nehmen.  
 

 
 
Abb. 5.49 Wissen der Beschäftigen um Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen 

auf dem Gebiet des Arbeit-  und Gesundheitsschutz – gruppiert 
(n=1999) 

 
5.6.3.1 Wissen um Rechte und Pflichten: Differenzierungen nach Betriebsgrö-

ße und Branche 
 
Insgesamt ergeben sich bei den Erhebungen zum Kenntnisstand bezüglich der 
Rechte und Pflichten wenige Differenzierungen nach Betriebsgröße und Branche. 
Eine nennenswerte Differenzierung nach Betriebsgrößenklasse stellte sich lediglich 
bei dem „Recht, bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an exter-
ne Arbeitsschutzbehörden zu richten“ heraus. In Kleinstunternehmen (1-9 MA) ist 
das Wissen um dieses Recht bei drei Vierteln der Befragten vorhanden, bei den Be-
fragten aus Unternehmen mit 10-19 und 20-49 Mitarbeiter/innen bei 80 bzw. 81 % 
der Interviewten. Beschäftigte aus Kleinstunternehmen sind also weniger über ihre 
Rechte und Pflichten informiert als jene aus größeren Kleinunternehmen. 
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Abb. 5.50 Antworten auf Frage: „Als Mitarbeiter habe ich das Recht, bei Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutz-
behörden zu richten“ nach Betriebsgröße (n=1999) 

 
Nach Branchen wird das Recht, sich bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit mit 
Beschwerden an externe Arbeitsschutzbehörden zu wenden, durchaus unterschied-
lich als solches erkannt.  
So wissen in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nur zwei Drittel der Befragten 
um dieses Recht. Im Baugewerbe, im Grundstücks- und Wohnungswesen und im 
Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gilt das für drei Viertel der 
befragten Beschäftigten. In den weiteren Branchen schwankt dieser Anteil zwischen 
77 und 83 %.  
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Abb. 5.51 Antworten auf Frage: „Als Mitarbeiter habe ich das Recht, bei Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutz-
behörden zu richten“ nach Wirtschaftszweig (n=1999) 

 
Die Frage, ob es eine Mitarbeiter-Pflicht ist, gemäß der Unterweisung/Weisung des 
Arbeitsgebers für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu sorgen, scheint auf 
den ersten Blick leicht zu beantworten zu sein. Wenn diese Antworten jedoch „Nein“ 
oder „Weiß nicht“ lauten, ist das eventuell weniger als Indiz für Nichtwissen, denn als 
Zweifel daran zu werten, dass die Weisungen des Arbeitgebers immer förderlich für  
Gesundheit und Sicherheit sind. Dass gerade in der Branche Energie- und Wasser-
versorgung 15 % der Befragten, im Baugewerbe, in Verkehr und Lagerei, Information 
und Kommunikation sowie in der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung, Sozialversi-
cherung etc. jeweils ca. 10 % die genannte Pflicht verneinen oder nicht kennen, deu-
tet in die genannte Richtung (vgl. Abb. 5.52). 
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Abb. 5.52 Antworten auf Frage „Als Mitarbeiter muss ich gemäß der Unterwei-

sung/ Weisung des Arbeitgebers für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sorgen“ nach Wirtschaftszweigen (n=2000) 

 
Analog verhält es sich mit der Beantwortung der Frage, ob Mitarbeiter/innen die zur 
Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwenden 
müssen. Auch hier sind es Befragte aus den soeben aufgeführten Branchen, die dies 
mit einem Anteil von 10 bis 16 % verneinen oder mit einem „Weiß nicht“ reagieren.  
Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die Anerkennung dieser Pflicht durch Be-
schäftigte in allen Branchen sehr hoch ist: Sie schwankt zwischen 84 und 97 % (vgl. 
Abb. 5.53).  
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Abb. 5.53 Antworten auf Frage: „Als Mitarbeiter muss ich die zur Verfügung ge-

stellten persönliche Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß verwen-
den“ nach Wirtschaftszweigen (n=1998) 

 
Ein ähnliches Bild wie das soeben gezeichnete ergibt sich bei den Antworten auf die 
Frage, ob Mitarbeiter/innen Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsstoffe und Schutzvorrich-
tungen etc. bestimmungsgemäß verwenden müssen. Am „geringsten“ bestätigen 
dies die Befragten  aus der Öffentlichen Verwaltung und der Energie- und Wasser-
wirtschaft (85 %), gefolgt von Verkehr/Lagerei, Information/Kommunikation mit 91%. 
Die Zustimmung im Baugewerbe liegt bei 95 % und in der Landwirtschaft bei 100 % 
(vgl. Abb. 5.54).  
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Abb. 5.54 Antworten auf Frage: „Als Mitarbeiter muss ich Maschinen, Werkzeuge, 

Arbeitsstoffe, Schutzvorrichtungen etc. bestimmungsgemäß verwen-
den“ - nach Wirtschaftszweigen (n=2000) 

 
Während die allgemeine Gesetzeskenntnis zum Arbeits- und Gesundheitsschutz von 
Beschäftigten durchaus in einem Zusammenhang zum Wirken eines Betriebs- oder 
Personalrates im Unternehmen steht, gilt dies beim Wissen um Rechte und Pflichten 
der Mitarbeiter/innen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nicht. 
Das Wissen um konkrete Rechte und Pflichten variiert in den drei Abstufungen (Ken-
nen sechs Rechte und Pflichten; Kennen fünf Rechte und Pflichten; Kennen von vier 
und weniger) nicht in Abhängigkeit vom Vorhandensein  eines Betriebs- oder Perso-
nalrates.  
Eine weitergehende Zusammenfassung des formalen Wissens der Befragten zu 
Verantwortlichkeiten und Rechten bringt wenig Verwertbares, weil die gute Kenntnis 
zu Rechten und Pflichten auch einen großen Anteil jener „produziert“, die über ein 
„höheres Wissen“ verfügen.  
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5.6.3.2 Wissen der Beschäftigten stark erfahrungsorientiert  
 
Die Erhebung zeigt ziemlich klar, dass die Kenntnisse der Beschäftigten aus Klein- 
und Kleinstunternehmen nicht durch „Normwissen“ geprägt sind. Ihr Wissen von und 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz basiert offensichtlich stark auf ihrem beruflichen 
Fach- und Erfahrungswissen. Das zeigt auch die nachfolgende Betrachtung der be-
trieblicher Lern- und Beteiligungsformen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. 
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5.7 Lern- und Beteiligungsformen 
 
Zentrale Aussagen: 
 Die befragten Beschäftigten aus Klein- und Kleinstunternehmen bestätigen in 

hohem Maße, dass sie in Lern- und Beteiligungsformen, die (auch) dem Erhalt 
von Gesundheit gelten, eingebunden sind. Am häufigsten wurde betont, dass der 
Chef bzw. die Chefin Vorschläge der Beschäftigten berücksichtigt und diese 
nach Möglichkeit auch umsetzt (82,5 %), gefolgt sogleich von Schulungen für die 
es einen Anlass gibt (71 %).  

 Aus der Sicht der Befragten wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) nur 
in knapp zwei Dritteln der Betriebe regelmäßig, d. h. nicht nur anlassbezogen 
bearbeitet – durch regelmäßige Unterweisungen bzw. Besprechungen und Be-
wertungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

 Während nach Aussagen der Befragten in den Kleinbetrieben mit 20-49 MA häu-
figer regelmäßige Unterweisungen stattfinden und Fachkräfte in den AGS einbe-
zogen werden, werden dagegen in den Kleinstbetrieben mit 1-9 MA häufiger 
Vorschläge der Mitarbeiter/inne/n berücksichtigt.  

 Die Einschätzungen der Beschäftigten variieren hinsichtlich der Art der praktizier-
ten Lern- und Beteiligungsformen nach Betriebsgrößengruppen und noch stärker 
nach Wirtschaftszweigen. 

 Beschäftigte welche angaben, mehr in Lern- und Beteiligungsformen eingebun-
den zu sein, haben auch ein (leicht) umfangreicheres formales Wissen bezüglich 
des Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

 Resümierend ist festzustellen, dass sich beinahe zwei Drittel der Beschäftigten in 
unterschiedliche Lern- und Beteiligungsformen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes einbezogen fühlen. Das spricht für eine integrative und eher beteili-
gungsorientierte Praxis  des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Klein- und 
Kleinstunternehmen. 

 
 
5.7.1 Sichten der Beschäftigten zu den Lern- und Beteiligungsformen 
 
In diesem Abschnitt geht es um die Frage, ob und wie die Beschäftigten bei der Ges-
taltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Betrieb beteiligt werden. Zu diesem 
Zweck sind ihre Zustimmung bzw. Nicht-Zustimmung zu folgenden sechs Sachver-
halten abgefragt worden:  
 Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen machen selbständig Vorschläge zur Verbesse-

rung der Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. 
 Bei uns im Betrieb finden regelmäßig Unterweisungen zu Sicherheit und Gesund-

heit bei der Arbeit statt. 
 Schulungen zu Sicherheit und Gesundheit finden statt, wenn es dafür einen An-

lass gibt. 
 Gesundheits- und Unfallgefahren werden regelmäßig besprochen, bewertet und 

ggf. durch entsprechende Maßnahmen behoben. 
 Unser/e Chef/in berücksichtigt Vorschläge von uns Mitarbeitern und setzt diese, 

wenn möglich, um.  
 Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen wird auch das Wissen von 

Fachkräften einbezogen (z. B. Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit).  
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Die höchste Zustimmung erhält die Aussage, dass der Chef bzw. die Chefin Vor-
schläge der Beschäftigten berücksichtigt und diese nach Möglichkeit auch umsetzt 
(vgl. Abb. 5.55). Diese Aussage qualifizieren 82,5 % der Befragten als zutreffend, 
12,4 % als teilweise zutreffend, aber 5,1 % als nicht zutreffend. 
Am geringsten stimmen die Befragten der Aussage zu “Im Betrieb finden regelmäßig 
Unterweisungen zu Sicherheit und Gesundheit statt“. Mehr als ein Fünftel verneint 
dies, 59 % geben dies als zutreffend an. Etwas häufiger bestätigen sie die Aussage, 
dass Gesundheits- und Unfallgefahren regelmäßig besprochen und bewertet und 
ggf. behoben werden (64 %).  
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz – dies legen die Einschätzungen der Beschäftig-
ten zu o. g. Aussagen nahe – scheint in maximal zwei Dritteln der Betriebe regelmä-
ßig, d. h. nicht nur anlassbezogen, in die betriebliche Arbeit integriert zu sein. Dabei 
bleibt jedoch offen, was unter „regelmäßig“ verstanden wird. 
Resümierend ist dennoch festzustellen, dass sich die Beschäftigten zu beinahe zwei 
Dritteln in unterschiedliche Lern- und Beteiligungsformen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes einbezogen fühlen. Das spricht erneut für eine eher integrative und 
beteiligungsorientierte Praxis  des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Klein- und 
Kleinstunternehmen, die jedoch auch sehr zufällig zustande kommen kann. 
 

 
 
Abb. 5.55 Lern- und Beteiligungsformen aus Sicht der Beschäftigten (n=1999) 
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5.7.2 Lern- und Beteiligungsformen nach Region, Wirtschaftsbereich und  
Betriebsgröße 

 
Der Vergleich der Sichten der Befragten aus den alten und neuen Bundesländern 
zeigt bei zwei Fragen deutliche Unterschiede. Werden in den neuen Bundesländern 
Gesundheits- und Unfallgefahren in 68,7% der Fälle regelmäßig besprochen, bewer-
tet und gegebenenfalls behoben, so trifft dies in den alten Bundesländern nur in 
61,2% der Fälle zu. Weiter stellt sich heraus, dass aus der Sicht der Befragten re-
gelmäßige Unterweisungen zu Sicherheit und Gesundheit in den neuen Bundeslän-
dern häufiger (65,7%) als in den alten Bundesländern (56,0%) stattfinden.  
 

 
 
Abb. 5.56 Lern- und Beteiligungsformen aus Sicht der Beschäftigen nach Region 

(Angaben von „trifft zu“) 

 
Betrachtet man die Lern- und Beteiligungsformen nach Wirtschaftszweig (vgl. Tab. 
5.9) zeigt sich, dass in der Land- und Forstwirtschaft/Fischerei sowie im Bereich 
Bergbau, Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe die erfragten Lern- und Beteili-
gungsformen tendenziell überdurchschnittlich häufig als zutreffend qualifiziert wer-
den. Branchen, in denen die Beschäftigten die erfragten Formen fast durchgehend 
unterdurchschnittlich häufig als zutreffend kennzeichnen, sind Verkehr und Lagerei/ 
Information und Kommunikation, Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen/Erbringung von freiberuflichen 
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Selbst wenn man berücksich-
tigt, dass der hohe Frauenanteil in einigen dieser Zweige (in der Erhebung) das Bild 
verzerrt (Frauen geben häufiger als Männer an, in Lern- und Beteiligungsformen ein-
gebunden zu sein), erklärt dies weder ausreichend die überdurchschnittliche noch 
die unterdurchschnittliche Abweichung. Denn auch im Bereich Finanz- und Versiche-
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rungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen; freiberufliche wissen-
schaftlich-technische Dienstleistungen liegt der Frauenanteil ebenfalls bei 70 bzw. 
77 %.  
Auch die Tatsache, dass im Baugewerbe jeweils nur ca. 60 % der Befragten ange-
ben, dass regelmäßige Unterweisungen stattfinden und Gesundheits- und Sicher-
heitsgefahren regelmäßig besprochen werden, ist anmerkenswert.  
 
Tab. 5.9 Sichten zu Lern- und Beteiligungsformen nach Wirtschaftszweig (Anga-

ben von „trifft zu“; Mehrfachnennung möglich) 
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  81,3% 75,0% 68,8% 71,9% 74,2% 62,5% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; 
Verarbeitendes Gewerbe 

84,8% 81,2% 80,1% 73,1% 73,2% 73,4% 

Energie- und Wasserversorgung 78,9% 60,0% 70,0% 68,4% 68,4% 73,7% 

Baugewerbe 79,8% 68,9% 61,6% 64,9% 60,6% 57,6% 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraft-
fahrzeugen; Gastgewerbe 

85,2% 71,1% 70,6% 73,5% 69,3% 61,1% 

Verkehr und Lagerei; Information und Kommuni-
kation 

75,8% 60,8% 70,3% 65,2% 58,5% 58,4% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen 

74,4% 70,5% 59,5% 60,5% 41,9% 37,2% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung 
von freiberuflichen, wiss. und techn. DL 

83,2% 65,2% 58,5% 64,7% 58,2% 45,6% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversi-
cherung, Exterritoriale Organisationen und Kör-
perschaften 

77,4% 71,2% 77,4% 65,4% 63,5% 52,8% 

Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozi-
alwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung; Er-
bringung sonstiger DL; Private Haushalte mit 
Personal 

82,3% 74,2% 69,5% 67,4% 58,9% 57,9% 

Gesamt 82,4% 71,1% 68,9% 68,9% 63,8% 58,7% 

 
Eine Betrachtung nach Betriebsgröße (vgl. Abb. 5.57) zeigt, dass in den Betrieben 
mit 20 bis 49 Mitarbeiter/innen deutlich häufiger als in den kleineren regelmäßige 
Unterweisungen stattfinden und Fachkräfte einbezogen werden. Auch über die 
Durchführung anlassbezogener betrieblicher Schulungen wird in den Betrieben mit 
20 bis 49 Mitarbeiter/innen häufiger berichtet. Wenig betriebsgrößenbezogene Un-
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terschiede gibt es hingegen bezüglich der regelmäßigen Besprechung, Bewertung 
und Behebung von Gesundheits- und Unfallgefahren.  
Die Berücksichtigung von Vorschlägen der Mitarbeiter/innen wird hingegen von Be-
fragten aus kleineren und Kleinstbetrieben häufiger genannt als von Befragten aus 
Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten. 
 

 
 

Abb. 5.57 Lern- und Beteiligungsformen nach Betriebsgröße (Angaben von „trifft 
zu“ in Prozent, Mehrfachnennung möglich) 

 
Die Befragten aus Kleinstunternehmen verweisen seltener auf regelmäßige Unter-
weisungen, dafür mehr auf informelle Lern- und Beteiligungsformen (wie „Vorschläge 
von Mitarbeiter/innen werden berücksichtigt und möglichst umgesetzt“).  
Das spricht erneut für das in der Literatur in Auswertung qualitativer Untersuchungen 
zunehmend betonte integrativ-partizipative Modell des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in Klein-, aber vor allem in Kleinstunternehmen. In letzteren ist das Arbeits-
schutzhandeln, das zeigt auch Abbildung 8.3, weniger von spezieller Arbeits- und 
Gesundheitsschutzexpertise getragen. Spezielle Arbeitsschutzfachkräfte werden we-
niger einbezogen –  nicht zuletzt wohl deshalb, weil sie in Kleinunternehmen seltener 
vorhanden sind. Fast übereinstimmend sagen jeweils 62 bis 65 % der Befragten aus 
Betrieben der drei Größenklassen, dass Gesundheits- und Unfallgefahren regelmä-
ßig besprochen werden. Das heißt aber auch, in durchschnittlich einem Drittel der 
Unternehmen geschieht dies nicht. 
 
5.7.2.1 Sichten der befragten Beschäftigten zu Lern- und Beteiligungsformen 

nach Qualifikation, Alter und Geschlecht  
 
Die praktizierten Beteiligungs- und Lernformen variieren kaum nach individuumsbe-
zogenen Merkmalen wie Alter, Qualifikation oder Geschlecht. (Vermutlich spiegelt 
sich hier, dass in Kleinunternehmen die „übliche“ geringere Einbindung Älterer und 
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geringer Qualifizierter in Qualifizierungsmaßnahmen nicht zutrifft, da es sich hier 
überwiegend um informelle Lern- und Beteiligungsformen handelt, die in den betrieb-
lichen Alltag integriert sind und eher alle Mitarbeiter/innen betreffen.) Die feststellba-
ren kleinen Varianzen betreffen bei der Qualifikation die gering Qualifizierten bzw. 
jene ohne beruflichen Abschluss. Sie bestätigen überwiegend seltener die Teilhabe 
an den zur Auswahl stehenden Lern- und Beteiligungsformen als andere Befragte 
anderer Qualifikationsstufen. 
Frauen beurteilen die Teilhabe überwiegend etwas positiver als Männer (vgl. eben-
da). Auch Ältere meinen bei zwei Formen etwas stärker eingebunden zu sein als 
Jüngere. Das betrifft die regelmäßige Besprechung/Bewertung von Gesundheits- und 
Unfallgefahren und das Einbeziehen des Wissens von Fachkräften (vgl. ebenda). 
Einen größeren Unterschied gibt es in der Wertung der Aussage „Mitarbeiter/ Mitar-
beiterinnen machen selbständig Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit und 
Gesundheit“. Dies differiert tatsächlich nach individuumsbezogenen Aspekten.  
Zum Ergebnis: Frauen geben geringfügig häufiger als Männer (um 5 %) an, dass  sie 
eigeninitiativ solche Vorschläge machen. Befragte ohne beruflichen Abschluss ver-
neinen dies am häufigsten im Vergleich zu allen anderen Qualifikationsstufen. Auch 
Ältere ab 50 Jahre unterbreiten seltener eigene Vorschläge (vgl. Tab. 8.2).  
 
Tab. 5.10 Die Mitarbeiter/innen machen selbständig Vorschläge zur Verbesserung 

der Sicherheit und Gesundheit im Betrieb nach soziodemografischen 
Merkmalen 

 
 Männlich Weiblich   

trifft zu 64,9% 69,7%   

trifft teils/teils zu 23,2% 19,9%   

trifft nicht zu 11,9% 10,4%   

 Berufsausbildung Fort-/ Weiterbildung Studium Kein Berufsabschluss 

trifft zu 68,6% 67,7% 67,1% 67,3% 

trifft teils/teils zu 20,7% 23,2% 20,6% 17,3% 

trifft nicht zu 10,7% 9,0% 12,3% 15,4% 

     

 16 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 Jahre und älter 

trifft zu 68,3% 70,3% 68,7% 64,6% 

trifft teils/teils zu 21,6% 20,0% 21,0% 21,9% 

trifft nicht zu 10,1% 9,7% 10,3% 13,5% 
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5.7.3 Eingebundensein in Lern- und Beteiligungsformen und Ausprägung von 

formalem Wissen 
 
Um zu prüfen, ob es einen solchen Zusammenhang zwischen dem Grad des Einge-
bundenseins in Lern- und Beteiligungsformen und dem formalen Wissen der Be-
schäftigten gibt, wurde zunächst die Ausprägung der Beteiligung über folgende Indi-
katoren gewertet:  
 Mitarbeiter/innen machen selbstständig Vorschläge 
 Regelmäßige Unterweisungen 
 Regelmäßige Besprechung/Bewertung von Gesundheits- Unfallgefahren und 

Maßnahmen  
 Chef/in berücksichtigt Vorschläge von Mitarbeiter/innen und setzt diese um.  
Daraus wurde die Variable „Eingebundensein in Lern- und Beteiligungsformen“ in 
drei Ausprägungen gebildet: Weniger eingebunden, mittelmäßig eingebunden, mehr 
eingebunden. 
Stärker in Lern- und Beteiligungsformen eingebunden sind sieben von zehn Befrag-
ten und knapp ein Viertel eher „mittel bzw. „mittelmäßig“. Eine weniger ausgeprägte 
Beteiligung gibt es kaum (nur zu 6 %). 
 

6,0%

70,1%

23,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

w eniger in Lern- und
Beteiligungsformen eingebunden

mittelmäßig in Lern- und
Beteiligungsformen eingebunden

mehr in Lern- und
Beteiligungsformen eingebunden

 
 
Abb. 5.58 Eingebundensein in Lern- und Beteiligungsformen – gruppiert (n = 

1998) 

 
Kreuzt man die Ausprägungen mit Gruppierungen für formales bzw. nominales Wis-
sen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, so zeigt sich, dass jene, die stärker in 
Lern- und Beteiligungsformen eingebunden sind, tendenziell auch (etwas) umfang-
reicheres Wissen zu betrieblichen Verantwortlichkeiten  und zu den Rechten und 
Pflichten der Mitarbeiter/innen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes haben. Jene, die angeben, wenig beteiligt zu sein und wenige Lernmöglichkeiten 
zu haben, verfügen öfter über „geringeres und mittleres Wissen“ seltener über „höhe-
res Wissen“ (vgl. Abb. 5.59).  
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34,7%

29,6%

62,0%

67,0%

72,6%

3,3%

3,3%

2,2% 25,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mehr in Lern- und Beteiligungs-
formen eingebunden

mittelmäßig in Lern- und Beteiligungs-
formen eingebunden

w eniger in Lern- und Beteiligungs-
formen eingebunden

geringeres Wissen mittleres Wissen höheres Wissen

 
 
Abb. 5.59 Formales Wissen der Beschäftigen zu dem Gebiet des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes nach Eingebundensein in Lern- und Beteiligungs-
formen (n=1998) 
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5.8 Interne und externe Beratung – die Sichtweisen der Beschäf-
tigten 

 
Zentrale Aussagen: 
 Interne Beratung bzw. internen Austausch zum Thema gesunde und sichere Ar-

beit bestätigen Beschäftigte aus Klein- und Kleinstunternehmen deutlich häufiger 
als das  Inanspruchnehmen von externer Beratung.  

 Die direkte mündliche Kommunikation mit der obersten Führungskraft oder Kol-
leg/innen dominiert. Häufigste Ansprechperson zu Fragen der Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz ist  aus der Sicht der Befragten der Chef oder die 
Chefin. Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt werden hingegen 
nur selten als Ansprechpartner genannt. Das verweist auf stärker erfahrungsori-
entiertes und weniger expertenorientiertes Herangehen an den Schutz von Ge-
sundheit wie Sicherheit in Klein- und Kleinstunternehmen. 

 Nur jeder zehnte der befragten Beschäftigten hat sich schon einmal durch exter-
ne Expert/innen infolge von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz beraten lassen.  

 Der Anteil der Befragten, die mitteilten, bei Gefahr für Gesundheit und Sicherheit 
externen Rat oder externe Hilfe genutzt zu haben, ist  aus Betrieben mit 20-49 
MA (12 %) etwas höher als der  Anteil derer aus Kleinstbetrieben mit 1-9 MA 
(7,8 %).  

 Unter den verschiedenen Informations- und Beratungsmöglichkeiten wurden Be-
ratungen am Arbeitsplatz und Lernen aus „guten Beispielen“ am besten bewer-
tet. Praxisnähe und Beispielhaftigkeit sind offensichtlich die entscheidenden Kri-
terien für gute Beratung. 

 
5.8.1 Interne Ansprechpartner/innen und Berater/innen  
 
Nachfolgend wird beleuchtet, in welchem Maße die befragten Beschäftigten aus 
Kleinst- und Kleinbetrieben interne und externe Beratung zum Thema Gesundheit 
und Sicherheit in Anspruch nehmen und auf welchem Wege dies geschieht. 
Bezogen auf die externe Beratung wird zugleich nach der Nützlichkeit unterschiedli-
cher Wege und medialer Formen der Beratung gefragt, um daraus Schlüsse für die 
Beratungspraxis im Arbeitsschutz ziehen zu können.  
Danach gefragt, mit wem die Beschäftigten über Belastungen und Gefahren für Si-
cherheit und Gesundheit reden bzw. von wem sie sich in diesen Fragen beraten las-
sen, wurden verschiedene Personen benannt. An erster Stelle steht mit fast zwei 
Drittel der Nennungen und großem Abstand vor den weiteren genannten Personen 
der Chef bzw. die Chefin. An zweiter Stelle werden die Kolleginnen genannt. Dem-
gegenüber spielen fachlich zuständige Personen – wie die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit oder der Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin – eine vergleichsweise nach-
rangige Rolle. Dies mag daran liegen, dass es in vielen Betrieben Personen mit die-
sen Verantwortlichkeiten gar nicht gibt. In sehr geringem Maße wird auch die Inte-
ressenvertretung der Arbeitnehmer/innen genannt. Vor allem jedoch lässt das Ant-
wortverhalten darauf schließen, dass in der internen Beratung der erfahrungsorien-
tierte und erfahrungsbasierte Austausch dominiert und nicht der „expertenorientierte“. 
Immerhin 9 % geben an, mit niemandem über diese Themen zu reden. Dies trifft 
überdurchschnittlich häufig auf Akademiker/innen (13 %) sowie auf Un- und Angel-
ernte (16 %) zu.  
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Abb. 5.60 Antworten auf Frage „Mit wem reden Sie über Belastungen und Gefah-

ren für Sicherheit und Gesundheit?“ (Mehrfachantworten möglich; 
n=1999) 

 
5.8.1.1 Differenzierung der Sichten der Beschäftigten nach Betriebsgröße und 

Branchen 
 
Eine Differenzierung der Sichten nach Betriebsgröße zeigt, dass Beschäftigte aus 
Kleinstbetrieben (1-9 MA) den Chef/die Chefin häufiger als Ansprechperson nennen 
als jene aus Betrieben mit 10 bis 49 Mitarbeiter/innen (vgl. Abb. 5.61). Demgegen-
über zeigen Beschäftigte aus Betrieben mit 20 bis 49 Mitarbeiter/innen an, dass die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit eine relativ wichtige Rolle bei der Kommunikation und 
Beratung zu Fragen der Sicherheit und Gesundheit spielt:  14 % der Interviewten 
dieser Betriebsgrößengruppe zeigen das an, gegenüber nur 6 % der Befragten aus 
Kleinstunternehmen.  
Eine ähnliche Relation ergibt sich aus den Angaben der Befragten zur Interessenver-
tretung und zum Betriebsarzt bzw. zur Betriebsärztin als Anlaufpunkt für Beratung – 
allerdings in abgeschwächter Form. Auch hier ist natürlich zu berücksichtigen: Klei-
nere Betriebe verfügen selten(er) über eine/n Betriebsarzt/Betriebsärztin und/oder 
über eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Diese Ergebnisse erhärten die These, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
den Kleinstbetrieben stark im Alltagshandeln und in der Kommunikation zwischen 
Beschäftigten und Chef/in verankert ist, während in den größeren Kleinbetrieben 
stärker formalisierte Zugänge zum Arbeits- und Gesundheitsschutz existieren und 
aufgrund der Größe des Unternehmens auch erforderlich sind.  
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Abb. 5.61 Antworten auf Frage „Mit wem reden Sie über Belastungen und Gefah-

ren für Sicherheit und Gesundheit?“ Differenzierung nach Betriebsgrö-
ße (Mehrfachantworten möglich; n=1999) 

 
5.8.2 Externe Beratung: Inanspruchnahme und Bewertung durch Beschäftigte 
 
In der Befragung wurde erhoben, ob sich die Interviewten in ihrer betrieblichen Arbeit 
an externe Beratungsstellen wandten und sich beraten ließen, als sie Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wahrgenommen haben. Knapp die Hälfte 
der Befragten antwortet, dass sie vor solch einer Frage noch nicht gestanden hätte. 
42 % haben trotz wahrgenommener Gefahren keine externen Beratungsstellen an-
gesprochen. Nur ein Zehntel hat sich bereits extern beraten lassen (vgl. Abb. 5.62). 
Diese Gruppe der Befragten ist absolut betrachtet klein (196 Personen). Deshalb 
sind die nachfolgend betrachteten Differenzierungen auch nicht zu stark zu bewer-
ten. 
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Abb. 5.62 Antworten auf Frage „Wenn Sie Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz wahrgenommen haben, haben Sie sich dann an 
eine externe Beratungsstelle gewandt und sich beraten lassen?“ 
(n=1998) 

 
5.8.2.1 Differenzierung der Sichten der Beschäftigten nach Alter, Geschlecht 

und Qualifikation 
 
Höher Qualifizierte geben etwas öfter an, schon einmal externe Beratungsangebote 
in Anspruch genommen zu haben als gering/er qualifizierte Beschäftige (vgl. Abb. 
5.63). Demgegenüber antworten Beschäftigte ohne Berufsabschluss überdurch-
schnittlich häufig, dass es bisher noch keinen Anlass für eine solche Beratung gab. 
Männer nutzen eigenen Angaben zufolge etwas häufiger Beratungsstellen als Frau-
en, gleichzeitig ist aber unter Männern auch der Anteil derjenigen größer, der trotz 
wahrgenommener Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz keine 
externe Beratungsstelle aufsuchte.  
 



 

 

210

3,9%

8,4%

11,8%

12,5%

13,4%

7,9%

6,6%

12,3%

9,2%

11,3%

38,8%

40,8%

43,9%

42,8%

45,7%

39,6%

41,9%

42,0%

41,7%

41,7%

57,3%

50,9%

44,3%

44,7%

40,9%

52,5%

51,5%

45,7%

49,2%

46,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

kein Abschluss

Berufsausbildung

zusätzl. Fort-/Weiterbildung

Studium

Männer

Frauen

16-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50 Jahre und älter

Bisher keine Gefahren w ahrgenommen

Gefahren w ahrgenommen und nicht an externe Beratung gew andt

Gefahren w ahrgenommen und an externe Beratung gew andt

 
 
Abb. 5.63 Antworten auf Frage „Wenn Sie Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz wahrgenommen haben, haben Sie sich dann an 
eine externe Beratungsstelle gewandt und sich beraten lassen?“ nach 
Geschlecht, Alter und Qualifikation 

 
5.8.2.2 Differenzierung der Sichten der Beschäftigten nach Betriebsgröße  
 
Interessant ist die Verteilung der Antworten in Abhängigkeit davon, wie groß die Be-
triebe sind, in denen die Befragten arbeiten (vgl. Abb. 5.64). Zwar ist der Anteil der-
jenigen, die schon einmal externe Beratung in Anspruch genommen haben, unter 
den  Beschäftigten größerer Betriebe höher, gleichwohl ist unter ihnen auch der An-
teil derjenigen am höchsten, die trotz wahrgenommener Gefahren solche Hilfen nicht 
nutzten. Demgegenüber scheint es in kleineren Betrieben aus Sicht der Beschäftig-
ten weniger Anlass zu geben, auf externe Beratungsstellen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zurückzugreifen. 
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Abb. 5.64 Antworten auf Frage  „Wenn Sie Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz wahrgenommen haben, haben Sie sich dann an 
eine externe Beratungsstelle gewandt und sich beraten lassen?“ nach 
Betriebsgröße (n=1999) 

 
5.8.2.3 Differenzierung der Sichten der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen 
 
Am häufigsten teilen Beschäftigte der Branchen Bergbau, Steine/Erden, Verarbei-
tendes Gewerbe (20 %), Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen 
(15 %) sowie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (10 %) mit, 
dass sie sich bei Gefahren für Gesundheit und Sicherheit an eine externe Beratung 
gewandt haben (vgl. Abb. 5.65). 
Umgekehrt bekunden knapp drei Viertel der Befragten der Energie- und Wasserver-
sorgung, fast zwei Drittel aus dem Bereich Verkehr und Lagerei; Information und 
Kommunikation und gut die Hälfte der Beschäftigten aus der Land- und Forstwirt-
schaft/Fischerei, dass sie sich auch bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit nicht 
an eine Beratungsstelle außerhalb des Betriebes gewandt haben (vgl. Abb. 5.65). 
Die Schwankungsbreite des Nicht-in-Anspruch-Nehmens von externer Beratung trotz 
Gefahren ist branchenbezogen – basierend auf den Aussagen der Beschäftigten – 
groß. Sie variiert zwischen drei Viertel und (knapp) einem Drittel der Befragten der 
jeweiligen Branche.  
Externe Beratung wird von Beschäftigten von Kleinunternehmen eher selten genutzt. 
Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass ein Fünftel bis zwei Drittel der Be-
fragten in den verschiedenen Branchen entsprechende Gefahren-Anlässe (noch) 
nicht erlebt hat oder haben. 
Am häufigsten teilen Beschäftigte aus folgenden Branchen mit, dass sie sich bei Ge-
fahren für Gesundheit und Sicherheit an eine externe Beratung gewandt haben (vgl. 
Abb. 9.6):  Bergbau, Steine/Erden, Verarbeitendes Gewerbe (20 % der Befragten)  
und Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen (15 %). 
Umgekehrt lautet die Rangfolge der Wirtschaftszweige, deren Beschäftigte berichten, 
dass sie sich auch bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit nicht an eine Bera-
tungsstelle außerhalb des Betriebes gewandt haben, wie folgt: 
 Energie- und Wasserversorgung (73,7 % der Befragten dieser Branche) 
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 Verkehr und Lagerei; Information und Kommunikation (64,8 %) 
 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht (51,5 %) 
 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (50,0 %)  
 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe 

(38,2 %) 
 Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst (37,2 %) 
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Gefahren w ahrgenommen und an externe Beratung gew andt

Gefahren w ahrgenommen und nicht an externe Beratung gew andt

Bisher keine Gefahren w ahrgenommen

 
 
Abb. 5.65 Antworten auf Frage  „Wenn Sie Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz wahrgenommen haben, haben Sie sich dann an 
eine externe Beratungsstelle gewandt und sich beraten lassen?“ nach 
Wirtschaftszweigen (n=1998) 

 
5.8.3 Nutzung von Informationsmedien/-wegen und Einschätzung ihrer Nütz-

lichkeit durch Beschäftigte 
 
Die Beschäftigten aus Kleinunternehmen wurden gefragt, ob sie bestimmte Informa-
tions- und Beratungsformen nutzen und wenn ja, in welchem Maße sie diese für 
nützlich halten. Zum Ergebnis: Sieben bis neun von zehn Befragten geben bei fast 
allen einzuschätzenden Formen der Information und Beratung an, sie zu nutzen. Le-
diglich beim E-learning bestätigte nur jede/r Zweite, auch diese Lernform genutzt zu 
haben (vgl. Abb. 5.66). 
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Abb. 5.66 Nutzung verschiedener Informationsmöglichkeiten zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz durch diejenigen Befragten, die bereits eine externe 
Beratung in Anspruch genommen haben (n=196) 

 
Diejenigen Befragten, die bereits externe Beratungsangebote zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz genutzt haben, wurden auch nach ihrer Beurteilung verschiedener 
Informationsmöglichkeiten gefragt. 
Am besten schnitten dabei Beratungen vor Ort am Arbeitsplatz und die Information 
über gute Praxisbeispiele ab. Ebenso erhielten Informationen im Internet und Semi-
nare bzw. Workshops von ca. einem Fünftel der Befragten die Note „sehr nützlich“. 
Broschüren, Flyer und Filme werden überwiegend als nützlich angesehen; ihnen wird 
jedoch etwas seltener ein „sehr nützlich“ attestiert (vgl. Abb. 5.67). Beratungen am 
Telefon erfahren eine sehr gemischte Bewertung.  
Insgesamt zeigen die Bewertungen, dass Praxisnähe und Beispielhaftigkeit (rsp. 
Nachvollziehbarkeit) ein entscheidendes Kriterium für die Nützlichkeit der Informatio-
nen und Beratungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz darstellen.  
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Abb. 5.67 Bewertung der genutzten Informationsmöglichkeiten von Befragten, die 

Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wahrgenom-
men haben. 

 
5.8.3.1 Differenzierung der Sichten der Beschäftigten nach Betriebsgröße -  

Befragtengruppe, die sich bereits extern beraten ließ 
 
Die Unterschiede in den Bewertungen der einzuschätzenden Informationsmedien 
und –wege durch die Befragten sind zwar in Abhängigkeit von der Größenklasse der 
Betriebe, in denen sie arbeiten, nicht beträchtlich, aber dennoch aufschlussreich.  
Beschäftigte aus Kleinstunternehmen (1-9 MA) favorisieren vor allem (vgl. Tab. 5.11) 
gute Praxisbeispiele (95 % der Befragten aus dieser Betriebsgrößenklasse), Inter-
netangebote (zu 91 %) und die Beratung vor Ort (88 %). E-learning-Angebote wer-
den am wenigsten goutiert (46 %).  
Beschäftigte aus Betrieben mit 10-19 MA präferieren: Beratung vor Ort (92 %); Se-
minare, Workshops (91 %), gute Praxisbeispiele (83 %). 
Dagegen bevorzugen die Befragten aus größeren Kleinunternehmen (20-49 MA) In-
formationsmedien wie Broschüren, Flyer, Filme (98 %), gute Praxisbeispiele (97 %) 
und E-learning-Angebote (94 %). 
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Tab. 5.11 Bewertung der genutzten Informationsmöglichkeiten von Befragten, die 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wahrgenom-
men haben - nach Betriebsgröße 

 
Informationsquelle Betriebsgröße 

  1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA 

Broschüren, Flyer, Filme weniger nützlich 20,4% 25,7% 1,4% 

n=160 nützlich 59,3% 60,0% 87,3% 

 sehr nützlich 20,4% 14,3% 11,3% 

Internet weniger nützlich 8,9% 24,3% 11,4% 

n=163 nützlich 48,2% 59,5% 72,9% 

 sehr nützlich 42,9% 16,2% 15,7% 

Gute Praxisbeispiele weniger nützlich 5,3% 17,1% 2,9% 

n=168 nützlich 52,6% 73,2% 70,0% 

 sehr nützlich 42,1% 9,8% 27,1% 

Seminare, Workshops weniger nützlich 14,0% 9,4% 7,9% 

n=152 nützlich 52,6% 75,0% 71,4% 

 sehr nützlich 33,3% 15,6% 20,6% 

E-Learning-Angebote weniger nützlich 54,3% 26,7% 5,7% 

n=103 nützlich 28,6% 66,7% 75,5% 

 sehr nützlich 17,1% 6,7% 18,9% 

Beratung am Telefon weniger nützlich 36,7% 34,6% 8,3% 

n=135 nützlich 53,1% 57,7% 83,3% 

 sehr nützlich 10,2% 7,7% 8,3% 

Beratung vor Ort am Arbeitsplatz weniger nützlich 11,7% 7,7% 6,9% 

n=171 nützlich 55,0% 61,5% 72,2% 

 sehr nützlich 33,3% 30,8% 20,8% 

Sonstiges weniger nützlich 0,0% 0,0% 40,0% 

n=9 nützlich 33,3% 100,0% 40,0% 

 sehr nützlich 66,7% 0,0% 20,0% 

 
Betrachtet man die Nichtnutzung von Informationsmöglichkeiten ebenfalls nach Be-
triebsgrößenklassen so wird deutlich, dass Beschäftigte aus Kleinunternehmen mit 1-
9 und 10-19 Mitarbeiter/innen in der Angabe der Nichtnutzung von Medium zwischen 
knapp einem Fünftel und höchstens zwei Fünftel liegen. Beschäftigte aus größeren 
Kleinunternehmen (20-49 MA) geben teilweise umfangreichere Nichtnutzung an  – 
z.B. etwas über zwei Fünftel bei „Gute Praxisbeispiele und Seminare, Workshops“ 
(vgl. Tab. 5.12).  
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Tab. 5.12 Nicht-Nutzung von Informationsmedien durch Beschäftigte (die sich 
bereits extern beraten ließen) nach Betriebsgröße 

 
Informationsquelle Betriebsgröße 

  1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA 

Broschüren, Flyer, Filme nutze ich nicht 36,1% 33,3% 30,6% 

Internet nutze ich nicht 33,3% 30,3% 36,4% 

Gute Praxisbeispiele nutze ich nicht 39,3% 17,9% 42,9% 

Seminare, Workshops nutze ich nicht 24,4% 33,3% 42,2% 

E-Learning-Angebote nutze ich nicht 34,4% 33,3% 32,3% 

Beratung am Telefon nutze ich nicht 29,5% 34,4% 36,1% 

Beratung vor Ort am Arbeitsplatz nutze ich nicht 32,0% 32,0% 36,0% 

Sonstiges nutze ich nicht 34,6% 24,3% 41,1% 

 
Nach Wirtschaftszweigen ist dieser Teil der Befragung auf Grund zu kleiner Fallzah-
len nicht auswertbar.  
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5.9 Zusätzlicher Informationsbedarf  
 
Zentrale Erkenntnisse: 
 Der Bedarf an zusätzlichen Informationen zu den Themen Gesundheit und Si-

cherheit ist groß. Mehr als die Hälfte der Befragten äußert Informationsbedarf. 
Am häufigsten werden die Themen Gesundheitsförderung, Vermeidung oder 
Minderung von Arbeitsstress und Unfallverhütung im Betrieb angesprochen.  

 Für Beschäftigte aus Kleinunternehmen steht also der Informationsbedarf zu 
Themen der Prävention an vorderer Stelle und rangiert vor dem Thema Scha-
densvermeidung. Zugleich spielt die Unfallverhütung nach wie vor eine große 
Rolle. Außerdem sind aus der Sicht der Befragten Informationen zum Umgang 
mit psycho-sozialen Belastungen wichtig. 

 Eine Differenzierung nach Betriebsgrößenklassen gibt es in den Angaben der 
Befragten kaum, wohl aber eine deutliche, wenn man sie aus dem Blickwinkel 
der Branche betrachtet. Am stärksten werden Bedarfe von Beschäftigten der 
Branchen 1. Handel, Instandhaltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewer-
be; 2. Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen sowie 3. Berg-
bau, Steine/Erden und Verarbeitendes Gewerbe angemeldet. 

 Unübersehbar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Belastungserleben 
der Beschäftigten und dem Informationsbedarf: Unter jenen, die sich am Arbeits-
platz belastet fühlen ist der Anteil derer, die mehr Informationen benötigen, grö-
ßer als unter jenen, die keine Belastungen angeben. Beschäftigte, die sich stär-
ker an Prozessen des Erhalts von Gesundheit und Sicherheit beteiligt fühlen, 
zeigen seltener zusätzlichen Informationsbedarf an als Beschäftigte, die sich in 
geringerem Maße eingebunden fühlen. 

 
In der Ausprägung des zusätzlichen Informationsbedarfes von befragten Beschäftig-
ten zu Themen des Erhalts von Gesundheit und Sicherheit spiegeln sich zweifellos 
individuelle und betriebliche Problemlagen auf diesem Gebiet wider. Das zeigen die 
Schwerpunkte und Häufigkeiten der geäußerten Bedarfe und ihre Differenzierungen.   
Mehr als die Hälfte der Befragten (52,7 %) geben an, zu bestimmten Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes mehr Informationen zu benötigen (vgl. Abb. 5.68). 
Am ausgeprägtesten ist der Bedarf zum Thema Gesundheitsförderung, den 29 % der 
befragten Beschäftigten angeben. Mit 24 bis 22 % folgen die Themen Arbeitsstress, 
Unfallverhütung im Betrieb und Gestaltung von Arbeitsplätzen. Damit stehen an der 
Spitze des Interesses Themen der Prävention auf dem Gebiet der Gesundheit und 
Sicherheit. Das zeigt der relativ hohe Informationsbedarf zur Gesundheitsförderung.  
Zwar  wurden von den befragten Beschäftigten seltener Informationsbedarfe zu Fra-
gen der betrieblichen Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes angemel-
det (16 bis 17 %), dennoch bezeugt jeder fünfte bis sechste Befragte, dass ihm/ihr 
dieses Thema wichtig ist.  
Zu anderen Themen (Gefahrstoffe, Heben und Tragen von Lasten), die mit 13 bis 
15 % ebenfalls seltener genannt werden, scheint es hingegen bereits ein relativ gu-
tes Informationsangebot in den Betrieben zu geben. 
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Abb. 5.68 Themen des zusätzlichen Informationsbedarfs (Mehrfachnennungen, 

n=1999) 

 
Die Differenzierung der geäußerten Informationsbedarfe der Beschäftigten nach Be-
triebsgrößenklassen zeigt auch in diesem Fall nur geringe Varianzen. Zwischen 45 
und 49 % der Befragten aus Unternehmen der drei Größenklassen haben keinen 
weiteren Informationsbedarf. Jene, die einen solchen Bedarf haben, artikulieren die-
sen betriebsgrößenbezogen fast in der gleichen Rangfolge. Die drei wichtigsten 
Themen sind: 1. Gesundheitsförderung, 2. Arbeitsstress sowie Gestaltung von Ar-
beitsplätzen, 3. Unfallverhütung im Betrieb. Beschäftigte aus Kleinstunternehmen (1-
9 MA) nennen den Arbeitsstress an dritter Stelle und die Gestaltung von Arbeitsplät-
zen an zweiter.  
 
5.9.1.1 Differenzierung des Informationsbedarfes zum Thema AGS – nach 

Wirtschaftszweigen 
 
Ein deutlicher Unterschied bezüglich des Informationsbedarfes ergibt sich branchen-
bezogen. Ausgehend von den Angaben in Tabelle 10.1,  mit welcher Häufigkeit Be-
schäftigte aus den aufgeführten Branchen Bedarfe je Thema ausweisen, zeigt sich, 
dass Beschäftigte aus folgenden Branchen überdurchschnittlich häufig (vgl. farbliche 
Hervorhebungen in Tabelle 5.13) Informationsbedarf anmelden: 
 Land und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht (11 mal) 
 Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung 

und Erholung; Erbringung sonstiger DL; Private Haushalte mit Hauspersonal (8 
mal) 

 Bergbau und Gewinnung von  Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe (7 
mal) 

 Energie und Wasserversorgung (6 mal) 
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Nicht zuletzt auf Grund des Belastungserlebens der Befragten wird in diesen Bran-
chen auch größte Nachfrage nach vertiefter Information und nach zusätzlichem Rat 
ausgelöst. 
 
Tab. 5.13 Themen, zu denen zusätzlicher Informationsbedarf seitens der Be-

schäftigten besteht - nach Wirtschaftszweig (Mehrfachnennungen, 
n=1999) 
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Arbeitsstress 28,5% 19,6% 17,7% 24,9% 22,3% 22,9% 31,3% 19,7% 28,8% 30,2% 23,8%

Heben und Tra-
gen von Lasten 

32,1% 18,8% 12,8% 18,7% 19,2% 12,9% 3,0% 4,0% 4,5% 16,0% 15,2%

Gestaltung von 
Arbeitsplätzen 

35,3% 19,8% 29,2% 19,8% 18,6% 23,3% 26,4% 23,2% 22,9% 24,6% 21,7%

Umgang mit 
langzeiterkrank-
ten Mitarbeiter-
/innen 

22,1% 18,9% 20,1% 10,8% 10,0% 11,5% 6,0% 4,3% 18,2% 17,8% 12,5%

Unfallverhütung 
im Betrieb 

37,4% 25,2% 19,8% 23,4% 25,7% 28,7% 4,9% 12,8% 12,9% 20,9% 22,2%

Gefahrstoffe 28,8% 19,5% 15,4% 11,3% 13,5% 11,5% 0,0% 7,4% 2,0% 15,1% 13,0%

Gefährdungsbe-
urteilung 

32,8% 20,0% 24,8% 9,6% 14,6% 19,2% 2,5% 6,3% 12,2% 19,3% 15,0%

Gesundheitsför-
derung 

33,2% 24,5% 39,3% 35,2% 27,3% 29,0% 24,4% 22,0% 28,0% 34,7% 28,7%

Gesundheitsma-
nagement 

23,6% 17,5% 31,9% 7,2% 14,6% 12,7% 17,8% 13,6% 18,1% 27,4% 16,9%

Arbeitsschutzor-
ganisation im 
Betrieb 

17,5% 19,0% 14,6% 11,4% 19,9% 14,3% 9,2% 7,4% 12,2% 17,5% 15,7%

Sonstige Themen 5,1% 2,1% 0,0% 1,2% 1,0% 1,7% 0,0% 0,7% 0,6% 2,6% 1,5% 

zu keinem The-
ma 

29,8% 41,3% 40,7% 40,6% 47,7% 53,2% 47,4% 61,5% 51,6% 42,8% 47,3%

 
5.9.1.2 Prüfung von Hypothesen zum zusätzlichen Informationsbedarf 
 
Ursprünglich gingen wir von der Annahme aus, dass Beschäftigte, die stärker an be-
trieblichen Aktivitäten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligt sowie in diesbe-
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zügliches Lernen eingebunden sind, auch einen größeren Informationsbedarf haben, 
da sie thematisch stärker sensibilisiert sind.  
Unsere Auswertung bestätigt jedoch eher das Gegenteil: Jene, die mehr Lern- und 
Beteiligungsprozesse erleben, haben geringeren zusätzlichen Informationsbedarf. 
Das gilt für 49 % der Befragten gegenüber 59 % jener, die meinen, weniger beteiligt 
zu sein. Beschäftigte, bei denen die betrieblichen Lern- und Beteiligungsmöglichkei-
ten geringer sind, haben einen höheren Informationsbedarf. 
 

58,7%

48,8%

41,3%

51,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w eniger in Lern- und
Beteiligungsformen eingebunden

mehr in Lern- und
Beteiligungsformen eingebunden

kein Informationsbedarf Informationsbedarf

 
 
Abb. 5.69 Lern- und Beteiligungsformen und Informationsbedarf (n=1999) 

 
Dagegen bestätigte sich die Annahme, dass die befragten Beschäftigten häufiger 
Informationsbedarf haben, wenn sie Belastung in der Arbeit erleben. Wie Abbildung 
10.3 zeigt, bekunden nur 31 % der Befragten, die sich nicht durch das Arbeitsumfeld 
belastet fühlen, den Wunsch nach weiteren Informationen zu den Themen rund um  
Sicherheit und Gesundheit. Unter jenen, die Belastungen am Arbeitsplatz empfinden, 
sind es gut die Hälfte. 
Folglich ist nicht nur die Kenntnis zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, sondern 
auch der Informationsbedarf erfahrungsbasiert. 
 

69,2%

49,4%50,6%

30,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beschäftigte, w elche sich 
belastet fühlen

Beschäftigte, w elche sich 
nicht belastet fühlen

kein Informationsbedarf Informationsbedarf

 
 
Abb. 5.70 Belastungsempfinden und Informationsbedarf (n=1999) 
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5.10 Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Befragung noch einmal zusam-
mengefasst: 
Im Rahmen einer Telefonbefragung wurden Beschäftigte von Klein- und Kleinstbe-
trieben repräsentativ nach Wirtschaftszweig, Betriebsgröße und Region befragt. Ziel 
war es, Erkenntnisse über die Informiertheit über gesetzliche Regelungen im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, die Sicht auf betriebliches Arbeitsschutzhandeln, auf Belas-
tungen am Arbeitsplatz, die Teilhabe an Beteiligungs- und Lernformen bezüglich Ge-
sundheit und Sicherheit sowie zu den Wegen der Wissensaneignung zu gewinnen. 
Die befragten Beschäftigten von Klein- und Kleinstunternehmen sind überwiegend 
überzeugt, dass Gesundheit und Sicherheit in ihren Betrieben eine wichtige Rolle 
spielen. 
Allerdings sagen nur drei von vier Beschäftigten, dass in ihren Unternehmen der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz regelmäßig betrieben wird.  Diese Regelmäßigkeit 
wächst tendenziell mit der Betriebsgröße. Die große Mehrheit der Befragten meint, 
dass es ihren Unternehmen vor allem darum geht, nicht gegen Vorschriften zu ver-
stoßen. Die Schadensvermeidung wird folglich nicht als Widerspruch zu den ansons-
ten überwiegend positiven Wertungen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz verstanden.  
Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigen bescheinigt der Führung in ihren Unter-
nehmen, dass sie sich „schon einmal einen Überblick zur Situation im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Betrieb verschafft hat“ (mehr als vier Fünftel).  
Die Frage nach der Art und Weise des „Überblick-Gewinnens“ zeigt, dass aus der 
Sicht der Befragten kommunikative Formen wie Gespräche mit Beschäftigten, Befra-
gung von Mitarbeiter/innen zu Arbeitsbedingungen, Gespräche mit Führungskräften 
an erster Stelle stehen. Aber nur ein Drittel der Befragten gibt an, dass Gefähr-
dungsanalysen  in ihrem Betrieb zu den Methoden des „Überblick-Gewinnens“ gehö-
ren.  
Belastungen durch das Arbeitsumfeld erleben 17% der Befragten. Am häufigsten 
werden als Grund psychische Belastungen und Arbeitsstress erwähnt. Hier gibt es 
deutliche Unterschiede in den Altersgruppen:  Während bei den 16-29-Jährigen und 
den 30-39-Jährigen jeweils „nur“ knapp zwei Fünftel auf Arbeitsstress und psychi-
sche Belastungen verweisen, sind es den über 50-Jährigen gut drei Fünftel. Beschäf-
tigte aus Kleinbetrieben mit 20-49 Beschäftigen geben überdurchschnittlich häufig 
Belastungen an. Das Erleben von Belastungen variiert auch in Abhängigkeit von der 
Branche, in der die Befragten tätig sind. 
Fast 9 von 10 Befragten glauben, ihre Arbeit bis zur Rente ausüben zu können. Von 
denjenigen, die das nicht für wahrscheinlich halten, nennen 40 % gesundheitliche 
Gründe und 40 % die Schwere und Stärke der Arbeitsbelastungen als Grund. 
Das formale Basiswissen der befragten Beschäftigten auf dem Gebiet des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes ist gering. So kann die Mehrheit (61 %) der Beschäftigten 
kein Arbeitsschutzgesetz nennen.  
Überdurchschnittlich groß ist die Unkenntnis von Gesetzen bei Beschäftigten aus 
Branchen mit nicht geringem Gefährdungspotenzial (wie dem Baugewerbe). Nach 
Betriebsgrößenklassen variiert die Kenntnis der Interviewten von Gesetzesnormen 
kaum. Sie unterscheidet sich jedoch nennenswert nach Qualifikationsgruppen. Am 
größten ist die Unkenntnis bei Befragten ohne beruflichen Abschluss. 
Das Wissen der Beschäftigten um die Verantwortlichkeit für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz lt. Gesetz ist ausgeprägter: 75 % der Befragten nennen hier richtig 
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den/die Unternehmer/in; ein Viertel weiß dies nicht oder gibt eine falsche Antwort. 
Die Unterschiede sind nach Branchenzugehörigkeit der Befragten größer als nach 
der Größe ihrer Unternehmen.  
Das Basiswissen um Rechte und Pflichten von Mitarbeiter/innen zum Erhalt von Ge-
sundheit und Sicherheit (lt. Gesetz) ist deutlich umfangreicher als die Kenntnis von 
Normen und Verantwortlichkeit für den betrieblichen AGS. Knapp jede/r achte bis 
neunte Befragte konnte Rechte und Pflichten richtig als solche einschätzen. Aller-
dings besteht nicht geringe Unkenntnis über das Recht, bei Gefahren für Sicherheit 
und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutzbehörden zu richten.  
Insgesamt ist das formale Wissen von Beschäftigten in Kleinunternehmen eher „lai-
enhaft“ und nicht expertenorientiert. Zugleich ist es  wenig normativ bzw. normorien-
tiert, sondern eher erfahrungsbasiert. 
Die befragten Beschäftigten aus Klein- und Kleinstunternehmen bestätigen in hohem 
Maße, dass sie in Lern- und Beteiligungsformen, die dem Erhalt von Gesundheit gel-
ten, eingebunden sind. Am häufigsten wird betont, dass der Chef bzw. die Chefin 
Vorschläge der Beschäftigten berücksichtigt und diese nach Möglichkeit auch um-
setzt (82,5 %), gefolgt von Schulungen, für die es einen Anlass gibt (71 %).  
Aus der Sicht der Befragten wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz nur in knapp 
zwei Dritteln der Betriebe regelmäßig, d. h. nicht nur anlassbezogen bearbeitet – 
durch regelmäßige Unterweisungen bzw. Besprechungen und Bewertungen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Beschäftigte, die meinen, über etwas größere Möglichkeiten des Lernens und sich 
Beteiligens zu verfügen, haben auch ein (leicht) umfangreicheres formales Basiswis-
sen bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Insgesamt sprechen diese 
Einschätzungen eher für eine integrative und eher beteiligungsorientierte Praxis  des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Klein- und Kleinstunternehmen – die allerdings 
auch zufällig zustande kommen kann. 
Interne Beratung bzw. internen Austausch zum Thema gesunde und sichere Arbeit 
bestätigen Beschäftigte aus Klein- und Kleinstunternehmen deutlich häufiger als das  
Inanspruchnehmen von externer Beratung.  
Die direkte mündliche Kommunikation mit der obersten Führungskraft oder Kol-
leg/innen dominiert. Häufigste Ansprechperson zu Fragen der Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz ist  aus der Sicht der Befragten der Chef oder die Chefin. 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt werden 
hingegen nur selten als Ansprechpartner/innen genannt.  
Nur jeder zehnte der befragten Beschäftigten hat sich schon einmal durch externe 
Expert/innen infolge von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
beraten lassen.  
Unter den verschiedenen Informations- und Beratungsmöglichkeiten werden Bera-
tungen am Arbeitsplatz und Lernen aus „guten Beispielen“ am besten bewertet. Pra-
xisnähe und Beispielhaftigkeit sind offensichtlich die entscheidenden Kriterien für 
gute Beratung. 
Der Bedarf an zusätzlichen Informationen zu den Themen Gesundheit und Sicherheit 
ist groß. Mehr als die Hälfte der Befragten äußert Informationsbedarf. Am häufigsten 
werden die Themen Gesundheitsförderung, Vermeidung oder Minderung von Ar-
beitsstress und Unfallverhütung im Betrieb angesprochen.  
Für Beschäftigte aus Kleinunternehmen steht offensichtlich der Informationsbedarf zu 
Themen der Prävention an vorderer Stelle und rangiert vor dem Thema Schadens-
vermeidung. Zugleich spielt die Unfallverhütung nach wie vor eine große Rolle. Au-
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ßerdem sind aus der Sicht der Befragten Informationen zum Umgang mit psycho-
sozialen Belastungen wichtig. 
Eine Differenzierung nach Betriebsgrößenklassen gibt es in den Angaben der Be-
fragten kaum, wohl aber eine deutliche, wenn man sie aus dem Blickwinkel der 
Branche betrachtet. Am stärksten werden Bedarfe von Beschäftigten der Branchen 
1. Handel, Instandhaltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gastgewerbe; 2. Erzie-
hung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen sowie 3. Bergbau, Steine/Erden 
und Verarbeitendes Gewerbe angemeldet. 
Unübersehbar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Belastungserleben der 
Beschäftigten und dem Informationsbedarf: Unter jenen, die sich am Arbeitsplatz be-
lastet fühlen, ist der Anteil derer, die mehr Informationen benötigen, größer als unter 
jenen, die keine Belastungen angeben. 
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6 Vergleich der Befragungsergebnisse von  
Geschäftsführer/innen und Beschäftigten 

Dr. Cordula Sczesny, Sophie Keindorf, Patrick J. Droß 
 
 
6.1 Ziele und Vorgehen 
 
Ziel ist nun, einen vergleichenden Blick auf die Ergebnisse der durchgeführten Be-
fragungen von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten in Klein- und Kleinstbetrie-
ben zu werfen.  
 
Dies geschieht anhand einer Gegenüberstellung zentraler Ergebnisse hinsichtlich: 
 der Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
 des Basiswissens um gesetzliche Regelungen, 
 der Lern- und Beteiligungsformen, 
 des Informationsbedarfs sowie 
 der genutzten Informations- und Beratungsangebote sowie deren Bewertung.  

 
Eine Übersicht der Fragen, auf denen der Vergleich beruht, ist im Anhang beigefügt.  
Damit wird ein Blick auf den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Klein- 
und Kleinstbetrieben aus der Perspektive der beiden zentralen betrieblichen Ak-
teur/innen – der Geschäftsführer/innen und der Beschäftigten – geworfen. Die Er-
gebnisse sind als Tendenzen zu werten, da der Fragetext und die Filterführung in 
beiden Fragebögen nicht immer identisch sind. Zur besseren Lesbarkeit wurde für 
die Abbildungen eine einheitliche Beschriftung gewählt. Abfragen, die nur an eine 
Befragtengruppe gerichtet wurden, haben bei der anderen Befragtengruppe keinen 
Zahlen-Wert. 
 
 
6.2 Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
89,9% der befragten Geschäftsführer/innen gaben an, dass Sicherheit und Gesund-
heit in ihrem Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Auf Seiten der Beschäftigten 
sind dies 87,1%. Die Aussagen sind somit quantitativ durchaus vergleichbar: Der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt in den meisten Klein- und Kleinstbetrieben 
eine wichtige Rolle und zwar nicht nur in der Zielformulierung der Geschäftsleitun-
gen, sondern auch in der Wahrnehmung der Beschäftigten. 
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Geschäftsführer/innen Beschäftigte

n=988

64,1%

89,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hauptsache wir
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gegen Gesetze
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spielen 
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Unternehmen
eine 

wichtige Rolle.

n=1986-1989

86,3%

87,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
 
Abb. 6.1  Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, (Mehrfachnennun-

gen möglich) 
 
Diese breite positive Wertzuschreibung widerspricht offenbar nicht der Aussage 
„Hauptsache wir verstoßen nicht gegen Gesetze im Arbeitsschutz“ – weder auf Sei-
ten der Geschäftsführer/innen noch auf Seiten der Beschäftigten. Für 64,1% der Ge-
schäftsführer/innen und sogar 86,3% der Beschäftigten basiert das betriebliche Ar-
beitsschutzhandeln auf dieser Handlungsmaxime.  
Die Diskrepanz zwischen den Einschätzungen der Geschäftsleitungen und der Be-
schäftigten kann möglicherweise ein Hinweis darauf sein, dass sich die Geschäftslei-
tungen langsam von der Vermeidung von Regelverstößen lösen und eher positive 
Gestaltungsansätze verfolgen. Wenn dies so ist, müssen diese Ansätze im betriebli-
chen Alltag mehr und vor allem transparenter für die Beschäftigten dargestellt wer-
den. 
 
 
6.3 Basiswissen über gesetzliche Regelungen im Arbeitsschutz 
 
Beschäftigten und Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben sind Arbeits-
schutzgesetze und -verordnungen aus ihrer betrieblichen Praxis mehrheitlich unbe-
kannt. 60,7% der Beschäftigten und 52,7% der Geschäftsleitungen können auf Nach-
frage keine gesetzliche Regelung auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes nennen. Das „Nichtkennen“ ist also auf beiden Seiten weit verbreitet, wobei 
es sicherlich auf Seiten der verantwortlichen Geschäftsleitungen etwas schwerer 
wiegt. 
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Abb. 6.2  Wer ist per Gesetz für den betrieblichen Arbeitsschutz verantwortlich? 

(Mehrfachnennungen möglich) 
 
Um die gesetzlich verankerte Verantwortung der Chef/innen für den betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wissen mehrheitlich sowohl die befragten Ge-
schäftsführer/innen als auch die Beschäftigten. Die gesetzliche Regelung ist jeweils 
rund drei Viertel der Befragten bekannt. Rund ein Viertel schreibt jeweils anderen 
Personen die Verantwortung zu. Möchte man diese Wissenslücke bewerten, so 
scheint das Nichtwissen auf Seiten der Geschäftsleitungen – also der letztendlich 
Verantwortlichen – auch hier schwerer zu wiegen als auf Seiten der Beschäftigten. 
 
 
6.4 Zusätzlicher Informationsbedarf 
 
Sowohl die Geschäftsführer/innen als auch die Beschäftigten melden mehrheitlich 
einen Bedarf an weiteren Informationen zu Themen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes an. Bei den Geschäftsleitungen sind es drei von fünf, bei den Beschäftigten 
ist es gut jede/r Zweite. Ein Informationsbedarf ist also auf beiden Seiten auszuma-
chen. Allerdings meldet auch ein nicht unerheblicher Anteil von Befragten keinen 
Wunsch nach mehr Informationen an; Informationen, die möglicherweise einen An-
stoß zur weiteren Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Klein- und Kleinstbetrie-
ben geben können.  
 
Betrachtet man die Themen, zu denen die betrieblichen Akteur/innen zusätzliche In-
formationen wünschen, dann ergibt sich folgendes Bild: 
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Abb. 6.3  Themen mit zusätzlichem Informationsbedarf, (Mehrfachnennungen 

möglich) 
 
Auf Platz eins steht die Gesundheitsförderung, sowohl bei den Geschäftsführer/innen 
als auch den Beschäftigten. In gut jedem vierten Klein- und Kleinstbetrieb ist die Ge-
sundheitsförderung für die Geschäftsleitung ein Thema. Für gut ein Viertel der Be-
schäftigten ist dies auch der Fall. 
Auf den Plätzen zwei bis vier folgen auf beiden Seiten – wenn auch nicht in gleicher 
Reihenfolge - die Unfallverhütung, die Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie der Ar-
beitsstress. Zum Thema Arbeitsstress melden insbesondere die befragten Beschäf-
tigten den Wunsch nach mehr Informationen an.  
Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich zwar die Rangreihe der Themen mit 
zusätzlichem Informationsbedarf zwischen den Geschäftsführer/innen und den Be-
schäftigten unterscheidet, die jeweiligen Anteile von Befragten, die einen entspre-
chenden Informationsbedarf formulieren, sind jedoch durchaus vergleichbar.   
 
 
6.5 Lern- und Beteiligungsformen 
 
In den meisten Klein- und Kleinstbetrieben werden gute Vorschläge von Mitarbei-
ter/innen zur Verbesserung der betrieblichen Sicherheit und Gesundheit berücksich-
tigt. Jeweils rund 82% der Geschäftsführer/innen und der Beschäftigten beschreiben 
so ihre betriebliche Praxis. Jede zweite Geschäftsleitung sieht im eigenen Betrieb, 
dass die Beschäftigten selbständig Verbesserungsvorschläge einbringen. Die Be-
schäftigten sehen sich selbst in einer etwas aktiveren Rolle (68,8%).  
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Abb. 6.4  Lern- und Beteiligungsformen 
 
Regelmäßige Besprechungen und Bewertungen von Gesundheits- und Unfallgefah-
ren inklusive deren Behebung durch entsprechende Maßnahmen sind für 64,2% der 
Geschäftsführer/innen und 63,8% der Beschäftigten gängige Praxis in ihren Betrie-
ben.  
Inwieweit jedoch bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen Fachkräfte wie z. 
B. eine Betriebsärztin/ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eine 
Rolle spielen, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen der betrieblichen Ak-
teur/innen. 33,1% der Geschäftsleitungen geben an, dass die Umsetzung entspre-
chender Maßnahmen durch o. g. Fachkräfte begleitet wird. Dagegen sind mehr als 
doppelt so viele Beschäftigte (68,9%) der Meinung, dass in dem Prozess das Wissen 
dieser Fachkräfte einbezogen wird. Fraglich ist, ob die „Lücke“ rein auf Formulie-
rungsunterschiede hinsichtlich der Beteiligungsform von Fachkräften zurückzuführen 
ist.  
Im Hinblick auf die Durchführung regelmäßiger bzw. anlassbezogener Schulungen 
und Unterweisungen zeigen sich die befragten Geschäftsführer/innen bezüglich ihrer 
eigenen betrieblichen Praxis zurückhaltender als die befragten Beschäftigten. Wäh-
rend 48,5% der Geschäftsleitungen von regelmäßigen Unterweisungen zu Sicherheit 
und Gesundheit in ihrem Betrieb berichten, sind es auf Seiten der Beschäftigten 
58,7%. Bei den anlassbezogenen Schulungen sind es 55,3% der Chef/innen und 
71,1% der Beschäftigten. Möglicherweise betrachten die Beschäftigten in Klein- und 
Kleinstbetrieben auch weniger formalisierte Erklärungen und Handlungshilfen im Ar-
beitsprozess als Teil der Schulung für sicheres und unfallfreies Arbeiten.  
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6.6 Nutzung und Bewertung externer Informations- und  
Beratungsangebote 

 
Während gut neun von zehn Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstbetrieben 
(93,6%) Informations- und Beratungsangebote zur Umsetzung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes nutzen, ist es gerade einmal eine/r von zehn Beschäftigten, 
die/der sich - nach der Wahrnehmung einer Gefahr für Sicherheit und Gesundheit - 
an eine externe Beratungsstelle gewandt hat.  
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Abb. 6.5  Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote, (Mehrfach-

nennungen möglich) 
 
Beratungsangebote werden also sehr viel häufiger von denen genutzt, die - gesetz-
lich vorgeschrieben - für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 
Verantwortung stehen. Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei den Beschäftigten 
hier nur um diejenigen handelt, die in Folge einer wahrgenommenen Gefahrensitua-
tion Informations- und Beratungsangebote erfragt haben. Gleichwohl ist wohl davon 
auszugehen, dass eine stärkere Ansprache und Aktivierung der Beschäftigten dazu 
beitragen kann, Sicherheit und Gesundheit in Klein- und Kleinstbetrieben voranzu-
bringen.  
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Abb. 6.6  Bewertung externer Informations- und Beratungsangebote, (Mehrfach-

nennungen möglich) 
 
Geschäftsführer/innen nutzen mit Abstand am häufigsten Broschüren, Newsletter, 
Flyer und Filme als externe Informations- und Beratungsangebote (72,4%). Mit Ab-
stand folgen die Checklisten der BG sowie Internetseiten und -datenbanken (56,5% 
bzw. 55,4%). Alle anderen Angebote werden deutlich weniger nachgefragt. Auf Sei-
ten der Beschäftigten ist ein anders Nutzungsverhalten zu beobachten: Diejenigen, 
die sich vor dem Hintergrund wahrgenommener Gefahren für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz bereits an externe Beratungsstellen gewandt haben, verfol-
gen eher ein breites Ansprachekonzept. 87,0% nutzten eine Beratung vor Ort am 
Arbeitsplatz, 85,5% gute Praxisbeispiele, 77,2% Seminare und Workshops, 69,0% 
eine Beratung am Telefon sowie 52,3% E-Learning-Angebote. Der eher fokussierten 
Nutzung von Beratungsangeboten durch die Geschäftsführer/innen steht eine breit 
angelegte Suchstrategie der Beschäftigten gegenüber.  
Bezüglich der bewerteten Nützlichkeit der Informations- und Beratungsangebote 
zeigt sich folgendes Bild: Jeweils über die Hälfte der Geschäftsführer/innen schreibt 
Praxisbeispielen aus anderen Betrieben (59,3%) sowie dem Austausch mit anderen 
Betrieben (55,6%) eine hohe Nützlichkeit für die eigene Praxis zu. Auf Seiten der 
Beschäftigten wird kein genutztes Angebot mehrheitlich als sehr nützlich einge-
schätzt. Dies mag ein Grund für die oben skizzierte breit angelegte Suchstrategie zu 
sein.  
Am besten schneiden auf Seiten der Beschäftigten die guten Praxisbeispiele sowie 
die Beratung vor Ort am Arbeitsplatz ab. Sie werden jeweils von gut einem Viertel 
der Beschäftigten als sehr nützlich klassifiziert (27,5%). Damit wird – wenn auch auf 
ganz unterschiedlichem Niveau – sowohl von den Geschäftsleitungen als auch von 
den Beschäftigten dem Ansatz „aus der Praxis für die Praxis“ der Vorzug gegeben.   
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6.7 Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden: In den meisten Klein- und Kleinstbe-
trieben spielen Sicherheit und Gesundheit aus der Sicht der zentralen betrieblichen 
Akteur/innen eine wichtige Rolle - auch wenn das Handlungsmuster „Hauptsache wir 
verstoßen nicht gegen Gesetze“ nach wie vor in den Köpfen verwurzelt ist. Gesetzli-
che Arbeitsschutzregelungen sind den betrieblichen Akteur/innen weitgehend unbe-
kannt; dagegen ist die Verantwortung des Arbeitgebers weitgehend bekannt. Infor-
mationsbedarf in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz besteht insbesondere zu 
den Themen Gesundheitsförderung, Unfallverhütung, Gestaltung von Arbeitsplätzen 
sowie Arbeitsstress. Zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit werden prak-
tikable Verbesserungsvorschläge der Beschäftigten im Betrieb umgesetzt. Gefahren 
und Risiken werden regelmäßig besprochen und behoben. Regelmäßige Schulungen 
und anlassbezogene Unterweisungen sind – auch im möglicherweise weiten Ver-
ständnis der Beschäftigten – in Klein- und Kleinstbetrieben keine Selbstverständlich-
keit. Bei den genutzten Informations- und Beratungsangeboten schneiden in der Be-
wertung von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten die Angebote am besten ab, 
die einen starken Praxisbezug haben und das Lernen am praktischen Beispiel beför-
dern.  
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7 Empfehlungen für bedarfsorientierte Methoden 
und Konzepte zur Erweiterung der Kompetenzen 
von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten 
auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes 

 
7.1 Handlungsempfehlungen 
Dr. Cordula Sczesny, Sophie Keindorf, Dr. Gerda Jasper 
 
7.1.1 Ziele und Vorgehen 
 
Im Folgenden möchten wir aus den Ergebnissen der standardisierten Befragungen 
von Geschäftsführer/innen und Beschäftigten sowie ergänzenden Interviews in Klein- 
und Kleinstunternehmen Empfehlungen ableiten, wie bei den Führungskräften und 
den Beschäftigten die Kompetenzen in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz er-
weitert werden können. Dabei möchten wir zunächst die inhaltliche Seite beleuchten: 
Welche Kompetenzfelder halten wir für erweiterungsbedürftig. Im Anschluss gehen 
wir auf die methodischen Ansatzpunkte und damit das Wie der Kompetenzerweite-
rung ein. Abschließend beschreiben wir Anforderungen an die Wissensvermitt-
ler/innen und schließen mit einer Betrachtung zu überbetrieblichen Akteur/innen ab, 
die entsprechende Ansätze aufgreifen, ausbauen und umsetzen könnten.     
 
7.1.2 Erweiterung und Vertiefung von Kompetenzbedarfen 
 
Für die Mehrheit der Geschäftsführer/innen und Beschäftigten in Klein- und Kleinst-
unternehmen spielt der Arbeits- und Gesundheitsschutz eine wichtige Rolle im eige-
nen bzw. in dem Unternehmen, in dem sie tätig sind. Gleichzeitig betonen beide Sei-
ten, dass eine Vermeidung von Regelverstößen das handlungsleitende Motto ist. 
Das Wissen um den Nutzen gestalterischer Elemente über den Regelverstoß hinaus, 
scheint somit bei vielen Inhaber/innen und Beschäftigten eher gering ausgeprägt zu 
sein. Sinnvoll wäre der Aufbau eines dementsprechend erweiterten Verständnisses, 
als Motivations- und Handlungsmaxime, zur Strukturierung der Arbeitsorganisation 
und der Arbeitsabläufe auf betrieblicher Ebene. Noch fehlt vielfach die Sensibilität 
sowohl für die negativen betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitsunfähig-
keiten als auch die positiven Effekte präventiven Handelns. 
 
Gesetzliche Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören sowohl auf 
Seiten der Geschäftsführer/innen als auch der Beschäftigten nicht zum selbstver-
ständlichen Wissensbestand. Wer die Verantwortung für den betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz trägt, ist überwiegend bekannt. Danach zeigen sich jedoch 
auf beiden Seiten erhebliche „weiße Flecken“. Auf jeden Fall ist es wünschenswert, 
das Wissen um gesetzliche Regelungen zu erweitern, allerdings nicht, um die Kennt-
nisse über ein Regelwerk, dass i. d. R. als „intransparenter Regelungsdschungel“ 
und der betrieblichen Praxis Fremdes wahrgenommen wird, zu „perfektionieren“, 
sondern vielmehr soll Wissen erweitert werden, dass z. B. Sicherheitsfachkräfte und 
Betriebsärzt/innen die Geschäftsführer/innen unterstützen sollen und es Anlässe 
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(Veränderung der Arbeitsabläufe, Einführung Schichtarbeit) gibt, bei denen eine ex-
terne Unterstützung sinnvoll ist. 
Die Befragungsergebnisse haben gezeigt, dass in Klein- und Kleinstunternehmen 
vielfach auch dann die Arbeitsbedingungen unter die Lupe genommen werden, wenn 
die Verantwortlichen wenig Kenntnisse über gesetzliche Regelungsanforderungen 
haben, wie z. B. die Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Auch 
dann werden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf den Weg 
gebracht. Die Tatsache, dass ein nicht unerheblicher Teil von Geschäftsführer/innen 
auch ohne bzw. mit nur geringem Basiswissen über gesetzlich fixierte Handlungsan-
forderungen, um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in ihren Unternehmen 
bemüht ist, zeugt von einem weitverbreiteten, eher erfahrungsgeleitetem Hand-
lungswissen. Dieses Wissen kann eine (sehr) gute Grundlage für eine notwendige 
Kompetenzerweiterung sein. Auf dieser Basis kann es gelingen, das Handeln zu 
strukturieren, zu erweitern und  dann in eine systematische Arbeitsschutzorganisati-
on zu überführen.   
 
Ob mit oder ohne Wissen um die gesetzlichen Anforderungen zur Durchführung ei-
ner Gefährdungsbeurteilung: in den Unternehmen werden Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen durchgeführt. Wenn auch über die Umsetzungsquali-
tät an dieser Stelle keine Aussagen getroffen werden kann, so zeigt sich doch eine 
deutlich höhere Umsetzungsquote von Verbesserungsmaßnahmen, wenn die vom 
Gesetzgeber geforderte Gefährdungsanalyse durchgeführt und bei der Umsetzung 
auf eine externe Unterstützung zurückgegriffen wird. Auch dies spricht – aus ganz 
praktischer Sicht – für eine Erweiterung des Wissens um die Inhalte gesetzlicher Re-
gelungen.  
 
Das Gros der Geschäftsführer/innen gibt an, Verbesserungen für Sicherheit und Ge-
sundheit unter Einbeziehung der Beschäftigten auf den Weg zu bringen. Dies wird 
auch von Beschäftigtenseite bestätigt. Die Beschäftigten in Klein- und Kleinstunter-
nehmen fühlen sich in hohem Maße eingebunden. Dabei handelt es sich i. d. R. um 
informelle Formen der Mitarbeiterbeteiligung, die dem engen Miteinander in Klein- 
und Kleinstunternehmen wohl eher entsprechen. Damit greifen die Verantwortlichen 
schon heute vielfach auf das erfahrungsbasierte Wissen der (insbesondere älteren) 
Beschäftigten zurück. Häufig fehlt es jedoch an insbesondere methodischen Kompe-
tenzen, wie dieses oftmals informelle Wissen der Mitarbeiter/innen für das Unter-
nehmen insgesamt nutzbar gemacht, also in betriebliche Strukturen verankert wer-
den kann.   
 
Für die Geschäftsführungen ist die Berufsgenossenschaft der Ansprechpartner Nr. 1 
in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Andere externe Beratungsstellen, wie 
z. B. der arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Dienst, die Krankenkassen, 
die Kammern, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aber auch die 
Arbeitgeberverbände spielen eine deutlich untergeordnete Rolle. Allerdings zeigen 
sich die Führungskräfte in der Bewertung der meistgenutzten Produkte wie Broschü-
ren und Checklisten der Berufsgenossenschaften nicht zufrieden. Dass sie trotzdem 
kaum andere externe Beratungsstellen kontaktieren kann daran liegen, dass sie nicht 
wissen, bei welchen anderen Institutionen sie Informationen und Unterstützung erhal-
ten können. Diese Wissenslücke sollte geschlossen werden. 
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Beschäftigte suchen bei Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in erster Linie 
Rat im eigenen Unternehmen. Sie sprechen i. d. R. direkt die/den Chef/in an, was in 
vielen Fällen gleichbedeutend  mit der Ansprache einer älteren und erfahrenen Per-
son ist. Außerdem spricht dies dafür, dass ältere, erfahrene Mitarbeiter/innen bzw. 
Chef/innen nicht nur über inhaltliches sondern auch über methodisches Wissen ver-
fügen sollten, um den innerbetrieblichen Wissenstransfer zu systematisieren und 
damit die Kompetenzentwicklung auch der  jüngeren Mitarbeiter/innen voranzutrei-
ben. 
Externe Beratungsstellen inklusive der Gewerkschaften spielen auf Seiten der Be-
schäftigten allenfalls in Ausnahmefällen eine Rolle. Dies mag an einem besonderen, 
oft auch als familiär beschriebenen Vertrauensverhältnis von Leitung und Mitarbei-
ter/innen in Klein- und Kleinstunternehmen liegen. Auch der geringere gewerkschaft-
liche Organisationsgrad von Beschäftigten in Klein- und Kleinstunternehmen im Ver-
gleich zu Beschäftigten in Großunternehmen, mag eine Erklärung sein. Sicherlich 
fehlt jedoch den Beschäftigten das Wissen, über welche externen Zugänge sie In-
formationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erhalten können, die z. B. innerbe-
trieblich nicht zur Verfügung stehen. 
 
Die Inanspruchnahme externer Beratungseinrichtungen in Sachen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz ist sowohl für die Geschäftsführer/innen als auch die Beschäftigten 
eher die Ausnahme als die Regel. Dass Informationen eine Holschuld sein können, 
ist den betrieblichen Akteuren in Klein- und Kleinstunternehmen fremd. Sollen die 
betrieblichen Akteure tatsächlich erreicht und für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz sensibilisiert werden, bedarf es einer Ansprache, die Information und Bera-
tung zunächst als Bringschuld betrachtet.   
Informationsbedarf formuliert sowohl eine Mehrheit der Geschäftsführer/innen als 
auch der Beschäftigten. Gleichwohl sieht ein nicht unerheblicher Teil auf beiden Sei-
ten keinen Bedarf an weiteren Informationen zu Themen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. Sie folgen eher einer anlassbezogenen Handlungsmaxime: „Erst 
wenn etwas passiert ist, weiß man, wo man ansetzen muss.“ Hier fehlt offensichtlich 
das Wissen über den (auch betriebswirtschaftlichen) Wert präventiven Handelns. 
Diejenigen, die Informationsbedarf anmelden, scheinen einen Schritt weiter zu sein. 
Sie hätten gerne mehr Informationen insbesondere zur Gesundheitsförderung, zur 
Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie zur Vermeidung/Verminderung von Arbeits-
stress. Informationen zur Unfallverhütung runden in diesem Kontext das gewünschte 
Info-Paket von Geschäftsleitung und Beschäftigten ab. Zusammengefasst kann hier 
ein Bedarf an Methoden und präventivem Handlungswissen festgestellt werden.   
 
Das „Zusammenspiel“ von Unternehmen und Berufsgenossenschaften steht auf Sei-
ten der Geschäftsführer/innen in Klein- und Kleinstunternehmen stark in der Kritik. 
Insgesamt nehmen die Unternehmensvertreter/innen weniger „die helfende Hand“ 
als vielmehr „den kontrollierenden Zeigefinger“ auf Seiten der Berufsgenossenschaft 
wahr. Das ist ein Bild, das sie in ihrer Prioritätensetzung „nicht gegen Gesetze ver-
stoßen“ bestärkt und sie in der praktischen Verbesserung des betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes letztendlich nicht voranbringt. Dies mag zum einen auf die 
vielfach noch vorhandene anlassbezogene, auf Unfallverhütung fokussierte Sicht-
weise der Verantwortlichen zurückzuführen sein. Zum anderen scheint ihnen das 
Wissen zu fehlen, dass sie diese Beratungsleistung (z. B. bei den Berufsgenossen-
schaften) einfordern können – ein Wissen, dass in vielen Großunternehmen längst 
vorhanden ist und auch genutzt wird. 
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7.1.3 Wege der Kompetenzvermittlung 
 
Wie könnten Kompetenzen auf Seiten der Geschäftsführungen und der Beschäftig-
ten erweitert und vertieft werden? Welche methodischen Ansätze lassen sich aus 
dem empirischen Material schlussfolgern? 
 
Die Befragungen der Geschäftsführer/innen und der Beschäftigten haben gezeigt: 
Die Akteure in Klein- und Kleinstunternehmen präferieren ein Lernen, dass möglichst 
praxisnah ist. Betriebe möchten aus der Praxis von anderen Betrieben lernen. Sie 
möchten aus der Praxis für die Praxis lernen. Printmedien, Checklisten sowie eine 
Informationsgewinnung über das Internet werden zwar häufig genutzt, den größten 
Nutzen für die betriebliche Praxis des Arbeitsschutzes weist das Gros der heute akti-
ven Geschäftsführer/innen jedoch eindeutig den Lernformen zu, die mit einem Face-
to-Face-Kontakt verbunden sind. Ansätze, dass sich dies in einer nachwachsenden 
Generation von Unternehmer/innen verändern wird, sind erkennbar, jedoch bisher 
mehrheitlich nicht vorhanden. 
 
Des Weiteren wird deutlich, dass Geschäftsführer/innen einer Erweiterung ihres Wis-
sens um gesetzliche Regelungsinhalte sehr skeptisch gegenüber stehen. Für sie hat 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben keinen praktischen Bezug zu einer Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten. Als sinnvoll wird etwas 
angesehen, das in der Praxis zu einer erkennbaren Verbesserung bzw. einer Prob-
lemlösung beiträgt. 
 
Darüber hinaus ist zu erkennen, dass es in Klein- und Kleinstbetriebe keine geübte 
Praxis ist, sich aktiv an beratende Einrichtungen/Institutionen zu wenden. Gleichwohl 
scheint die Unterstützung sowohl auf Seiten der Geschäftsleitungen als auch der 
Beschäftigten nicht abgelehnt zu werden; aber sie muss „ins Haus kommen“ und das 
möglichst praxisnah und lösungsorientiert. Ansprechpartner/innen sollten dabei nicht 
nur die Geschäftsleitungen, sondern vielmehr auch die Beschäftigten sein. Sie haben 
durch ihre Berufserfahrungen sowie das eigene Erleben von Belastungen und ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen oftmals Kenntnisse über die Arbeitsprozesse und 
damit vielfach einen erweiterten Blick auf Arbeit und Gesundheit. Diese Beschäftig-
ten sehen wir als eine große Stärke und wichtiges Potenzial für die Erweiterung der 
Kompetenzen in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Klein- und Kleinstunter-
nehmen an. 
 
Zusammengefasst heißt das: Ansätze zur Wissensvermittlung müssen auf (zwi-
schen-) betrieblicher Ebene praxisnah angelegt bzw. aufgebaut sein. Das Informati-
ons- und Lernangebot muss „in die Betrieb kommen“ und sollte mit vorhandenen Po-
tenzialen verknüpft werden. Derart angelegte Prozesse der Wissensvermittlung sol-
len eine Verbindung zwischen sicherem Arbeiten und effizientem, qualitätsgerechten 
Handeln schaffen, so dass für die Verantwortlichen deutlich wird, dass die Schaffung 
einer sicheren und mit möglichst wenigen Belastungen verbundenen Arbeit im urei-
genen Interesse der Unternehmensführung liegt. 
 
Vor dem Hintergrund dieser zentralen Anforderungen erscheinen verschiedene An-
sätze zur Information und Kompetenzerweiterung in Sachen sicheres und gesundes 
Arbeiten in Klein- und Kleinstunternehmen sinnvoll. Aufbauend auf einem gleichen 
Grundverständnis stehen die Ansätze nebeneinander und können in unterschiedli-
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cher Form miteinander kombiniert werden. Sie markieren somit eine Maßnahmenpa-
lette, mit der Geschäftsführer/innen und Beschäftigte in Klein- und Kleinstunterneh-
men angesprochen und qualifiziert werden können. Um die Ansätze in Form von 
konkreten Angeboten vermehrt an Klein- und Kleinstunternehmen heranzutragen, 
bedarf es zusätzlicher Kommunikationsmaßnahmen, wie z. B. Informations- und 
Schwerpunktkampagnen, um Veränderungen „ins Rollen“ zu bringen. 
 
Die Ansatzpunkte im Einzelnen: 
 
 Starterpaket 

Dem festgestellten häufig fehlenden Wissen, welche Institutionen Informationen 
und Unterstützung zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz anbieten, 
kann mit einem „Starterpaket“ begegnet werden. Bereits bei der Neugründung 
eines Unternehmens sollte ein „Beraterkontakt“ inklusive einem persönlichen 
Kennenlernen vor Ort aufgebaut werden. Jede/r Geschäftsführer/in sollte wissen, 
an wen sie/er sich wenden kann, und wo es Unterstützung bei Fragen rund um 
das Thema „Organisation guter und sicherer Arbeit“ gibt. Im Mittelpunkt steht, 
ganz frühzeitig das Verständnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu ent-
wickeln und damit den Grundstein für weitere Lernprozesse zur sicheren Gestal-
tung der Arbeit zu legen. Leitmotiv kann sein: „Man muss nicht alles wissen, aber 
man muss wissen, wo man die Information bekommt“. 
Auf dieser Basis können dann auch – aber eben nicht nur und nicht in erster  
Linie – Informationen an Geschäftsführer/innen weitergegeben werden, welche 
gesetzlichen Anforderungen auf sie zukommen bzw. welche sie beachten müs-
sen.  
 

 Sensibilisierung für präventives Handeln 
Die empirischen Ergebnisse zeigen: Bisher fokussieren die betrieblichen Ak-
teur/innen häufig auf den Teilbereich der Unfallverhütung. Um zu einer stärkeren 
Beachtung präventiver Handlungskonzepte zu gelangen, bedarf es weiterer Se-
minarangebote für Geschäftsführer/innen  und Beschäftigte. Allerdings sollten die 
methodischen Anlagen der Seminare überprüft werden. Dem gewünschten An-
satz der Praktiker/innen „aus der Praxis für die Praxis“ sollte stärker Rechnung 
getragen werden. Dabei kann es sich um das Schulungsprogramm im Zuge der 
Wahl des Unternehmermodells zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Betreuung, um gewerkschaftliche Angebote sowie darüber hinaus um zu-
sätzliche Angebote anderer Anbieter handeln, die das Thema „gesunder Betrieb“ 
z. B. mit betriebswirtschaftlichen Themen verbinden können.  
 
Das empirische Material gibt Hinweise darauf, dass einige Wissensvermitt-
ler/innen auf ihrer eigenen Prioritätenliste das präventive Handeln weiter nach 
oben setzen müssen. Sicherheitsfachkräfte, die heute einer/einem Geschäftsfüh-
rer/in „den Rücken frei halten“, weil sie dafür sorgen, dass der Betrieb nicht ge-
gen Gesetze verstößt, scheinen mitunter eine Vertrauensbasis zu den betriebli-
chen Führungskräften aufgebaut zu haben, über die auch stärker präventive 
Handlungsansätze platziert werden können. Insofern erscheint es lohnenswert, 
zunächst bei diesen Wissensvermittler/innen mit der Arbeit anzufangen. 
 
 
 



 

 

237

 Beratungstag „Die gesunde Chefin / der gesunde Chef 
Ziel ist, die oftmals mitarbeitende Geschäftsleitung als selbst Betroffene/r anzu-
sprechen, Lösungswege zur Belastungsreduzierung für die eigene Person auf-
zuzeigen und somit die Sensibilität und Bereitschaft für weitergehende Maßnah-
men in dem Unternehmen zu schaffen. Dies kann z. B. in Form von Tagessemi-
naren erfolgen, die von einem externen Moderator mit entsprechenden Kenntnis-
sen geleitet wird. 

 
Der eindeutigen Präferenz der Geschäftsführer/innen und Beschäftigten eines Ler-
nens „aus der Praxis für die Praxis“ kann mit den folgenden Ansätzen entsprochen 
werden:     
 
 Lernen in Netzwerken 

Ziel ist das Lernen aus guten Praxisbeispielen in anderen Unternehmen und der 
Transfer des Gelernten in das eigene Unternehmen. Dabei können zahlreiche 
Impulse für unterschiedliche Lerninhalte gesetzt werden. Gleichzeitig kann die-
ses Vorgehen auch die Hemmschwelle gegenüber Themen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes senken, da sich die Unternehmensvertreter/innen in Klein- 
und Kleinstunternehmen letztendlich alle in einer ähnlichen (Lern-)Situation be-
finden. 
 
Die Unternehmen sollten möglichst gleichen Branchen angehören, um inhaltliche 
Affinitäten zu ermöglichen. Die Standorte sollten möglichst nah beieinander sein, 
um lange Fahrzeiten zu vermeiden. Inhaltlich können sich die Praxisbeispiele auf 
ein breites Spektrum von Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen beziehen. Ver-
bindungen zu anderen, wie z. B. personalwirtschaftlichen und technischen The-
men können den Zugang erleichtern. Themen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes werden dann sozusagen im „Huckepack gelernt“.  
 
Das Lernen findet in gemeinsamen Treffen statt. Im Mittelpunkt steht ein konkre-
tes Praxisbeispiel, das von einem Betrieb vorgestellt wird. Im Anschluss haben 
die teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und das Bei-
spiel gemeinsam zu diskutieren. Es sollte ein regelmäßiger Tagungsrhythmus 
entwickelt werden. Empfehlenswert ist, die Treffen in eine Tagesrandlage zu le-
gen, damit der Betriebsablauf möglichst wenig berührt wird. 
Zum Aufbau – d. h. insbesondere zur Ansprache der Unternehmen – sowie zur 
Koordination solcher Lernnetzwerke bedarf es zu Beginn sicherlich einer exter-
nen Unterstützung. Sinnvoll erscheint es, die Aktivitäten an bestehende Be-
triebszugänge, Netzwerke oder Kooperationen anzubinden und damit auf bereits 
vorhandene Strukturen aufzubauen. Hat sich das Netzwerk etabliert, kann die 
Koordination auch auf Netzwerkmitglieder übergehen.    
 

 Kollegiale Beratung 
Ziel ist es, in einer Gruppe auf der kollegialen Ebene gemeinsame Lösungen für 
– in diesem Fall – problematische Situationen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zu erarbeiten und damit voneinander zu lernen. Da die kollegiale Beratung auf 
gleicher Funktions-/Hierarchieebene erfolgen sollte, es in Klein- und Kleinstun-
ternehmen i. d. R. aber nur eine/n Geschäftsführer/in gibt, sollte sich die Gruppe 
überbetrieblich zusammensetzen. Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit ist 
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eine gute Vertrauensbasis. Auf diese Weise können alle Teilnehmer/innen zu ei-
ner Erweiterung ihres Wissens in Sachen sicheres Arbeiten beitragen.  
Für den Aufbau der Gruppen(n), die Abstimmung der methodischen Anlage des 
kollegialen Beratungsprozesses sowie die Festigung der Arbeit ist eine - zumin-
dest im Anfangsstadium - externe Unterstützung hilfreich. 
 

 Potenzialorientiere Einzelfallberatung  
Ziel ist, mit einem bunten Strauß von praxisrelevanten Themenfeldern auf die 
Unternehmen zuzugehen, sie zu öffnen und über die gemeinsame Entwicklung 
von Problemlösungen Wissen im Unternehmen sowohl auf Seiten der Geschäfts-
führer/innen als auch der Beschäftigten auf- und auszubauen.  
 
Wichtig ist der Beratungsansatz: Ausgangspunkt sollten nicht die Defizite (in der 
Umsetzung der gesetzlichen Regelungen) sein, sondern die Stärken des Unter-
nehmens. Diese sollten innerhalb der Lösungswege systematisch weiterentwi-
ckelt und strukturell, d. h. in der Arbeitsorganisation verankert werden, damit sie 
in das betriebliche Alltagshandeln einfließen.  
Dies geht nicht ohne die Beschäftigten. Sie sind mit ihrem eigenen Erleben von 
Arbeitsbelastungen und -beanspruchungen eine wichtige Erfahrungsquelle, um 
Veränderungen bedarfsorientiert ansetzen zu können. Das Explizitmachen ihres 
impliziten Wissens kann im Unternehmen dazu beitragen, zu einem erweiterten 
Arbeitsschutzverständnis zu gelangen.   
 
Sinnvoll ist, ein Netzwerk von kompetenten Berater/innen aufzubauen, die mit 
diesem Beratungsverständnis und -vorgehen die Entscheidungsträger in Klein- 
und Kleinstunternehmen aufschließen und betriebliche Lernprozesse initiieren 
und begleiten.  
 

 Pool- oder Verbundberatung 
Mit den gleichen Zielen und Grundsätzen wie bei der Einzelberatung kann für 
Klein- und Kleinstunternehmen auch eine Poolberatung interessant sein, bei der 
mehrere Unternehmen, möglichst der gleichen Branche durch einen externe/n 
Expert/in, wie z. B. eine Sicherheitsfachkraft, beraten werden. Sind die Bera-
tungsthemen in den Unternehmen verschieden, kann durch einen organisierten 
überbetrieblichen Ergebnisaustausch das thematische Wissen in den einzelnen 
Unternehmen nochmals verbreitert werden. Durch die unterschiedlichen Themen 
wird zusätzlich Neues voneinander gelernt.  

 
Viele Geschäftsführer/innen und Beschäftigte begrüßen eine fachkundige Unterstüt-
zung vor Ort. Der praktische Nutzen steht im Vordergrund. Hier könnte eine mobile 
Beratung ansetzen:   

 
 Mobile Information vor Ort 

Ziel der mobilen Information und Beratung ist, in die Unternehmen zu gehen und 
die aktuellen Fragen von Geschäftsführung und Beschäftigten im Face-to-Face-
Kontakt direkt zu beantworten. Dabei sollten sowohl rechtliche Fragen (z. B. An-
erkennung einer Berufskrankheit) als auch Fragen zum Belastungsabbau oder 
zur Gesundheitsförderung beantwortet werden können. Ziel ist, für die betriebli-
chen Akteure den Arbeits- und Gesundheitsschutz greifbar zu machen und prak-
tische Hilfe anzubieten. Nicht zuletzt soll die Sensibilität für weitere Themen, ins-
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besondere auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung, erhöht und ggf. Angebote dazu 
geschaffen werden.  

 
Die empirischen Ergebnisse weisen das Erfahrungswissen insbesondere der älteren 
(Fach-)kräfte als wichtige Ressource aus. Dieses in betriebliche Strukturen zu veran-
kern kann z. B. über einen Wissenstransfer erfolgen: 

   
 Wissenstandems (jüngere und ältere Mitarbeiter/innen) 

Ziel ist, auf der betrieblichen Ebene das Erfahrungswissen der älteren Mitarbei-
ter/innen rund um das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nutzbar 
zu machen. Durch ihre (auch schmerzlichen) Erfahrungen haben sie oftmals die 
Sensibilität und das Wissen erworben, Risiken zu erkennen und zu vermeiden. 
Dieses (Erfahrungs-)wissen  sollte auf jüngere Mitarbeiter/innen übertragen wer-
den. Dieser Wissenstransfer kann die vorgeschriebenen Unterweisungen sicher-
lich nicht 1:1 ersetzen. Aber er kann dazu beitragen, dass das im Unternehmen 
vorhandene Handlungswissen durch die Übertragung auf nachfolgende Genera-
tionen im Unternehmen verbleibt.  
Für diesen Wissenstransfer können Wissenstandems gebildet werden, die sich 
aus einer/einem älteren, erfahrenen und einer/einem jüngeren Beschäftigten zu-
sammensetzen. Der Erfahrungsaustausch kann so im Arbeitsprozess stattfinden. 
Die arbeitsplatzbezogenen Informationen sollten schriftlich fixiert werden, so 
dass ein Nachschlagen möglich ist. Diese Unterlage kann gleichzeitig die münd-
lichen Erläuterungen ergänzen bzw. unterstützen.  

 
Gemeinsames Kennzeichen der vorgestellten Ansätze ist, dass sie alle an den im 
Betrieb vorhandenen Stärken, Aktivitäten und Ressourcen ansetzen und zu deren 
Vervielfältigung beitragen, so dass eine Erweiterung von Wissen und Kompetenzen 
in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz stattfindet und dieses in den betrieblichen 
Arbeitsstrukturen und Handlungsmustern verankert wird. 
 
7.1.4 Mögliche Akteure zur Kompetenzerweiterung und -vertiefung 
 
Welche Voraussetzungen müssen Personen/Institutionen erfüllen, damit sie die be-
schriebene notwendige Wissens- und Kompetenzerweiterung in Klein- und Kleinstbe-
trieben voranbringen können? Auf Basis der empirischen Ergebnisse, können fol-
gende Anforderungen an externe Akteur/innen formuliert werden: 
 
Zugang zu den Unternehmen  
Die erste und aus unserer Sicht wichtigste Anforderung ist der Zugang zu den Ge-
schäftsführer/innen und Beschäftigten. 
Das meint: 
 den Zugriff bzw. die Zugänglichkeit von Kontaktdaten,  
 die Ressourcen und Kompetenzen zur Ansprache, 
 die Verankerung/Anerkennung in einer Branche, 
 regionale Verankerung sowie  
 das Potenzial zum Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.  

 
Die empirischen Ergebnisse verdeutlichen die Anforderungen insbesondere der Ge-
schäftsführer/innen an eine beratende Institution/Person: Nur auf einer vertrauens-
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volle Basis kann eine Kooperation erfolgreich sein. Das hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf das Beratungsverständnis:  
 
Beratungsverständnis 
Die Beratung von Klein- und Kleinstbetrieben sollte einem ganzheitlichen Verständ-
nis von Arbeit und der Möglichkeit ihrer Gestaltung folgen. Die Beratung kann, unter 
Berücksichtigung der jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen, bei der Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen unterstützen.  
 
Dies hat Auswirkungen auf die notwendigen Eckpunkte der Beratungskompetenz. 
Berater/innen müssen nicht nur über einschlägige Fachkenntnisse im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz verfügen, sondern auch über methodische und soziale Kompe-
tenzen, um betriebliche Prozesse beteiligungsorientiert verändern zu können. Sie 
brauchen einen ganzheitlichen Blick auf den Betrieb, um die betrieblichen Anforde-
rungen und individuellen Handlungsmöglichkeiten bewerten und gestalten zu kön-
nen. 
Wichtig ist, dass sie an den vorhandenen Potenzialen in Klein- und Kleinstunterneh-
mer anknüpfen und das kleine Unternehmen nicht als Defizitfall eines Großunter-
nehmens betrachten.  
 
Beratung und Information: praxisnah, branchenspezifisch und akteursbezogen 
Berater/innen sollten praxisnah und branchenspezifisch informieren und beraten 
können und dabei die Sprache der betrieblichen Akteure sprechen. Werden diese 
Anforderungen erfüllt, fällt der Zugang zu den betrieblichen Akteuren leichter. Sie 
fühlen sich von den Berater/innen verstanden und ernst genommen.  
 
Kooperation externer Akteure - Zusammenarbeit in Netzwerken  
Die Berater/innen sollten mit Berater/innen anderer Professionen und Institutionen 
kooperieren und zusammen arbeiten können. So würden z. B. die/der Geschäftsfüh-
rer/in von einer/einem Ansprechpartner/in ihres Vertrauens profitieren und gleichzei-
tig auf ein Netzwerk unterschiedlicher Kompetenzen zurückgreifen.  
 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass insbesondere die Geschäftsführer/innen 
das Handeln der überbetrieblichen Akteure/Multiplikatoren im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz – allen voran die Berufsgenossenschaften – vor allem unter normativ 
kontrollierenden Vorzeichen wahrnehmen. Gleichwohl verfügen diese über eine zent-
rale Voraussetzung (Anmeldung neugegründeter Unternehmen, Zwangsmitglied-
schaft und damit Adressenpool), um Zugänge zu Klein- und Kleinstbetrieben zu 
schaffen.  
 
Damit sie tatsächlich mehr informierend und beratend in den Betrieben vor Ort sein 
können, müssten entsprechende regionale Beratungsstrukturen – neben und losge-
löst von der kontrollierenden Funktion – auf- bzw. ausgebaut werden. Einen ersten 
Ansatz in diese Richtung hat die ehemalige BG Maschinenbau und Metallberufsge-
nossenschaft mit ihren verschiedenen Fachstellen (u. a. Fachstelle für arbeitsbeding-
te Gesundheitsgefahren) unternommen. Dort arbeiten Expert/innen verschiedener 
Professionen zur prozesshaften Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes zusammen. Um zu einer Breitenwirkung zu kom-
men, müsste der Ansatz sowohl personell als auch regional einen weiteren Ausbau 
erfahren.  
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Ebenso können dies – bei entsprechendem Beratungsverständnis – Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzt/innen sein, die im Auftrag einer Berufsgenossen-
schaft beratend aktiv werden. Ansätze für einen guten regionalen Zugang hat die 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) mit ihren regionalen 
Kompetenzzentren geschaffen, die ebenfalls weiter ausgebaut werden müssten. 
  
Darüber hinaus sehen wir Ansatzpunkte bei Handwerkskammern, Industrie- und 
Handelskammern, Verbänden auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie weite-
ren Multiplikatoren. Sie werden von den betrieblichen Akteuren in Sachen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bisher nur in geringem Umfang kontaktiert. Allerdings verfü-
gen auch sie grundsätzlich über Voraussetzungen (Mitgliedschaft auf freiwilliger oder 
unfreiwilliger Basis), um Geschäftsführer/innen und Beschäftigte in Klein- und  
Kleinstunternehmen anzusprechen. Gleichzeitig bietet sich bei ihnen die Chance, 
thematisch den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit anderen personalpolitischen und 
auch betriebswirtschaftlichen Themen zu verbinden und damit „im Huckepack“ zu 
transportieren. Über die möglichen Zugänge und die thematischen Verlinkungen se-
hen wir die Möglichkeiten, die skizzierten Ansätze insbesondere zum inner- und zwi-
schenbetrieblichen Lernen in der Praxis zu verankern.  
 
Die mobile Beratung können sicherlich gut die Träger der Sozialversicherung über-
nehmen, die mit ihren Gesundheitstagen vor Ort über Erfahrungen verfügen, an de-
nen sie anknüpfen können. 
 
Für das Info-Paket, das sozusagen ganz am Anfang steht, kommen sicherlich meh-
rere Institutionen wie die Verbände, Kammern oder die Berufsgenossenschaften in 
Frage. Im Rahmen einer institutionellen Zusammenarbeit sollte das Info-Paket weit-
gehend vereinheitlicht und mit einer möglichst transparenten Struktur von Ansprech-
partner/innen in den diversen Institutionen ausgestattet werden. Für die Verantwortli-
chen in Klein- und Kleinstunternehmen wäre dies sicherlich ein riesiger Schritt, um 
mehr Licht in die Blackbox gesetzlicher Regelungen und Handlungsnotwendigkeiten 
im betrieblichen Arbeits-und Gesundheitsschutz zu bringen. 
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7.2 Ausblick 
Dr. Gerda Jasper 
 
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes legen Konsequenzen für die Arbeits-
schutzpraxis auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene nahe. Damit stellt sich 
zugleich die Frage: wie können die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen den 
unterschiedlichen Akteuren des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf welchen We-
gen zugänglich gemacht werden. 
 
Unseres Erachtens könnten Fachgespräche mit überbetrieblichen Akteursorganisati-
onen – wie Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, sicherheitstechnische Dienste 
usw. – organisiert werden, aber auch gemeinsame mit anderen Organisationen wie 
Kammern, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden. Die Fachgespräche können zu-
dem ein Forum sein, um weitere Veranstaltungen zu planen. 
 
Sinnvoll wären auch „übergreifende“ Veranstaltungen, die dem Transfer der Un-
tersuchungsergebnisse dienen und sich an betriebliche und überbetriebliche Prakti-
ker/innen und Expert/innen wenden. Letztlich geht es darum, durch Diskurs und Mul-
tiplikation der Ergebnisse das Arbeitsschutzverständnis sowohl in kleinen Firmen als 
auch in den sie beratenden Institutionen zu wandeln. 
 
Als Inhalte solcher themenspezifischer Fachgespräche schlagen wir vor: 
 
1. die Kompatibilität der Arbeitsschutzverständnisse überbetrieblicher und betriebli-

cher Arbeitsschutzakteure: wie kann sie verbessert werden und verstärkt als Ba-
sis einer erfolgreichen Information und Beratung dienen (Beispielthema: Berufs-
genossenschaftliches und kleinbetriebliches Arbeitsschutzverständnis: Divergen-
zen und Wege der Annäherung).  

 
2. die externe Arbeitsschutzberatung kleiner Unternehmen gezielt potenzial- und 

bedarfsorientiert gestalten. Es ist zu überlegen, was sich im Herangehen der be-
ratenden Institutionen (weiter) verändern müsste, um eine bedarfsorientierte Be-
ratung in der Praxis tatsächlich zu realisieren. In diesem Kontext ist die Debatte 
zu vertiefen, welche methodischen und sozialen Kompetenzen ein Berater (bei-
spielsweise einer Berufsgenossenschaft) braucht, um Unternehmer/innen bzw. 
Beschäftigte zu erreichen bzw. dort abzuholen, wo sie stehen und zugleich an die 
betrieblichen Potenziale anzuknüpfen.  

 
3. sollte es um die eminent wichtige Frage gehen, wie bestimmte, qualitativ unab-

dingbare gesetzliche Mindeststandards „Eingang“ in kleine Betriebe finden kön-
nen und dort auch umgesetzt werden. Wie können die unterschiedlichen exter-
nen Akteure einschlägiges Wissen so handhabbar machen, dass die Hemm-
schwelle gegenüber dem Normativen drastisch sinkt und es als Basis des Hand-
lungswissens dient bzw. sich eng mit diesem verzahnt. 

 
4. Ansätze und Wege der praxisnahen Wissensvermittlung und deren Erörterung 

anhand von best practices. Das sollte Wissensvermittlung (in Netzwerken oder in 
kollegialen Beratungssituationen) ebenso umfassen wie zu Kleinbetrieben pas-
sende Beratungsformen (Pool- oder Verbundberatungen). Im Zentrum sollte die 
Erkenntnis stehen, dass gelingende Wissensvermittlung und Beratung an bereits 
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Geleistetem, an vorhandenen Ressourcen und bereits existentem Wissen an-
schließt.  

 
Wissensbedarf gibt es vor allem zur Gesundheitsförderung, zur Gestaltung von 
Arbeitsplätzen sowie zur Unfallverhütung. Dies sind Themen anhand derer wie-
derum  praxisnah der Zusammenhang  von Arbeitsschutz und Arbeitsorganisati-
on, von Gesundheitsförderung und Vermeiden von Schäden bzw. Schädigungen, 
von Verhaltens- und Verhältnisprävention nachvollziehbar gemacht werden kann. 

 
An die themenspezifischen Fachgespräche könnten sich Fachgespräche anschlie-
ßen, in denen es um die strukturellen Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen be-
darfs- und potenzialorientierter Arbeitsschutzberatung von Kleinbetrieben geht. Hier 
sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie die Akteure die Handlungsempfeh-
lungen im Rahmen ihrer Strukturen umsetzen können bzw. welche veränderten oder 
neuen Strukturen notwendig wären. (Das wäre auch im Rahmen von Projekten mög-
lich.) 
 
Ausgehend von den Fachgesprächen und ihren Ergebnissen könnten Projekte initi-
iert werden, die auf den Auf- und Ausbau einer bedarfsorientierten Zusammenarbeit 
überbetrieblicher und betrieblicher Akteure zielen. Eingeschlossen in solche Projekte 
sollte das exemplarische Aufbereiten und Verdichten von Handlungs- und Erfah-
rungswissen zu erfolgreichen betrieblichen  Praxen, aber auch zur gelingenden Zu-
sammenarbeit zwischen betrieblichen und externen Akteuren des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes sein. 
 
Solche Projekte wiederum würden eine Basis für den Erfahrungsaustausch zwischen 
Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und externen Beratungsinstitutionen, 
aber auch dieser untereinander bilden. 
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Anh. 2, Tab. 5  Beratung zur Gefährdungsbeurteilung nach Betriebsgröße;  
n=377 (Kap. 4.7.1) 

 
15. Haben Sie sich bei der Beurteilung der Gefährdungen beraten lassen? * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 50 11 9 70
% innerhalb von Q15 71,4% 15,7% 12,9% 100,0%

Ja, durch einen 
Betriebsarzt 

% innerhalb von MA 16,8% 23,9% 27,3% 18,6%
Anzahl 176 30 18 224
% innerhalb von Q15 78,6% 13,4% 8,0% 100,0%

Ja, durch einen 
anderen Experten 

% innerhalb von MA 59,1% 65,2% 54,5% 59,4%
Anzahl 70 5 5 80
% innerhalb von Q15 87,5% 6,3% 6,3% 100,0%

Nein 

% innerhalb von MA 23,5% 10,9% 15,2% 21,2%
Anzahl 2 0 1 3
% innerhalb von Q15 66,7% ,0% 33,3% 100,0%

15. Haben Sie sich 
bei der Beurteilung 
der Gefährdungen 
beraten lassen? 

Weiß ich nicht 

% innerhalb von MA ,7% ,0% 3,0% ,8%
Anzahl 298 46 33 377

% innerhalb von Q15 79,0% 12,2% 8,8% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anh. 2, Tab. 8  Bewertung der externen Beratungsstellen nach Betriebsgröße;  
n=3-383 (Kap. 4.10.2) 

25. Arbeitgeberverband * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 6 0 1 7
% innerhalb von Q25_1 85,7% ,0% 14,3% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 75,0% ,0% 50,0% 70,0%
Anzahl 0 0 0 0
% innerhalb von Q25_1 ,0% ,0% ,0% ,0%

2 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0% ,0%
Anzahl 2 0 1 3
% innerhalb von Q25_1 66,7% ,0% 33,3% 100,0%

25. Arbeitgeberver-
band 

3 

% innerhalb von MA 25,0% ,0% 50,0% 30,0%
Anzahl 8 0 2 10

% innerhalb von Q25_1 80,0% ,0% 20,0% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% ,0% 100,0% 100,0%

       

       
25. Berufsgenossenschaft * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 73 4 2 79
% innerhalb von Q25_2 92,4% 5,1% 2,5% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 22,2% 12,5% 9,1% 20,6%
Anzahl 146 20 10 176
% innerhalb von Q25_2 83,0% 11,4% 5,7% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 44,4% 62,5% 45,5% 46,0%
Anzahl 81 5 10 96
% innerhalb von Q25_2 84,4% 5,2% 10,4% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 24,6% 15,6% 45,5% 25,1%
Anzahl 20 1 0 21
% innerhalb von Q25_2 95,2% 4,8% ,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 6,1% 3,1% ,0% 5,5%
Anzahl 6 0 0 6
% innerhalb von Q25_2 100,0% ,0% ,0% 100,0%

5 

% innerhalb von MA 1,8% ,0% ,0% 1,6%
Anzahl 3 2 0 5
% innerhalb von Q25_2 60,0% 40,0% ,0% 100,0%

25. Berufsgenossen-
schaft 

6 

% innerhalb von MA ,9% 6,3% ,0% 1,3%
Anzahl 329 32 22 383

% innerhalb von Q25_2 85,9% 8,4% 5,7% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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25. Arbeitsmedizinischem Dienst * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 7 2 0 9
% innerhalb von Q25_3 77,8% 22,2% ,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 19,4% 40,0% ,0% 20,0%
Anzahl 14 2 3 19
% innerhalb von Q25_3 73,7% 10,5% 15,8% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 38,9% 40,0% 75,0% 42,2%
Anzahl 12 1 1 14
% innerhalb von Q25_3 85,7% 7,1% 7,1% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 33,3% 20,0% 25,0% 31,1%
Anzahl 3 0 0 3
% innerhalb von Q25_3 100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 8,3% ,0% ,0% 6,7%
Anzahl 0 0 0 0
% innerhalb von Q25_3 ,0% ,0% ,0% ,0%

5 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0% ,0%
Anzahl 0 0 0 0
% innerhalb von Q25_3 ,0% ,0% ,0% ,0%

25. Arbeitsmedizini-
schem Dienst 

6 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0% ,0%
Anzahl 36 5 4 45

% innerhalb von Q25_3 80,0% 11,1% 8,9% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       

       
25. Sicherheitstechnischem Dienst * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 5 1 2 8
% innerhalb von Q25_4 62,5% 12,5% 25,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 25,0% 25,0% 40,0% 27,6%
Anzahl 11 2 1 14
% innerhalb von Q25_4 78,6% 14,3% 7,1% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 55,0% 50,0% 20,0% 48,3%
Anzahl 4 1 1 6
% innerhalb von Q25_4 66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 20,0% 25,0% 20,0% 20,7%
Anzahl 0 0 1 1
% innerhalb von Q25_4 ,0% ,0% 100,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA ,0% ,0% 20,0% 3,4%
Anzahl 0 0 0 0
% innerhalb von Q25_4 ,0% ,0% ,0% ,0%

25. Sicherheitstechni-
schem Dienst 

5 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0% ,0%
Anzahl 20 4 5 29

% innerhalb von Q25_4 69,0% 13,8% 17,2% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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25. Industrie- und Handelskammer * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 10 0 0 10
% innerhalb von Q25_5 100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 24,4% ,0% ,0% 20,8%
Anzahl 8 5 0 13
% innerhalb von Q25_5 61,5% 38,5% ,0% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 19,5% 100,0% ,0% 27,1%
Anzahl 16 0 2 18
% innerhalb von Q25_5 88,9% ,0% 11,1% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 39,0% ,0% 100,0% 37,5%
Anzahl 4 0 0 4
% innerhalb von Q25_5 100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 9,8% ,0% ,0% 8,3%
Anzahl 2 0 0 2
% innerhalb von Q25_5 100,0% ,0% ,0% 100,0%

5 

% innerhalb von MA 4,9% ,0% ,0% 4,2%
Anzahl 1 0 0 1
% innerhalb von Q25_5 100,0% ,0% ,0% 100,0%

25. Industrie- und 
Handelskammer 

6 

% innerhalb von MA 2,4% ,0% ,0% 2,1%
Anzahl 41 5 2 48

% innerhalb von Q25_5 85,4% 10,4% 4,2% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       

       
25. Handwerksammer * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 10 1 0 11
% innerhalb von Q25_6 90,9% 9,1% ,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 35,7% 100,0% ,0% 36,7%
Anzahl 6 0 0 6
% innerhalb von Q25_6 100,0% ,0% ,0% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 21,4% ,0% ,0% 20,0%
Anzahl 6 0 1 7
% innerhalb von Q25_6 85,7% ,0% 14,3% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 21,4% ,0% 100,0% 23,3%
Anzahl 5 0 0 5
% innerhalb von Q25_6 100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 17,9% ,0% ,0% 16,7%
Anzahl 1 0 0 1
% innerhalb von Q25_6 100,0% ,0% ,0% 100,0%

25. Handwerksammer 

5 

% innerhalb von MA 3,6% ,0% ,0% 3,3%
Anzahl 28 1 1 30

% innerhalb von Q25_6 93,3% 3,3% 3,3% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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25. Gewerkschaft * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle  

      Mitarbeiterzahl  

      1 - 9 MA 10 - 19 MA Gesamt  
Anzahl 1 0 1  
% innerhalb von Q25_7 100,0% ,0% 100,0%  

2 

% innerhalb von MA 33,3% ,0% 33,3%  
Anzahl 1 0 1  
% innerhalb von Q25_7 100,0% ,0% 100,0%  

3 

% innerhalb von MA 33,3% ,0% 33,3%  
Anzahl 1 0 1  
% innerhalb von Q25_7 100,0% ,0% 100,0%  

4 

% innerhalb von MA 33,3% ,0% 33,3%  
Anzahl 0 0 0  
% innerhalb von Q25_7 ,0% ,0% ,0%  

25. Gewerkschaft 

6 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0%  
Anzahl 3 0 3  

% innerhalb von Q25_7 100,0% ,0% 100,0%  

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% ,0% 100,0%  

       

       
25. Krankenkasse * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 13 1 0 14
% innerhalb von Q25_8 92,9% 7,1% ,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 32,5% 33,3% ,0% 30,4%
Anzahl 13 0 0 13
% innerhalb von Q25_8 100,0% ,0% ,0% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 32,5% ,0% ,0% 28,3%
Anzahl 10 1 3 14
% innerhalb von Q25_8 71,4% 7,1% 21,4% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 25,0% 33,3% 100,0% 30,4%
Anzahl 3 0 0 3
% innerhalb von Q25_8 100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 7,5% ,0% ,0% 6,5%
Anzahl 0 1 0 1
% innerhalb von Q25_8 ,0% 100,0% ,0% 100,0%

5 

% innerhalb von MA ,0% 33,3% ,0% 2,2%
Anzahl 1 0 0 1
% innerhalb von Q25_8 100,0% ,0% ,0% 100,0%

25. Krankenkasse 

6 

% innerhalb von MA 2,5% ,0% ,0% 2,2%
Anzahl 40 3 3 46

% innerhalb von Q25_8 87,0% 6,5% 6,5% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

281

       

       

       

       

       

       
25. Bundesanstalt für Arbeitsschutz * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 2 0 0 2
% innerhalb von Q25_9 100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 22,2% ,0% ,0% 11,8%
Anzahl 5 1 6 12
% innerhalb von Q25_9 41,7% 8,3% 50,0% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 55,6% 100,0% 85,7% 70,6%
Anzahl 2 0 1 3
% innerhalb von Q25_9 66,7% ,0% 33,3% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 22,2% ,0% 14,3% 17,6%
Anzahl 0 0 0 0
% innerhalb von Q25_9 ,0% ,0% ,0% ,0%

25. Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz 

4 

% innerhalb von MA ,0% ,0% ,0% ,0%
Anzahl 9 1 7 17

% innerhalb von Q25_9 52,9% 5,9% 41,2% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       

       
25. Sonstige Stellen * Mitarbeiterzahl Kreuztabelle 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 61 15 8 84
% innerhalb von Q25_10 72,6% 17,9% 9,5% 100,0%

1 

% innerhalb von MA 29,8% 40,5% 40,0% 32,1%
Anzahl 80 13 7 100
% innerhalb von Q25_10 80,0% 13,0% 7,0% 100,0%

2 

% innerhalb von MA 39,0% 35,1% 35,0% 38,2%
Anzahl 49 5 4 58
% innerhalb von Q25_10 84,5% 8,6% 6,9% 100,0%

3 

% innerhalb von MA 23,9% 13,5% 20,0% 22,1%
Anzahl 11 4 1 16
% innerhalb von Q25_10 68,8% 25,0% 6,3% 100,0%

4 

% innerhalb von MA 5,4% 10,8% 5,0% 6,1%
Anzahl 2 0 0 2
% innerhalb von Q25_10 100,0% ,0% ,0% 100,0%

5 

% innerhalb von MA 1,0% ,0% ,0% ,8%
Anzahl 2 0 0 2
% innerhalb von Q25_10 100,0% ,0% ,0% 100,0%

25. Sonstige Stellen 

6 

% innerhalb von MA 1,0% ,0% ,0% ,8%
Anzahl 205 37 20 262

% innerhalb von Q25_10 78,2% 14,1% 7,6% 100,0%

Gesamt 

% innerhalb von MA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anh. 2, Tab. 11  Nutzung externer Informations- und Beratungsangebote nach  
Betriebsgröße; n=928 (Mehrfachnennungen möglich) (Kap. 4.12.1) 

Kreuztabelle $v27set*MA 

      Mitarbeiterzahl 

      1 - 9 MA 10 - 19 MA 20 - 49 MA Gesamt 

Anzahl 561 68 43 672
Innerhalb $v27set% 83,5% 10,1% 6,4%   
Innerhalb MA% 71,6% 79,1% 73,3%   

Broschüren, Newslet-
ter, Flyer, Filme 

% vom Gesamtwert 60,5% 7,3% 4,6% 72,4%
Anzahl 433 44 37 514
Innerhalb $v27set% 84,3% 8,5% 7,3%   
Innerhalb MA% 55,3% 50,8% 63,4%   

Internetseiten, -portale, 
-datenbanken 

% vom Gesamtwert 46,7% 4,7% 4,0% 55,4%
Anzahl 287 33 20 340
Innerhalb $v27set% 84,4% 9,6% 6,0%   
Innerhalb MA% 36,6% 37,8% 34,7%   

gute praktische Bei-
spiel aus anderen 
Betrieben 

% vom Gesamtwert 30,9% 3,5% 2,2% 36,6%
Anzahl 434 53 37 524
Innerhalb $v27set% 82,7% 10,1% 7,1%   
Innerhalb MA% 55,4% 61,9% 63,6%   

Checklisten der BG 
etc. 

% vom Gesamtwert 46,7% 5,7% 4,0% 56,5%
Anzahl 218 30 28 276
Innerhalb $v27set% 79,0% 10,9% 10,0%   
Innerhalb MA% 27,8% 35,1% 47,1%   

Seminare, Tagungen, 
Workshops 

% vom Gesamtwert 23,5% 3,2% 3,0% 29,7%
Anzahl 46 6 2 54
Innerhalb $v27set% 86,3% 10,3% 3,3%   
Innerhalb MA% 5,9% 6,5% 3,1%   

E-Learning-Angebote 

% vom Gesamtwert 5,0% ,6% ,2% 5,8%
Anzahl 155 22 16 194
Innerhalb $v27set% 80,2% 11,6% 8,3%   
Innerhalb MA% 19,8% 26,1% 27,3%   

Fortbildungen im 
Rahmen des Unter-
nehmermodells 

% vom Gesamtwert 16,8% 2,4% 1,7% 20,9%
Anzahl 158 27 28 214
Innerhalb $v27set% 74,1% 12,8% 13,1%   
Innerhalb MA% 20,2% 31,9% 47,7%   

arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechni-
sche Angebote vor Ort 
im Betrieb 

% vom Gesamtwert 17,0% 3,0% 3,0% 23,0%
Anzahl 41 6 6 54
Innerhalb $v27set% 76,8% 11,3% 11,9%   
Innerhalb MA% 5,2% 7,1% 10,8%   

telefonische Angebote 
z. B. durch externe 
Dienstleister 

% vom Gesamtwert 4,4% ,7% ,7% 5,8%
Anzahl 346 40 27 413
Innerhalb $v27set% 83,8% 9,8% 6,4%   
Innerhalb MA% 44,1% 47,0% 45,2%   

den Austausch mit 
anderen Unterneh-
mern 

% vom Gesamtwert 37,2% 4,4% 2,9% 44,4%
Anzahl 41 2 1 45
Innerhalb $v27set% 92,8% 4,1% 3,1%   
Innerhalb MA% 5,3% 2,1% 2,4%   

$v27seta 

Sonstige Angebote 

% vom Gesamtwert 4,5% ,2% ,2% 4,8%
Anzahl 784 86 59 928Gesamt 

% vom Gesamtwert 84,4% 9,3% 6,3% 100,0%
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Anh. 2, Tab. 12  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Wirtschaftszweig; n=194-627 
(Mehrfachnennungen möglich) (Kap. 4.12.2) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 33,3% 40,0% 26,7% ,0% 
Checklisten der BG’s 43,8% 50,0% 6,3% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 12,5% 75,0% 12,5% ,0% 
Austausch mit anderen Unternehmen 40,0% 60,0% ,0% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 35,7% 57,1% 7,1% ,0% 
Seminare, Tagungen, Workshops 54,5% 36,4% 9,1% ,0% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

,0% 100,0% ,0% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 25,0% 62,5% 12,5% ,0% 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 16,7% 68,5% 13,0% 1,9% 
Checklisten der BG’s 34,5% 50,0% 13,8% 1,7% 
Internetseiten, -datenbanken 21,6% 59,5% 13,5% 5,4% 
Austausch mit anderen Unternehmen 38,1% 45,2% 14,3% 2,4% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 46,2% 48,7% 2,6% 2,6% 
Seminare, Tagungen, Workshops 32,1% 50,0% 14,3% 3,6% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

36,0% 60,0% ,0% 4,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 24,0% 76,0% ,0% ,0% 
Energie- und Wasserversorgung     
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 25,0% 75,0% ,0% ,0% 
Checklisten der BG’s 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 
Austausch mit anderen Unternehmen 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 66,7% 33,3% ,0% ,0% 
Seminare, Tagungen, Workshops 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

50,0% 50,0% ,0% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 100,0% ,0% ,0% ,0% 
Baugewerbe     
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 21,3% 65,6% 13,1% ,0% 
Checklisten der BG’s 34,8% 58,7% 6,5% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 35,4% 52,1% 4,2% 8,3% 
Austausch mit anderen Unternehmen 53,7% 41,5% 4,9% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 65,5% 31,0% 3,4% ,0% 
Seminare, Tagungen, Workshops 28,6% 48,6% 8,6% 14,3% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

47,6% 52,4% ,0% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 38,1% 42,9% 19,0% ,0% 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Gastgewerbe  
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 28,3% 62,3% 9,4% ,0% 
Checklisten der BG’s 53,5% 39,6% 3,8% 3,1% 
Internetseiten, -datenbanken 28,0% 62,9% 6,8% 2,3% 
Austausch mit anderen Unternehmen 62,4% 31,2% 6,4% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 66,7% 29,5% 1,0% 2,9% 
Seminare, Tagungen, Workshops 52,9% 38,2% 4,4% 4,4% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

49,2% 49,2% 1,7% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 37,7% 47,2% 13,2% 1,9% 
Verkehr und Lagerei; Information und Kommuni-
kation 
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 hoch mittel niedrig k.A. 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 18,2% 54,5% 27,3% ,0% 
Checklisten der BG’s 25,0% 52,8% 22,2% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 29,4% 32,4% 29,4% 8,8% 
Austausch mit anderen Unternehmen 68,4% 31,6% ,0% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 50,0% 45,8% ,0% 4,2% 
Seminare, Tagungen, Workshops 29,4% 64,7% 5,9% ,0% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

42,1% 21,1% 36,8% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 46,2% 15,4% 38,5% ,0% 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen    
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 6,3% 75,0% 18,8% ,0% 
Checklisten der BG’s 18,2% 81,8% ,0% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 25,0% 75,0% ,0% ,0% 
Austausch mit anderen Unternehmen 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 33,3% 55,6% ,0% 11,1% 
Seminare, Tagungen, Workshops 40,0% 40,0% ,0% 20,0% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells ,0% 80,0% ,0% 20,0% 
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wiss. und 
techn. DL 

 

Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 11,0% 73,2% 11,0% 4,9% 
Checklisten der BG’s 24,3% 59,5% 12,2% 4,1% 
Internetseiten, -datenbanken 25,3% 57,3% 10,7% 6,7% 
Austausch mit anderen Unternehmen 39,2% 51,0% 5,9% 3,9% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 48,6% 31,4% 14,3% 5,7% 
Seminare, Tagungen, Workshops 35,5% 45,2% 12,9% 6,5% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

42,3% 46,2% 11,5% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 30,0% 60,0% 5,0% 5,0% 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen und 
Körperschaften 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 20,0% 70,0% 10,0% ,0% 
Checklisten der BG’s 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Internetseiten, -datenbanken 33,3% 66,7% ,0% ,0% 
Austausch mit anderen Unternehmen 60,0% 40,0% ,0% ,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 60,0% 40,0% ,0% ,0% 
Seminare, Tagungen, Workshops 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

50,0% 33,3% 16,7% ,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung; Erbringung sonstiger DL; Private Haushalte mit Personal 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 24,7% 55,3% 16,7% 3,3% 
Checklisten der BG’s 38,7% 46,8% 9,9% 4,5% 
Internetseiten, -datenbanken 42,6% 51,3% 6,1% ,0% 
Austausch mit anderen Unternehmen 63,3% 33,7% 2,0% 1,0% 
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 67,5% 28,6% 3,9% ,0% 
Seminare, Tagungen, Workshops 54,3% 35,7% 7,1% 2,9% 
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

63,3% 24,5% 10,2% 2,0% 

FB im Rahmen des Unternehmermodells 52,2% 41,3% 4,3% 2,2% 
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Anh. 2, Tab. 13  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Größe, n=193-626 (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
1 bis 9 Mitarbeiter/innen 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 22,0% 62,3% 13,8% 1,9%
Checklisten der BG’s 39,8% 48,6% 8,1% 3,5%
Internetseiten, -datenbanken 32,2% 55,8% 8,0% 4,0%
Austausch mit anderen Unternehmen 57,1% 36,4% 5,2% 1,2%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 58,5% 35,2% 3,5% 2,8%
Seminare, Tagungen, Workshops 45,4% 39,8% 7,9% 6,9%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

50,9% 40,9% 6,3% 1,9%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 38,1% 50,3% 9,0% 2,6%
10 bis 19 Mitarbeiter/innen 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 21,9% 67,2% 10,9% ,0%
Checklisten der BG’s 30,8% 59,0% 5,1% 5,1%
Internetseiten, -datenbanken 30,8% 59,0% 5,1% 5,1%
Austausch mit anderen Unternehmen 45,0% 50,0% 5,0% ,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 65,6% 31,3% 3,1% ,0%
Seminare, Tagungen, Workshops 44,8% 44,8% 6,9% 3,4%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

46,4% 46,4% 3,6% 3,6%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 45,5% 50,0% 4,5% ,0%
20 bis 49 Mitarbeiter/innen 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 20,0% 55,0% 22,5% 2,5%
Checklisten der BG’s 32,4% 40,5% 27,0% ,0%
Internetseiten, -datenbanken 18,2% 57,6% 24,2% ,0%
Austausch mit anderen Unternehmen 51,9% 48,1% ,0% ,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 65,0% 35,0% ,0% ,0%
Seminare, Tagungen, Workshops 33,3% 59,3% 7,4% ,0%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

34,5% 41,4% 24,1% ,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 31,3% 37,5% 31,3% ,0%
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Anh. 2, Tab. 14  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Region, n=53-917 (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
Ost 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 23,7% 63,0% 12,6% ,7%
Checklisten der BG’s 35,4% 55,6% 8,1% 1,0%
Internetseiten, -datenbanken 34,1% 55,7% 9,1% 1,1%
Austausch mit anderen Unternehmen 46,1% 47,4% 5,3% 1,3%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 50,9% 41,5% 5,7% 1,9%
Seminare, Tagungen, Workshops 39,3% 51,8% 3,6% 5,4%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

38,8% 51,0% 8,2% 2,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 39,5% 47,4% 5,3% 7,9%
West 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 21,6% 62,1% 14,5% 1,8%
Checklisten der BG’s 40,0% 47,4% 9,2% 3,3%
Internetseiten, -datenbanken 30,3% 56,4% 8,9% 4,4%
Austausch mit anderen Unternehmen 57,6% 36,4% 5,1% ,9%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 60,6% 33,6% 3,1% 2,8%
Seminare, Tagungen, Workshops 45,4% 39,8% 8,8% 6,0%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

51,5% 39,3% 8,0% 1,2%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 37,8% 50,0% 11,5% ,6%
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Anh. 2, Tab. 15  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Betreuungsmodell, n=194-624 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
Bedarfsorientiertes Betreuungsmodell (mit Qualifizierung) 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 24,6% 52,3% 21,5% 1,5%
Checklisten der BG’s 40,7% 52,5% 6,8% 0,0%
Internetseiten, -datenbanken 35,2% 52,4% 11,4% 1,0%
Austausch mit anderen Unternehmen 52,7% 39,6% 7,7% 0,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 60,3% 31,7% 7,9% 0,0%
Seminare, Tagungen, Workshops 40,0% 46,7% 10,7% 2,7%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

56,1% 36,4% 4,5% 3,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 46,8% 40,3% 11,3% 1,6%
Bedarfsorientiertes Betreuungsmodell (ohne Qualifizierung) 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 15,4% 63,1% 18,5% 3,1%
Checklisten der BG’s 51,7% 36,7% 5,0% 6,7%
Internetseiten, -datenbanken 31,0% 66,7% 2,4% 0,0%
Austausch mit anderen Unternehmen 58,3% 41,7% 0,0% 0,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 62,9% 28,6% 0,0% 8,6%
Seminare, Tagungen, Workshops 54,5% 45,5% 0,0% 0,0%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

57,6% 33,3% 6,1% 3,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 42,1% 57,9% 0,0% 0,0%
Feste Betreuung durch Betriebsarzt / Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 17,7% 69,4% 11,3% 1,6%
Checklisten der BG’s 36,2% 48,3% 13,8% 1,7%
Internetseiten, -datenbanken 23,1% 59,6% 15,4% 1,9%
Austausch mit anderen Unternehmen 54,5% 40,9% 2,3% 2,3%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 66,7% 31,0% 0,0% 2,4%
Seminare, Tagungen, Workshops 42,9% 42,9% 5,7% 8,6%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

38,6% 59,1% 2,3% 0,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 57,1% 42,9% 0,0% 0,0%
Keine gewählt 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 22,4% 65,1% 11,8% 0,8%
Checklisten der BG’s 36,7% 51,3% 10,1% 2,0%
Internetseiten, -datenbanken 28,3% 57,2% 8,6% 5,9%
Austausch mit anderen Unternehmen 55,8% 37,0% 7,1% 0,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 52,8% 41,6% 4,8% ,8%
Seminare, Tagungen, Workshops 41,1% 43,3% 10,0% 5,6%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

43,8% 35,4% 20,8% 0,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 25,4% 52,5% 18,6% 3,4%
kenne nicht/ weiß nicht 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 25,9% 64,7% 7,1% 2,4%
Checklisten der BG’s 32,8% 48,4% 9,4% 9,4%
Internetseiten, -datenbanken 31,5% 56,2% 6,8% 5,5%
Austausch mit anderen Unternehmen 53,8% 40,0% 1,5% 4,6%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 66,7% 25,5% 0,0% 7,8%
Seminare, Tagungen, Workshops 53,1% 31,3% 6,3% 9,4%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

46,2% 38,5% 7,7% 7,7%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 12,5% 81,3% 0,0% 6,3%
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Anh. 2, Tab. 16  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Geschlecht, n=194-626 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
Männer 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 22,1% 60,7% 15,5% 1,8%
Checklisten der BG’s 40,5% 47,5% 9,7% 2,3%
Internetseiten, -datenbanken 31,1% 55,3% 10,7% 2,9%
Austausch mit anderen Unternehmen 59,2% 35,2% 5,6% ,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 61,4% 33,6% 3,1% 1,8%
Seminare, Tagungen, Workshops 44,3% 40,9% 9,1% 5,7%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

53,2% 39,7% 6,4% ,7%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 36,7% 47,7% 14,1% 1,6%
Frauen 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 21,6% 65,1% 11,6% 1,7%
Checklisten der BG’s 36,8% 51,1% 8,2% 3,8%
Internetseiten, -datenbanken 30,9% 58,0% 5,6% 5,6%
Austausch mit anderen Unternehmen 48,6% 44,4% 4,2% 2,8%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 55,6% 36,8% 4,3% 3,4%
Seminare, Tagungen, Workshops 43,8% 45,8% 5,2% 5,2%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

38,9% 45,8% 12,5% 2,8%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 40,9% 53,0% 3,0% 3,0%
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Anh. 2, Tab. 17  Bewertung der acht wichtigsten externen Informations- und  
Beratungsangebote nach Alter, n=190-617 (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 hoch mittel niedrig k.A. 
18 bis 29 Jahre 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 23,8% 61,9% 14,3% 0,0%
Checklisten der BG’s 23,1% 61,5% 15,4% 0,0%
Internetseiten, -datenbanken 45,0% 45,0% 10,0% 0,0%
Austausch mit anderen Unternehmen 76,5% 23,5% 0,0% 0,0%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 75,0% 25,0% 0,0% 0,0%
Seminare, Tagungen, Workshops 75,0% 12,5% 6,3% 6,3%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

58,8% 35,3% 5,9% 0,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 53,8% 38,5% 7,7% 0,0%
30 bis 39 Jahre 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 28,7% 63,9% 7,4% ,0%
Checklisten der BG’s 41,7% 48,8% 7,1% 2,4%
Internetseiten, -datenbanken 45,3% 47,4% 2,1% 5,3%
Austausch mit anderen Unternehmen 65,8% 26,6% 5,1% 2,5%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 71,8% 21,1% 5,6% 1,4%
Seminare, Tagungen, Workshops 40,0% 45,0% 10,0% 5,0%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

47,1% 47,1% 5,9% ,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 33,3% 56,7% 6,7% 3,3%
40 bis 49 Jahre 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 18,3% 63,8% 15,2% 2,7%
Checklisten der BG’s 38,9% 49,8% 9,4% 2,0%
Internetseiten, -datenbanken 24,3% 62,7% 10,3% 2,7%
Austausch mit anderen Unternehmen 50,3% 42,9% 5,4% 1,4%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 59,5% 35,1% 2,3% 3,1%
Seminare, Tagungen, Workshops 41,3% 45,7% 8,7% 4,3%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

41,9% 45,9% 12,2% 0,0%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 34,4% 46,9% 17,2% 1,6%
50+ Jahre 
Broschüren, Newsletter, Flyer und Filme 22,0% 61,4% 15,9% 0,8%
Checklisten der BG’s 39,5% 46,8% 9,1% 4,5%
Internetseiten, -datenbanken 27,6% 56,4% 11,0% 4,9%
Austausch mit anderen Unternehmen 51,9% 42,0% 5,6% 0,6%
Praxisbeispiele aus anderen Betrieben 52,1% 44,4% 1,7% 1,7%
Seminare, Tagungen, Workshops 41,7% 45,0% 6,7% 6,7%
Arbeitsmed. / sicherheitst. Angebote vor Ort im Be-
trieb 

51,8% 38,6% 6,0% 3,6%

FB im Rahmen des Unternehmermodells 39,8% 50,6% 7,2% 2,4%
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Anh. 2, Tab. 18 Sichten zu Lern- und Beteiligungsformen nach Qualifikation,  
Alter und Geschlecht (Angaben von „trifft zu“ in Prozent,  
Mehrfachnennung möglich) 

 
 regelmäßig 

Unterwei-
sungen 

regelmäßige 
Bespre-
chung/Bewe
rtung von 
Gesund-
heits- und 
Unfallgefah-
ren und 
Maßnahmen 

MA machen 
selbständig 
Vorschläge 

Wissen von 
Fachkräften 
wird bei 
Planung und 
Umsetzung 
einbezogen 

Schulungen, 
wenn es 
dafür einen 
Anlass gibt 

Chef/in be-
rücksichtigt 
Vorschläge 
von MA, 
setzt diese 
um 

kein Ab-
schluss 

60,4% 69,9% 68,6% 62,1% 63,7% 89,2% 

Berufsausbil-
dung 

59,3% 60,8% 69,3% 66,7% 71,5% 82,4% 

zusätzl. Fort-
/Weiterbil-
dung 

60,3% 68,0% 68,9% 76,8% 71,7% 83,6% 

Studium 55,2% 64,9% 67,6% 67,7% 71,9% 79,7% 
       
Männer 62,1% 62,2% 65,6% 66,6% 70,0% 80,4% 
Frauen 57,0% 64,6% 70,5% 70,1% 71,7% 83,6% 
       
16-29 Jahre 57,5% 60,7% 68,6% 64,1% 71,7% 85,2% 
30-39 Jahre 62,6% 62,1% 71,3% 70,0% 69,8% 81,6% 
40-49 Jahre 56,9% 64,9% 69,6% 69,9% 71,3% 81,2% 
50 Jahre und 
älter 

58,8% 65,6% 65,3% 70,1% 71,1% 81,8% 

 
 
Anh. 2, Tab. 19 Bildung der (aggregierten) Variablen formales/nominales Wissen 

(Kap. 5.7.4) 
 

Indikator I: 

Wissen um Verantwort-
lichkeit laut Gesetz 

 

Wert Indikator II: 

Wissen um Rechte 
und Pflichten laut 

Gesetz 

Wert Neue Variable 
Formales Wissen 

Summe 

Unternehmer und andere 1 Kennen 5 oder mehr 
von 6 Rechten und 
Pflichten 

2 Höheres Wissen 3 

Andere oder „weiß nicht“ 0 Kennen 4 und weni-
ger  von 6 Rechten 
und Pflichten 

1 Mittleres Wissen 1-2 

    Geringeres Wissen 0 
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Anh. 2, Tab. 20 Bildung der Variable Eingebunden sein in Lern- und  

Beteiligungsformen (Kap. 5.7.4) 
 

Ausprägung  
trifft zu teils/teils trifft nicht zu 

MA machen selbstständig Vorschläge 3 2 1 

Regelmäßige Unterweisungen 3 2 1 

Regelmäßige Besprechung / Bewertung von Gesundheits- Un-
fallgefahren und Maßnahmen 

3 2 1 

Chef/in berücksichtigt Vorschläge von MA, setzt diese um 3 2 1 

 
10-12 7-9 4-6 Summme 

Ausprägung 

Eingebunden sein in Lern- und Beteiligungsformen 
mehr mittelmäßig weniger 

 
 
Anh. 2, Tab. 21 Themen, des zusätzlichen Informationsbedarfs – nach  

Betriebsgröße (Mehrfachantworten möglich; n=1999) (Kap. 5.9) 
 

 1-9 MA 10-19 MA 20-49 MA Gesamt 

Arbeitsstress 21,4% 26,2% 25,3% 23,8% 

Heben und Tragen von Lasten 14,5% 17,2% 14,8% 15,2% 

Gestaltung von Arbeitsplätzen 23,1% 21,5% 20,2% 21,7% 

Umgang mit langzeiterkrankten Mitarbeiter-/innen 10,6% 10,8% 16,2% 12,5% 

Unfallverhütung im Betrieb 21,0% 25,6% 21,5% 22,2% 

Gefahrstoffe 13,4% 13,4% 12,3% 13,0% 

Gefährdungsbeurteilung 14,0% 13,9% 16,9% 15,0% 

Gesundheitsförderung 29,2% 29,1% 27,9% 28,7% 

Gesundheitsmanagement 16,1% 15,6% 18,7% 16,9% 

Arbeitsschutzorganisation im Betrieb 13,7% 16,4% 17,7% 15,7% 

Sonstige Themen 2,0% 1,9% 0,7% 1,5% 

zu keinem Thema 49,1% 45,2% 46,4% 47,3 
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Anh. 2, Tab. 22  Übersicht der Fragen, die in den Vergleich in Kaptitel 6  

eingeflossen sind 
 

Dimension Fragestellung 

Fragenummer in 
Geschäftsfüh-
rer/innenbe-
fragung 

Fragenummer 
in Beschäf-
tigtenbe-
fragung 

Einstellungen zum 
Arbeits- und Gesund-
heitsschutz 

Sicherheit und Gesundheit spielen 
bei uns im Unternehmen eine wich-
tige Rolle 

6b 4a 

 
Hauptsache wir verstoßen nicht 
gegen Gesetze im Arbeitsschutz 

6c 4b 

Wissen um gesetzliche 
Regelungen 

Wer ist per Gesetz für den betrieb-
lichen Arbeitsschutz verantwort-
lich? 

9 6 

Lern- und Beteiligungs-
formen 

Mitarbeiter machen selbständig 
Vorschläge zur Verbesserung der 
Sicherheit und Gesundheit im Be-
trieb. 

20a 14a 

 
Bei uns im Betrieb finden regelmä-
ßig Unterweisungen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit statt 

20b 14b 

 

Wenn erforderlich, führen wir an-
lassbezogenen betriebliche Schu-
lungen zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit durch 

20c 14c 

 

Im Betrieb auftretende Gesund-
heits- und Unfallgefahren werden 
regelmäßig besprochen, bewertet 
und ggf. durch entsprechende 
Maßnahmen behoben 

20d 14d 

 

Bei der Umsetzung der Maßnah-
men zur Verbesserung von Sicher-
heit und Gesundheit werden gute, 
d.h. praktikable Vorschläge von 
Mitarbeiter/innen berücksichtigt 

20e 14e 

 

Die Planung und Umsetzung der 
Maßnahmen wird i. d. R. durch 
einen Betriebsarzt oder eine Fach-
kraft für Arbeitssicherheit begleitet 

20f 14f 

Informationsbedarf 
Zu welchen Themen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes benöti-
gen Sie mehr Informationen? 

26 17 

Bewertung externer 
Beratungsangebote 

Wie bewerten Sie die genutzten 
Informations- und Beratungsange-
bote? 

27 16 
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Anhang 3  Abbildungen 
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Anh. 3, Abb. 1 Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im Unternehmen eine 

wichtige Rolle - nach Alter (n=1970) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 2 Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen Vorschriften zu ver-

stoßen - nach Alter (n=1968) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 3 Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für Arbeits- und Gesund-

heitsschutz sorgen - nach Alter (n= 1968) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 4 Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes einen aktiven Beitrag leisten - nach Alter (n= 
1966) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 5 Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig be-

trieben - nach Alter (n=1970) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 6 Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im Unternehmen eine 

wichtige Rolle -nach Geschlecht (n=1989) (Kap. 5.4.3) 
 

84,0%

87,4%

11,9%

8,6%

4,1%

4,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

männlich

w eiblich

stimme zu stimme teil/teils zu stimme ich nicht zu

 
 
Anh. 3, Abb. 7 Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen Vorschriften zu ver-

stoßen - nach Geschlecht (n= 1985) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 8 Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für Arbeits- und Gesund-

heitsschutz sorgen - nach Geschlecht (n=1987) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 9 Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes einen aktiven Beitrag leisten - nach Geschlecht 
(n=1984) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 10 Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig be-

trieben - nach Geschlecht (n=1987) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 11 Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im Unternehmen eine 

wichtige Rolle -nach Qualifikation (n=1986) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 12 Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen Vorschriften zu ver-

stoßen - nach Qualifikation (n=1982) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 13 Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für Arbeits- und Gesund-

heitsschutz sorgen - nach Qualifikation (n=1985) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 14 Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes einen aktiven Beitrag leisten - nach Qualifika-
tion (n=1981) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 15 Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig be-

trieben - nach Qualifikation (n=1985) (Kap. 5.4.3) 
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Anh. 3, Abb. 16 Kenntnis der Beschäftigten zu Arbeitsschutzgesetzen - nach Ge-

schlecht (n=1998) (Kap. 5.6.1) 
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Anh. 3, Abb. 17 Wissen um Verantwortlichkeit per Gesetz - nach Alter (n=1996) 

(Kap. 5.6.2) 
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Anh. 3, Abb. 18 Wissen um Verantwortlichkeit per Gesetz - nach Qualifikation 

(n=1981) (Kap. 5.6.2) 
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Anh. 3, Abb. 19 Als Mitarbeiter habe ich das Recht, Vorschläge zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit zu machen - nach Größenklasse 
(n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 20 Als Mitarbeiter habe ich das Recht, bei Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit Beschwerden an den Arbeitgeber bzw. die Inte-
ressenvertretung zu richten - nach Größenklasse (n=1999) (Kap. 
5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 21 Als Mitarbeiter habe ich das Recht, bei Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutzbehörden 
zu richten - nach Größenklasse (n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 22 Als Mitarbeiter muss ich gemäß der Unterweisung/ Weisung des 

Arbeitgebers für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sorgen 
(n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 23 Als Mitarbeiter muss ich die zur Verfügung persönliche Schutz-

ausrüstung bestimmungsgemäß verwenden - nach Größenklas-
se (n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 24 Als Mitarbeiter muss ich Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, 

Schutzvorrichtungen etc. bestimmungsgemäß verwenden - nach 
Größenklasse (n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 25 Als Mitarbeiter habe ich das Recht, Vorschläge zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit zu machen - nach Wirtschaftszweig 
(n=1997) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 26 Als Mitarbeiter habe ich das Recht, bei Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit Beschwerden an den Arbeitgeber bzw. die Inte-
ressenvertretung zu richten - nach Wirtschaftszweig (n=1998) 
(Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 27 Als Mitarbeiter muss ich die zur Verfügung gestellte persönliche 

Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwenden - nach Wirt-
schaftszweig (n=1998) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 28 Wissen um Rechte und Pflichten in Abhängigkeit eines Betriebs-

Personalrates (n=1999) (Kap. 5.6.3) 
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Anh. 3, Abb. 29 Formales/nominales Wissen der Beschäftigen im Überblick 
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Anhang 5 Standardisierter Fragebogen für Telefoninterview mit 
Geschäftsführer/innen 

 
Teil 1: Einführung und Fragen zum Auftakt 
 
Hinweise und Interviewer-Anweisungen, die nicht vorzulesen sind, sind kursiv gedruckt. 
 
Einleitungstext  
Guten Tag, mein Name ist (…) vom IWD Marktforschungsinstitut in Magdeburg. Wir 
führen aktuell eine Studie bei kleinen Unternehmen in Deutschland zum Thema „Ar-
beits- und Gesundheitsschutz“ durch. An der Untersuchung ist die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das Forschungsinstitut Soziale Innovation 
GmbH beteiligt. 
 
Dafür würde ich gern mit dem Geschäftsführer / Inhaber in ihrem Unternehmen spre-
chen. 
 
Falls GF / Inhaber am Telefon   --> weiter 
Falls Interviewpartner nicht die richtige ZP  --> verbinden und noch mal vorstellen 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden kleine Unternehmen (bis 49 Mitarbei-
ter) telefonisch befragt. Ziel ist es, Erkenntnisse über den Arbeits- und Gesundheits-
schutz in kleinen Unternehmen zu sammeln, um darauf aufbauend effektive und effi-
ziente Informations- und Beratungsangebote zu entwickeln. Ihr Unternehmen wurde 
über eine Zufallsauswahl gezogen. Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Be-
fragung freiwillig, die Auswertung erfolgt anonym. Sie können jederzeit das Interview 
beenden. Ihre bis dahin gemachten Angaben werden gelöscht. Die erhobenen Daten 
werden in keinem Fall personenbezogen oder unternehmensbezogen ausgewertet.  
 
Durchführung Interview: 
  Ja weiter 
  Nein, Termin, Verweigerer, Ausfälle ENDE 
  Nein, ZP Absolut-Verweigerer ENDE 
  Weitere Informationen zum Datenschutz/Zufallsauswahl Hinweise einblenden 
  Weitere Informationen zur Studie Hinweise einblenden 
 
 
***Kann jederzeit bei Nachfrage eingeblendet werden*** 

** INT.: Nachfrage zur Dauer: 

Die Dauer des Interviews hängt davon ab, wie umfangreich in Ihrem Unternehmen der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz gestaltet ist. Im Durchschnitt dauern die Interviews rd. 20 Minu-
ten. 

*** INT.: Datenschutz / Zufallsauswahl? 

Zufallsauswahl: ähnlich wie beim Lotto, wo die Zahlen zufällig gezogen werden. 

Datenschutz: Die Ergebnisse werden rein für statistische Auswertungen verwendet. Das er-
folgt durch ein unabhängiges Forschungsinstitut, die Soziale Innovation GmbH. Dort werden 
die Ergebnisse geprüft und zusammenfassend aufbereitet, d. h. der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin werden keine unternehmens- oder personenbezogenen Daten zur 
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Verfügung gestellt. Anonymisiert bedeutet: ohne Speicherung des Namens, Telefonnummer, 
Anschrift. 

Der Zugang zu dem Datensatz (erhobenen Daten) beschränkt sich auf die Soziale Innovation 
und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. 

 
*** INT.: Kurze allgemeine Hintergrundinformation: 

Bei dieser Studie geht es um den Kenntnisstand kleiner Unternehmen in Deutschland zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aufbauend auf diesen Ergebnissen sollen effektivere Infor-
mations- und Beratungsangebote speziell für kleine Unternehmen entwickelt und angeboten 
werden. 

*** INT.: Warum wird diese Studie durchgeführt? 
Untersuchungen haben gezeigt, das kleine Unternehmen den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
weniger formalisiert umsetzen als Großunternehmen. Das heißt nicht, dass sie es schlechter 
machen. Deshalb ist ein Ziel der Studie, herauszufinden, welche Wege kleine Unternehmen 
genau gehen, weil darüber noch zu wenig bekannt ist. 
Gleichzeitig fehlt es in kleinen Unternehmen oft an personellen und zeitlichen Ressourcen. 
Die Studie soll aufzeigen, wo Unterstützungsbedarf besteht, um darauf aufbauend ganz kon-
krete Informations- und Beratungsangebote zu entwickeln. 
 
*** INT.: Wie werden die Ergebnisse verwertet? 
Es wird ein Forschungsbericht erstellt. Die Ergebnisse der Studie können über die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezogen werden. 
 
1. Wie viele Mitarbeiter sind aktuell in Ihrem Unternehmen beschäftigt? Bitte nennen Sie nur 

die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. (inkl. Azubis) 
(nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, keine geringfügig Beschäftigten) 

 
_______ Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter/innen (ab 50+ MA, Gespräch beenden) 
 
2. Zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen? 
 
(Liste 10 Kategorien nach WZ 08, wird eingeblendet, nicht vorlesen, betreffende auswählen). 
 
Hätten Sie jetzt Zeit für ein ca. 15-minütiges Gespräch? 
 
Ja       
Nein        (Dann nach Termin fragen) 
 
Start des Interviews: 
 
3. Wie viele der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen23 

in Ihrem Unternehmen haben… 
(ggf. schätzen, absolute Zahlen angeben) 
 
einen Fach- oder Hochschulabschluss?  ______________ Mitarbeiter/innen 
eine fachspezifische Ausbildung?   ______________ Mitarbeiter/innen 
sind an- bzw. ungelernte Kräfte    ______________ Mitarbeiter/innen 
sind Auszubildende    ______________ Mitarbeiter/innen 
 

                                            
23 Wenn die weibliche Form am Telefon genannt werden soll, dann 2 Wörter; ansonsten auf weibliche 

Form verzichten. 
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4. Wie viele Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind aktuell 45 Jahre und älter? 
_______ Anzahl der Mitarbeiter 
 
 
5. Wann wurde ihr Unternehmen gegründet? 
_______ Jahr der Gründung 
 
 
 
Teil 2: Allgemeine Einstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
6. Im Folgenden lese ich Ihnen einige Aussagen vor. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie diesen 

Aussagen zustimmen. (Alles vorlesen, inkl. Antwortkategorien) 
 
a) Arbeit- und Gesundheitsschutz kostet viel Zeit und Geld, diesen Aufwand können wir uns  
    kaum leisten 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
b) Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im Unternehmen eine wichtige Rolle 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
c) Hauptsache wir verstoßen nicht gegen Gesetze im Arbeitsschutz 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
d) Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen zu erhalten, ist ein wichtiges  
    Ziel in unserem Betrieb 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
e) Ein guter Arbeits- und Gesundheitsschutz trägt zum Erfolg unseres Unternehmens bei. 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
f) Ein geplantes und gut aufeinander abgestimmtes Vorgehen ermöglicht es, Gefahren für  
   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu erkennen und Schritt für Schritt zu verringern  

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
g) Gute Arbeitsbedingungen fördern die Motivation, die Zufriedenheit und Produktivität der  
    Mitarbeiter/innen 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
h) Sicherheit und Gesundheit im Betrieb sollte mit Unterstützung der Mitarbeiter  
    umgesetzt werden 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
i) Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit basiert bei uns auf einer vertrauensvollen    
   Zusammenarbeit aller Beteiligten 

Stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 
7. Nun nenne ich Ihnen einige Faktoren. Welche dieser Faktoren haben Ihrer Meinung nach 

einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die betriebliche Ausgestaltung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes? (Alles vorlesen, inkl. Antwortkategorien) 

  
a) Eine vertrauensvolle Unternehmenskultur hat einen 
 

hohen  mittleren  geringen  gar keinen Einfluss  
 

b) Eine gute Mitarbeiterführung hat einen 
 

hohen  mittleren   geringen  gar keinen Einfluss   
 

 
c) Die Qualifikation der Mitarbeiter hat einen 
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hohen  mittleren  geringen  gar keinen Einfluss  

 
d) Eine gute Arbeitsorganisation hat einen 
 

hohen  mittleren  geringen  gar keinen Einfluss  
 
e) Die Beteiligung der Mitarbeiter hat einen 
 

hohen  mittleren  geringen  gar keinen Einfluss  
 
 
Teil 3: Fragen zu den gesetzlichen Regelungen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz 
 
8. Welche Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen kennen Sie aus Ihrer betrieblichen Pra-

xis? (Antworten werden nicht vorgelesen) 
 

- Arbeitsschutzgesetz       
- Arbeitssicherheitsgesetz       
- Arbeitszeitgesetz        
- Mutterschutzgesetz       
- Jugendarbeitsschutzgesetz      
- Arbeitsstättenverordnung       
- Betriebssicherheitsverordnung      
- Gefahrstoffverordnung       
 
- Sonstige:  
- keine        

 
9. Wer ist per Gesetz für den betrieblichen Arbeitschutz verantwortlich? (Antworten werden 

nicht vorgelesen) 
 

- ich (als UN/Chef)        
- Führungskraft        
- Mitarbeiter        
- Fachkraft für Arbeitssicherheit      
- Betriebsarzt        
- Betriebsrat        
- eine andere Person, und zwar ………..  
- weiß nicht , wer per Gesetz verantwortlich ist   

 
10. Wer soll nach dem Arbeitssicherheitsgesetz den Arbeitgeber beim Arbeitschutz und der 

Unfallverhütung unterstützen? (Antworten werden nicht vorgelesen) 
 

- Betriebsarzt         
- Sicherheitsbeauftragte      
- Fachkraft für Arbeitssicherheit      
- Betriebsrat        
- Mitarbeiter/innen        
- Führungskräfte        
 
- Sonstige: 
 
- weiß nicht        
- weiß nicht, kenne das ASIG nicht     
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11. Ab welcher Betriebsgröße ist eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich? (Antworten wer-
den vorgelesen) 

 
- ab 1 MA         
- ab 11 MA        
- ab 21 MA         
- ab 51 MA        
- ab 251MA        
- weiß nicht        
- weiß nicht, was eine Gefährdungsbeurteilung ist    

 
 
12. Welche Betriebe müssen Ihre Beschäftigten zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

unterweisen? (Antworten werden vorgelesen) 
- alle Betriebe       
- nur Betriebe mit hohen Gefährdungen    
- weiß nicht        
- weiß nicht, was eine Unterweisung ist    

 
Teil 4: Fragen zur betrieblichen Situation des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes – Kenntnisstand i. V. m. Umsetzung 
 
13. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der betriebsärztlichen Beratung und Unterstützung 

für Kleinst- und Kleinbetriebe. Bitte sagen Sie mir, ob Sie diese Form der Beratung nutzen 
und wenn ja, in welcher Form. (Antworten werden vorgelesen) 

 
(a) Ich nutze eine bedarfsorientierte Betreuung durch einen Betriebsarzt.  
An der entsprechenden Qualifizierung für Arbeitgeber habe ich  
bereits teilgenommen.          
 
(b) Ich nutze eine bedarfsorientierte Betreuung durch einen Betriebsarzt.  
An der entsprechenden Qualifizierung für Arbeitgeber muss ich  
noch teilnehmen.          

 
***INT: Bei Nachfrage bzw. Verständnisproblemen bitte vorlesen: 
Bedarfsorientierte betriebsärztliche Betreuung bedeutet, dass Sie als Unternehmer 
selbst entscheiden, zu welchen Anlässen Sie einen Betriebsarzt hinzuziehen, z. B. bei 
der Bewertung der Gefährdungsbeurteilungen. 
Qualifizierung für Arbeitgeber: dabei handelt es sich in der Regel um einen ‚Fernlehrgang mit 
oder ohne Präsenztag’, der Ihnen u. a. von Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft im Rah-
men der betriebsärztlichen Betreuung angeboten wird. Nach Abschluss des Lehrgangs kön-
nen Sie als Unternehmer selbständig über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer betriebs-
ärztlichen Betreuung entscheiden. 
 
(c) Der Betriebsarzt hat feste Betreuungszeiten, zu denen er in den Betrieb kommt.  
 
***INT: Bei Nachfrage bzw. Verständnisproblemen bitte vorlesen: 
Feste betriebsärztliche Betreuung bedeutet, dass der Betriebsarzt z. B. bei der Erstel-
lung einer Gefährdungsbeurteilung, Einführung neuer Arbeitsmittel, Gestaltung neuer 
Arbeitsplätze etc. hinzugezogen wird. 
 
(d) Habe noch keine Betreuungsform gewählt.       
 
(e) Kenn die unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten nicht.     
 
(f) Weiß nicht.           
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14. Haben Sie in Ihrem Unternehmen schon einmal eine Gefährdungsbeurteilung durchge-

führt? (Antworten werden vorgelesen) 
 

Ja           (Filter: Wenn Ja, weiter mit 
Frage 15) 

Ja, einschließlich psychischer Belastungen    (Filter: Wenn Ja, weiter mit Frage 15) 
Nein          (Filter: Wenn Nein, weiter mit Frage 17) 

Weiß ich nicht        (Filter: Wenn Nein, weiter mit Frage 17) 

Weiß nicht, was eine Gefährdungsbeurteilung ist   (Filter: Wenn Nein, weiter mit Frage 17) 
 
 
 
Wenn JA bei F14: 
15. Haben Sie sich bei der Beurteilung der Gefährdungen beraten lassen? (Antworten werden 

vorgelesen) 
 

Ja, durch einen Betriebsarzt     
Ja, durch einen anderen Experten, und zwar……  
 
Nein        
Weiß ich nicht       
 

16. Haben Sie auf dieser Grundlage schon Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheit umgesetzt? (Antworten werden vorgelesen) 

 
Ja, sind bereits umgesetzt     (Filter, weiter mit Frage 16.1) 
Ja, sind gerade dabei bzw. in der Planung    (Filter, weiter mit Frage 16.1) 
Nein        (Filter, weiter mit Frage 19) 
Weiß ich nicht       (Filter, weiter mit Frage 19) 
 
 
Wenn ja: 
16.1 Welche Maßnahmen wurden bzw. sollen umgesetzt werden? Sie können maximal 3 
Maßnahmen nennen.  
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

Wenn NEIN bei F14: 
17. Wie verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitssicherheit und Gesundheit Ihrer 

Mitarbeiter? (Antworten werden vorgelesen: Zutreffendes ankreuzen; trifft zu/trifft nicht zu) 
 

              Trifft zu                  
 

- Gespräche mit Führungskräften        
- Gespräche mit Mitarbeiter/innen       
- Krankenrückkehrgespräche        
- Fehlzeitenanalysen         
- Unfallanalysen         
- Mitarbeiterbefragungen        
 
- Sonstiges, und zwar: ____________________________________________________ 
 
- Gar nicht        (Filter, weiter mit Frage 19) 
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18. Haben Sie auf dieser Grundlage schon einmal Maßnahmen zur Verbesserung von Sicher-
heit und Gesundheit umgesetzt? (Antworten werden vorgelesen) 

 
Ja, sind bereits umgesetzt     (Filter, weiter mit Frage 18.1) 
Ja, sind gerade dabei bzw. in der Planung    (Filter, weiter mit Frage 18.1) 
Nein        (Filter, weiter mit Frage 19) 
Weiß ich nicht       (Filter, weiter mit Frage 19) 
 
Wenn ja: 
18.1 Welche Maßnahmen wurden bzw. sollen umgesetzt werden? Sie können maximal 3 
Maßnahmen nennen.  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
AB HIER WIEDER ALLE 
 
19. Wie viele Arbeitsunfälle gab es 2009 in Ihrem Unternehmen? 

 
______ Anzahl der Arbeitsunfälle 

 

 
Teil 5 Fragen zu betrieblichen Lern- und Beteiligungsformen 
 
20. Nun lese ich Ihnen einige Aussagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor. Bitte sagen 

Sie mir, ob diese Aussagen für Ihr Unternehmen zutreffen. 
 
a) Unsere Mitarbeiter machen selbständig Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit und 

Gesundheit im Betrieb (Antwort wird vorgelesen) 
   
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  

 
b) Bei uns im Betrieb finden regelmäßig Unterweisungen zu Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit statt (Antwort wird vorgelesen)  
 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 
c) Wenn erforderlich, führen wir anlassbezogenen betriebliche Schulungen zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit durch (Antwort wird vorgelesen) 
 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  

 
d) Im Betrieb auftretende Gesundheits- und Unfallgefahren werden regelmäßig besprochen, 

bewertet und ggf. durch entsprechende Maßnahmen behoben (Antwort wird vorgelesen) 
 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 
e) Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit wer-

den gute, d.h. praktikable Vorschläge von Mitarbeiter/innen berücksichtigt (Antwort wird 
vorgelesen) 

 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  

 
f) Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen wird i. d. R. durch einen Betriebsarzt oder 

eine Fachkraft für Arbeitssicherheit begleitet (Antwort wird vorgelesen) 
 

   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
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g) Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheit wird bei uns durch Arbeitgruppen gesteuert bzw. begleitet (z.B. in Qualitäts- oder 
Gesundheitszirkeln) (Antwort wird vorgelesen) 
 

   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 
 

Teil 6 Fragen zur Nutzung externer Beratungsangebote 
 

21. Gibt es Ihrer Meinung nach Anlässe im Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei denen eine 
Unterstützung durch Experten erforderlich ist? (Antworten werden vorgelesen) 

 
Ja        (Filter, weiter mit Frage 21.1) 
Nein        (Filter, weiter mit Frage 22) 
Weiß ich nicht       (Filter, weiter mit Frage 22) 
 
Wenn ja: 
 
21.1 Bitte nennen Sie uns max. 3 Anlässe, bei denen Sie eine Unterstützung für erfor-
derlich halten: 

 
 _______________________________ 
 
 _______________________________ 
 
 _______________________________ 

 

 
22. Zu welchen Anlässen haben Sie bisher einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft beratend 

hinzugezogen. Sie können max. 3 Anlässe nennen. 
 
 Habe noch nie einen Betriebsarzt oder eine FA für AS hinzugezogen. 
 Habe hinzugezogen und zwar für: 
 
 
 
 
 

 
23. In wie weit stimmen Sie der folgenden Aussage zu: „Wenn ich mit wichtigen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzaufgaben alleine nicht klar komme, kontaktiere ich auch externe Bera-
tungsstellen.“ (Antwort wird vorgelesen) 

 
Trifft zu   trifft teils/teils zu    Trifft nicht zu      
 
 [Filter:  Wenn: „Trifft nicht zu“ - dann weiter bei Frage 26] 

 
 
 

24. Bei welchen Beratungsstellen / Institutionen informieren Sie sich i. d. R.? (Antworten wer-
den nicht vorgelesen): 

 
- Arbeitgeberverband      
- Berufsgenossenschaft      
- Arbeitsmedizinischem Dienst     
- Sicherheitstechnischem Dienst     
- Industrie- und Handelskammer     
- Handwerksammer       
- Gewerkschaft       
- Krankenkasse       
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz     
 

- Sonstige Stellen:       
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PROGRAMMIERUNGSANWEISUNG: Die unter F 24 genannten Beratungsstellen werden nun in F25 
nacheinander eingeblendet und müssen bewertet werden. Wichtig: nur die genannten! 
 

25. Wie zufrieden waren/sind Sie mit den Angeboten der einzelnen Beratungsstellen auf einer 
Skala von 1 bis 6 (nach Schulnoten)? (Antworten werden vorgelesen): 

 
1. Nennung war: ….. 

1   2   3   4   5   6 
           

2. Nennung war: ….. 
1   2   3   4   5   6 
           

usw. 
1   2   3   4   5   6 
           

 

26. Zu welchen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes benötigen Sie mehr Informati-
onen (Antworten werden vorgelesen): 

- Arbeitsstress       
- Heben und Tragen von Lasten     
- Gestaltung von Arbeitsplätzen     
- Umgang mit langzeiterkrankten Mitarbeiter-/innen   
- Unfallverhütung im Betrieb     
- Gefahrstoffe       
- Gefährdungsbeurteilung      
- Gesundheitsförderung      
- Gesundheitsmanagement      
- Arbeitsschutzorganisation im Betrieb    
      
- Sonstige Themen: 
- Zu keinem Thema       

 
27. Welche Informations- und Beratungsangebote nutzen Sie zur Umsetzung des betriebli-

chen Arbeits- und Gesundheitsschutzes? Und wie bewerten sie deren praktischen Nutzen 
für die betriebliche Arbeit auf einer Skala von 1 bis 3 (wobei 1 = hoch 2= mittel und 3 niedrig 
ist) ein?  
(Angebote vorlesen, Nutzung erfragen, nur wenn genutzt Bewertung) 

- Nutze keine Angebote       
- Nutze Angebote, und zwar: 
 

  Praktischer Nutzen ist: 
Informations- und Beratungsange-
bot 

Ich nut-
ze … 

1 2 3 k. A. 

a) Broschüren, Newsletter, Flyer, 
Filme 

     

b) Internetseiten, -portale, -
datenbanken 

     

c) gute praktische Beispiel aus an-
deren Betrieben 

     

d) Checklisten der BG etc.      
e) Seminare, Tagungen, Workshops      
f) E-Learning-Angebote      
g) Fortbildungen im Rahmen des 

Unternehmermodells 
     

h) arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Angebote vor 
Ort im Betrieb 

     

i) telefonische Angebote z. B. 
durch externe Dienstleister  

     

j) den Austausch mit anderen Un-
ternehmern 
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a)…….     
k) sonstige Angebote 

b)…….     
(K. A. muss bei Programmierung integriert werden.) 

 
Teil 7 Abschließende Fragen 

 
28. Vom Interviewer einzutragen: Geschlecht. Nur wenn unklar, nachfragen. 
 

- männlich         
- weiblich        
 

29. Wie alt sind Sie? 
 

______________ Jahre 
 

30. Über welchen Bildungsabschluss verfügen Sie? (Antwort wird  vorgelesen): 
 
- Berufsausbildung         
- Fort- und Weiterbildung (z.B. Meister)     
- Fach- / Hochschulstudium       
- Keinen         
 

31. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Interessenvertretung (Betriebs-, Personalrat, Schwerbe-
hindertenvertretung)?  

 
Ja, Betriebs-/Personalrat       
Ja, Schwerbehindertenvertretung      
Nein         
 

32. Wie war die Auftragslage in ihrem Unternehmen in den letzten drei Jahren auf einer Skala 
von 1 bis 6 (nach Schulnoten)  

 
 1   2   3   4   5   6 
           
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Anhang 6 Standardisierter Fragebogen für Telefoninterview  
mit Beschäftigten 

 
Teil 1: Einführung und Fragen zum Auftakt 
 
Hinweise und Interviewer-Anweisungen, die nicht vorzulesen sind, sind kursiv ge-
druckt. 
 
Einleitungstext  
Guten Tag, mein Name ist (…) vom IWD Marktforschungsinstitut in Magdeburg. Wir 
führen aktuell eine Studie in kleinen Unternehmen in Deutschland zum Thema „Ar-
beits- und Gesundheitsschutz“ durch. An der Untersuchung ist die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie das Forschungsinstitut Soziale Innovation 
GmbH beteiligt. 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden Beschäftigte kleiner Unternehmen 
(bis 49 Mitarbeiter) telefonisch befragt. Ziel ist es, Erkenntnisse über den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz in kleinen Unternehmen zu sammeln, um darauf aufbauend 
effektive und effiziente Informations- und Beratungsangebote zu entwickeln. Ihr Un-
ternehmen wurde über eine Zufallsauswahl gezogen. Selbstverständlich ist die Teil-
nahme an der Befragung freiwillig, die Auswertung erfolgt anonym. Sie können je-
derzeit das Interview beenden. Ihre bis dahin gemachten Angaben werden gelöscht. 
Die erhobenen Daten werden in keinem Fall personenbezogen oder unternehmens-
bezogen ausgewertet.  
 

1. Sind Sie aktuell in einem Unternehmen sozialversicherungspflichtig beschäftigt?     
 
Ja 
Nein. (Herzlichen Dank und ENDE des INT.) 

 
Durchführung Interview: 
  Ja weiter 
  Nein, Termin, Verweigerer, Ausfälle ENDE 
  Nein, ZP Absolut-Verweigerer ENDE 
  Weitere Informationen zum Datenschutz/ZufallsauswahlHinweise einblenden 
  Weitere Informationen zur Studie Hinweise einblenden 
 

 
***Kann jederzeit bei Nachfrage eingeblendet werden*** 

** INT.: Nachfrage zur Dauer: 

Die Dauer des Interviews hängt davon ab, wie umfangreich in Ihrem Unternehmen 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz gestaltet ist. Im Durchschnitt dauern die Inter-
views rd. 10 Minuten. 

*** INT.: Datenschutz / Zufallsauswahl? 

Zufallsauswahl: ähnlich wie beim Lotto, wo die Zahlen zufällig gezogen werden. 

Datenschutz: Die Ergebnisse werden rein für statistische Auswertungen verwendet. 
Das erfolgt durch ein unabhängiges Forschungsinstitut, die Soziale Innovation 
GmbH. Dort werden die Ergebnisse geprüft und zusammenfassend aufbereitet, d. h. 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden keine unterneh-
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mens- oder personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt. Anonymisiert bedeu-
tet: ohne Speicherung des Namens, Telefonnummer, Anschrift. 

Der Zugang zu dem Datensatz (erhobenen Daten) beschränkt sich auf die Soziale 
Innovation und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die erhobe-
nen Daten werden ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. 
 
*** INT.: Kurze allgemeine Hintergrundinformation: 

Bei dieser Studie geht es um den Kenntnisstand kleiner Unternehmen und Beschäf-
tigter in Deutschland zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen sollen effektivere Informations- und Beratungsangebote speziell für 
kleine Unternehmen entwickelt und angeboten werden. 

*** INT.: Warum wird diese Studie durchgeführt? 
Untersuchungen haben gezeigt, das kleine Unternehmen den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz weniger formalisiert umsetzen als Großunternehmen. Das heißt nicht, 
dass sie es schlechter machen. Deshalb ist ein Ziel der Studie, herauszufinden, wel-
che Wege kleine Unternehmen genau gehen, weil darüber noch zu wenig bekannt 
ist. 
Gleichzeitig fehlt es in kleinen Unternehmen oft an personellen und zeitlichen Res-
sourcen. Die Studie soll aufzeigen, wo Unterstützungsbedarf besteht, um darauf auf-
bauend ganz konkrete Informations- und Beratungsangebote zu entwickeln. 
 
*** INT.: Wie werden die Ergebnisse verwertet? 
Es wird ein Forschungsbericht erstellt. Die Ergebnisse der Studie können über die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezogen werden. 
 
Start des Interviews 
 

2. Wie viele Mitarbeiter sind gegenwärtig in Ihrem Betrieb beschäftigt? Bitte nennen Sie 
nur die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. (inkl. Azubis). (nur sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte, keine geringfügig Beschäftigten) 
 
_______ Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter/innen (ab 50 MA, Gespräch 
beenden) 

 
3. Zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen? 

 
(Liste 10 Kategorien nach WZ 08, wird eingeblendet, nicht vorlesen, betreffende auswählen). 

 
 

Teil 2: Allgemeine Einstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

4. Im Folgenden lese ich Ihnen einige Aussagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor. 
Bitte gebe Sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen.  

(Alles vorlesen, inklusive Antwortkategorien) 
 

(a) Sicherheit und Gesundheit spielen bei uns im Unternehmen eine wichtige Rolle. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(b) Bei uns geht es vor allem darum, nicht gegen Vorschriften zu verstoßen. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(c) Der Chef/die Chefin muss in erster Linie für Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
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(d) Jeder Beschäftigte muss auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ei-
nen aktiven Beitrag leisten. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(e) Bei uns wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig betrieben.  
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(f) Unser Chef ist daran interessiert, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(g) Gute Arbeitsbedingungen fördern die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter.  
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  

 
(h) Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit basiert bei uns auf einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber. 
stimme ich zu   stimme ich teils/teils zu       stimme ich nicht zu  
 

Teil 3: Fragen zu den gesetzlichen Regelungen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes 
 

Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu den Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

5. Welche Arbeitsschutzgesetze kennen Sie aus Ihrem betrieblichen Alltag? (Antworten 
werden nicht vorgelesen) 

 
- Arbeitsschutzgesetz        
- Arbeitssicherheitsgesetz       
- Arbeitszeitgesetz        
- Mutterschutzgesetz        
- Jugendarbeitsschutzgesetz                               
- Sonstige:  
 
- keine         

 
6. Wer ist per Gesetz für den betrieblichen Arbeitsschutz verantwortlich? (Antworten wer-

den nicht vorgelesen) 
 
- Unternehmer/Chef           
- Führungskraft         
- Mitarbeiter         
- Fachkraft für Arbeitssicherheit       
- Betriebsarzt         
- Betriebsrat         
- eine andere Person, und zwar  
 
- weiß nicht , wer per Gesetz verantwortlich ist    

 
7. Welche Rechte und Pflichten haben Sie als Mitarbeiter (lt. Gesetz) auf dem Gebiet des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes? Wir nennen Ihnen dafür einige Beispiele. 
(Antworten werden vorgelesen) 
 
Als Mitarbeiter/Mitarbeiterin habe ich das Recht, 
 
- Vorschläge zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu machen 
 

 Ja  Nein  weiß nicht  
 

- bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an den Arbeitgeber bzw. die In-
teressensvertretung zu richten 

 
 Ja  Nein  weiß nicht  
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- bei Gefahren für Sicherheit und Gesundheit Beschwerden an externe Arbeitsschutzbe-
hörden zu richten 

 
 Ja  Nein  weiß nicht  
 

  
Als Mitarbeiter/Mitarbeiterin muss ich 
 

- gemäß der Unterweisung/Weisung des Arbeitgebers für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit sorgen 

 
 Ja  Nein  weiß nicht  

 
- die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwen-

den 
 

 Ja  Nein  weiß nicht  
 

- Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Schutzvorrichtungen etc. bestimmungsgemäß ver-
wenden 

 
 Ja  Nein  weiß nicht  

 

Teil 4: Fragen zur betrieblichen Situation im Arbeits- und Gesundheitsschutzes  
 
8. Fühlen Sie sich durch bestimmte Arbeitsbedingungen und -umstände an ihrem Ar-

beitsplatz belastet? 
 

Ja           (Filter, Frage 09) 
Nein          (Filter, Frage 10) 
 
Wenn JA bei Frage 8: 
 
9. Nennen Sie bitte max. 3 Arbeitsbedingungen und -umstände, durch die Sie sich am meis-

ten belastet fühlen.  (Antworten werden vorgelesen) 
 

- Belastungen durch Arbeitsumgebung  (Lärm, Hitze, Licht etc.)     
- Schadstoffe, Staub        
- Unfallgefahren        
- körperliche Schwere der Arbeit (Heben/Tragen von Lasten, Körperhaltung)     
- Arbeitszeiten         
- psychische Belastungen/Arbeitsstress      
- Belastungen durch soziales Klima im Betrieb     
- Belastende Beziehungen zum/zur Vorgesetzten    
- Andere Belastungen, und zwar          
          

10. Mit wem reden Sie über Belastungen und mögliche Gefahren für Sicherheit und Gesund-
heit oder lassen sich beraten? (Antworten werden nicht vorgelesen – Mehrfachantworten sind 
möglich) 
 
- dem Betriebsarzt        
- der Fachkraft für Arbeitssicherheit      
- der Interessenvertretung  
- den Kollegen und Kolleginnen       
- dem Chef 
- dem direkten Vorgesetzten       
 
- anderen, und zwar ............................................................................... 
 
- mit niemand/von niemand        
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11. Hat sich Ihr Chef/Ihre Chefin schon mal einen Überblick über die Sicherheits- und Ge-

sundheitssituation im Betrieb verschafft 
 

Ja           (Filter, Frage 12) 
Nein          (Filter, Frage 13) 
Weiß ich nicht         (Filter, Frage 13) 
 

 
Wenn JA bei Frage 11: 
 
12. Wie hat er/sie sich einen Überblick verschafft?   

(Antworten werden vorgelesen – Mehrfachantworten sind möglich) 
 
Durch             trifft zu 

 
- Gespräche mit den Beschäftigten      
- Gespräche mit Führungskräften       
- Beschwerden von Mitarbeitern       
- Gefährdungsanalyse         
- Befragung der  Mitarbeiter zu den Arbeitsbedingungen    
- Fehlzeitenanalysen        
- Unfallanalysen         
- Erfassung und Bewertung von Arbeitsbedingungen durch Experten  
 
- Hinzuziehung von externen Fachkräften, und zwar 
- Sonstiges: 

 
13. Stellt Ihnen Ihr Arbeitgeber Schutzausrüstungen bzw. Hilfsmittel für Ihre Arbeit zur Ver-

fügung (z.B. ergonomische Arbeitshilfen, Sicherheitsschuhe, Lärmschutz, Hebehilfen für rü-
ckengerechtes Arbeiten)? (Antworten werden vorgelesen) 

 
Ja           
Nein          
Nein, da nicht erforderlich        
Weiß ich nicht         
 

 
Teil 5: Fragen zu betrieblichen Lern- und Beteiligungsformen  
 

14. Nun lese ich Ihnen einige Aussagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor. Bitte sa-
gen Sie mir, ob diese Aussagen für Ihr Unternehmen zutreffen. 

 
h) Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen machen selbständig Vorschläge zur Verbesserung 

der Sicherheit und Gesundheit im Betrieb (Antwort wird vorgelesen) 
   
    Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  

 
i) Bei uns im Betrieb finden regelmäßig Unterweisungen zu Sicherheit und Gesund-

heit bei der Arbeit statt (Antwort wird vorgelesen)  
 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 
j) Schulungen zu Sicherheit und Gesundheit finden statt, wenn es dafür einen Anlass 

gibt. (Antwort wird vorgelesen) 
 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
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k) Gesundheits- und Unfallgefahren werden regelmäßig besprochen, bewertet und 
ggf. durch entsprechende Maßnahmen behoben (Antwort wird vorgelesen) 
 
  Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 
 

l) Unser/e Chef/Chefin berücksichtigt Vorschläge von uns Mitarbeitern und setzt die-
se, wenn möglich, um (Antwort wird vorgelesen) 
 
  Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  
 

m) Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen wird auch das Wissen von Fach-
kräften einbezogen ( z.B. Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit) 

 
   Trifft zu   trifft teils/teils zu   Trifft nicht zu  

 
Teil 6: Fragen zur Nutzung externer Beratungsangebote  
 
Kurz zu dem, wie Sie sich informieren bzw. beraten lassen. 
 

15. Wenn Sie Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wahrgenommen ha-
ben, haben Sie sich dann an eine externe Beratungsstelle gewandt und sich beraten 
lassen? 
 

   Ja       (Filter, Frage 16) 
   Nein      (Filter, Frage 17) 
   bisher gab es solche Fragen nicht    (Filter, Frage 17) 

 
Wenn JA bei Frage 16:  
 
16. Wie beurteilen sie folgende Informationsmöglichkeiten zum Arbeits- und Gesundheits-

schutz, sofern Sie diese nutzen? (Antworten werden vorgelesen) 
 

           Weniger Nützlich        Nützlich Sehr Nützlich        Nutze ich nicht 
 

- Broschüren, Flyer, Filme                                 
- Internet                                    
- Gute Praxisbeispiele                                  
- Seminare, Workshops                                  
- E-Learning-Angebote                                  
- Beratung am Telefon                                  
- Beratung vor Ort am Arbeitsplatz                                
- Sonstiges:  
 

17. Zu welchen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes benötigen Sie mehr Infor-
mationen? (Antworten werden vorgelesen) 

 
- Arbeitsstress         
- Heben und Tragen von Lasten       
- Gestaltung von Arbeitsplätzen       
- Umgang mit langzeiterkrankten Mitarbeiter-/innen    
- Unfallverhütung im Betrieb       
- Gefahrstoffe         
- Gefährdungsbeurteilung       
- Gesundheitsförderung        
- Gesundheitsmanagement       
- Arbeitsschutzorganisation im Betrieb     
- Sonstige Themen:...................................................................................... 
- zu keinem Thema        
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Teil 7: Abschließende Fragen 
 

18. Meinen Sie, dass Sie Ihre Arbeit bis zur Rente ausüben können? 
 

Ja           (Filter, Frage 20) 
Nein          (Filter, Frage 19) 

 
Wenn NEIN bei Frage 18:  
 
19. Warum meinen Sie, dass Sie Ihre Arbeit nicht bis zur Rente ausüben können? (Antwor-

ten werden vorgelesen – Mehrfachantworten möglich) 
 

- aus gesundheitlichen Gründen      
- aufgrund der Schwere und Stärke der Arbeitsbelastungen   
- Sonstige Gründe: 

 
20. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Interessenvertretung? 

 
- Betriebs-/Personalrat bzw. Mitarbeitervertretung Ja        Nein  
- Schwerbehindertenvertretung    Ja        Nein  

 
21. Was ist Ihr höchster beruflicher Abschluss? 

 
-  Berufsausbildung        
-  Fort-/Weiterbildung (z.B. Meister, Fachwirt)     
-  Studium         
-  keinen         

 
22. Wie alt sind Sie?    Jahre 
 
23. Vom Interviewer einzutragen: Geschlecht. (INT.: Nur wenn unklar, nachfragen) 

 
- männlich         
- weiblich         

 
 

24. Wie war die Auftragslage in den letzten drei Jahren in dem Betrieb, in dem Sie arbeiten 
auf einer Skala von 1 bis 6? (nach Schulnoten) 

 
 1   2   3   4   5   6 
            

 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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